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I.

Rechn«»

des

Meinen Merrnögens.

Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Kaufenden Uerwaltnng.

k. Gewinn- und Uertustrechnung.

L. Stand des Keinen Staatsvermögens.

1891.



Vergleich,mg der Rechnung der Kufenden Verwaltung für das Jahr 1891 mit dem Voranschläge

und den Nachkrediten.

Merwattungszweige

der Laufenden Verwaltung. Nachkredite.

Vergleichung mit dem
Voranschläge.

Vergleichung mit den
Nachkrediten.

Mehrausgaben
und

Mindereinnahmen.

Mindcransgaben
UNd

Mehreinnahmen.

Mehransgaben
und

Mindereinnahmen.

Mindcrausgaden
und

Mehreinnahme«.

Fr. R Fr. R. Fr- R. Fr- R. Fr. R.

I. Allgemeine Verwaltung 42,216 85 39,258 61 — — — — 2,958 24
II. Gerichtsverwaltung 8,994 97 3,282 29 — — — — 5,712 68

III.» Justiz 714 80 — 1,808 95 — — 2,523 75
III. b Polizei — — 39,123 31 — — 39,123 31
IV. Militär 35,365 55 — — 6,812 60 — — 42,178 15
V. Kirchenwesen 250 — — — 15,964 99 — — 16,214 99

VI. Erziehung 25,032 — 4,047 22 — — — — 20,984 78
VII. Gemeindewesen — — 220 65 — — 220 65

VIII » Armenwesen des ganzen Kantons — — 5,304 60 — — 5,304 60
VIII." Armenwesen des alten Kantons 20,968 35 14,144 84 — — — — 6,823 51

IX.» Volkswirthschaft und Gesundheitswesen 11,002 42 10,265 68 — — — — ' 736 74
IX." Landwirthschaft — — 3,646 73 — — 3,646 73
X. Bauwesen 70,753 40 58,714 55 — — — — 12,038 85

XI. Eisenbahnwesen — — 51,237 20 — — 51,237 20
XII. Finanzwesen — — 1,787 03 — — 1,787 03

XIII. Vermessungswesen und Entsumpfnngen — — 4,185 26 — — 4,185 26
XIV. Forstwesen — — 3,273 90 — — 3,273 90
XV. Staatswaldungen — — 118,782 75 — -— 118,782 75

XVI. Domänen — — 10,533 02 — — 10,533 02
XVII. Eisenbahnkapitalien 176,116 57 — -— 176,116 57 — —

XVIII. Anleihen 591 07 -— — 591 07 — —
XIX.» Hypothekarkasse -— — 42,864 42 — — 42,864 42
XIX." Domänenkasse 16,181 22 — — 16,181 22 — —
XX. Kantonalbank — — 18,054 93 — — 18,054 93

XXI. Staatskasse — — 200,364 83 — — 200,364 83
XXII. Bußen und Konfiskationen — — 729 77 — — 729 77

XXIII. Jagd, Fischerei und Bergbau — — 4,160 50 — — 4,160 50
XXIV. Salzhandlung — — 59,391 56 — — 59,391 56
XXV. Stempelgcbiihr 300 — 6,984 52 — — 6,684 52 — —

XXVI.» Amts- und Gerichtsschreiberei- und
Einregistrirungsgebühren 4,556 70 — — 4,556 70 — —

XXVI." Verschiedene Kanzlei- und Patentge¬
bühren — — 13,102 67 ,— 13,102 67

XXVII. Erbschafts- und Schenkungsabgaben — >— 193,793 64 — 193,793 64
XXVIII. Wirthschaftspatentgebühren und Ge¬

bühren für Branntweinfabrikation und
Verkauf — — 10,390 30 — 10,390 30

XXIX. Antheil am Ertrage des Alkoholmonopols 89,329 86 — — 89,329 86 — —
XXX. Militärsteuer — -— 7,415 87 — 7,415 87

XXXI. Direkte Steuern im alten Kanton 1,200 — — 147,693 88 —^ 148,893 88
XXXII. Direkte Steuern im Jura — — 39,032 23 39,032 23

XXXIII. Unvorhergesehenes — — 5,501 14 .—, 5,501 14
XXXIV. Gründungsfeier der Stadt Bern 40,000 — 40,000 — — — — — —

463,473 13 1,605,176 73 293,459 94 1,091,961 88

Mehrausgaben
Mindereinnahmen
Mehreinnahmen
Minderausgaben

Mehrausgaben
Minderausgaben

Nachkredite

Mehreinnahmen
Mindereinnahmen

Besseres Rechnungs-Ergebniß

186,485
276,987

48
65

871,811
133,365

51
22

16,772
276,687

29
65

873,011
218,950

51
37

463,473 13 1,005,176 73 293,459 94 1,091,961 88

186,485
133,365

48
22

53,120

594,823

26

86

16,772
218,950

29
37

202,178
256,798

08
34

871,811
276,987

51
65

873,011
276,687

51
65

Z5«,798 84

54,620

596,323

26

86

541,703 60 541,703 60
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àats-Rcchmmg des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Voranschlag für 1891.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R-h- !ein
Ausgaben.

Fr-

373,300
680,240
204,810

730,000

450,000
815,000

1,500
28,150

1,000,000
460,150
668,300

104,500

303,500

597,715

1,045,000

189,000
2,891,170

757,050

Fr-

538,720
620,690

13,745
824,715
241,030
992,045

2,283,925
7,870

162,165
614,000
638,840

117,175
1,862,875

52,000
131,600
356,225

107,140

2,153,060

38,000

11,299,385

456,435

11,755,820

Laufende Verwaltung.
Uebersicht.

I. Allgemeine Verwaltung
II. Gerichtsverwaltung

III.» Justiz
III." Polizei
IV. Militär
V. Kirchenwesen

VI. Erziehung
VII. Gemeindewesen

VIII." Armenwesen des ganzen Kantons
VIII." Armenwesen des alten Kantons

IX.» Volkswirthschaft und Gesund¬
heitswesen

IX." Laudwirthschaft
X. Bauwesen

XI. Eisenbahnwesen
XII. Finanzwesen

XIII. Vermessungswesen und Eut
sumpfungen

XIV. Forstwesen
XV. Staatswaldungen

XVI. Domänen
XVII. Eisenbahnkapitalien

XVIII. Anleihen
XIX.» Hypothekarkasse
XIX." Domänenkasse

XX. Kantonalbank
XXI. Staatskasse

XXII. Bußen und Konfiskationen.
XXIII. Jagd, Fischerei und Bergbau
XXIV. Salzhandlung
XXV. Stempelgebühr

XXVI.» Amts- und Gerichtsschreiberei-
und Einregistrirungsgebühren

XXVI." Verschiedene Kanzlei-und Patent-
gebühren

XXVII. Erbschafts- und Schenkungs¬
abgaben

XXVIII. Wirthschaftspatentgebühren und
Gebühren für Branntweinfabrikation

und Verkauf
XXIX. Antheil am Ertrage des Alko¬

holmonopols
XXX. Militärsteuer

XXXI. Direkte Steuern im alten Kanton
XXXII. Direkte Steuern im Jura
xxxm. Unvorhergesehenes
XXXIV. Gründungsfeier der Stadt Bern

Einnahmen
Ausgaben
Ueberschuß der Einnahmen
Ueberschuß der Ausgaben

Fr-

57,117
22

1,033,276
885,596

2,400
95,844

182,143
250,244

522,426
579,954
754,613

882

2,524
61,266

965,054
781,670

28,711

3,771,372
35,894

1,620,385
1,094,727

223,036
58,324

1,755,646
489,696

728,643

118,276

571,156

1,000,873

1,061,855
468,511

3,205,327
867,805

7,588

23,282,872

11,755,820 11,755,820 23,282,872

20

66
72
15
41

75
30

94
63
86

13

20
30
32
28
50

74
70
67
23

83
99

12

65

71
50
99
33
49

18

18

Fr-

635,095
623,994

11,936
1,818,868
1,119,814

978,480
2,383,816

7,649
339,004
878,389

1,171,532
693,482

2,676,203
762

130,695

354,563
165,132
472,971

90,897
18

2,153,651
2,998,508

90,075
1,152,330

79,362
220,806

26,014
696,255

36,530

64,899

674

73,862

392,768

106,185
272,095
166,464
71,723
2,08?

40,000

23,197,603
85,268

R.

81
29
05
35
12
16
63
35
15
14

62
90
41
80
10

94
40
5?
26
07
07
32
92
74
40
23
33
43
52

70

21

48

58
60

23,282,872 18

Fr-

492,082
690,773
28,693

772,864

468,054
1,015,364

2,229
32,310

1,059,391
453,165

663,743

117,602

497,293

608,105

955,670
196,415

3,038,863
796,082

5,501

11,894,208

75
02
43

42

93
83
77
50
56
48

30

67

64

30

14
87
88
23
14

86

11,894,208 86

Fr-

577,978
623,972

11,936
785,591
234,217
976,080

2,287,972
7,649

156,860
628,144

649,105
113,528

1,921,589
762

129,812

352,039
103,866

2,153,651

54,181

40,000

11,808,940
85,268

11,894,208

61
29
05
69
40
01
22
35
40
84

68
2?
55
80
97

74
10

07

22

26
60

86

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.
10«
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Staats Rechnung des Kantons Bern sur das Zahr 1891.

Voranschla

Einnahme».

g für 1891.

Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R-
Einnahmen.

h-

Ausgabeu.

Re

Einnahmen.

t»-
Ausgaben.

Fr- Fr-

46,000

k Laufende Verwaltung.

Speziesse Wechnungen.

>. Allgemeine Uerwaitung.

^ Großer Rath.

I. Sitzungsgelder, Reiseentschädiguugen,
Kommissionskosten, N. Fr. 21,264.70*) I, 1

». Regierungsrath.

1. Besoldungen der Regierungsräthe I, 2

v. Rathskredit.

II. Rathskosten, Bibliothek I, 3

2. Förderung gemeinnütz. Unternehmungen I, 4ì Förderung von Wissenschaft und Kunst I, 5

4. Unterstützungen und Hülfeleistuugen I, 6

N. Fr. 3,470.

v. Ständeräthe nnd Kommissäre.

1. Ständeräthe 1,7
2. Kommissäre, N- Fr. 1,126. 25 I, 8

WZ. Staatskanzlei.

1. Besoldungen der Beamten I, 9

2. Besoldungend.Angestellten,N.Fr.253 1,10
3. Büreaukosten, N. Fr. 132 1,13
4. Druckkosten, N. Fr.. 11,296. 45 .1,16
5. Erstellung des bern. Urkundenwerkes I, 17
6. Bedienung u. Beheizung d. Rathhauses 1,19
7. Miethzins I, 20

») N. ^ Nachkredit.

Fr-

1,310

R. Fr-

68,574

R.

70

Fr- R. Fr-

67,264

R.

70

46,000 1,310 — 68,574 70 —- — 67,264 70

59,000 59,000 59,000

59,000 — — 59,000 — — — 59,000 —

12,000

43 20 7,868
600

4,400
2,644

29

30

— — 7,825
600

4,400
2,644

09

30

12,000 43 20 15,512 59 — — 15,469 39

3,000
1,000

2,760
2,126 25

2,760
2,126 25

4,000 — — 4,886 25 — — 4,886 25

13,800
23,100

7,000
20,000
4,000
7,000
7,520

285
1,999

—

13,800
23,353

7,416
34,696

3,940
7,054
7,520

95
45

22

— —
13,800
23,353

7,131
32,697

3,940
7,054
7,520

95
45

22

6282,420 2,284 — 97,780 62 — — 95,496



F- l« — (7) 39

Mats-Nechmmg des Kantons Bern für das Jahr I8S1.

Boranschla

Einnahmen.

z für 1891.

Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R°
Einnahme».

h-

Ausgabea.

Ke

Einnahmen.

i n-

Ansgabe».

Fr.

20,000

19,000

Fr.

2,400
10,000

k Laufende Verwaltung.

>. Allgemeine Uernmltung.

Deutsches Amtsblatt, Tagblatt und Gesetz¬

sammlung.
1. Pachtzins des Amtsblattes laut Vertrag

1,21
2. Abonnemente der Wirthe 1,21
3. Redaktionskosten, N. Fr. 120 1,21
4. Druckkosten des Tagblattes und der

Gesetzsammlung, N. Fr. 2,2S7. 10 1,22

«. Französisches Amtsblatt nebst Beilage«.
1. Pachtzins des Amtsblattes laut Vertrag

1.23
2. Abonnemente der Wirthe. 1,23
3. Redaktionskosten 1,23
4. Druckkosten des Tagblattes und der

Gesetzsammlung, N. Fr. 900. 35 1,24

ill. Regierungsstatthalter.
1.Besoldungen der Regierungsstatthalter,

N. Fr. 272 1,27
2. Sekretariat des Regierungsstatthalteramtes

Bern - 1,29
3. Entschädigungen der Stellvertreter 1,30
4. Büreaukosten 1,34
5. Miethzinse 1,35

F. Amtsschreiber.

1.Besoldungen der Amtsschreiber 1,38
2. Entschädigung für Angestellte und

Büreaukosten, N. Fr. 1,125 .1,48
3. Miethzinse für Kanzleilokale. 1,49

Fr.

20,000
19,570

R. Fr-

2,520

12,257

R.

10

Fr-

20,000
19,570

R. Fr-

2,520

12,257

R.

10

26,000 — 39,570 — 14,777 10 24,792 90 — —

7,000

6,000
1,200
3,500

7,000
6,540 —

1,200

4,400 35

7,000
6,540 —

1,200

4,400 35

8,300 — 13,540 — 5,000 35 7,939 65 — —

—

95,800

4,000

3,000
18,000
16,000

220

— 96,072

4,000
1,355

17,377
15,675

25

— —

96,072

4,000
1,355

17,157
15,675

25

130,800 220 — 134,479 25 — — 134,259 25

100,200
118,000

15,200
150

— 100,200

119,274
15,010

95

— — 100,200

119,124
15,010

95

233,400 150 — 234,484 95 — — 234,334 95
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Staats-Kechmmg des Kantons Bern siir das Jahr 1891.

Boranschla

Einnahmen.

g für 1891.

Ausgabe«.
Konten und Rechnungsrubriken.

R°
Einnahmen.

h-

Ausgabe«.

Re

Einnahmen.

in-
Ansgabe».

Fr-

26,600

8,300

Fr.

46,000
59,000
12,000
4,000

82,420

136,800
233,400

Laufende Verwaltung.

I. Allgemeine Uerwaltung.

K. Großer Rath
k. Regierungsrath
v. Rathskredit
0. Ständeräthe und Kommissäre

Staatskanzlei
f. Deutsches Amtsblatt, Tagblatt und Gesetz¬

sammlung
K. Französisches Amtsblatt, Tagblatt und Gesetz¬

sammlung
tt. Regierungsstatthaiter
1. Amtsschreibereien

Mehr Ausgaben als veranschlagt. Fr. 39,258. 61
Nachkredite 42,216. 85

Weniger Ausgaben als die Kredite Fr. 2,958. 24

». Gerichtsverwaltung.

^ Obergericht.

1. Besoldungen der Oberrichter I, 52
2. Entschädigungen der Suppléante» I, 53

». Obergerichtskanzlei.

1. Besoldungen der Beamten und
Taggelder des Weibels 1,54

2. Besoldungen der Angestellten 1,55
3. Büreaukosten, N. Fr. 598. 95 I, 57
4. Miethzinse 1,58
5. Bibliothek 1,59

Fr-

1,310

43

2,284

39,570

13,540
220
150

R.

20

Fr.

68,574
59,000
15,512
4,886

97,780

14,777

5,600
134,479
234,484

R.

70

59
25
62

10

35
25
95

Fr.

24,792

7,939

R.

90

65

Fr.

67,264
59,000
15,469
4,886

95,496

134,259
234,334

R.

70

39
25
62

25
95

— 538,720 57,117 20 «35,095 81 — — 577,978 61

90,500
1,000

89,969
1,125

90 89,969
1,125

90

— 91,500 «— — 91,094 90 — — 91,094 90

—

13,600

31,300
3,000
4,375

500

— — 12,370
31,299
3,109
4,375

508

70

35

45

—
— 12,370

31,299
3,109
4,375

508

70

35

45

— 52,775 «— — 51,662 50 — — 51,662 50
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Voranschlag für 1891.

Einnahmen

Staats-Nechnung des Kantons Bern sur das Fahr 1891.

Kanten und Kechnungsrubriken.
z: « h

Einnahmen. Ansgadc».

Rein
Ausgaben.

Fr- Fr-

95,800

11,000

3,500

41,500

18,000
15,600
2,000

187,400

100,200
101,000

14,405

215,605

26,300

2,000
4,500

32,800

20,500

7,000

3,000

4,500
5,610

40,610

Fr-

k Laufende Verwaltung.

II. Gerichtsverwaltung.

v. Amtsgerichte.

1. Besoldungen der Amtsgerichtspräsidenten

2. Besoldungen des Vizepräsidenten und
des Untersuchungsrichters von Bern
und seines Sekretärs, N. Fr. 300

3. Entschädigungen der Stellvertreter,
N. Fr. S7. 8S

4. Entschädigungen der Mitglieder und
Suppleanten, N. Fr. 340. 20

5. Büreaukosten, N. Fr. 1,818
6. Miethzinse
7. Außerordentliche Gerichtsbeamte.

I, 62

I, 64

I, 66

I, 70
I. 74
I, 75
I. 76

12
10

22

V. Amtsgerichtsschreibereien.

1. Besoldungen der Amtsgerichtsschreiber I, 79
2. Entschädigung für Angestellte und

Büreaukosten, N. Fr. 4,076. 70 .1, 89
3. Miethzinse für Kanzleilokale I, 90

L. Staatsanwaltschaft.

1. Besoldungen des Generalprokurators
und der Bezirksprokuratoren. I, 91

2. Büreaukosten des Generalprokurators I, 92
3. Büreaukosten der Bezirksprokuratoren,

N. Fr. 127. 17 I, 94

r. Geschwornengerichte.

1. Entschädigungen der Geschwornen,
N. Fr. 755 1,95

2. Reisekosten und Unterhalt der Kri¬
minalkammer, N. Fr. 921. 10 I, 96

3. Entschädigungen der Ersatzmänner,
Dolmetscher und Weibel I, 97

4. Büreaukosten I, 99
5. Miethzinse I, 101

R.

95,800

11,300

3,557

41,840
19,818
15,365
1,815

189,496

— 100,200

105,076
14,405

219,681

25,520
1,814

4,627

31,962

21,255

7,921

1,006
4,303
5,610

40,096

R. R.

85

20

10
95

17

22

10

95,800

11,300

3,557

41,828
19,808
15,365

1,815

189.474

100,200

105,076
14,405

219,681

25,520
1,814

4,62?

31,962

21,255

7,921

1,006
4,303
5,610

40,096

85

20

85

9V

70

70

10
95

17

22

10

97

07

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1832.
11
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Staats-Nechttung des Rantons Bern für das Jahr 1891.

Voranschla

Einnahmen.

l, für 1891.

Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrnbriken.

R°

Einnahmen.

h-

Ansgaben.

zîe

Einnahme».

» -

Ausgaben.

Fr. Fr.

91,500
52,775

187,400
215,605

32,800
40,610

k Laufende Verwaltung.

!I. Gerichtsverwaltung-

à. Oliergericht
3. Oliergerichtskanzlei
0. Amtsgerichte
0. Amtsgerichtsschreibereien

Staatsanwaltschaft
ss. Geschwornengerichte

Mehr Ausgaben als veranschlagt Fr. 3.282. 23
Nachkredite „ 8,994. 97

Weniger Ausgaben als die Kredite Fr. 5,712. 68

Ill.a Justiz.

Verwaltungskosten der Jnstizdirektion.

1. Besoldung des Sekretärs 1,103
2. Besoldungen der Angestellten I, 104
3. Bureaukosten, N. Fr. 714. 80 1.107
4. Rechtskosten I. 108
5. Miethzinse I, 108

». Gesehgebnngskommission und Geseh¬
revision.

1. Revisions- und Redaktionskosten 1,109
2. Druckkosten .1, 109

Fr.

22

R. Fr.

91,094
51,662

189,496
219,681

31,962
40,096

R.

90
50
90
70
22
07

Fr. R. Fr.

91,094
51,662

189,474
219,681

31,962
40,096

R.

90
50
90
70
22
07

— «20,690 22 — «23,994 29 — — «23,972 29

4,500
3,000
2,500
1,000

745

4,462
2,800
3,214

549
745

80
15

4,462
2,800
3,214

549
745

80
15

— 11,745 — — 11,770 95 — >— 11,770 95

1,500
500

165 10 165 10

— 2,000 — — 165 10 — — 165 10
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Staats-ReàMî! des Rantons Bern sur das Zahr 1891.

Voranschla

Einnahmen.

g für 1891.

Ans gaben.
Honten und Kechmmgsrudriken.

R-
Eliinahmen.

h-

Ausgàn..
Rt

Ciimahmen.

N -

Ausgaden.

Fr- Fr.

11,745
2,000

k. Laufende Verwaltung.

lll.» Justiz.

A. Berwaltungskosteu der Justizdircktèon
8. Geseygebuligskommission und Gesetzrevision

Weniger Ausgaben als veranschlagt > Fr. 1,808. 95

Nachkrcdit 714-80

Weniger Ausgaben als die Kredite Fr. 2,523. 75

III.'' Polizei.

á.. Verwattnngskosten der Pottzeidirektion.

1. Besoldung des Sekretärs 1,111
2. Besoldungen der Angestellten I, 112
3. Büreaukosten I, 115
4. Miethzinse 1,116

U Fremdenpolizei und Fahndnngswese«.

1. Paß- und Fremdenpolizei I, 117
2. Altgem. schweiz. Polizeianzeiger I, 118
3. Fahndnngs-und Einbringungskosten I, 120
4. Transport- und Armenfuhrkosten 1,128

v. Landjäger-Corps.

1. Besoldungen der Offiziere I, 130
2. Sold der Landjäger - I, 140
3. Bekleidung I, 142
4. Bewaffnung und Ausrüstung. I, 143
5. Einquartierung I, 145
6. Büreaukosten I, 147
7. Miethzinse 1,153
8. Musterungs-und Jnspektiouskosten 1,154
9. Kredit des Kommandanten - 1,155

10. Grenzbewachung, Vergütung der

Eidgenossenschaft I, 155

Fr. R. Fr-

11,770
165

R.

95
10

Fr. R. Fr.

11,770
165

R.

95
10

13,745 — — 11,936 05 — — 11,936 05

4,500
22,500
4,700
1,925

285 70

4,500
21,520
5,189
1,925

75

4,500
21,520

4,904
1,925

05

0533,625 285 70 33,134 75 — — 32,849

3,000
1,000

9,000
14,000

9,576

1,972

30

40

755
6,486
8,706

15,455

40
85
80
50

3,089 45
755

8,706
13,483

40

80
10

21,000 11,548 70 31,404 55 — — 19,855 85

59,200

9,300
358,800

7,650
1,000

24,900
2,000

40,850
2,000

500

6,082

228

1,620

59,657

35

90

25

27

9,100
359,908

7,443
936

21,743
1,954

40,321
1,860

500

1,000

85
30
05
45

80
85

58,657 27

9,100
353,826

7,443
936

21,514
1,954

38,701
1,860

500

50
30
05
55

55
85

387,800 67,588 77 444,768 30 — — 377,179 53

-
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Htaats-Nechnung des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Voranschlag für 1891.

Einnahme».
Kanten und Kechnungsrubriken.

et » -

Einnahmen. Ausgaben.

Fr.

300
55,500

4,000
12,200
16,200

Fr.

16,000
9,000
9,390

84,000
9,000

18,900

146,290

30,000
500

71,300

24,000

70,000

12,000
200

52,500

1,200
3,500
5,000

42,000

k Laufende Verwaltung.

III." Polizei.

». Gefängnisse.

1. In der Hauptstadt:
a. Nahrung der Gefangenen
k. Verschied. Verpflegungskosten
a. Miethzinse

2. In den Bezirken:
n. Nahrung der Gefangenen
b. Verschied. Verpslegungskosten
e. Miethzinse

I, 157
I, 159
I, 160

I, 170
I, 179
I. 181

N. Strafanstalten.
1. Strafanstalt Bern:

u. Verwaltung
d. Unterricht
o. Verpflegung
4. Kostgelder
e. Gewerbe
k. Miethzins
A. Jnventarverminderung

1,182

2. Strafanstalt St. Johannsen:
n. Verwaltung
d. Unterricht
v. Verpflegung
à. Kostgelder
e. Gewerbe
k. Landwirthschaft
K. Moorkulturversuche
b. Miethzins
i. Jnventarvermehrung

I, 182

Fr. R,

94

1,166

1,260

125

19,191
394

116,032
3,192

15,807

154,743

269

10,184
3,054

35,648
197,469

3,161

249,787

Fr. R.

80

80

50

70

35

45
86

55

91

14,249
6,535
9,390

75,930
8,224

19,680

134,009

25,042
455

75,791

67,932
24,000

3,583

196,804

13,342
82

70,161

22,337
160,393

194
3,010

24,061

293,583

Fr. R.

68

43
56
04

53

13

69

394
48,099

12,224

02
08
52

82
77
55

3,054
13,310
37,076

85

61

Fr-

14,155
6,535
9,390

74,763
8,224

19,680

132,748

24,917
455

56,599

20,807

42,061

13,072
82

59,977

194
3,010

20,900

43,795

05
78

90
15

88

43
56
10

16

19

32
08
17

55

30

70
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Htaats-Nechnmlg des Kantons Bern Mr das Jahr 1891.

Boranschlag für 1891

Einnahmen.
Kanten und Kechnungsrubriken.

R-h- Iern -

Fr.

500
8,800

36,000

30,000

100,000

1,000

Fr.

11,800
1,800

56,700

5,000
2,000

32,000

70,000
42,000
32,000

144,000

25,000
5,000

90,000

35,000

3,500
1,500
1,000

30,000

60,000
2,000

62,000

Laufende Verwaltung.

I»." Polizei.

Strafanstalten.
3. Zwangsarbeitsanstalt Thorberg:

a. Verwaltung
b. Unterricht
e. Verpflegung
à. Kostgelder
o. Gewerbe
k. Landwirthschaft
A. Miethzins
b. Jnventarvermehrung

I, 182

1. Strafanstalt Bern
2. Strafanstalt St. Johannsen
3. Zwangsarbeitsanstalt Thorberg

I'. Bekämpfung des Alkoholismus.
1. Zuschuß aus dem Alkoholzehntel I, 183
2. Arbeitsanstalten 1,183
3. Beiträge an Anstalten und Vereine 1,183

61. Justiz- und Polizeikosten.

Kosten in Strafsachen I, 206
Kostenrückerstattungen und Gebühren I, 214

3. Vergütungen für Gebührenantheile I, 217

4." '
5.
6.
7.

Obergerichtsgebühren in Justizsachen I, 221

Polizeikostend.Regierungsstatthalter I, 379
Inspektion der Löschanstalten I, 231
Konkordat zum Schutze junger Leute
in der Fremde I, 231

». Civilstand.
1. Entschädig, der Civilstandsbeamte!: I, 233
2. Jnspektionskosten und Anschaffungen 1,235

Fr. R.

134
61

14,415
1,126

65,776
127,650

500

05
85
77

54
19

34

209,664

154,743
249,78?
209,664

614,196

19,605

19,605

317,053

1,512
225

318,791

Fr. R.

15,584
1,807

75,007

37,979
94,455
5,000

20,681

74 250,515

196,804
293,583
250,515

69
61
94

15 740,904 24

05

05

14,605
5,000

19,605

24

40
85

94,273
219,177

30,260
790

7,915
616

751

49 353,784

59,793
1,463

61,256

Fr. R

1,126
27,797
33,194

94

19,605
05

05

20
20
40
85
03
85

30

97,876

721

83

95

Fr. R

15,450
1,745

60,591

5,000
20,181

40,851

56
30
93

38

20

42,061
43,795
40,851

126,708

19
70
20

09

05

04

55

14,605
5,000

94,273

30,260

7,689
616

751

34,993

59,793
1,463

05

20

40

18
85

30

34

61,256

90
05

95

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.
12
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Maats-Rechnung des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Boranschla

Einnahme».

g für 1891.

Ansgaden.
Kanten und Rechmmgsràiken.

Ro

Einnahmen.

h-

Ausgaben.

Re

Einnahmen.

in -

Aussahen.

Fr- Fr-

33,625
21,000

387,800
146,290
144,000

30,000
62,000

Laufende Verwaltung.

III.b Polizei.

A. Verwaltungskosten der Polizeidirektion.
Z. Fremdenpolizei und Fatzndungswesen
V. Laudjägerkorps
ll. Gefängnisse

Strafanstalten
5. Bekämpfung des Alkoholisums
K. Justiz- und Polizeikosten
8. Civilstand

Weniger Ausgaben als veranschlagt. Fr. 39,123. 31

IV. Militär.

à. Verwaltungskosten der Direktion.
1. Besoldung des Sekretärs I, 237.
2. Besoldungen der Angestellten I, 238
3. Büreaukosten, N. Fr. 1000 I, 241
4. Miethzinse I, 241

». Kantonskriegskommissariat.
1. Besoldung des Kantonskriegskommissärs

1,242
2. Besoldung des Adjunkten I, 242
3. Besoldungen der Angestellten I, 243
4. Büreaukosten 1,246
5. Miethzinse I, 246
6. Kostenantheil der Konfektion 1, 246
7. Einkleidungs- und Organisationskosten,

N. Fr 100 I, 247

Fr.

285
11,548
67,588

1,260
614,196

19,605
318,791

R.

70
70
77
80
15
05
49

Fr.

33,134
31,404

444,768
134,009
740,904

19,605
353,784

^ 61,256

R.

75
55
30
68
24
05
83
95

Fr- R. Fr.

32,849
19,855

377,179
132,748
126,708

34,993
61,256

N.

05
85
53
88
09

34
95

— 824,715 1,033,27« 66 4,818,868 35 — — 785,591 69

4,200
8,200
4,000
1,000

4,200
8,122
4,766
1,000

20
67

4,200
8,122
4,766
1,000

20
67

— 17,400 — — 18,088 87 — — 18,088 87

15,550

5,000

3,600
13,800
4,000
3,300

1,000

175

15,377

70

60

5,000
3,600

13,800
4,161
3,300

1,069

20

70

15,377 60

5,000
3,600

13,800
3,985
3,300

1,069

50

70

— 15,150 15,553 30 30,930 90 — — 15,377 60
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Staats-Rechnung des Rantons Bern für das Jahr 1891.

Boranschlag für 1891.

EinnalM«.
Kanten und Kechmmgsrubriken.

Allsgabeu.

ktN-

Fr.

11,800

81,560

64,000

Fr.

5,000
12,500
2,000
1,000

400
2,700

11,800

54,720 1.

15,600 2.
880 3.

1,800 4.
3,500 S.

60 6.

— 7.

11,800
v.
9.

6,800

3,000
2,000

17,000
70,500

28,500

20,800
4,200
2,000

37,000

2,000

66,000

Laufende Verwaltung.

IV. Militär.

v. Zeughausverwaltung.
1. Besoldung des Verwalters
2. Besoldungen der Angestellten
3. Büreaukosten
4. Verschiedene Verwaltungskosten
5. Modellsammlung
6. Miethzinse
7. Kostenantheil der Zeughauswerkstätten

1,248

v. Zeughaus-Werkstätten.

D. Kasernen-Verwaltung.
1. Besoldung des Verwalters
2. Besoldungen der Angestellten
3. Betriebskosten
4. Miethzinse
5. Vergütung der Eidgenossenschaft

I, 249

1,250
I, 251
I, 258
I, 259
I, 261

Kreisverwaltung.
1. Entschädigung der Kreiskommandanten

:

a. Besoldungen 1,263
b. Taggelder, N. Fr. 950 I, 265

2. Büreaukosten der Kreiskommandanten,

N. Fr. 160 I. 267
3. Besoldungen der Sektionschefs, N.

Fr. 350 1,275
4. Rekrutenaushebung 1,276

Fr. R.

746
80

11,225

12,052

57

86,968

87,025

24,897
7,000

87,302

119,199

12

12

Fr. R.

85

45

30

5,000
12,374
2,029
1,086

88
2,700

23,277

40

10

50

65

58,941
16,279

879
1,500
3,500

44

813
11,225

93,183

3,000
1,860

41,741
84,000

130,601

20,800
5,071

2,175

37,198
2,022

67,267

Fr. R

11,225

76

55

20
45

86,968

19

62

87,302

62

90

45

10

20

Fr.

5,000
12,374
1,282
1,006

88
2,700

11,225

58,941
16,279

822
1,500
3,500

44

813
11,225

6,157

3,000
1,860

16,844
77,000

11,401

20,800
5,071

2,175

37,186
2,022

67,255

R.

50
21
15
05

46

07
12
40

55

20
45

69

17

9?

60

35

50
45

90
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Staats-Nechnung des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Boranschla

Einnahmen.

; für 1891.

Ansgaden.
Kanten und Kechnungsrubriken.

R-
Einnahmen.

h-

Ansgaden.

Uei

Einnahmen.

n-

Ausgadeu.

Fr.

410,000

Fr-

368,750
36,000

5,250

15,550

/v Laufende Verwaltung.

IV. Militär.

tS. Konfektion der Bekleidung und Ausrüstung.
1. Anschaffungen und Arbeitslöhne I, 380
2. Zins des Betriebskapitals 1,283
3. Miethzins I, 283
4. Lieferungen 1,283
5. Betriebskosten I, 283

Lt. Aufbewahrung und Unterhalt des Kriegs¬
materials.

1. Kriegskommiffariat:
a. Bekleidung und persönliche

Ausrüstung, N. Fr. 15,473. 75 I, 306
b. Erlös von Kleidern 1,291

2. Zeughaus:
a. Persönliche Bewaffnung 1,293
b. Korpsausrüstung 1,296
e. Munition I, 297
à. Erlös von Kriegsmaterial I, 299

3. Transporte I, 303
4. Assekuranz I, 304
5. Miethzinse 1,304

Erlös von kantonalem Kriegsmaterial.
1. Erlös von alten Kleidern 1,305
2. Erlös von altem Kriegsmaterial I, 305

Verschiedene Militäransgaben.
1. Schützenwesen und Reitkurse, N.

Fr. 1,655 1,308
2. Militärischer Strafvollzug I, 309
3. Winkelriedstiftung 1,314
4. Kantonale Militäraufgebote, N.

Fr. 12,394. 95 I, 314
5. Pferdebèstand-Untersuchung, N.

Fr. 3,281. 85 1,314

Fr-

544,059

R.

77

Fr-

486,065
38,000
5,250

15,377

R.

50

60

Fr.

544,059

R.

7?

Fr-

486,065
38,000

5,250

15,377

R.

50

60

15,550 544,059 77 544,693 10 — — 633 33

6,000

500

6,000

23,000
22,000

1,500

5,000
5,400

22,430

36,543
9,616

18,207
23,955

4
2,360

126
44

6,570

85
40

70
15

95
90
55

60,036
4

39,217
44,884

1,315
574

5,219
5,320

26,730

54
50

90
94
40
20
30
30

9,611

1,786

90

75

23,492

21,010
20,929

1,311

5,092
5,275

20,160

69

20
79
40

40
75

78,830 97,429 50 183,303 08 '— — 85,873 58

9,000
2,000

5,807
4,457

50
20

— — 5,807
4,457

50
20

— —

11,000 — 10,264 70 — — 10,264 70 — —

— ' 10,000

1,000
1,000

—
—

11,655

1,000

12,529

3,281

90

95

85

— — 11,655

1,000

12,529

3,281

90

95

85

— 12,000 — — 28,467 70 — — 28,467 70
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Staats-Rechnung des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Boranschla

Einnahmen.

g für 1891.

Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

!>o

Einnahmen.

h-

Ailsgàn-

Re

Einnahmen.

n -

Ausgaben.

Fr.

11,000

Fr.

17,400
15,150
11,800
6,800

28,500
66,000
15,550
78,830

12,000

Laufende Verwaltung.

>V. Militär.

ü. Verwaltungskosten der Direktion....
8. Kantonskriegskommissariat
v. Zeughausverwaltung
0. Zeughaus-Werkstätten
8. Kasernen-Verwaltung
5. Kreisverwaltung
K. Konfektion der Bekleidung und Ausrüstung
li. Aufbewahrung und Unterhalt des Kriegs¬

materials
1. Erlös von kantonalem Kriegsmaterial
X. Verschiedene Militärausgaben

Weniger Ausgaben als veranschlagt Fr. 6,812. 6V

Rachkredite „ 3S,36S. 55

Weniger Ausgaben als die Kredite Fr. 42,178. 15

V. Kirchenwesen.

á. Verwaltungskosten der Direktion.

1. Sekretariats- und Büreaukosten 1,316

». Protestantische Kirche.

1. Besoldungen der Geistlichen 1,320
2. Besoldungszulagen 1,322
3. Wohnungsentschädig., N. Fr. 2S0 I, 324
4. Beholzungskosten I, 325
5. Leibgedinge I, 326
6. Beiträge an Kollaturen und äußere

Geistliche 1,327
7. Beitrag an den reformirten Gottes¬

dienst in Solothurn I, 327
8. Beiträge an Pfarrbesoldungen I, 328
9. Theologische Prüfungskommission I, 329

10. Miethzinse I, 330
11. Kirchenbau in Pruntrut, Beitrag 1,330

Fr.

15,553
12,052
87,025

119,199
12

544,059

97,429
10,264

R.

30
30
50
65

77

50
70

Fr-

18,088
30,930
23,277
93,183

130,601
67,267

544,693

183,303

28,467

R.

87
90
76
19
62
90
10

08

70

Fr.

10,264

R.

70

Fr.

18,088
15,377
11,225
6,157

11,401
67,255

633

85,873

28,467

R.

87
60
46
69
97
90
33

58

70

— 241,030 885,596 72 1,119,814 12 — — 234,217 40

300 177 85 177 85

— - 300 — — 177 85 — — 177 85

1,500

580,000
5,750
9,000

41,000
35,500

5,000

580

2,000
169,000

1,565
695

15

573,488
5,750
9,245

39,896
27,833

4,600

580

2,340
169,000

4,500

10
06
85

50
1,565 15

573,488
5,750
9,245

39,896
27,833

4,600

580

1,645
169,000

4,500

10
06
85

50

— 846,330 2,260 15 837,233 51 — — 834,973 36

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 189T



50 (18) — M lv

Staats-Rechnung des Kantons Bern sur das Zahr 1891.

Voranschla

Einnahmru.

z für 1891.

A«sgaden.
Konten und Rechnungsrubriken.

Ro

Einnahmen.

h-

Ausgaben.

Re

Einnahmen.

l«-
Ausgaben.

Fr- Fr-

127,000
2,100
9,500
1,800
4,615

400

Laufende Verwaltung.

V. Kirchenwesen.

v. Katholische Kirche.

1. Besoldungen der Geistlichen 1,331
2. Besoldungszulagen 1,333
3. Leibgedinge I, 334
4. Wohnungsentschädigungen 1,335
5. Beitrag an die Besoldung d.Bischöfe I, 336
6. Theologische Prüfungskommission ' I, 337

/ì. Verwaltungskosten der Direktion
ö. Protestantische Kirche
L. Katholische Kirche

Weniger Ausgaben als veranschlagt Fr. 15,964. 93
Nachkredit „ 256. —

Weniger Ausgaben als die Kredite Fr. 16,214. 99

VI. Erziehung.

Verwaltnngskosten der Direktion nnd
der Synode.

1. Besoldung des Sekretärs I, 338
2. Besoldungen der Angestellten I, 339
3. Büreaukosten 1,343
4. Miethzinse I, 344
5. Prüfungskosten, Experten, Reise¬

kosten, N. Fr. 600 1,352
6. Synodalkosten I, 353

Fr-

140

R. Fr.

126,427
2,100
5,580
1,800
4,615
' 546

R.

30

50

Fr. R. Fr.

126,427
2,100
5,580
1,800
4,615

406

R.

30

50

— 145,415 140 — 141,068 80 — — 140,928 80

300
846,330
145,415

2,260
140

15
177

837,233
141,068

85
51
80

177
834,973
140,928

85
36
80

— 992,045 2,400 15 978,480 16 — — 976,080 01

— 4,500
6,000
6,500
1,925
6,000

2,500

127

2,585

20

50

4,500
6,000
6,636
1,925

9,231
2,353

70

70

— — 4,500
6,000
6,509
1,925

6,645
2,353

50

50
70

— 27,425 2,712 70 30,646 40 27,933 70



F- l0 — (19) 51

Aaats-Nechnum; des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Boranschla

Einnahmen.

g für 1891.

Ausgaben.
Konten und Rechnungsrubriken.

R-
Cinnahmen.

h-

Ansgaben.

Re

Einnahme».

N-

Ansgaben.

Fr.

2,500
2,500

Fr-

230,130

5,800
19,000
16,410
21,000

28,970

8,000
6,000

10,000
4,000
1,500
5,000
2,000
1,500

800
3,200
5,000
2,000
2,500
4,000

2,000
2,000

1,000
1,500

500

12,730

130,000

H. Laufende Verwaltung.

VI. Ersiehimg.

S. Hochschule und Thierarzneischule.

». Hochschule.

1. Besoldungen der Professoren und
Honorare der Dozenten der
Hochschule, N. Fr. 225 I, 36t

2. Pensionen I, 362
3. Besoldungen der Assistenten I, 365
4. Besoldungen der Angestellten I, 369
5. Verwaltungskosten (Mobiliar,

Beheizung u. s. w.) I, 373
6. Miethzinse I, 374
7. Lehrmittel und Subsidiaranstalten:

u. Bibliotheken*) I, 375
b. Kunstschule und Kunstsammlungen,

N. Fr. 7,000 I, 376
e. Poliklinische Anstalt I, 378

à Kliniken- ^ Chirurgische 11,381
a. numlen. ^ h Medizinische 11,385
0. Anatom. Institut, N. Fr. 460 II, 387
k. Physiologie .'.... 11,390
g. Augenheilkunde 11,392
d. Otiatrisch-laryngol. Institut 11,393
1. Pathologische Anstalt 11,395
ll. Medizin.-chemische Anstalt 11,398
I. Chem.Labo-in.organ. Chemie 11,399

ratorium. sb.unorg. Chemie 11,402
in. Physikalisches Kabinet und

tellurisches Observatorium 11,404
n. Naturhist. Sammlungen 11,405
o. Pharmazeutisches Institut,

N. Fr. 1,020 11,407
x. Pharmakologisches Institut. 11,408
g. Hygienisches Institut 11,410
r. Dermatologisches Institut 11,411

8. Botanischer Garten: 11,412
s a. Betriebsrechnung
t b. Pachtzins
I e. Beitragd.Burgerrathsv.Bern

9. Matrikelgelder - - - 11,413
10. Beitrag der Einwohnergemeinde

Bern an die poliklinische Anstalt 11,413
11. Beitrag a.d. Kliniken im Jnselspital II, 4t4

*) incl. Fr. 2,000 Beitrag an die Stadtbibliothek.

Fr.

4,000

434

1,000
2,765

2,500

R.

50

Fr.

234,355
4,200

17,125
15,520

21,125
28,970

8,000

13,000
7,697
4.000
1,499
5,466
2,005
1,492

568
3,209
5,091
2.001
2,558

4,018
2,016

3,060
1.002

604
508

9,414
4,730

127,500

R.

50

70

70

56
81
04
36

17
91
64
81

35
14

45
68
08
55

33

Fr.

1,000
2,765

2,500

R. Fr.

230,355
4,200

17,125
15,520

21,125
28,970

8,000

13,000
7,697
4.000
1,499
5,466
2,005
1,492

568
3,209
5,091
2.001
2,558

4,018
2,016

3,060
1.002

604
508

8,979
4,730

127,500

R.

50

70

70

56
81
04
36

17
91
64
81

35
14

45
68
08
55

83

W521,540 10,699 50 530,741 78 — — 520,042



52 (20) — .>V° l«

Aaats-Rechnung des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Voranschla

Einnahmen.

g für 1891.

Ausgaben.
Kanten und Rechnnngsrubriken.

R°

Einnahmen.

h-

Ausgaben.

R-
Einnahmen.

in-
Ansgaben.

Fr.

2,500

Fr.

26,100

2,500

2,400
3,000
1,265

10,000

k Lausende Verwaltung.

VI. Erziehung.

S. Hochschule und Thierarzncischule.

b. Thierarzneischule.

12. Besoldungen der Professoren und
Honorare der Dozenten der
Thierarzneischule 11,414

13. Besoldungen der Assistenten, N.
Fr. 1,300 11,416

14. Besoldungen der Angestellten 11,417
15. Verwaltungskosten 11,418
16. Miethzinse 11,419
17. Lehrmittel 11,424
18. Schulgelder II, 426

a. Hochschule
d. Thierarzneischule

Mittelschulen.
1. Kantonsschule Bern, Pensionen 11,427
2. Kantonsschule Pruntrut, Beitrag 11,428
3. Staatsbeiträge an Progymnasien II, 429
4. Staatsbeiträge an Sekundärschulen,

N. Fr. 10,802 II, 435
5. Inspektion II, 436
6. Pensionen für Sekundarlehrer II, 438
7. Stipendien II, 440

l» Primärschule«.
1. Ordentl. Staatszulagen an

Lehrerbesoldungen II, 446
2. Außerordentliche Staatszulagen an

arme Gemeinden II, 449
3. Leibgedinge 11,453
4. Beiträge an Gemeindeoberschulen II, 456
5. Beiträge an Lehrmittel und Biblio¬

theken, N. Fr. 3,335 11,458
6. Beiträge an Schulhausbauten 11,459
7. Mädchenarbeitsschulen, N. Fr. 290 II, 461
8. Turnunterricht II, 463
9. Schulinspektoren II, 465

Fr.

5,181
4,939

R.

20
25

Fr.

25,706

3,800
2,291
3,145
1,265

15,181

R.

25

70
65

20

Fr.

4,939

R.

25

Fr-

25,706

3,800
2,291
3,145
1,265

10,000

R.

25

70
65

— 42,765 10,120 45 51,389 80 — — 41,269 35

— 521,540
42,765

10,699
10,120

50
45

530,741
51,389

78
80

— — 520,042
41,269

28
35

— 564,305 20,819 95 582,131 58 — — 561,311 63

—

8,000
42,500

140,000
284,800

5,200
23,000

7,100 1,506

—

7,635
42,500

138,911

295,602
5,200

21,947
8,527

80

85

50

—

—
7,635

42,500
138,911

295,602
5,200

21,947
7,021

80

85

50

— 510,600 1,506 520,324 15 — — 518,818 15

—

705,000

35,000

50,000
5,400

10,000

15,000
98,000

1,800
36,300

303

75

246

10

75

45

703,750

34,925
56.580
5,466

13.581
5,104

98,301
1,490

35,993

50

70

55
30

75

— — 703,446

34,925
56,505

5,466

13,334
5,104

98,291
1,490

35,993

75

70

55
55
30

75

-— 956,500 635 20 955,192 80 — — 954,557 60



Zi- w —(21) 53

Swats-Nechnung des Kantons Bern sur das Jahr 1891.

Boranschla

Einnahmen.

z für 1891.

Ansgabe».
Konten und Rechnungsrubriken.

R°
Einnahme«.

h-

Ausgade».

iie
Einnahmen.

IN-
Ans gaben.

Fr-

15,000

445

Fr.

5,450
25,200
29,100

12,000

6,945
1,250

k Laufende Verwaltung.

VI. Ersiehung.

Lehrerbildungsanstalten.

1. Seminar Hofwyl.
a. Verwaltung
b. Unterricht
e. Verpflegung
à. Kostgelder
e. Stipendien für Externe
k. Landwirthschaft
Z. Miethzins
ü. Handfertigkeitsunterricht
i. Jnventarvermehrung

II, 466

2. Seminar Pruntrut.
a. Verwaltung
d. Unterricht
0. Verpflegung
à. Kostgelder
e. Stipendien für Externe
k. Landwirthschaft
Z. Miethzins für die Turnhalle
k. Jnventarvermehrung

II. 466

3. Seminar Hindelbank.
a. Verwaltung
l>. Unterricht
e. Verpflegung
à. Kostgelder
e. Landwirthschaft
k. Miethzins
g. Jnventarvermehrung

II, 466

4. Seminar Delsberg.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Verpflegung
à. Kostgelder
k. Landwirthschaft
1. Miethzins
Z. Jnventarvermehrung

II, 466

Fr.

13
3,006

882
13,287

1,479

1,032
509

R.

53
90
50

95

55
80

Fr.

5,555
26,664
30,695

67
11,305

859
6,945
1,550

716

R.

15
42
63
50

21

94
08

Fr-

13,220

620

R.

74

Fr.

5,542
23,657
29,812

11,305

6,945
518
206

R.

15
89
73

39
28

— 64,500 20,212 23 84,358 93 — — 64446 70

8,250

4,700
16,800
18,000

7,500

250

53
1,138
7,750

870

158

85

60

4,465
16,557
18,589

6,968
1,223

250
698

60
89
49

15
35

7,750

— 4,465
16,504
17,450

6,968
353
250
539

60
89
64

15
35

40

— 39,000 9,970 45 48,752 48 ,— — 38,782 03

5,900

200
7,320

14,650

530

278
293

5,920

249

—
197

7,628
14,781

530
320

77
82
72

5,920

— 197
7,350

14,488

530
71

77
82
72

31— 16,800 6,740 — 23,458 31 — — 16,718

4,900

3,500
4,300

15,225

2,170

154
4,795

27

10

50
80

50

3,453
4,210

15,267

2,170
181

50
40
15

50

4,795
27

80

3,453
4,210

15,112

2,170
171

50
40
65

— 20,295 4,987 80 25,282 55 — — 20,294 75

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.



54 (22) — L- 1«

Staats-Nechnung des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Voranschla

Einnahmen.

g für 1891.

Ausgaben.
Kanten und Kechnungsrnbriken.

Einnahme».

h-

Ansgaben.

Re

Einnahmen.

i » -

Ausgaben.

Fr- Fr-

2,000
1,500

Laufende Verwaltung.

Vl. Erziehung.

lk. Lehrerbildungsanstalten.

5. Wiederholungskurse und Pensionen.
a. Wiederholungskurse .11,467
b. Seminarlehrer-Pensionen II, 467

1. Seminar Hofwyl
2. Seminar Pruntrut
3. Seminar Hindelbank
4. Seminar Delsberg
5. Wiederholungskurse und Pensionen

IV Taubstummenanstalten.

1. Taubstummenanstalt Münchenbuchsee.
a. Verwaltung
b. Unterricht
e. Verpflegung
à. Kostgelder
0. Gewerbe
1. Landwirthschaft
A. Miethzins
b. Jnventarverminderung

II, 468

2. Taubstummenanstalt Wabern.
a. Beitrag des Staates

II, 468

1. Taubstummenanstalt Münchenbuchsee
2. Taubstummenanstalt Wabern

Fr.

840

R. Fr.

2,863
1,500

R.

95

'
Fr. R. Fr-

2,023
1,500

R.

95

95— 3,500 840 — 4,363 95 — — 3,523

—
64,500
39,000
16,800
20,295

3,500

20,212
9,970
6,740
4,987

840

23
45

80

84,358
48,752
23,458
25,282
4,363

93
48
31
55
95

—
—

64,146
38,782
16,718
20,294

3,523

70
03
31
7Ä
95

— 144,095 42,750 48 186,216 22 — — 143,465 74

6,600
2,425

500

3,500
5,500

24,000

4,025

36
3,143
6,490

10,814
3,832

3,103

35
80
03
45

45

3,267
4,818

28,802

9,559
2,304
4,025
3,027

80
50
64

25
66

63

6,490
1,254
1,527

75

80
78
79

82

3,267
4,782

25,659

4,025

80
50
29

— 27,500 27,420 08 55,805 48 — — 28,385 40

3,500 3,500 3,500

— 3,500 — — 3,500 — — — 3,500 —

— 27,500
3,500

27,420 08 55,805
3,500

48 — — 28,385
3,500

40

— 31,000 27,420 08 59,305 48 — — 31,885 40



Xî ty —(23) 55

Staats-Rechnung des Ranwns Beril sur das Zahr 1891.

Voranschla

Einnahmen.

gsiir 1891.

Ausgabe».
Kanten und Rechnungsrubriken.

Eiilimhme».

h-

Ausgaben.

!îe

Einnahme».

N -

Ausgaben.

Fr- Fr-

50,000

4 Laufende Verwaltung.

VI. Erziehung.

<4. Nationalmuseum.

1. Beitrag des Staates 11,469

». Bekämpfung des Alkoholismus.
1. Speisung armer Schulkinder
2. Beitrag aus dem Alkoholzehntel

ä. Verwaltungskosten der Direktion u. der Synode
k. Hochschule und Thierarzncischnle.
L. Mittelschulen
11. Primärschulen

Lehrerbildungsanstalten
5. Taubstummenanstalten
6. Nationalmnseum
». Bekämpfung des Alkoholismus

Mehr Ausgaben als veranschlagt Fr. 4,647. 22
Nachkredite 25,632. —

Weniger Ausgaben als die Kredite Fr. 26,984. 78

VII. Gemeindewesen.

^ Verwaltungsrosten der Direktion des
Gemeindewesens.

1. Besoldung des Sekretärs 11,471
2. Besoldung des Angestellten 11,472
3. Büreaukosten II, 474
4. Miethzinse 11,474

Weniger Ausgaben als veranschlagt Fr. 226. 65

Fr- R. Fr-

50,000

R. Fr- R. Fr-

50,000

R.

— - 50,000 — — 50,000 — -— -— 50,000 —

6,000
6,000

— —

—

27,425
564,305
510,600
956,500
144,095
31,000
50,000

2,712
20,819

1,506
635

42,750
27,420

70
95

20
48
08

30,646
582,131
520,324
955,192
186,216
59,305
50,000

40
58
15
80
22
48

—

—

27,933
561,311
518,818
954,557
143,465
31,885
50,000

70
63
15
60
74
40

— 2,283,925 95,844 41 2,383,816 63 — !— 2,287,972 22

4,000
1,500
1,500

870

4,000
1,275
1,504

870
35

4,000
1,275
1,504

870
35

— 7,870 — — 7,649 35 — — 7,649 35



56 (24) —iV- 10

Staatsêchmmg des Kanwiis Bern siir das Zahr 1891.

Voranschla

Einnahmen.

g für 1891.

Ausgabe».
Kanten und Rechnungsrubriken.

R-
Einuahme».

h-

Aasgabe».

Re

Einnahme«.

IN-

Ansgaben.

Fr- Fr-

4,000
7,000
3,500

965

^ Laufende Verwaltung.

VIII.» Armenwesen des ganzen Kantons.

^ Verwattungskosten der Direktion des
Armenwesens.

1. Besoldung des Sekretärs 11,475
2. Besoldungen der Angestellten 11,476
3. Büreaukosten 11,478
4. Miethzinse 11,479

». Rettnngsanftalte«.

1. Rettungsanstalt Landorf.
n. Verwaltung
1>. Unterricht
o. Verpflegung
ä. Kostgelder
0. Gewerbe
1. Landwirthschaft
g. Miethzinse
b. Jnventarvermehrung

II, 480

2. Rettungsanstalt Aarwangen.
a. Verwaltung
b. Unterricht
e. Verpflegung
ll. Kostgelder
e. Landwirthschaft
k. Miethzinse
g. Jnventarvermehrung

II, 480

Fr-

500

R. Fr-

4,000
6,605
3,912

965

R.

60

Fr- R. Fr-

4,000
6,605
3,412

965

R.

60

60— 15,465 500 — 15,482 60 — — 14,982

6,600

3,550

2,200
2,300

18,200

2,450

10
64

3,013
8,255

24,120

50

39

58

2,202
2,239

19,063
1,198

20,314
2,150
2,509

03
21
99
40

88

42

7,056

3,805

60

70

2,192
2,175

16,050

2,150
2,459

03
21
60

42

— 15,000 35,512 97 49,677 93 — — 14,164 96

6,700
3,000

2,500
2,500

17,075

1,825

1,062
8,042

19,241

815

65
50
75

2,677
2,290

17,674
1,115

16,755
1,825

840

02
42
05

16
6,927
2,486

50
59

2,677
2,290

16,611

1,825
25

02
42
40

— 14,200 29,161 90 43,176 65 — — 14,014 75



1« — (25) 57

Htaats-Kechnung des Kantons AMl für das Jahr 1891.

Voranschla

Einnahmen.

g für 1891.

Ansgàn.
Kanten und Kechnungsrnbnken.

R-
Einuahmen.

h-

Ansgàn.

Ke

Einnahme».

u -

Ansgàn.

Fr.

6,500
3,600

Fr.

2,500
2,400

17,300

3,900

Laufende Verwaltung.

VIll.» Armenwesen des ganzen Kantons.

L. Rettungsanstalte«.

3. Rettungsanstalt Erlach.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Verpflegung
à. Kostgelder
a. Landwirthschaft
I. Miethzinse
Z. Jnventarvermehrung

II, 480

4. Nettungsanstalt Kehrsatz-
u. Verwaltung
b. Unterricht
e. Verpflegung
ä. Kostgelder '.

a. Landwirthschaft
I. Miethzinse
A. Jnventarvermehrung

II, 480

1. Rettungsanstalt Landorf
2. Rettungsanstalt Aarwangen
3. Rettungsanstalt Erlach....
4. Rettungsanstalt Kehrsatz

O. Vezirksarmenanstalte».

1. 0rxli<Uillg.t in LaiAllölegier 11,481
2. Ilosxieo à pauvres in Pruntrut 11,481
3. Armenanstalt von Courtelary II, 481
4. Armenanstalt in Wangen II, 481
5. Armenanstalt von Konolfingen 11,482
6. Armenanstalt im Steinhölzli II, 482

Fr.

12
1,262
6,942

28,166

1,603

R.

50
50
48

50

Fr.

2,472
1,971

17,639
1,080

21,906
3,890
3,304

R.

75
32
05

76

Fr.

5,862
6,259

R.

50
72

Fr.

2,472
1,959

16,376

3,890
1,700

R.

75
32
55!

50

— 16,000 37,986 98 52,263 88 — — 14,276 90

7,700
1,000

2,990
1,800

15,635

2,275
2,000

1,055
8,945

12,522

115

84

62

30

2,480
1,905

18,429
1,315

11,473
2,275
1,708

20
38
98

24

90

7,630
1,049 38

2,480
1,905

17,374

2,275
1,593

20
38
14

60

— 16,000 22,638 76 39,587 70 — — 16,948 94

— 15,000
14,200
16,000
16,000

35,512
29,161
37,986
22,638

97
90
98
76

49,677
43,176
52,263
39,587

93
65
88
70

—
— 14,164

14,014
14,276
16,948

96!
75
90
94

55— 61,200 125,300 61 184,706 16 — — 59,405

— 3,000
4,000
4,000
2,100
2,500
2,400

—
— 3,000

4,000
3,364
1,812
2,864
2,157

40
50
40
60

90

—
—

3,000
4,000
3,364
1,812
2,864
2,157

40
50
40
60

— 18,000 — — 17,198 — — 17,198 9V

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892
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Staats-Rcchimng des Kantons Bern fiir das Jahr 1891.

Voranschla

Einnahmen.

g für 1891.

Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R°
Einnahmen.

h-

Ansgaben.

Re

Einnahmen.

in-
Ailsgabeu.

Fr. Fr.

12,000
48,000

5,500
2,000

k Laufende Verwaltung.

VIII.» Armenwesen des ganzen Kantons.

v. Verschiedene Unterstützungen.

1. Berufsstipendien 11,486
2. Spenden an Irre, Gebrechliche

und Kranke II, 496
3. Spenden an Unheilbare 11,498
4. Beiträge an Hülfsgesellschaften II, 498

H. Bekämpfung des Alkoholismus.
1. Beiträge an Gemeinden .111,1127
2. Beiträge an Vereine und Anstalten III, 1124
3. Stipendien für Ausbildung von

Armenerzieheru
4. Beitrag aus dem Alkoholzehntel III, 1125

à. Verwaltungskosten der Direktion des Armenwesens

s. Rettungsanstalten
v. Bezirksarmenanstalten
0. Verschiedene Unterstützungen
L. Bekämpfung des Alkoholismus

Weniger Ausgaben als veranschlagt Fr. 5,394. 69

Fr.

835

29,296

R.

64

Fr-

12,885

75,797
4,722
2,000

R.

04
95

Fr- R. Fr-

12,050

46,500
4,722
2,000

R.

40
95

35— 67,500 30,131 64 95,404 99 -— — 65,273

40,000

33,000
6,000
1,000

26,211 50

24,840
1,371 50

26,211 50

24,840
1,371 50

— — 26,211 50 26,211 50 — — — —

— 15,465

61,200
18,000
67,500

500
125,300

30,131
26,211

61

64
50

15,482
184,706

17,198
95,404
26,211

60
16
90
99
50

— — 14,982
59,405
17,198
65,273

60
55
90
35

— 162,165 182,143 75 339,004 15 — — 156,860 40
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Htaats-Rechnung des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Voranschlag für 1891

Einnahmen.
Kanten und Kechnungsrubriken.

Rah-
Einnahmen. Ausgaben

ein
Einnahme». Ausgaben.

Fr-

46,000
2,100
3,900

44,500
3,000
5,000

Fr-

437,500
102,000

5,000

544,500

5,500
53,000

3,500
16,000

26,000

3,750
52,950

3,300

7,500

8,500
5,000
8,000

14,500

36,000

Laufende Verwaltung.

Vill.b Armenwesen des alten Kantons.

à. Notharmenpflege.

1. Beiträge an die Gemeinden .11,500
2. Unterstützung auswärtiger

Notharmen, N. Fr. 11,600 .11,510
3. Armeninspektoren 11,513

». Verpflegnngsanstalte«.

1. Verpflegungsanstalt Frienisberg.
u. Verwaltung
b. Verpflegung
c. Kostgelder
à. Gewerbe
e. Landwirthschaft
k. Miethzins
g. Jnventarvermehrung

N. Fr. 9,368. 35 II, 514

2. Verpflegungsanstatt Hindelbank.
u. Verwaltung
b. Verpflegung
e. Kostgelder - -

ä. Gewerbe
e. Landwirthschaft
1. Miethzinse
A. Jnventarvermehrung

II, 514

3. Bezirks-Verpflegungsanstalten, Beiträge.
a. Oberländische Anstalt Utzigen 11,515
b. Seeländische Anstalt Worben 11,515
o. Mittelländ. AnstaltRiggisberg II, 515
à. Stadtbernische Anstalt Kühle-

whl 11,515

Fr. R. Fr. R.

971

971

89
6,717

52,606
6,379

96,835
276
123

163,029

3,155
45,579

4,120
32,172

1,216

86,244

15

15

15

432,720

114,547
4,188

551,456

7,666
71,800

1,045
3,810

83,487
4,220

26,367

198,397

4,121
55,485

55
1,400

25,224
3,400
3,79?

93,484

8,500
5,000
8,000

13,550

35,050

Fr.

40
75
25
65

45

51,560
2,569

13,348

50

80
55
50
50
10

50

45,523
2,720
6,948

95

R. Fr. R

432,720

113,576
4,188

550,485

14

70
70!

54

7,576
65,082

3,943
26,244

35,368

4,121
52,330

3,400
2,580

—!! 7,240

8,500
5,000
8,000

13,550

35,050

10
90

10
15

35

80
23

85

95
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Staats-Kechnung des Kantons Bern fur das Fahr 1891.

Voranschlli

Einnahme».

g sûr 1891.

Ausgaben.
Konten und Kechnnngsràiken.

R>

Einnahmen.

h-

Ausgaben.

!îe

EinualMn.

iu-
Ausgabe».

Fr- Fr-

26,000
7,500

36,000

á Laufende Verwaltung.

VIII.b Armenwesen des alten Kantons.

». Verpflegungsanstalten.

1. Verpfleguugsanstalt Frienisberg
2. Verpflegungsanstalt Hindelbank....
3. Bezirks-Verpflegungsanstalten

Ü. Notharmenpflegc
k. Verpflegungsanstalten

Mehr Ausgaben als veranschlagt Fr. 14,144.84
Nachkredite „ 20,968.35

Weniger Ausgaben als die Kredite Fr. 6,823. 51

IX.» Kolkswirthschaft k Gesundheitswesen.

à Verwaltungskosten der Direktion des

Inner«.
1. Besoldung des Sekretärs II, S17
2. Besoldungen der Angestellten II, S18
3. Büreaukosten II, 521
4. Miethzinse II, 521

». Statistik.
1. Besoldungen 11,522
2. Büreaukosten und Druckkosten II, 523

Fr.

163,029
86,244

R.

15

Fr.

198,397
93,484
35,050

R.

50
95

Fr. R. Fr.

35,368
7,240

35,050

R.

35
95

30— 69,500 249,273 15 326,932 45 — — 77,659

544,500
69,500

971
249,273

15
15

551,456
326,932

69
45

— 550,485
77,659

54
30

— 614,000 250,244 30 878,389 14 — 628,144 84

4,500
9,000
3,000
1,485

4,500
8,352
2,791
1,485

81

4,500
8,352
2,791
1,485

81

— 17,985 — — 17,128 81 — — 17,128 81

7,300
2,500

52
10

50
75

6,530
2,580 65

6,477
2,569

50
90

— 9,800 63 25 9,110 65 — — 1,047 40
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Staats-Kechnung des Rantons Bern sur das Jahr 1891.

Boranschla

Einnahmen.

g für 1891.

Ausgaben.
Kanten und Kechnungsrubriken.

R°

Einnahmen.

h-

Ausgaben.

Re

Einnahmen.

i n-
Ansgaben.

Fr. Fr-

4,000

3,000
54,300

10,000
3,000

/V. Laufende Verwaltung.

IX.» Uolkswirthschaft K Gesundheitswesen.

Handel und Gewerbe.

1. Förderung von Handel und
Gewerbe im Allgemeinen II, 528

2. Gewerbliche Stipendien II, 530
3. Fach-, Kunst- und Gewerbeschulen,

N. Fr. 4,000 11,534
4. Muster- und Modellsammlung II, 536
5. Hufbeschlaganstalt u. Hufschmiedkurse

II, 538

V. Matz und Gewicht.

1. Besoldung des Inspektors II, 539
2. Bureau-und Reisekosten desselben 11,539
3. Jnspektionskosten der Eichmeister II, 540
4. Maße, Gewichte und Apparate II, 541

V. Lebensmittelpolizei.

1. Chemisches Laboratorium:
». Besoldung des Kantonschemikers

II, 542
b. Besoldungen der Assistenten

und des Abwarts II, 543
v. Miethzins II, 542
à. Chemikalien, Literatur,

Beleuchtung w II, 545
0. Rückerstattungen von Analysekosten

II, 547
1. Beitrag der landwirthschaft-

lichen Schule II, 547
2. Nachschauen:

»..Besoldungen der Experten 11,549
b. Reisevergütungen II, 551
o. Stationsvorstände und lokale

Experten 11,551
â. Apparate und Reagentien II, 554

3. Büreauangestellte II, 555
4. Büreaukosten, Druckkosten w. II, 556

Fr-

1,160
800

57,477
7,600

4,204

R.

40

Fr.

4,099
1,900

112,332
17,600

6,365

R.

30

30

Fr. R. Fr-

2,939
1,100

54,855
10,000

2,160

R.

30

90

— 74,300 71,241 40 142,296 60 — — 71,055 20

— 1,000
800

4,000
2,250

25

13 30

1,000
492

3,921
2,255

60
65
35

— — 1,000
467

3,921
2,242

60
65
05

— 8,050 38 30 7,669 60 — — 7,631 30

4,800

1,400

5,000

5,200

735
2,200

10,000
4,700
2,000

800
4,000
1,000

4

3,944

1,400

20

05

5,000

5,200
735

2,270

9,800
4,407

765
2,500

776

52

25

60

3,944

1,400

05

5,000

5,200
735

2,266

9,800
4,407

765
2,500

776

32

25

60

29,435 5,348 25 31,454 37 — — 26,106 12

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.
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Staats-Kechnung des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Voranschla

Einnahmen.

z für 1891.

Ansgaben.
Konten und Kechnungsrubriken.

R-
Eivnahmen.

h-

Ausgà».

Re

Einnahme«.

IN-

Aus gaben.

Fr. Fr. Fr- R. Fr- R. Fr- R. Fr- R.

Laufende Verwaltung.

IX.» Volkswirtschaft H Gesundheitswesen.

r. Gesundheitswesen.

-— 4,000 1. Sanitätskollegium, Inspektionen 11,558 80 — 3,564 80 — — 3,484 80

— 4,000 2. Allgemeine Sanitätsvorkehren > 11,561 1,356 50 3,787 35 — — 2,430 85
— 4,500 3. Jmpfwesen 11,566 2,002 20 6,334 35 — — 4,332 15

— 2,000 4. Wartgelder an Aerzte 11,568 — — 1,990 — — — 1,990 —

— 14,500 3,438 70 15,676 50 — — 12,237 80

ei. Krankenanstalten.

— 118,300 1. Beitrag des Staates an die Noth¬
fallstuben (Bezirkskrankenanstalten) II, 571 — — 118,150 — -— — 118,150 —

— 50,000 2. Beitrag des Staates an den Neu¬

bau des Krankenhauses 11,572 — — 50,000 — — — 50,000 —
— 185,000 3. Erweiterung der Jrrenpflege 11,572 — — 191,747 30 — — 191,747 30
— 700 4. Miethzinse 11,572 — — 700 — — — 700 —

— 354,000 — — 360,597 30 -— — 360,597 30

H. Entbindnngs- nnd Frauenkrankenanstalt
«nd Hebammenschnle.

— 12,300 1. Verwaltung 300 — 12,933 75 — — 12,633 75
.— 3,700 2. Unterricht 346 40 2,830 63 — — 2,484 23

— 31,800 3. Nahrung 1,236 10 35,496 73 — — 34,260 63

— 28,200 4. Verpflegung 3,355 10 37,195 61 — — 33,840 51
16,000 — 5. Kostgelder von Pfleglingen 15,841 — 32 — 15,809 — — —
4,000 — 6. Kostgelder von Hebammenschülerinnen. 4,855 — 247 — 4,608 — — —
— 15,170 7. Miethzins — — 15,170 — — — 15,170 —
— 8. Jnventarvermehrung 1,120 90 1,321 20 — — 200 30

-— 71,170 N. Fr. 7,002. 42 II, 573 27,054 50 105,226 92 — — 78,172 42

Irrenanstalt Waldau.

— 53,800 1. Verwaltung 1,213 35 54,408 78 — — 53,195 43
— 2,400 2. Unterricht 829 -— 2,250 48 — — 1,421 48
-— 106,850 3. Nahrung 23,335 60 145,224 78 — — 121,889 18

— 85,650 4. Verpflegung 10,114 29 95,500 87 — — 85,386 58
4,600 .—. 5. Gewerbe 26,520 65 17,974 19 8,546 46 — —
6,000 — 6. Landwirthschaft 112,666 25 102,314 95 10,351 30 — —

175,500 — 7. Kostgelder 181,939 70 956 80 180,982 90 — —
— — 8. Jnventarvermehrung 4,920 10 15,198 — — — 10,277 90

— 62,000 II, 574 361,538 94 433,828 85 — — 72,289 9l!
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Htaats-Rechmmg des Kantons Bern siir das Jahr 1891.

Voranschla

Einnahmen.

g für 1891.

Ausgaben.
Kanten und Kechnungsrnbriken.

R-
Eiiiiiahnieu.

h-

Ansgaben.

Re

Einnahme».

i n-

Ansgabt».

Fr.

30,600

Fr.

4,000
6,180
1,150
2,100

14,170

H Laufende Verwaltung.

IX.» Polkswirthschast K Gesundheitswesen.

Siaatsapotheke.
1. Besoldung des Staatsapothekers
2. Besoldungen der Angestellten
3. Miethzinse
4. Verwaltungs- und Betriebskosten
5. Waarenankauf
6. Waarenverkauf
7. Zinse in Conto-Corrent
8. Verschiedene Einnahmen
9. Gewinnvortrag von 1890

II', S75

Bekämpfung des Alkoholismus.
1. Zuschuß aus dem Alkoholzehntel 111,1133
2. Hebung der Volksernährung im

Allgemeinen 111,1128
3. Lehrerin,flir Kochkurse III, 1029
4. Beiträge an Koch- und

Haushaltungskurse 111,1130
5. Beiträge an Volksküchen, Caf6-

und Speisehallen 111,1131
6. Beiträge für Naturalverpflegung 111,1132
7. Beiträge an Trinkerheilanstalten 111,1133

/l. Verwaltungskosten der Direktion....
k. Statistik
l!. Handel und Gewerbe
0. Maß und Gewicht

Lebensmittelpolizei
Gesundheitswesen

K. Krankenanstalten
8. Entbindungs- und Frauenkrankenanstalt und

Hebammenschule
1. Irrenanstalt Waldau
X. Staatsapotheke
l.. Bekämpfung des Alkoholismus

Mehr Ausgaben als veranschlagt Fr. 10,265. 68
Nachkredite „ 11,002.42

Weniger Ausgaben als die Kredite Fr. 736. 74

Fr-

920
66

33,372

300
2,762

R.

35
42
80

17

Fr-

4,000
6,340
1,150
2,735

17,965

69

R.

77
44

95

Fr.

33,372

300
2,762

R.

80

17

Fr-

4,000
6,340
1,150
1,815

17,899

69

R.

42
02

95

3,000 — 37,421 74 32,261 16 5,160 58 — -—

30,000
1,000

2,000
5,000

8,000

4,000
10,000

16,281 86

462
210

2,566

2,685
4,000
6,357

60

56

70

16,281 86

462
210

2,566

2,685
4,000
6,357

60

56

70

— — 16,281 86 16,281 86 -— — — —

3,000

17,985
9,800

74,300
8,050

29,435
14,500

354,000
71,170

62,600

63
71,241

38
5,348
3,438

27,054
361,538

37,421
16,281

25
40
30
25
70

50
94
74
86

17,128
9,110

142,296
7,669

31,454
15,676

360,597

105,226
433,828

32,261
16,281

81
65
60
60
37
50
30

92
85
16
86

5,160 58

17,128
9,047

71,055
7,631

26,106
12,237

360,597

78,172
72,289

81
40
20
30
12
80
30

42
91

— 638,840 522,426 94 1,171,532 62 — — 649,105 68
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Staats Rechnung des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Voranschlag für 1891.

Einnahmen^ Ausgabe«.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R°
Einnahme«.

h-

Ausgade».

Re

Einnahmen.

in-
Ausgaben.

Fr- Fr.

5,000
1,000

k Laufende Verwaltung.

IX.d Landwirthschaft.

4.. Verwaltungsrosten der Direktion.

1. Besoldungen der Angestellten II, 576
2. Büreaukosten II, 578

u. Landwirthschaft.

1. Förderung der Landwirthschaft:
n. Im Allgemeinen II, 583
b. Meliorationen II, 586

2. Pferdezucht:
a. Prämien II, 608
k. Zuchthengstankäufe II, 593
e. Schaukosten II, 593
ä. Allgemeine Kosten II, 595

3. Rindviehzucht:
u. Prämien II, 600
k. Schaukosten II, 601
e. Allgemeine Kosten II, 601

4. Beitrag aus der Viehentschädi¬
gungskasse II, 602

5. UnterstützungderHagelversicherung 11,604

v. Landwirthschaftliche Schnle.

1. Landwirthschaftliche Schule:
u. Unterricht
b. Verwaltung
c. Verpflegung
à. Arbeit der Zöglinge
e. Miethzins
k. Kostgelder
A. Bundesbeitrag
b. Jnventarverminderung

2. Gutswirthschaft:
u. Viehstand
b. Ackerbau

(Verschiedene Wirthschaftszweige.)

Fr- R. Fr-

5,000
1,067

R.

61

Fr- R. Fr-

5,000
1,067

R.

61

— 6,000 — — 6,067 61 — — 6,067 61

50,000

20,000
10,000

20,000
6,000
1,100
1,000

48,000
3,000
1,200

15,000

3,220
17,020

19,710
20,235

5,358

43,938

50,000
14,988

31
82

28

25

84

19,642
27,020

39,200
26,235

1,029
6,560

92,578
2,755

973

29,977

29
82

44
15
90

25
20

69
50,000

— 16,421
10,000

19,490
6,000
1,029
1,202

48,640
2,755

973

14,988

98

16
15
65

25
20

85

— 75,300 174,471 50 245,972 74 — — 71,501 24

4,000

15,000
14,800

30,100
3,700

30,000

954
401

13,775
4,128

660
13,200
10,657
18,975

40
95
10
30

25
76
78

30,823
3,470

32,386

1,935
2,749

3,784

72
04
93

80

4,128

10,450
10,657
15,191

30

45
76
78

29,869
3,068

18,611

1,275

32
09
83

— 30,000 62,753 54 75,149 49 — — 12,395 95

3,100
5,000

400

— 63,556
43,230

52
68

60,536
41,424

73
17

3,019
1,806

79
51

—

8,500 — 106,787 20 101,960 90 4,826 30 — —
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Staats-Rechnung des Kantons B ern für das Jahr 1891.

Boranschla g für 1891.
Kanten und Kechnungsruliriken.

sio h- ziel I! -

Einnahmen. Anggaben. Einnahme». Auggà». Einnahme». Ausgaben -

Fr. Fr. Fr. R. Fr. R. Fr. R. Fr. R.

H Laufende Verwaltung.

IX.l- Landwirthschast.

v. Landwirtschaftliche Schule.

— 30,000 I. Landwirthschaftliche Schule 62,753 54 75,149 49 — — 12,395 95
8,500 — 2. Gutswirthschaft 106,787 20 101,960 90 4,826 30 —

— 21,500 II, 606 169,540 74 177,110 39 — — 7,569 65

I>. Molkereischule.
1. Molkereischule:

60 15— 21,200 a. Unterricht 6,923 45 17,310 — — 10,387
— 1,000 d. Verwaltung 120 20 1,116 78 —- — 996 58
>—- 10,000 v. Verpflegung 11,805 20 22,695 97 — — 10,890 77

1,300 — à. Arbeiten der Zöglinge 1,236 — -— — 1,236 — — —
— — e. Miethzins 58 30 1,750 — — — 1,691 70

4,800 — k. Kostgelder 5,962 50 1,012 50 4,950 — — —
10,600 — K. Bundesbeitrag 8,430 33 — — 8,430 33 —

25— >— 6. Jnventarvermehrung 5,490 45 19,842 70 — — 14,352
— 6,075 (Einrichtungskosten

— 21,575 40,026 43 63,728 55 — — 23,702 12

2. Molkerei:
— 138,000 ». Milchankauf — — 157,899 47 — — 157,899 47

— 1,000 b. Geräthe und Apparate 462 — 6,951 80 — — 6,489 80

— — o. Unterhalt der Gebäude — — 332 4c> — — 332 45
— 1,800 à. Brennmaterial 234 65 3,424 15 — — 3,189 50

— — e. Verschiedene Betriebskosten 4,489 — 5,892 50
169,142

— 1,403 50
150,000 — I. Produkte 187,820 46 18,678 40 06 — —

— — K. Verschiedene Einnahmen 60 — — — 60 — —- —
— 2,000 b. Hüttenzins 125 — 4,321 66 — — 4,196 66

— — i. Wege 2,724 85 3,103 18 — — 378 33

7,200 — 195,915 96 200,603 61 — — 4,687 65

21,575 1. Molkereischule 40,026 43 63,728 55 23,702 12

7,200 — 2. Molkerei 195,915 96 200,603 61 — — 4,687 65

— 14,375 II, 607 235,942 39 264,332 16 — — 28,389 77

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.
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Stl»ats-Kechnung des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Voranschlo

Einnahmen.

g für 1891,

Ausgaben.
Kanten und Kechnungsrubriken.

R°

Einnahmen.

h-

Ausgabeu.

Re

Einnahmen.

i n-
Ausgabeu

Fr. Fr-

X. Laufende Verwaltung.

IX.«- Sandwirthschaft.

Fr- R. Fr- R. Fr. R. Fr- R.

— 6,000
75,300
21,500
14,375

â. Verwaltnngskosten der Direktion
ö. Landwirthschaft
lî. Landwirtschaftliche Schule
0 Molkereischule

174,471
169,540
235,942

50
74
39

6,067
245,972
177,110
264,332

61
74
39
16

—
— 6,067

71,501
7,569

28,389

61
24
65
77

— 117,175
Weniger Ausgaben als veranschlagt Fr, 3,646, 73

579,954 63 693,482 90 — — 113,528 27

—
15,300
10,400

6,700
2,275

X. Bauwesen.

^ Verwaltungskosten der eentrale« Bau¬
verwaltung.

1. Besoldungen der Beamten II, 609
2. Besoldungen der Angestellten,

N. Fr. 1,145 11,610
3. Bureau- und Reisekosten 11,614
4. Miethzinse II, 614

— — 14,833

11,545
6,700
2,275

30

05

— — 14,833

11,545
6,700
2,275

30

05

— 34,675 — — 35,353 35 -— — 35,353 35

— 27,000
8,700
8,000

». Bezirksbehörden.

1. Besoldungen der Bezirksingenieure 11,615
2. Besoldungen der Angestellten II, 617
3. Bureau- und Reisekosten II, 620

— — 26,500
8,640
7,821 85

— — 26,500
8,640
7,821 85

— 43,700 — — 42,961 85 — — 42,961 85

—
80,000
50,000
14,000
1,500

22,000

v. Unterhalt der Staatsgebäude.

1. Amtsgebäude, N, Fr. 11,925 11,671
2. Pfrundgebäude, N. Fr. 3,250 II, 659
3. Kirchengebäude II, 660
4. Oeffentliche Plätze II, 663
5. Wirthschaftsgebäude II, 669

2,044
759

15
3

05
60

93,883
54,018
9,156

542
21,695

75
50
45
65
40

—
91,839
53,258
9,156

527
21,692

70
90
45
65
40

— 167,500 2,821 65 179,296 75 —> — 176,475 10
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Htaats-Nechmmg des Kantons B ern für das Jahr 1891.

Voranschla

Einnahmen.

z für 1891.

Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

s>

Einnahmen.

h-

Ausgaben.

Re

Einnahmen.

in-
Ausgabe».

Fr- Fr-

150,000

Laufende Verwaltung.

X. Bauwesen.

v.-» Neue Hochbaute«.
1. Vorarbeiten, Bauaufsicht - II, 674
2. Rütti, Molkereigebäude II, 677
3. Köniz, Schloß II, 678
4. Bern, ehemalige Blindenanstalt II, 679
5. Frienisberg, Anstalt II, 686
6. Bern, Militäranstalten II, 682
7. Münchenbuchsee, Taubstummenanstalt

II, 683
8. Bern, Thierarzneischule II, 684
9. Landorf, Anstalt II, 687

10. Pruntrut, neues Gefängniß II, 688
11. St. Johannsen, neue Scheune 11,689
12. Bern, Rathhaus 11,689
13. Langnau, Amthaus II, 690
14. Courtelary, Amthaus II, 690
15. Kehrsatz, Schloß II, 691
16. Waldau, Irrenanstalt II, 691
17. Kappelen, Pfarrhaus II, 692
18. Bern, Staatskanzlei 11,692
19. Bern, Schützenmattkloake II, 693
20. Bern, chemisches Laboratorium II, 693
21. Witzwyl, Domäne, Umbauten II, 695
22. Wahlern, Pfarrhaus II, 695
23. Meiringen, Gefängniß II, 695
24. Witzwyl, Domäne, Neubauten II, 696
25. Thorberg, Strafanstalt II, 697
26. Bern Entbindungsanstalt II, 697
27. Erlach, Rettungsanstalt II, 696
28. Burgdorf, Technikum II, 697
29. Wyl, Schloßlehenhaus II, 694
30. Boncourt, Zollhaus II, 694
31. Bern, Staatsapotheke 11,694
32. Bern, Militäranstalten II, 685

Summe der neuen Hochbauten
33. Amortisation der Vorschüsse II, 685
34. Neue Vorschüsse der Staatskasse II, 635

v.v MSnstuge«, Irrenanstalt
1. Baukosten
2. Beitrag des Fonds für Erweite¬

rung der Jrrenpslege

III, 849

Fr-

25,000

116

9,956

R.

75

90

Fr-

31,699
28,433

2,563
1,516

38,553
29,502

10,706
83,531
2,600

29,887
2,174
3,611

809
1,312
3,192
3,986
2,000
1,912

165,775
4,730
2,620

173
14,595
5,080
3,346
1,242

442
610
499

2,420
1,296

R.

45
60
45
55
75

35
05
55
05
70
35
40
60
65
30

15

65
60
60
90
20
20
85
60
70
70
30
65
15

Fr- -

9,956

R.

90

Fr.

31,699
3,433
2,563
1,516

38,553
29,502

10,706
83,531
2,600

29,770
2,174
3,611

809
1,312
3,192
3,986
2,000
1,912

165,775
4,730
2,620

173
14,595
5,080
3,346
1,242

442
610
499

2,420
1,296

R.

45
60
45
55
75

35
05
55
30
70
35
40
60
65
30

15

65
60
60
90
20
20
85
60
70
70
30
65
15

150,000
150,000

35,073

295,754

65

40

480,828
150,000

05

295,754 40

445,754
150,000

40

800,000 330,828 05 630,828 05 — — 300,000 —

—

26,980 05

26,980 05

26,980 05

26,980 05

26,980 05 26,980 05 — — — —
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Htaats-Nechmmg des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Boranschla

Einnahmen.

; für 1891.

Ansgaden.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R-
Einnahmeu.

h-

Ansgaben.

Re

Einnahmen.

IN-

Ansgaiien.

Fr-

4,000

Fr-

296,000
300,000

60,000

5,000
10,000

Laufende Verwaltung.

X. Bauwesen.

Unterhalt der Straßen.
1. Wegmeisterbesoldungen 11,701
2. Material und Arbeiten, N, Fr.

22,539.75 111,1138
3. Wasserschaden und Schwellenbauten,

N. Fr. 28,893. 65 III, 784
4. Verschiedene Kosten 111,788
5. Beiträge an Obstbaumpflanzungen

längs der Staatsstraßen... 111,791
6. Erlös von Straßengrns,

Landabschnitten rc 111,792
7. Ilnfallentschädigungen, N Fr. 3000 111,793

D«'. Neue Straßenbauten.
1. Vorarbeiten, Bauaufsicht. 111,795
2. Simmenthal-StraßezuLatterbach 111,797
3. St. llrsanne, Stationsstraße 111,797
4. Münchenbuchsee-Mülchi-Straße. 111,797
5. Grimsel-Straße, Hof-Kantons-

grenze 111,812
6. Bovilard-Champoz-Straße 111,800
7. Hos-Gadmen-Straße, Kirchenstutz 111,800
8. Kehrsatz-Zimmerwald-Straße 111,801
9. Helgisried-Rüeggisberg-Straße 111,801

10. Montavon-Develier-Straße 111,802
11. Scheulte-Brücke zu Recolaine 111,802
12. Aeschi-Mühlenen-Straße 111,810
13. Rutti, Verbindungsstraße 111,603
14. Laupen-Bösingen-Straße. 111,803
15. Dürrenroth-Hulligen-Straße 111,803
16. Delsberg-Soyhisres-Straße zu

Vorburg 111,804
17. Beatenberg-Straße 111,804
18. Diemtigenthal-Straße, Grundstutz 111,804
19. Jlliswhl - Murzelen - Frieswhl -

Straße 111,805
20. Kalkstetten-Guggersbach-Straße. 111,805
21. Riggisberg-Rütti-Straße 111,805
22. Bern-Belp-Straße, Siechenhaus¬

stutz 111,806
23. Worb-Höchstetten-Stalden-Straßelll, 806
24. N.-Gvldbach-Huttwhl-Straße 111,806
25. Rüderswyl-Zollbrück-Straße. 111,807

Uebertrag

Fr.

7,743

2,035

3,276

R.

50

05

45

Fr.

294,437

329,674

90,940
4,226

7,575

3,000

R.

70

06

85
14

50

Fr-

3,276

R.

45

Fr.

294,437

321,930

88,905
4,226

7,575

3,000

R.

70

56

80
14

50

667,000 13,055 — 729,854 25 — — 716,799 25

300,000

7,000

—

12,108
12,087
2,500

29,400

79,056
4,000
6,859

435
5,458
2,863
6,061

27,540
2,330
2,068
9,749

1,627
25

3,452

22,200
17,039
3,120

4,289
14,345
3,366

66

25
30

01

19

35
70
90
90
25
50
55
15

65

20

05
40
20
80

—

—

12,108
12,087
2,500

29,400

79,056
4,000
6,859

435
5,458
2,863
6,061

27,540
2,330
2,068
9,749

1,627
25

3,452

22,200
10,039
3,120

4,289
14,345
3,366

66

25
30

01

19

35
70
90
90
25
50
55
15

65

20

05
40
20
80

300,000 7,000 272,050 35
-

265,050 35
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Staats-Rechnung des Rantons Bern für das Jahr 1891.

RohRein-

Einnahmen. Ausgaben. Einnahmen. Ausgaben.

Fr- st. Fr- R. Fr- R. Fr- R.

7,000 272,050 35 265,050 35

— — 664 90 — — 664 90

6,926 6,926 .—

— — 1,236 — — — 1,236 —
— — 2,051 55 — — 2,051 55
— — 7,776 40 — — 7,776 40
— — 1,700 — 1,700 —
— — 6,710 — — — 6,710 —
— — 6,152 25 — — 6,152 25

— — 5,489 40 — — 5,489 40
1,500 — 4,450 70 — — 2,950 70

— — 9,300 — — — 9,300 —
— — 2,300 — — — 2,300 —
— — 2,049 05 — — 2,049 05
— — 463 45 — — 463 45
— — 3,100 — — — 3,100 -—

— — 675 30 — — 675 30

— — 2,400 — — — 2,400 —

3,170 3,170 —
— — 15,200 — — — 15,200 —
— — 3,000 — — — 3,000 —
— 2,300 — — — 2,300 —

8,500 — 359,165 35 — — 350,665 35

— — 100,000 — — — 100,000 —
50,665 35 — 50,665 35 —
59,165 35 459,165 35 — — 400,000 —

8,654 8,654
>— — 6,578 45 — — 6,578 45

75 — 1,824 25 — — 1,749 25
— — 98 10 — — 98 10

2,195 65 2,195 65
— — 2,825 10 — — 2,825 10

117 50 — 117 50 — —
739 10 1,089 20 — — 350 10

— — 1,593 25 — — 1,593 25
3,240 — 7,626 — — — 4,386 —

10,440 — 20,325 — — — 9,885 —-

8,000 — 12,875 — — — 4,875 —

22,611 60 65,684 117 50 43,189 90

Voranschlag für 1891
Kanten und Kechnungsrubnken.

Fr. Fr.

300,000

300,000
100,000

400,000

200,000

200,000

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

44.
45.
46.

47.
48.

Laufende Verwaltung.

X. Bauwesen.

s-'. Stratzenbaute«.

Bern-Schwarzenburg-Straße
Heimberg-Brenzikofen-Dießbach
Straße
Bern-Belp-Straße, Mattenhof
Bern-Holligen-Köniz-Straße
Albligen-Flamatt-Straße
Vendlincourt - Courtavon-Straße III, 809

111.809
III, 809
111.810
111.810
111.811
111,811

Uebertrag'
111,807

111,807
111,808
111,808
III,

Wiedlisbach-Farnern-Straße
Wyl-Höchstetten-Straße
Grünen-Wasen-Straße
Tavannes-Saignelögier-Straße
Pruntrut, Bahnhof-Straße
Breuleux-Lajoux-Straße
Heimenschwand-Jaßbach - Straße III, 811
Gsteig-Pillon-Straße 111,814
Schwarzenburg-Wislisau-Straße III, 811
Thun-Merligen-Straße 111,814
Delsberg-Soyhisres-Straße, 2^
und 3t° Sektion 111,814
Burgdorf-Heimiswyl - Kaltacker-
Straße 111,815
Sensebrücke zu Neuenegg 111,815
Kriechenwyl-Straße 111,815
Simmenthal-Straßezn Erlenbach III, 815

Summe der neuen Straßenbauten
Amortisation der Vorschüsse. 111,815
Neue Vorschüsse der Staatskasse 111,815

<4. Wasserbauten.
1. Vorarbeiten und Bauaufsicht- 111,817
2. Schleusen- und Schwellenmeister III, 820
3. Schleusen zu Unterseen
4. Aare unterhalb Thun, Wehr
5. Emme im Schnetzenschachen
6. Sense zu Thörishaus
7. Aare in der Mühlau
8. Scheußkanal zu Viel
9. Verschiedene Kosten

10. Aare, Hof-Brienzersee
11. Saxetenbach zu Wilderswhl
12. Engstligen-Korrektion
13. Riedbach bei Leißigen

III, 821

III, 822
III, 823
III, 824
III, 826
III, 827
III, 828
III, 841

III, 830
III, 839
III, 842

Uebertrag

Beilagen zum Tagblatt des Rathes. 1892
18*
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Staats-Rechnung des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Boranschlag für 1891

Einnahmen.
Kanten und Rechnungsrubriken.

Roher n-
Cinnahmen.

Fr- Fr- Fr. R.

200,000

200,000
50,000

Laufende Verwaltung.

X. Bauwesen.

Uebertrag
« Wasserbaute«.

Kalberhöhnibach zu Saanen
Kauflisbach zu Saaneu
Tscherzisbach zu Gsteig
Simme, Wallbach-Niederdorf
Simme, Lenk-Oberried
Simme zu Voltigen
Mattenbach und Senggigraben
Neiden- und Garfenbach
Klostergraben zu Därstetten
Narrenbach zu Diemtigen
Feißebach zu Niederstocken
Plachti- und Kratzhaltengraben. III
Kratzbach bei Thun .III
Wühriggraben in Teufenthal III
Zulg zu Steffisburg .III
Zäzibach zu Zäziwyl III
Niederwichtrach, Dorfbäche III
Aare zwischen Thun und Uttigen III
Aare zw. Uttigen u. Jabergbrücke III
Gürbe zwischen Wattenwyl und
Blumenstein III
Gürbe im Thal

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
'27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Summe der neuen Wasserbauten
55. Amortisation der Vorschüsse. III
56. Neue Vorschüsse der Staatskasse III

III
Aare zw. Schützenfahr u. Elfenau III

III
III
III
III
III

Hühnerbach zu Langnau
Grundbach und Anschaugraben
Lichtgutgraben zu Signau
Jlfis-Korrektion
Emme-Korrektion, Emmenmatt
Emme-Korrekt., Burgdorf-Soloth. III
Saane-Korrekt., Laupen-Oltigen III
Scheuß zwischen Bözingen u. Viel III
Mrs zwischen Loveresse u. Court III
Sagislauigraben zu Matten III
Aare im Schwäbis .III
Aare zwischen Elfenau und Bern III
Lammbach zu Schwanden III
Oenz-Korrektion zu Graßwyl III
Aare, Ostermanigen-Jucker III
Sa ane zu Dicki III
Lombach-Korrektion .III
Schlißlibach zu Brienz .III
Fraubrunnen-Moos .III

847
846
846
831
845
833
831
844
848
832
847
847
832
832
848
847
843
833
843

835
844
843
839
840
848
845
836
840
838
830
837
831
837
838
841
842
842
844
845
846
848

848
848

22,611
1,900
2,400
1,700

898
3,700

5,712

1,183
3,000
3,700
5,900

600
2,700
5,700
6,800
4,500

600

9,500

6,400

6,122
7,800

49,873
27,686

43,100
10,000

1,472

3,500

239,948

81,815

250,000 321,763

60

85

90

35

45

20

50

26

76

Fr. R.

65,684
3,500
4,200
3,100
1,797
7,400

13,500
9,98?
4,400
1,984
5,367
5,500
9,100
1,443
1,000

8,900
11,100
9,000
1,200

22,446
2,852

10,007
10,350

15

13,655
100,630
55,373

8,364
82,100
18,898
1,451

318
4,402
1,585
6,400
1,666

998
4,333
2,250
5,500

521,763
50,000

571,763

Fr. R.

70

55

117

2,700

6,122

20

76

81,815

76

50

40

30

Fr-

43,189
1,600
1,800
1,400

898
3,700

13,500
4,274
4,400

801
2,367
1,800
3,200

556
400

3,200
4,300
4,500

600

12,946
2,852

10,007
3,950

15

5,855
50,757
27,686

8,364
39,000

8,898

318
4,402
1,585
6,400
1,666

998
4,333
2,250
2,000

26

281,815
50,000

250,000
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Staats-Kechnung des Kantons Kern für das Jahr 1891.

Voranschla

Einnahme«.

g für 1891.

Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R-
Cinnahmen.

h-

Ausgaben.

Re

Einnahmen.

»-

Ausgaben.

Fr- Fr-

34,675

43,700
167,500
300,000

667,000
400,000
250,000

/v. Laufende Verwaltung.

X. Bauwesen.

ü. Verwaltungskosten der centrale« Bauver¬

waltung
k. Bezirksbehörden
L. Unterhalt der Staatsgebäude
V.^Neue Hochbauten
v."Miinsingeli, Irrenanstalt

Unterhalt der Straßen
5. Neue Straßenbauten
K. Wasserbauten

Mehr Ausgaben als veranschlagt Fr. 58,714. 55
Nachkredit 70,753.40

Weniger Ausgaben als die Kredite Fr. 12,038. 85

XI. Eisenbahnwesen.

ì. Verwaltungskosten der Direktion.

1. Büreau- und Aufsichtskosten Ill, 850

». Aufsicht und Förderung des Eiseubabn-
wesens.

1. Beitrag an die Langenthal-Hutt-
Wyl-Bahn III, 851

à. Berwaltungskosten der Direktion
L. Aufsicht und Förderung des Eisenbahnwesens

Weniger Ausgaben als veranschlagt Fr. 51,237. 20

Fr.

2,821
330,828

26,980
13,055
59,165

321,763

R.

65
05
05

35
76

Fr-

35,353
42,961

179,296
630,828

26,98«ch

729,854
459,165
571,763

R.

35
85
75
05
05
25
35
76

Fr. R. Fr.

35,353
42,961

176,475
300,000

716,799
400,000
250,000

R.

35
85
10

25

1,862,875 754,613 86 2,676,203 41 — — 1,921,589 55

2,000 762 80 762 80

2,000 — — 762 80 — — 762 80

50,000

50,000

2,000
50,000

— 762 80 — — 762 80

52,000 — 762 80 — — 762 80
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Maats-Kechnung des Kantons Bern sur das Jahr 1891.

Boranschla

Eimiahmeu.

z für 1891.

Ansgaben.
Kanten nnd Rechnungsrubriken.

R«

Einnahmen.

>1-

Ausgaben.

Re

Einnahmen.

IN-
Ansgaben.

Fr- Fr-

4,500
5,000

10,700
4,100
1,535

H. Laufende Verwaltung.

X». Finanzwesen.

à. Verwaltungskosten der Finanzdirektion
nnd Domänendirektion.

1. Besoldung des Sekretärs III, 853
2. Besoldung des Kantonalbank-

Jnspektors III, 853
3. Besoldungen der Angestellten III, 854
4. Büreau- und Reisekosten III, 857
5. Miethzinse III, 858

». Kantonsbuchhalterei.

1. Besoldungen der Beamten III, 859
2. Besoldungen der Angestellten III, 860
3. Büreaukosten III, 863
4. Druckkosten und Buchbinderkosten III, 864
5. Miethzinse III, 863

v. Allgemeine Kassen (Kantonsrasse nnd
Amtsschassnereien).

1. Besoldungen der Kassiere III, 868
2. Besoldung des Angestellten der

Kantonskasse III, 869
3. Büreaukosten 111,871
4. Miethzinse 111,873

A.. Verwaltungskosten der Finanzdirektion und
Domänendirektion

k. Kantonsbuchhalterei
v. Allgemeine Kassen

Weniger Ausgaben als veranschlagt Fr. 1,787. 03

Fr.

113

R.

50

Fr.

4,500

5,000
10,700
4,207
1,535

R.

90

Fr- R. Fr.

4,500

5,000
10,700
4,094
1,535

N.

40

Ä— 25,835 113 50 25,942 90 — — 25,829

— 13,500
22,100

2,900
2,500
1,000

291 50

13,500
21,970

2,176
3,344
1,000

85
05

— — 13,500
21,970

1,885
3,344
1,000

35
05

— 42,000 291 50 41,990 90 — — 41,699 40

—
57,000

3,000

3,500
265

466

10

73

40

13

55,993

3,000
3,502

265

40

90

— — 55,526

3,000
3,492

265

67

50

— 63,765 477 62,761 30 — — 62,284 17

— 25,835

42,000
63,765

113
291
47?

50
50
13

25,942
41,990
62,761

90
90
30

-— — 25,829
41,699
62,284

40
40
17

— 131,600 882 13 130,695 10 — — 129,812 97
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Staats-Rechnung des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Voranschla

Einnahmen.

g für 1891.

Ausgaben.
Kanten und Kechnungsrubriken.

R°
Einnahmen.

h-

Ansgabeu.

Re

Einnahmen.

i n-
Ansgabeu.

Fr. Fr.

4,800
10,000
2,500
1,925

Laufende Verwaltung.

XIII. Uermessungslvesen und

Cntsumpfungen.

à. Verwaltungskostett der Direktion.
1. Besoldung des Kantonsgeometers 111,874
2. Besoldungen der Angestellten 111,876
3. Büreaukosten

'
III, 878

4. Miethzinse 111,879

». Vermessuttgswesen.

1. Vermessungskosten III, 883
2. Kantonskarte III, 884

v. Entsunlpfungett.
1. Beitrag an die Juraqewässer-

korrektion:
u. Für das Unternehmen Ill, 88S
b. Für den Schwellenfonds III, 885

2. Beitrag an die Haslethalent-
sumpfung Ill, 885

3. Beitrag an die Gürbekorrektion
(Amortisation der Staatsvorschüsse)

111,885

ü. Verwaltungskosten der Direktion.
k. Vermessungswesen
v. Entsumpfungen

Weniger Ausgaben als veranschlagt Fr. 4,185. 26

Fr. R. Fr-

4,800
9,540
2,483
1,925

R.

90

Fr. R. Fr.

4,800
9,540
2,483
1,925

R.

90

— 19,225 —> — 18,748 90 — — 18,748 90

15,000
4,000

1,923
600

60
60

13,815
4,000

04 11,891
3,399

44
40

— 19,000 2,524 20 17,815 04 — .— 15,290 84

—

200,000
30,000
50,000

38,000

— 200,000
30,000

50,000

38,000

—
—

—
200,000

30,000

50,000

38,000

—

— 318,000 — 318,000 — — — 318,000 —

— 19,225
19,000

318,000
2,524 20

18,748
17,815

318,000

90
04

— — 18,748
15,290

318,000

90
84

— 356,225 2,524 20 354,563 94 — — 352,039 74

Beilagen zum Tagblalt des Großen Rathes. 1892,
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Staats-Rechnung des Kantans Bern siir das Mihr 1891.

Voranschlo M ISSN
Routen und Rechmmasrubriken.

sih- ste in-
Einnahmen. Ausgaben. Einnahme ll. Ausgabc». Einnahmen. Ausgaben.

Fr- Fr- Fr- R. Fr- R. Fr- R. Fr- R.

k Laufende Verwaltung.

XIV. Forstwesen.

à. Verwaltungskosten der centrale» Forst-
Verwaltung.

— 4,200 1. Besoldung des Sekretärs III, 886 — -— 4,200 — — — 4,200 —
— 7,000 2. Besoldungen der Angestellten III, 887 — — 7,000 — — — 7,000 —
— 2,500 3. Bureau- und Reisekosten III, 890 8,312 55 10,750 15 — — 2,437 60
— 740 4. Miethzinse III, 890 — — 740 — — — 740 —

— 14,440 8,312 55 22,690 15 -— — 14,377 60

S Forftpolizci.
1. Forstinspektoren:

— 13,500 a. Besoldungen der Forstinspek¬
toren III, 391 — — 13,500 — — — 13,500 —

-— 1,500 b. Büreaukosten III, 892 -— —- 1,028 37 — — 1,028 37

— 3,600 e. Reisekosten III, 894 —- -—- 2,771 25 -— — 2,771 25
-— 800 «1. Miethzinse III, 895 — 790 — -— — 790 —

2. Kreisförster:
— 57,500 s.. Besoldungen der Kreisförster III, 897 -— — 58,150 — — — 58,150 —
— 3,000 b. Büreaukosten III, 900 — — 3,000 15 — — 3,000 15
— 12,000 e. Reisekosten III, 902 — — 12,030 45 — — 12,030 45
— 3,200 4. Miethzinse III, 905 — — 3,000 — 3,000 —
— 10,000 3. Oberbannwarte und Waldauf¬

seher III, 907 — — 9,526 — 9,526 —
52,400 — 4. Antheil der Staatswaldungen

an den Kosten der Forstinspektoren

und Kreisförster III, 907 52,400 — — 52,400 — — —

— 52,700 52,400 — 103,796 22 — — 51,396 22

O. Förderung des Forstwesens.

— 5,000 1. Beiträge an Waldwirthschafts¬
pläne und Förderung des
Forstwesens im Allgemeinen III, 908 553 75 3,646 03 — — 3,092 28

— 35,000 2. Verbauungen von Wildbächen
und Aufforstungen im Hochgebirge 111,911 — — 35,000 — — — 35,000 —

— 40,000 553 75 38,646 03 — — 38,092 28

14,440 ü. Berwaltungskosten 8,312 55 22,690 15 14,377 60
— 52,700 S, Forstpolizei 52,400 — 103,796 22 -— — 51,396 22
— 40,000 lZ. Förderung des Forstwesens 553 75 38,646 03 — — 38,092 28

— 107,140 «1,266 30î 165,132 40 — - — 103,866 10
Weniger Ausgaben als veranschlagt Fr. 3,L7î5. UU
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Aaats-Rechnung des Kantons Bern siir das Zahr 18S1.

Voranschlag für 1891.

Cinnahmen. Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R°h- KeiN'

Fr.

750,000

750,000

1,300
500

20,000

31,800

21,000
28,000
34,000

154,000

1,500
6,000
1,000
5,600
4,000

255,100

14,000

28,000
43,000

6,000

91,000

Laufende Verwaltung.

XV. Staatswaldungen.

4t.. Haupt- uns Zwischennutzungen.

1. Hauptnutzungen
2. Zwischennutzungen

111,912
111,912

». Nebenuutzuugeu.

1. Stocklosungen III, 913
2. Grubenlosungen, Torf
3. Weid- und Lehenzinse, Gras-

und Lischenraub

III, 915

III, 918

<1. Wirthschastskoste«.

1. Waldkulturen
2. Weganlagen
3. Hutlöhne (Bannwartenlöhne)
4. Rüstlöhne und verschiedene

Wirthschaftskosten

5. Marchungen, Vermessungen
6. Steigerungs- und Verkaufskosten
7. Rechtskosten
8. Ausforstungen
9. Unfallentschädigungen an

Waldarbeiter

III, 929
III, 932
III, 936

III, 937

III, 938
III, 939
III, 940
III, 941

III, 942

v. Beschwerden.

1. Lieferungen an Berechtigte und
Arme III, 944

2. Staatssteuern III, 948
3. Gemeindesteuern III, 959
4. Schwellenmaterial III, 963

Fr. R,

655,010
207,733

862,744

1,431
633

19,548

21,613 25

35,083

8,068

274

86?

200

44,494

3,585
18,097
14,240

278

36,202

Fr. R.

70

374
220

2,525

3,119

58

45

70

30

03

45,877
28,000
40,290

163,563
1,713

10,179
142

6,431

3,933

300,132

15,295
45,443
54,336

2,243

34 117,319

Fr. R.

655,010
207,733

862,744

20

50

1,057
413

17,022

70 18,493 55

80

69

43
12
73
90

18

Fr-

70

10,794
28,000
32,222

163,563
1,439

10,179
142

5,563

3,733

255,638

11,709
27,345
40,096

1,965

81,116

R.

22

78
50
96
15
50

55

66

84
02
10

84
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Staats-Rechnung des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Boranschlag für 1891.

Einnahme». Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R-h
Einnahmen.

ein-
Ausgalien.

Fr. Fr.

52,400

52,400

750,000
21,800

373,300

157,000
31,000
29,000

398,000
126,240

10,000
100

3,500

255,100
91,000
52,400

754,840

Laufende Verwaltung.

XV. Staatswaldungen.

ü. Verwaltungskosten.

1. Antheil der Staatswaldungen an
den Kosten der Forstinspektoren
und Kreisförster III, 964

k. Haupt- und Zwischennutzungen
k. Nebennutzungen
lZ. Wirthschaftskosten
0. Beschwerden

Verwaltungskosten

Mehr Einnahmen als veranschlagt Fr. 118,782. 75

XVI. Domänen.

à. Ertrag.
1. Pachtzinse von Civildomänen
2. Pachtzinse von Pfrunddomänen
3. Pachtzinse von Kirchengebäuden
4. Pachtzinse von Amtsgebäuden
5. Pachtzinse von Militärgebäuden
6. Erlös von Produkten
7. Verschiedene Einnahmen
8. Lastwaage in Bern

III, 970
III, 973
III, 975
III, 976
III, 975
III, 977
III, 978
III, 979

Fr.

862,744
21,613
44,494
36,202

R. Fr.

70
25
03
34

965,054 32

184,647
29,850
29,000

403,160
126,240

1,441
658

1,178

776,177

52,400

52,400

R. Fr. R. Fr. R.

3,119
300,132
117,319
52,400

472,971

66
40
80

3?

862,744
18,493

57 492,082 75

52,400

52,400

255,638
81,116
52,400

66
84

1,361
595

121

2,078

95

183,286
29,255
29,000

403,160
126,240

1,441
658

1,056

57 774,098

66
40
85

80
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Htaats-Rechnung des Kantons Bern für das Zahr 1891.

Voranschla

Einnahmen.

zfiir 1891.

Ausgaden.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R»

Einnahmen.

h-

Ansgaben.

Re

Einnahmen.

IN-
Ansgaben.

Fr,

900
100

Fr-

18,000
500

1,500
4,000

26,000

Laufende Verwaltung.

XVI. Domänen.

». Wirthschaftskosten.

1. Kulturarbeiten u. Verbesserungen III, 980
2. Marchungen, Vermessungen III, 982
3. Anfsichtskosten 111,983
4. Kaufs- und Verpachtungskosten III, 986
5. Brandversicherungskosten III, 988
6. Steigerungsvorbehälte III, 990
7. Verspätungszinse III, 991

v. Beschwerden. ^
1. Staatssteuern 111,993
2. Gemeindesteuern 111,1000

/i. Ertrag
k. Wirthschaftskosten
L. Beschwerden

Mehr Einnahmen als veranschlagt Fr. 10,533. 02

Fr.

31

59
963

R.

95

20
98

Fr-

15,075
194

1,534
11,318
27,759

R.

69
95
45
42
20

Fr.

963

R.

98

Fr.

15,043
194

1,534
11,318
27,700

R.

74
95
45
42

— 49,000 1,055 13 55,882 71 '— 54,827 58

12,500
13,100

1,301
3,136

56
22

16,121
16,814

12
86

14,819
13,678

56
64

— 25,600 4,437 78 32,935 98 —> — 28,498 20

754,840
49,000
25,600

776,17?
1,055
4,437

37
13
78

2,078
55,882
32,935

57
71
98

774,098 80
54,827
28,498

58
20

«80,240 781,670 28 90,897 26 690,773 02 — —

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes, 1892.
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Staats Rechnung des Kantons Bern für das Jahr 189t.

Voranschla

EiiiiiillMit.

g für 1891.

Ausgabe».
Konten und Rechnungsrubriken.

Ro

Einnahme».

h-

Ansgaben.

lie
Einnahme».

in-
Ausgaben.

Fr-

180,450
1,120

16,000
4,240
3,000

Fr-

Laufende Verwaltung.

XV». Eisenbahnkapital.

Eisenbahn-Aktien.

1. Jura-Simplon-Aktien III, 1004
2. Centralbahn-Aktien III, 1004
3. Emmenthalbahn:

n. Prioritätsaktie!: III, 1004
b. Subventionsaktien III, 1004

4. Tramlingenbahnaktien III, 1004
5. Gotthardbahn-Subvention III, 1004

Weniger Einnahmen als veranschlagt Fr. 176,116. 57

XVI». Anleihen.

^ Rückzahlung nnd Verzinsung.

1. Rückzahlung:
Anleihen von 1887, 3 Vü °/o III, 1005

2. Verzinsung:
Anleihen von 1887, Fr.
50,316,000, 3'/a °/o - - .111,1005

». Anleihe,»skosten.

1. Provisionen III, 1008
2. Transportkosten und Agio III, 1009
3. Druckkosten,Publikationskostenic. Ill, 1010

Rückzahlung und Verzinsung
ö. Anleihenskosten

Mehr Ausgaben als veranschlagt Fr. 591. 07

Fr.

1,280

16,000
8,160
3,000

271

R.

50

50

Fr-

18

R.

07

Fr-

1,280

16,000
8,160
3,000

253

R.

43

Fr- R.

204,810 — 28,711 18 07 28,693 43 —

384,000

1,761,060

384,000

1,761,060

384,000

1,761,060

— 2,145,000 — — 2,145,060 — -— — 2,145,060 —

— 5,500
2,000

500

— — 6,857
1,092

641

07
85
15

— 6,857
1,092

641

07
85
15

— 8,000 — — 8,591 07 — 8,591 07

cD 2,145,060
8,591 07

2,145,060
8,591 07

— 2,153,000 — — 2,153,651 07 — — 2,153,651 07
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Staats-Uechnung des Kantons Bern für das Zahr 1891.

Voranschla

Einnahmen.

g für 1891.

Ausgabe».
Kanten und Rechnungsrubriken.

R-
Einnahme».

h-

Ausgalieu.

Re

Einnahmen.

in-
Ausgà».

Fr.

3,570,000
43,000
14,000
10,000
15,500

Fr.

1,974,000
266,000
476,000

30,000
90,000

Laufende Verwaltung.

XIX.» Hypothekarkasse.

Rohertrag.

1. Zinse von Hypothekar-Darlehn
2. Zinse von Obligationen
3. Zinse von zeitweiligen Geldanlagen
4. Provisionen
5. Miethzins vom Anstaltsgebäude
6. Zinse der Depots auf Kassascheine.
7. Zmse der Depots in Conto-Corrent
8. Zinse der Spareinlagen
9. Zinse für zeitweilige Geldaufnahmen

10. Verluste und Abschreibungen
11. Einkommenssteuern

». Verwaltungskosten.

1. Taggelder der Verwaltungsbehörden
2. Besoldungen der Beamten
3. Besoldungen der Angestellten
4. Miethzinse
5. Büreaukosten
6. Rechts- und Betreibungskosten
7. Emoluments

st. Rohertrag
S. Berwaltungskosten

Ill, 1011

Mehr Einnahmen als veranschlagt Fr. 42,864. 42

Fr.

3,636,919
51,260
23,472
10,388
17,800

7

R.

23
10
31
05

50

Fr-

40

72
3,923

2,004,965
277,824
479,374

12,164
15,000
89,600

R.

55

25
26
70
94
20
90

Fr-

3,636,878
51,260
23,472
10,315
13,876

R.

68
10
31
80
74

Fr.

2,004,958
277,824
479,374

12,164
15,000
89,600

R.

20
94
20
90

821,500 — 3,739,847 19 2,882,965 80 856,881 39 — —

11,000

7,600
30,500
50,000

6,000
8,000

400
1,884

13,748
15,891

75
95
85

4,679
36,100
46,766

6,000
10,709
11,286

50

85

90
27 2,462

15,891
68
85

4,679
36,100
46,766

6,000
8,825

50

85

15

97— 91,500 31,525 55 115,542 52 — — 84,016

821,500
91,500

3,739,847
31,525

19
55

2,882,965
115,542

80
52

856,881 39
84,016 97

730,000 3,771,372 74 2,998,508 32 772,864 42 — —
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Htaats-Rechnung des Kantons Bern siir das Zahr 1891.

Voranschla

Einnahmen.

z für 1891.

Ausgabe».
Kanten und Rechnungsrubriken.

Rs

Einnahmen.

h-

Ausgaben.

Re

Einnahmen.

n-

Ausgaben.

Fr-

34,000

Fr-

72,000

k Laufende Verwaltung,

xix.b Domänenkasse.

. Zinse für Guthaben .111,1012
ö. Zinse für Kaufschulden .111,1012

Mehr Ausgaben als veranschlagt Fr. 16,181. 22

XX. Kantonatbank.

Betriebsertrag.

1- Zinse
2. Wechselertrag
3. Provisionen
4. Banknotensteuer
5. Kantonale und Gemeindesteuern

. Abschreibungen und Verluste
7. Verwaltungskosten

111,1013

S. Ertragsverwendung.

1. Einlage in die Bankreserve

111,1013

A. Betriebsertrag
S. Ertragsverwendung

Mehr Einnahmen als veranschlagt Fr. 18,054. 93

Fr-

35,894

R.

70

Fr-

90,075

R-

92

Fr.

35,894

N.

70

Fr-

90,075

R.

92

-— 38,000 35,894 70 90,075 92 — — 54,181 22

250,000
550,000
100,000

105,000
5,000

30,000
260,000

888,645
574,670
150,247

6,821

63
69
85

50

591,125

10,819
99,750

2,682
149,926
252,528

05

23

01
07
38

297,520
574,670
139,428

58
69
62

99,750
2,682

143,104
252,528

01
57
38

500,000 — 1,620,385 67 1,106,830 74 513,554 93 — —

50,000 45,500 45,500

— 50,000 — — 45,500 — -— — 45,500 —

500,000
50,000

1,620,385 67 1,106,830
45,500

74 513,554 93
45,500

450,000 — 1,620,385 67 1,152,330 74 468,054 93 — —
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Staats-Nechnung des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Voranschlag

Annahmen.

für 1891.

Ansgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

Ko

Einnahme».

h-

Ansgaben.

Rei
Einnahmen.

n-
Ansgaden.

Fr.

130,000
690,000

50,000
10,000
2,000

Fr.

Laufende Verwaltung.

XXI. Staatskasse.

ìà Zinse von Guthaben.

1. Zinse von Geldanlagen:
n. Bankdepot - 111,1014
b. Werthschriften 111,1014

2. Zinse von Vorschüssen:
a. SpezialVerwaltungen Ill, 101S
b. Oeffentliche Unternehmen. 111,1016

3. Zinse von verschiedenen Guthaben III, 1024
4. Verschiedene Einnahmen 111,1025

». Zinse stir Schnlde«.

1. Zinse für Depots:
a. SpezialVerwaltungen 111,1026
d. Gerichtliche Geldhinterlagen 111,1031
e. AdministrativeGeldhinterlagen 111,1034
à. Spezialfonds 111,1037
o. Verschiedene Depots 111,1039
k. Hinterlagen der Landessremden 111,1040

2. Sconti für Baarzahlungen III, 1040

A. Zinse von Guthaben
k. Zinse für Schulden

Mehr Einnahmen als veranschlagt Fr. 200,364. 83

Fr-

161,240
858,959

56,638
7,752
8,929

443

R.

70
05

25
65
33
50

48

Fr.

870

R.

60

Fr.

161,240
858,088

56,638
7,752
8,929

443

R.

70
45

25
65
33
50

Fr. R.

882,000 1,093,963 870 60 1,093,092 88 — —

—

50,000
15,000

500

1,300
200

483
280

75

24,397
12,174

854
138

35,576
380

4,970

56
77
17
25
79
05
21

345 50

24,397
12,174

854

35,296
380

4,970

56
77
17

79
05
21

05

05

67,000 763 75 78,491 80 — — 77,728

882,000
67,000

1,093,963
763

48
75

870
78,491

60
80

1,093,092 88
77,728

815,000 1,094,727 23 79,362 40 1,015,364 83

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892. 21
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Staats-Nechnung des Kantons Bern Mr das Jahr 1891.

Boranschlag für 1891.

Einnahmen Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R-h-
Cinnahmen. Ausgaben.

et»
Einnahmen.

Fr-

130,000

1,000

1,000
500

1,500

1,500

1,500

Fr-

60,000
2,500

3,500
20,000

5,000

20,000
20,000

H Laufende Verwaltung«

XXll. Bußen und Konfiskationen.

Bußen.

1. Gesprochene Bußen III, 1045
2. Umgewandelte Bußen III, 1049
3. Verjährte Bußen III, 1051
4. Administrativbußen III, 1053
5. Bezugskosten III, 1057
K. Belohnungen III, 1059
7. Beitrag an die Landjäger-Jnva-

lidenkasse III, 1060
8. Antheil der Gemeinden Ill, 1061
9. Antheil des kantonalen Kranken-

und Armenfonds III, 1061
10. Verschiedene Bußenantheile III, 1064
11. VortragzuvertheilenderAntheile III, 1064

S. Ersatz und Konfiskationen.
1. Ersatz
2. Konfiskationen

III, 1070
III, 1072

fi. Bußen
k. Ersatz und Konfiskationen

Mehr Einnahmen als veranschlagt Fr. 729.77

Fr.

149,336

299

1,689
62,804

214,129

Fr. R.

34

43

57,408
3,998

3,118
20,667

5,000
26,833

26,833
2,454

67,813

15 214,129

8,647
259

8,996

214,129
8,906

223,936

85

6,527
150

6,677

Fr. R.

10
95

50
65

149,336

299

34

43

15

08 2,120
109

98 2,229

214,129
6,67?

229,896

2,229

23 2,229

77

77

77

Fr.

57,408
3,998

3,118
20,667

5,000
26,833

26,833
765

5,009

10
95

50
65

95

95
20
47
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Staats-Nechnung des Kantons Bern sur das Zahr 1891.

Boranschlag für 1891.

Einnahmen. Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R-h
Einnahmen.

ein
Einnahmen.

Fr-

38,000

2,500

25,000

4,000

4,200

650
700

4,350

25,000

4,350

28,150

Fr-

7,500
8,000

2,000
3,200

1,200

1,200

1,200

k Laufende Verwaltung.

XXlII. Jagd, Mscherei und Bergbau.

^ Jagd.

1. Jagdpatentgebühren III, 1074
2. Antheil der Gemeinden Ill, 107S
3. Aufsichts- und Bezugskosten III, 1079
4. Vergütung der Eidgenossenschaft III, 1080

« Fischerei.

1. Fischezenzinse III, 1081
2. Aufsichts- und Bezugskosten III, 1082
3. Hebung der Fischzucht III, 1084
4. Vergütung der Eidgenossenschaft III, 108S

v Bergbau.

1. Besoldung des Minen-Inspektors III, 1086
2. Eisenerzgebühren III, 1086
3. Steinbrüche:

a. Konzessionsgebühren III, 1087
b. Stockernsteinbruch, Ausbeutung III, 1087

A. Jagd
k Fischerei
v. Bergbau

Mehr Einnahmen als veranschlagt Fr. 4,160. 50

Fr. R.

42,204

88
2,759

05

30
97

45,052 32

4,488

2,605
681

7,774

05

13

18

3,265

424
1,807

5,498

45,052
7,774
5,498

58,324

33

83

Fr. R.

707
7,820
9,394

17,922 5V

1,224
4,540

55

5,764 55

1,200

73
1,053

2,327

17,922
5,764
2,327

26,014

Fr. R.

41,496

2,759

27,129 82

4,488

681

2,009 63

3,265

351
753

28 3,171

50
55
28

27,129
2,009
3,171

33 32,310

60

51
94

05

82
63
05

50



84 (52) — X- l«

Staats-Rechnung des Kantons Mer» für das Zahr 1891.

Boranschla

Einnahmen.

z für 1891.

Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

»>

Einnahme«.

h-

Ansgabe».

Re

Einnahmen.

IN-
Ansgaben.

Fr.

1,218,400
300

1,500
4,000

500

Fr-

H. Laufende Verwaltung.

XXlV. Salzhandlung.

à. Salzverkauf.

1. Salzvorräthe auf 1. Jänner
2. Kochsalz
3. Tafelsalz
4. Meersalz
5. Düngsalz
6. Denaturirtes Kochsalz
7. Salzvorräthe auf 31. Dezember.

». Betriebskosten.

1. Zins des Betriebskapitals
2. Transportkosten
3. Auswägerlöhne
4. Magazinlöhne
5. Vergütungen für Baarzahlung
6. Verschiedene Betriebskosten
7. Verschiedene Einnahmen
8. Sconti, Zinsvergütung, Kursgewinn

v. Verwaltungskoste«.

1. Besoldungen der Beamten
2. Besoldungen der Angestellten
3. Büreaukosten
4. Miethzinse

a. Salzverkauf
ö. Betriebskosten
V. Verwaltungskosten

III, 1090

Mehr Einnahmen als veranschlagt Fr. SS,391. 56

Fr.

1,648,911
1,000
1,900

16,394
13,208
66,158

R.

40

70

46

Fr.

50,087
390,692

1,050
750

13,309
9,208

R.

74
20

Fr.

1,258,219

1,150
3,085
4,000

66,158

R.

20

70

46

Fr-

50,087

50

R.

74

1,224,700 — 1,747,572 56 465,096 94 1,282,475 62 — —

3,500

16,000
75,000
91,000

2,250
13,000
2,300

114
4,160

08
35

16,000
73,375
90,459

4,914
13,024

579

178

97
73

28
08

90
114

3,981
08
45

16,000
73,375
90,459

4,914
13,024

579

97
73

28
08

— 190,050 4,274 43 198,531 96 -— — 194,257 53

— 15,900
1,800
1,000
9,950 3,800

— 15,900
1,000
2,536

13,190
53

— — 15,900
1,000
2,536
9,390

53

53— 28,650 3,800 — 32,626 53 — — 28,826

1,224,700
196,050
28,650

1,747,572
4,274
3,800

56
43

465,096
198,531
32,626

94
96
53

1,282,475 62
194,257
28,826

53
53

1,000,000 — 1,755,646 99 696,255 43 1,059,391 56 —



M 10 — (S3) 85

Staats-Kechnung des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Boranschla

Einnahmen.

g für 1891.

Ausgaben.
Kanten und Kechnungsrubriken.

R-
Einnahmen.

h-

Ansgaben.

Rei

Einnahme».

n -

Ausgaben.

Fr.

70,000
320,000

20,000

Fr-

Laufende Verwaltung.

XXV. Stempel- und Banknoten-Steuer.

^ Stempelsteuer.

1. Stempelpapier
2. Stempelmarken
3. Spielkarten-Stempel

III, 1108

». Banknotenstener.

1. Kantonalbank III, 1113

v. Betriebskosten.

1. Rohmaterial (Papier, Marken
u. s. w.) 111,1115

2. Unterhalt der Geräthe .111,1116
3. Provisionen der Stempelverkäufer 111,1116

». Verwaltungskosten.

1. Besoldungen der Angestellten,
N. Fr. 300 III, 1117

2. Büreaukosten 111,1119
3. Büreaumiethe 111,1119

st. Stempelgebühren
S. Bavknotensteuer
0. Betriebskosten
0. Verwaltungskosten

Weniger Einnahmen als veranschlagt Fr. 6,984. 52
Nachkredit „ 300. -
Weniger Einnahmen als vorgesehen Fr. 6,684. 52

Fr.

55,675
327,271

20,958

R.

70

60

30

Fr.

15

R. Fr.

55,675
327,256

20,958

R.

70

60

Fr- R.

410,000 — 403,905 15 — 403,890 30 — —

90,000 85,500 85,500

90,000 — 85,500 — — — 85,500 — — —

— 10,000

200
21,100

290 70 8,634
53

20,180

40
60
82

— — 8,343
53

20,180

70
60
82

— 31,300 290 70 28,868 82 — — 28,578 12

— 4,500

3,500
550

— — 4,800
2,321

525
70

— — 4,800
2,321

525
70

—- 8,550 — — 7,646 70 — — 7,646 70

410,000
90,000

31,300
8,550

403,905
85,500

290

30

70

15

28,868
7,646

82
70

403,890
85,500

30

28,578
7,646

12
70

400,150 — 489,696 — 36,530 52 453,165 48 — —

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.



86 (54) — L° 10

Htaats-Nechnung des Kantons Bern sur das Jahr 1891.

Boranschla

Einnahmen.

z für 1891.

Ausgaben.
Konten und Kechmmgsrubriken.

R-
Einnahmen.

>1-

Ausgàn.

!!e

Einnahmen.

n-

Ansgaben.

Fr.

95,000
75,500

Fr.

400
100

k Laufende Verwaltung.

XXVI.» Amts- und Gerichtsschreiberei und

Einregistrirungs-Gebühren.

H.. Fixe Gebühren der Amts- und Gerichts¬
schreiber.

I. Fixe Gebühren der Amtsschreiber IV, 1150
2. Fixe Gebühren der Gerichtsschreiber IV, 1159
3. Kosten der Gebührenmarken IV, 1161
4. Verschiedene Bezugskosten IV, 1162

Zt. Prozentgebühren der Amts- und Gerichts¬
schreiber.

1. Prozentgebühren der Amtsschreiber IV, 1171
2. Prozentgebühren der Gerichts¬

schreiber IV,1180
3. Bezugskosten IV, 1183

<Z. Einregistrirungsgebühren.

1. Einregistrirungsgebühren IV, 1184
2. Antheil der Gemeinden IV, 1184
3. Bezugskosten:

u. Besoldung des Einregistri-
rungs-Direktors IV, 1185

b. Besoldungen der Einnehmer IV, 1185
e. Büreau- und Druckkosten IV, 1185

Fr.

92,004
75,798

R.

95
20

Fr-

5
1,821

280

R.

30

Fr-

91,999
73,976

R.

95
90

Fr-

280

R.

170,000 — 107,803 15 2,106 30 165,696 85 — —

410,000
80,000

200

437,382

50,562

84

98

49

79

42

10

437,333

50,562

42

98
79 10

489,800 — 487,945 82 128 52 487,817 30 — —

75,000
55,000

1,000

7,300
3,200

72,894 03 5,702
46,224

1,000
7,300
2,437

63
75

50

67,191 40
46,224

1,000
7,300
2,437

75

50

8,500 —- 72,894 03 62,664 88 10,229 15 — —

>



L- ttt — (55) 87

Staats-Nechnung des Kantons Bern für das Jahr 189l.

Voranschla

Einnahmen.

y für 1891.

Ausgaben.
Kanten und Kechnungsrnbriken.

Ro

Eiuuahmeu.

h-

Ausgàll.

Re

Einnahmen.

n-

Ausgaben.

Fr-

170,000

489,800

8,500

Fr.

Laufende Verwaltung.

XXVI.» Amts- und Gerichtsschreiberei-und

Cinregistrirungs-Gebiihren.

A. Fixe Gebühren der Amts- nnd Gerichts¬
schreiber

8. Prozentgebühren der Amts- und Grrichts-
schreiber

lZ. EinregistrirnngSgebühren

Weniger Einnahmen als veranschlagt Fr. 4,556. 70

XXVi.b Verschiedene Kanzlei- und Patent-
Gebühren.

à. Ttaatskanzlei.

1. Emoluments, Patentgebühren und
Naturalisationsgebühren IV, 1188

». Gerichtskauzleieu.

1. Obergericht, Gebühren in Civil¬
sachen, Kanzlei-u. Patentgebühren IV,1189

(Gebühren in Strafsachen, siehe III>>, 0l 2.)

v. Justiz und Polizei.
1. Gebühren der Justizdirektion IV, 1191
2. Gebühren der Polizeidirektion IV, 1193

Fr-

167,803

487,945
72,894

R.

15

82
03

Fr-

2,106

128
62,664

R.

30

52
88

Fr-

165,696

487,817
10,229

R.

85

30
15

Fr- R.

668,300 — 728,643 — 64,899 70 663,743 30 — —

26,000
29,740 190 90 29,549 10

26,000 — 29,740 — 190 90 29,549 10 — —

5,000 —
5,350 5,350

5,000 — 5,350 — — — 5,350 — — —

500
8,000 9,312 90

24
86

05
55 9,226 35

24 05

8,500 — 9,312 90 110 60 9,202 30 — —



88 (5k) — X- 1«

Htaats-Rechnung des Rantons Bern für das Zahr 1891.

Voranschla

Einnahmen.

g für 1891.

Ausgabe».
Kanten und Kechnungsrubriken.

R°
Einnahmen.

h-

Ausgaben.

Re

Einnahmen.

i n-
Ans gaben.

Fr.

4,500
5,000

Fr-

Laufende Verwaltung.

XXVl.b Verschiedene Kanzlei- und Patent-
Gebühren.

I>. Direktion des Inner«.
1. Konzessionsgebühren IV, 1194
2. Emolumente und Berufspatent-

gebühren IV, 1195

ü. Finanzdtrektto«.

1. Emolumente und Salzauswägerpatente

IV, 1198
2. Gebühren für Markt- und Hausir¬

patente IV, 1200

ü. Staatskanzlei
S. Gerichtskanzleien
v. Justiz und Polizei
II. Direktion des Innern

Finanzdirektion

Mehr Einnahmen als veranschlagt Fr. 13,102. 67

Fr.

4,270

4,948

R.

18

Fr-

7

179

R.

06

45

Fr-

4,263

4,768

R.

12

55

Fr- R.

9,500 — 9,218 18 186 51 9,031 67 — —

100

55,400

—
105

64,550

80 4

181

60

60

101

64,368

20

40

— —

55,500 — 64,655 80 186 20 64,469 60 — —

26,000
5,000
8,500
9,500

55,500

— 29,740
5,350
9,312
9,218

64,655

90
18
80

190

110
186
186

90

60
51
20

29,549
5,350
9,202
9,031

64,469

10

30
67
60

— —

104,500 — 118,276 88 674 21 117,602 67 -— —



U 10 — (S7) 89

Hlaats-Kechnimg des Kantons Bern für das Zahr 1891.

Boranschla

Einnahmen.

z für 1891.

Ausgaben.
Kanten und Rechnungsrubriken.

R-
Eiunahmeu.

h'
Ausgabe».

R-
Einnahmen.

in-
Ausgaben.

Fr-

342,000

3,000

Fr-

34,200

Laufende Verwaltung.

XXVII. Erbschafts- und Schenkungs-
Steuer.

^ Ertrag der Erbschafts- and Schenknngs-
Steuer.

1. Ordentliche Abgaben IV, 1203
2. Antheil der Gemeinden 10°/o IV, 1204
3. Bußen IV, 1204

». Bezugskosten.

1. Bezugsprovisionen IV, 1205
2. Verschiedene Bezugskosten IV, 1206

st. Erbschafts- und Schenkungs-Steuer
ö. Bezugskosten

Mehr Einnahmen als veranschlagt Fr. 193,793. 64

Fr-

569,856
114

1,184

R.

93
20
99

Fr-

10,007
55,353

R.

41
71

Fr-

559,849

1,184

R.

52

99

Fr-

55,239

R.

51

310,800 — 571,15k 12 65,361 12 505,795 — -— —

6,800
500

8,347
153

46
90

8,347
153

46
90

— 7,300 — — 8,501 36 — — 8,501 3«

310,800
7,300

571,156 12 65,361
8,501

12
36

48

505,795
8,501 36

303,500 571,15« 12 73,862 497,293 64 — —

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1832.



90 (58) — L- t«

Staats-Rechnung des Kantons Bern für das Fahr 1891.

Boranschla

Einnahmen.

g für 1891,

Ausgaben.
Konten und Rechnungsrubriken.

R o h -

Einnahme». ^ Ausgaben.

Rei
Einnahmen.

n-

Ausgaben.

Fr-

930,000
1,000

Fr-

93,000

21,285
231,000

Laufende Verwaltung.

XXVI». Wirthschaftspatentgebiihren und

Branntwein-Kabrikations- und

Uerkaufs-Gebiihren.

à. Wiethschaftspatentgebtthre».

1. Patentgebühren IV, 1220
2. Patentübertragungen IV, 1226
3. Antheil der Gemeinden 10 °/o IV, 1227
4. Konzessionsentschädigungen:

a. Zins IV, 1228
b. Amortisation IV, 1228

». Berkaufsgebühren.

1. Patentgebühren IV, 1231
2. Antheil der Gemeinden 50 "/» IV, 1234

O. Fabritations-Gebühreu.
1. Fabrikationsgebühren IV, 1237

». Bezugskosten.

1. Jnspektions- und Taxationskosten IV, 1238
2. Bezugskosten und Druckkosten IV, 1239

Fr-

970,287
1,072

R.

60

Fr-

34,315

92,840

21,285
231,000

R, Fr-

935,972
1,072

R.

60

Fr-

92,840

21,285
231,000

R.

585,715 — 971,359 60 379,440 — 591,919 60 — —

24,000
12,000

28,286 10 231
12,757

28,055 10
12,757

12,000 — 28,280 10 12,988 — 15,298 10 — —

1,000 1,227 95 1,227 95

1,000 — 1,227 95 — — 1,227 95 — —

400
600 340 35 340 35

1,000 — .— 340 35 — — 340 35



w w — (59) 91

Staato-Neàmig des Kantons Blera für das Jahr 18S1.

Voranschla

Einnahmen.

g für 1891.

Ausgabe».
Konten und Rechnungsrubriken.

Einnahmen.

h-

Ansgabeu.

Re

Einnahmen.

tu-
Ausgaben.

Fr.

585,715
12,000

1,000

Fr-

1,000

H Laufende Verwaltung.

XXVIII. Mirthschaftspatentgebiihren und

Branntwein-Kabrikations- und

Verkaufs-Gebühren.

ü. Wirthschaftspatentgebühren
ö Verkaufsgebuhren
V. Fabrikationsgebühren
0. Beziigskosten

Mehr Einnahmen als veranschlagt Fr. 10,390. 30

XXIX. Antheil am Ertrage des Alkohol¬
monopols.

1. Ertrags-Antheil IV, 1243
2. Bekämpfung des Alkoholismus:

a. Direktion des Innern IV, 1243
b. Direktion der Erziehung IV, 1243
v. Direktion des Armenwesens IV, 1243
à. Direktion der Polizei IV, 1243
e. Hülfs- und Patronatsfonds IV, 1243

Weniger Einnahmen als veranschlagt Fr. 89,329. 86

Fr-

971,359
28,286

1,227

R.

60
10
95

Fr-

379,440
12,988

340

R.

35

Fr-

591,919
15,298

1,227

R.

60
10
95

Fr-

340

R.

35

597,715 — 1,000,873 65 392,768 35 608,105 30 — —

1,156,000

30,000
6,000

40,000
30,000

5,000

1,061,855 71

71

16,281

26,211
19,605
44,087

86

50
05
16

1,061,855 71

16,281

26,211
19,605
44,087

86

50
05
16

1,045,000 .— 1,061,855 106,185 57 955,670 14 — —j



92 (60) — w ttt

Htaats-Nechnung des Kantons Bern siir das Jahr 1891.

Voranschlag

Einnahmen.

I fiir 1891.

Ans gaben.
Kanten und Kechnungsrubriken.

R°
Einnahmen.

h-

Ansgaben.

Re

Einnahmen.

n-
Ans gaben.

Fr.

420,000
12,000
8,000

Fr-

220,000

k Laufende Verwaltung.

XXX. Militärsteuer.

à. Militärsterrer.

1. Landesanwesende Ersatzpflichtige IV, 1259
2. Landesabwesende Ersatzpflichtige IV, 1261
3. Ersatzpflichtige Wehrmänner IV, 1264
4. Antheil der Eidgenossenschaft IV, 1265

». Taxations- und Bezugskosten.

1. Taxationskosten IV, 1268
2. Bezugskosten, Druckkosten, Rechts¬

kosten IV, 1350

A. Militärsteuer
ö. Taxations- und Bezugskosten

Mehr Einnahmen als veranschlagt Fr. 7,415. 87

Fr-

446,769
13,833
5,595

R.

75

45

Fr-

10,351
6

604
227,618

R.

10

90
10

Fr-

436,418
13,827
4,990

R.

65

55

Fr-

227,618

R.

10

220,000 — 406,198 20 238,580 10 227,618 10 —

— 7,000
24,000

2,313 30

5,338

28,177

20

33

— — 5,338

25,864

20

03

-— 31,000 2,313 30 33,515 53 —> — 31,202 23

220,000
31,000

466,198
2,313

20
30

238,580
33,515

10
53

227,618 10
31,202 23

189,000 — 468,511 50 272,095 63 196,415 8? — —



v° tV — (61) 93

Mais-Rechnung des Kantons Bern siir das Jahr 1891.

Boranschla

Einnahme«.

z für 1891.

Ausgaben.
Konten und Kechnungsrubriken.

R-
Cinnahultn.

h-

Ausgaben.

Ae

Einnahmen.

i n-
Ansgaben.

Fr-

1,260,000

8,000
8,000

Fr-

Laufende Verwaltung.

XXXI. Direkte Steuern im alten Kanton.

Grundsteuer.

1. Grundsteuer von Fr. 636,071,570
zu 2°/«« IV, 1276

2. Nachbezüge IV, 1277
3. Steuerbußeu IV, 1278

». Kapitalsteuer.

1. Kapitalsteuer von Fr. 338,521,421
zu 2°/«° - - -IV, 1280

2. Nachbezüge IV, 1281
3. Steuerbußen IV, 1281

v. Einkommenssteuer I. Klasse.

1. Einkommenssteuer von
Fr. 25,520,000 zu 3 °/« - - IV, 1284

2. Nachbezüqe IV, 1285
3. Steuerbußen IV, 1285

I» Einkommensstener II. Klasse.

1. Einkommenssteuer von
Fr. 415,800 zu 4 °/o- - - IV, 1286

2. Nachbezüge IV, 1287
3. Steuerbußen IV, 1287

Fr-

1,270,143
10,298
10,273

R.

14
02
60

Fr-

825

R.

34

Fr-

1,269,317
10,298
10,273

R.

80
02
60

Fr- R.

1,276,000 — 1,290,714 76 825 34 1,289,889 42 — —

670,000

8,000
6,000

—
677,041

11,016
6,451

95
48
25

1,136 60 675,905
11,016

6,451

35
48
25

—
—

684,000 — 694,509 68 1,136 60 693,373 08 —

670,000

1,000
1,000

—
765,600

2,951
1,590

35
29,645 94 735,954

2,951
1,590

06
35

—
—

672,000 — 770,141 35 29,645 94 740,495 41 —

14,000 —
16,632
1,004

80

— 502 70 16,129
1,004

80

30 —
—

14,000 — 17,716 — 502 70 17,213 30 —

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.
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Staats-Kechnung des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Voranschlag für 1891.
Kanten und Kechnungsrubriken.

R-h
Einnahmen.

e»n-

Fr,

365,000

5,000
5,000

375,000

Fr-

39,200

4,200
5,500

31,830

4,200

2,500

6,500

93,930

8,500
20,000

3,500
1,360
2,540

35,900

Laufende Verwaltung.

xxx>. Direkte Steuern im alten Kanton.

n. Einkommenssteuer III. Klasse.

1. Einkommenssteuer von
Fr. 8,416,100 zu S°/o - - IV, 1289

2. Nachbezüge IV, 1291
3. Steuerbußen IV, 1292

IV Taxations- nnd Bezugskosten.

1. Bezugsprovisionen für Grund-und
Kapitalsteuern, 2 °/o IV, 1294

2. Entschädigungen an dieGemeinden IV, 1296
3. Bezirkskvmmissioneu undVertreter

des Fiskus IV, 1300
4. Bezugsprovisionen für

Einkommenssteuern, 3 °/o IV, 1301
5. Bezugsprovisionen für Nachbezüge

und Steuerbußen, 10 °/o. IV, 1303
6. Verschiedene Bezugskosten, N.

Fr. 300 IV, 1306
7. Druckkosten IV, 1309

«. Verwaltnngskoste«.

1. Besoldungen der Beamten
2. Besoldungen der Angestellten
3. Büreau- und Reisekosten.

Miethzinse4.
5. Centralkommission, N. Fr. 900

IV, 1310
IV,1311
IV,1313
IV, 1314
IV,1315

Fr. R.

420,805
7,330
4,095

432,230

14

16

40

80

20

Fr. R.

6,402

6,402

39,072
3,519

4,364

36,143

4,878

2,656
5,669

96,303

5,000
19,200
2,800
1,360
3,287

31,647

Fr. R.

69

69

414,402
7,330
4,095

425,827

31

31

05
25

90

34

50

35
25

64

Fr. R

39,072
3,519

4,364

36,128

4,878

2,654
5,669

96,287

5,000
19,200
2,800
1,360
3,287

31,647

05
25

90

94

50

55
25

44

20

20
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Staats-Uechnung des Kantons Bern für das Fahr 1891.

Boranschla

Einnahmen.

z für 1891.

Ausgabe».
Ronten und Rechnungsrubriken.

R»

Einnahmen.

h-

Ausgàn.

Rei
Einnahmen.

u -

Ausgaben.

Fr.

1,276,000
684,000
672,000

14,000
375,000

Fr.

93,930
35,900

/x. Laufende Verwaltung.

XXXI. Direkte Steuern im alten Kanton.

A. Grundsteuer
ö. Kapitalsteuer
l). Einkommenssteuer I. Klasse
11. Einkommenssteuer II. Klasse
L. Einkommenssteuer III. Klasse
5. Taxations- und Bezngskosten
K. Verwaltungskosten

Mehr Einnahmen als veranschlagt Fr. 117,693. 83
Nachkredite „ 1,200.-
Mehr Einnahmen als die Kredite Fr. 148,893. 88

XXXII. Direkte Steuern im Jura.

à. Grundsteuer.

1. Grundsteuer von Fr. 304,642,089
zu 1,80 °/°» IV, 1325

». Elukommenssteuer l. Klasse.

1. Einkommenssteuer von
Fr. 10,363,800 zu 2,70 °/° IV, 1328

2. Nachbezüge IV, 1329
3. Steuerbußen IV, 1329

Fr-

1,290.714
694.509
770,141

17,716
432.230

16

R.

76
68
35

20

Fr.

825
1,136

29,645
502

6,402
96,303
31,647

R.

34
60
94
70
69
64
20

Fr-

1,289,889
693,373
740,495

17,213
425,827

R.

42
08
41
30
31

Fr-

96,287
31,64?

R.

44
20

2,891,170 — 3,205,327 99 166,464 11 3,038,863 88 — —

545,400
548,355 76 548,355 76

545,400 — 548,355 76 — — 548,355 76 — —

229,500 —
279,822

281
60
35

21,689 80 258,132
281

80
35

229,500 — 280,103 95 21,689 80 258,414 15 — —
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Staats-Nechnung des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Boranschla

Einnahme«.

g für 1891.

Anggaben.
Konten und Rechnungsrubriken.

R-
Einuahmeu.

h-

Ansgaben-

Re>

Einnahmen.

n -

Ausgabe«.

Fr.

2,700

Fr.

Laufende Verwaltung.

XXXII. Direkte Steuern im Jura.

v. Einkommenssteuer II. Klasse.

1. Einkommenssteuervon Fr. 100,600
zu 3,60°/» IV, 1330

2. Nachbezüge IV, 1331
3. Steuerbußen IV, 1331

I». Einkommenssteuer III. Klaffe.

1. Einkommenssteuer von Fr. 629,000
zu 4,50 °/o IV, 1332

2. Nachbezüge IV, 1333
3. Steuerbußen IV, 1333

D. Taxations- und Bezngskosten.

1. Bezugs-Provision für die Grundsteuer,

3 °/» IV, 1334
2. Bezugsprovision für die

Einkommenssteuer, 3 °/o IV, 1335
3. Bezirkskommissionen und Vertreter

des Fiskus IV, 1337
4. Verschiedene Bezugskosten. .IV, 1338

Berwaltnngskoste« für Grundsteuer «nd
Kataster.

1. Besoldungen der Beamten IV, 1339
2. Besoldungen der Angestellten IV, 1340
3. Büreau- und Reisekosten IV, 1341
4. Miethzinse IV, 1342
5. Vermessungen IV, 1343
6. Bezugsprovision für die Rück¬

zahlung der Katastervorschüsse IV, 1344

Fr.

3,621

R.

60

Fr-

139

R.

70

Fr-

3,481

R.

90

Fr. R.

2,700 — 3,621 60 139 70 3,481 90 — —

23,400

1,000
500

—
28,305

2,705
2,409

40
75

1,626 17 26,678
2,705
2,409

83
40
75

— —

24,900 — 33,420 15 1,626 17 31,793 98 — —

—

16,400

7,818

2,050

1,582 4 90

16,450

9,376

1,449
1,100

67

94

35

—

— 16,450

9,376

1,449
1,095

67

94

35
10

-— 27,850 4 90 28,376 96 — — 28,372 06

—

9,600
3,200
3,300

900
600

2,298 97

9,600
3,185
3,292

900
614

2,298

50

9?

— —

9,600
3,185
3,292

900
614

50

— 17,000 2,298 97 19,890 47 — — 17,591 50
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Staats Rechnung des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Boranschla

Einnahmen.

g für 1891.

Ausgabe».
Konten und Rechnungsrubriken.

R-h-
Einnahmen. ^ Ausgaben.

Rei
Einnahmen.

n-

Ansgaben.

Fr-

545,400
229,500

2,700
24,900

Fr-

27,850
17,600

>v. Laufende Verwaltung.

XXXII. Direkte Steuern im Aura.

/l. Grundsteuer
L. Einkommenssteuer I. Klasse
lZ. Einkommenssteuer II. Klasse
lZ. Einkommenssteuer III. Klasse

Taxations- und Bezugskosten
Verwaltungskosten für Grundsteuer und
Kataster

Mehr Einnahmen als veranschlagt. Fr. 39,932.23

XXXIII. Unvorhergesehenes.

Erblose Verlassenschasten IV, 1345

Die Einnahmen übersteigen den
Voranschlag um Fr. 5,591. 14

XXXIV. Gründungsfeier der Stadt Bern.

1. Staatsbeitrag, N. Fr. 40,000 IV, 1345

Mehr Ausgaben als veranschlagt Fr. 49,999. —
Nachkredit 49,999.—

Die Ausgaben sind gleich dem Kredite.

Fr-

548,355
280,103

3,621
33,420

4

2,298

R.

76
95
60
15
90

9?

Fr.

21,689
139

1,626
28,376

19,890

R.

80
70
17
96

47

Fr.

548,355
258,414

3,481
31,793

R.

76
15
90
98

Fr-

28,372

17,591

R.

06

50

757,050 867,805 33 71,723 10 796,082 23 — —

7,588 49 2,087 35 5,501 14

7,588 49 2,087 35 5,501 14 —

40,000 40,000

— — 40,000 — — 40.000

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.
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Staats-Rechnung des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Voranschlag

Einnahmen.

für 1891.

Ausgaben.
Kanten und Kechnungsrubriken.

Ro

Einnahmen.

h-

Ausgaben.

Re

Einnahmen.

in-
Ansgabe«.

Fr- Fr-

456,435

s Gewinn- nnd Berlust-
rechnung.

H,. Vermehrungen und
Verminderungen des Vermögens.*)

1. Rechnung der Laufenden
Verwaltung S. S

S. Berichtigungen. *)

1. Mehrerlös von Waldungen
2. Mindererlös von Domänen
3. Schätzungsberichtigungen v.

Waldungen

4. Schätzungsberichtigungen von
Domänen

5. Vermehrungen und Verminderungen

des Verwaltungsinventars

IV,1347

ü, Vermehrungen und Verminde¬

rungen des Vermögens
ö. Berichtigungen

Summa Vermögensveränderungen

v. Reines Staats¬
vermögen.

Stand am 1. Jänner IV, 1349
Vermehrung, wie oben

Verminderung, wie oben.

Stand am 31. Dezember

*) Gesetz vom 31. Juli 1872, § 31.

Fr-

23,282,872

R.

18

Fr-

23,197,603

R.

58

Fr-

85,268

R.

60

Fr- R.

—

—

8,905

12,229

332,307

183,716

35

23

124,219

7,500

28,224

52,985

51

53

81

8,905

4,729

304,082

130,730

35

47

42

124,219 51

— 537,157 58 212,929 85 324,227 73 —

456,435
23,282,872

537,157
18
58

23,197,603
212,929

58
85

85,268
324,227

60
73

—

456,435 23,820,029 76 23,410,533 43 409,496 33 —

50,174,087

456,435

49,561,424
23,820,029

43
76 23,410,533

49,970,920

43

76

49,561,424
409,496

43
33

49,970,920 7649,717,652 —
73,381,454 19 73,381,454 19 — — — —



»il» —

II.

lîtlhlW
der

errnogensbejîcrndtheiLe
(Aktiven nnd Passiven)

und

Vil î»n

Rechnung der Dermögensbestandthette:
I. Wechmlng des Stammvermögens.

II. Wechnung des Wetrieösvermögens.

ö. Man?.
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Staats-Hechnung des Kantons Aern für das Jahr 1891.

Stand des Staatsvermögens am 3t. Dezember t»W. Vermögens-

Soll. Haben. Konten und Rechnuttgsrubriken. Soll.
Fr. R. Fr. R.

I. Stammvermögen.

Fr. R.

14,023,914 — — — A. Waldungen. Waldankäufe
Mehrerlös
Schatzungserhöhungen

41,260
8,905

12,229
35

14,023,914 — — — Summe der Aktiven. V, 1441 Summe der Vermehrungen 62,394 35

23,309,115 — — — 8. Domänen. Domänen-Ankäufe
Mehrerlös
Schatzungserhöhungen

860,860

332,30?

53

23,309,115 — — — Summe der Aktiven. V,1442 Summe der Vermehrungen 1,193,167 53

0. Eisenbahnen.

5,380,000 Eisenbahn-Aktien. V, 1443
Nominalwerth:

1. Jura-Simplon Fr. 4,010,000
2. Emmenthalbahn „ 800,000
3. Centralbahn „ 20,000
4. Langenthal-Huttwyl „ 400,000
5. Tramlingen - Dachs-

felden „ 150,000

Fr. 5,380,000

5,380,000 — — -— Summe der Aktiven. Summe der Vermehrungen
Reine Verminderung 4,800,000 H

Nicht im Uermägensrtat aufgenommene

Eiseàhnwerthe:

Gotthardbahn-Subvention, Fr. 1,402,000.

-
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Staats-Mechnung des Kantons Mern für das Jahr 1891.

Veränderungen. Stand des Staatsvermögens am 3t. Dezember 1891.

Haben. Konten und Rechnnngsrubriken. So«. Haben.

Fr- R.

I. Stammvermögen.

Fr. R. Fr- R.

23,785

7,500

35 Waldverkäufe (Erlös).
Mindererlös.
Schatzungsreduktionen.

ä. Waldungen. 14,055,023 — — —

31,285
31,109

35 Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

Summe der Aktiven V, 1441 14,055,023 — — -—

231,150
124,219
28,224

49
51
53

Domänenverkäufe (Erlös).
Mindererlös.
Schatzungsreduktionen.

8. Domänen. 24,118,688 — — —

383,594
809,573

53 Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

Summe der Aktiven V, 1442 24,118,688 — —

v. Eisenbahnen.

4,800,000 Verkauf. Eisenbahn-Aktien V, 1443
Nominalwerth:

1. Jura-Simplon Fr. 10,000
2. Emmenthalbahn „ 800,000
3. Centralbahn. „ 20,000
4. Langenthal-Huttwhl „ 400,000
5. Tramlingen - Dachs-

felden „ 150,000

Fr. 1,380,000

580,000

4,800,000 — Summe der Verminderungen. Summe der Aktiven '. 580,000 —

Nicht mUermögensetat aufgenommene
Eisenlmhnmerthe:

1. Gotthardbahn-Subvention Fr. .1,402,000

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.
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Staats-Mechnung des Kantons Aern für das Jahr 1891.

Stand des Staatsvermögens am 3t. Dezember 1890. Vermögens-

Soll. Haben Ko«ten und Rechnungsrubrike«. Soll.
Fr. R. Fr. R. Fr- R.

l. Stammvermögen.

0, a. Hypothekarkasse.

88,049,178 37 — — 1. Darlehn auf Grundpfand. Neue Darlehn 7,337,490 85
1,166,491 75 — — 2. Darlehn an Gemeinden. Neue Darlehn 306,000 —

693,549 15 — — 3. Staatskasse, Konto-Korrent. Neue Depots 4,022,556 06
— — 558,143 26 4. Domänenkasse, Konto-Korrent. Neue Vorschüsse 695,361 38
39,802 40 — — 5. Obligationen. — — —

315,000 — — — 6. Immobilien. — — —
152,100 59 — — 7. Kasse. Einnahmen 26,058,890 94
— — 56,102,690 — 8. Depots gegen Schuldscheine. 2,594,340 —
— — 7,718,932 28 9. Depots in Konto-Korrent. 1,041,007 05
— — 14,037,017 20 10. Sparkasse-Einlagen. ' Einlagen-Rückzahlungen 7,049,851 15

2,905,384 60 — — 11. Zinse von Guthaben, Provisionen ?c. Neue Aktivzinse rc. (Seite47) 3,739,847 19
— — 1,148,021 40 12. ZinsevonSchulden, Abgaben, Unkosten. Abzahlung von Zinsen re. 2,859,760 15
— — 756,702 72 13. Ertrags-Konto. Ertrags-Ablieferung. 756,702 72

93,321,506 86 80,321,506 86 Summen der Aktiven und der Passiven. Summe der Vermehrungen 56,461,807 49
V, 1444

13,000,000 — Reine Aktiven.

0, b. Domänenkasse.

654,396 15 1. Guthaben für Verkäufe. V, 1445 Neue Guthaben:
Von Waldverkäufen 23,785 35
Von Domänenverkäufen. 231,150 -49

— — 2,323,107 89 2. Schulden für Ankäufe. V, 1445 Abzahlung von Kaufschulden 600,385 46
1,483 90 — — 3. Kapitalanlagen. V, 1446 Neue Guthaben 4,900 —

558,143 26 4. Hypothekarkasse,Konto-Korrent. V, 1446 Einnahmen 299,761 60

1,214,023 31 2,323,107 89 Summen der Aktiven und der Passiven. Summe der Vermehrungen 1,159,982 90
1,109,084 58 Reine Passiven. Reine Verminderung 647,184 69

(Vermehrung der Schuld)
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Staats-Mechnung des Kantons Aern für das Jahr 1891.

Veränderungen. Stand des Staatsvermögen^ am 31. Dezember 1891.

Haben. Konte« und Rechnungsrubriken. Soll. Haben.
Fr-

4,761,762
82,818

2,702,156
389,837

15,968
15,000

26,035,672
5,053,000
1,543,893
8,334,038
3,871,829
2,882,965

772,864

56,461,807

299,440

41,260
860,860

321
605,285

1,807,167

R,

65
85
36
52
30

03

77
10
69
80
42

49

50

59

Darlehn-Rückzahlungen.
Darlehn-Rückzahlungen.
Depot-Rückzüge.
Rückzahlungen.
Rückzahlungen.
Abschreibung.
Ausgaben.

^Depot-Einzahlungen.

Neue Einlagen.
Eingang von Zinsen rc.
Neue Passivzinse n. (Seite 47)
Neuer Ertrag.
Summe der Verminderungen.

Eingang von Guthaben.
Neue Schulden:

Waldankäufe.
Domänenankäufe.

Ablösungen.
Ausgaben.

Summe der Verminderungen.

I. Stammvermögen.

0, a. Hypothekarkasse.

1. Darlehn auf Grundpfand
2. Darlehn an Gemeinden.
3. Staatskasse, Konto-Korrent.
4. Domänenkasse, Konto-Korrent
5. Obligationen
6. Immobilien
7. Kasse
8. Depots gegen Schuldscheine
9. Depots in Konto-Korrent

10. Sparkasse-Einlagen
11. Zinse von Guthaben, Provisionen n
12. Zinse von Schulden, Abgaben, Unkosten
13. Ertrags-Konto

Summen der Aktiven und der Passiven
V, 1444

Reine Aktiven

ll, b. Domänenkasse.

1. Guthaben für Verkäufe. V, 1445

î>2. Schulden für Ankäufe V, 1445

3. Kapitalanlagen V, 1446
4. Hypothekarkasse, Konto-Korrent

V,1446
Summen der Aktiven und der Passiven
Reine Passiven

Fr.

90,624,906
1,389,672
2,013,948

23,834
300,000
175,319

2,773,402

97,301,084

Fr.

57
90
85

10

50

10

252,619

58,561,350
8,221,819

15,321,204

1,171,227
772,864

02

609,891

6,062
252,619

868,573
1,756,269

49

80
40

84,301,084

13,000,000

40

15

05
42

02

2,624,842

2,624,842

96

96
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Staats-Aechnung des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Stand des Staatsvermögens am 3t. Dezember t8W. Vcrmögens-

Soll. Haben. Kovten n«d Rechnungsrubrikcn. Soll.

Fr- R, Fr. R.

I. Stammvermögen.

Kantonalbank.*)

Fr. R.

10,000,000 1. Kapitaleinschuß des Staates. V, 1447 .— — - —

10,000,000 -—> — — Summe'der Aktiven. — — —

*) Bestand der KaxitaUen und Verkehr der Dank.

-

6,640,647
10,069,705
1,736,890

626,965
3,178,430
5,350,340
3,981,936
9,810,816

87,025
48,661

746,500
12,500

2,018

43
40
89

78
25
39

60

45

3,288,351
1,512,479
1,684,575

10,000,000
212,423

11,480,569
3,416,000

27,169
142,678
528,189

66
75
09

80
80

50
02
57

Kassa.
Schweizerwechscl.
Fremdwechsel.
Hinterlagenwechsel.
Hanptbank und Filialen.
Kreditrechnungcn.
Korrespondenten.
Werthschristen.
Darlehn.
Hypothekar-Anlagen.
Immobilien (incl. Bankgebäude).
Mobiliar.
Notenemission.
Reservefonds.
Depotrechnungen.
Kassascheine.
Acceptationen.
Zinsenvorträge und Ritckdiskonto auf Wechseln.
Gewinn- und Verlust-Konten.

Neue Guthaben und Rückzahlung
von Schulden

178,434,973
146,925,891
19,821,646

1,837,243
84,406,404
39,257,140

234,215,352
13,066,950

74,500
90

36,577
1,242

65,235,224
184,000
89,280

1,563,583
2,271,403

99
11
77
30
03
98
15
02

70
20

30

55
05
08

42,232,437 13 32,232,437
10,000,000

13 Summen der Aktiven und der Passiven.
Reine Aktiven (Stammkapital).

Summe der Vermehrungen 737,421,533 23

18,253,560

Anleihen.

1. Anleihen von 1887, 3'/o °/o-
Uebertragung zu dem

Anleihen der Staatskasse 4,800,000

(Siehe auch Seite 78.)

Summe der Passiven. V, 144818,253,560
Summe derVerminderungen

der Anleihen 4,800,000
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Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1891.

Veränderungen. Stand des Staatsvermögens am 3t. Dezember 1891.

Haben. Kanten und Rechnungsrnbriken. Soll. Haben.
Fr- R.

l. Stammvermögen.

Kantonalbank.*)

Fr- R. Fr- R.

1. Kapitaleinschuß des Staates V, 1447 10,000,000 — —

— — — Summe der Aktiven 10,000,000 — —

*) ßestand der Kapitalien nnd Kerkehr der Dank.

177,128,978
144,678,111

21,340,478
1,755,633

84,125,681
37,986,972

236,756,748
10,017,161

39,135
6,040

36,577
1,242

5,000,000
61,848

64,679,805

62,111
1,488,210
2,256,768

03
11
46
30
07
13
17
72
10

70
20

90
32

05
53
44

Neue Schulden und Eingänge von
Guthaben.

Kassa
Schweizerwechsel
Fremdwechsel
Hinterlagenwechsel
Hauptbank und Filialen
Kreditrechnungen
Korrespondenten
Werthschriften
Darlehn
Hypothekar-Anlagen
Immobilien (incl. Bankgebäude)
Mobiliar
Notenemission
Reservefonds
Depotrechnungen
Kassascheine
Acceptations»
Zinsenvorträge und Rückdiskonto aus,.Wechseln
Gewinn- und Verlust-Konten

7,946,643
12,317,485

218,059
708,575

5,000,887
6,278,497
1,642,508

12,860,604
122,389

42,711
746,500

12,500

99,558

39
40
20

81
75
19
30
90
60

20

4,830,085
1,170,468
1,886,542

15,000,000
274,272

10,925,150
3,232,000

164,845
513,554

73
40
91

70
82

25
93

767,421,603 23 Summe der Verminderungen. Summen der Aktiven und der Passiven
Reine Aktiven (Stammkapital)

47,996,920 74 37,996,920
10,000,000

74

5. Anleihen.

— — — 1. Anleihen von 1887, 3 V«"/«- - -

(Siehe auch Seite 79.)

— — 13,453,560 —

— — — Summe der Passiven. V, 1448 — — 13,453,560 —

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathe«. 1892.
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Staats-Rechnung des Kantons Mern für das Jahr 1891.

Stand des Staatsvermögens am 31. Dezember 1890. Vermögens-

Soll. Haben. Konte« und Rechnungsrubriken. Soll.

Fr-

14,023,914
23,309,115
5,380,000

93,321,506
1,214,023

10,000,000

R.

86
31

Fr-

80,321,506
2,323,107

18,253,560

R.

86
89

I. Stammvermögen.

Znsammenzng des Stamm¬
vermögens.

ü. Waldungen. Seite 68
ö. Domänen. 68
0. Eisenbahnen. 68

9, a. Hypothekarkasse. 70

ll, b. Domiinenkasse. 70
Kantonalbank. 72

f. Anleihen. 72

Summen der Aktiven und der Passiven.
Reine Aktiven.

II. Betriebsvermögen.

K. Betriebskapital der Staatskasse.

SxeziàrivaltmM.

(Vorschüsse der Staatskasse und Depots
bei derselben.)

a. Kassen. V, 1496
d. Allgemeine Verwaltung. V, 1497
e. Gerichtsverwaltung. V, 1546
à. Justiz. V, 1551
e. Polizei. V, 1545
k. Militärverwaltung. V, 1614

ss. Erziehung. V, 1622
k. Armenwesen. V, 1629
i. Volkswirthschaft. V. 1634
Ir. Landwirthschaft. V, 1641
I. Finanzwesen. V, 1692

m. Forstverwaltung. V, 1736
n. Entsumpfungen. V, 1737

o. Eisenbahnwesen. V, 1738

Summen der Aktiven und der Passiven.
Reine Aktiven.

Neue Guthaben und
Abzahlungen von Schulden

Summe der Vermehrungen

Neue Vorschüsse und
Rückzahlungen von Depots

Summe der Vermehrungen
Reine Verminderung

Fr-

62,394
1,193,167

56,461,807
1,159,982

4,800,000

R.

35
53

49
90

147,248,559 17 100,898,174
46,350,384

75
42

63,677,352 27

48,200
21,186
16,153
66,016

1,043,903
11,827
5,407

5,499
1,535,829

128,752

97
31
31
03
30

67
35
37

2,160

24,455
106,842

10,203
760

33,561

2,072,399
443,231

23,407

20

25
97

22
37
44

65
31
41

7,656,946
18,900
3,300

209,164
204,828
910,191
180,630
104,325
157,340
216,703

6,970,154
1,100,374

50
10,250

11

85
45
18

65
05
86
91
26

2,882,775 31 2,717,021
165,753

82
49

17,743,159
1,604,895

32
34
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Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1891.

Veränderungen. Stand des Staatsvermögens am St. Dezember 1891.

Haben. Konte« und Rechnungsrubriken. S-ll. Haben.
Fr.

31,285
383,594

4,800,000
56,461,807

1,807,167

63,483,854
193,49?

7,656,946
18,814
2,886

182,011
179,931
966,594
232,594
106,014
150,663
172,302

8,632,339
1,036,956

10,000

19,348,054

35
53

49
59

96
31

11
20

15
31
37
70
85
93
5?
42
05

66

Neue Schulden und
Rückzahlungen von Guthaben.

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

Neue Depots und Vorschuß-
Rückzahlungen

Summe der Verminderungen.

Fr.

I. Stammvermögen.

Zusammenzug des Stamm¬
vermögens.

ä. Waldungen Seite 69
k. Domänen 69
L. Eisenbahnen 69
0, a. Hypothekarkasse 71
0, b. Domänenkasse 71
L. Kantonalbank 73
5. Anleihen 73

Summen der Aktiven und der Passiven
Reine Aktiven

14,055,023
24,118,688

580,000
97,301,084

868,573
10,000,000

146,923,368

!l. Betriebsvermögen.

6. Betriebskapital der Staatskasse.

4. Spejialoerwaltnnzen.

(Borschüsse der Staatskasse und Depots
bei derselben.)

». Kassen V, 1496
b. Allgemeine Verwaltung V, 1497
0. Gerichtsverwaltung V, 1546
ck. Justiz .' V, 1551
v. Polizei V, 1545
k. Militärverwaltung V, 1614
A. Erziehung V, 1622
b. Armenwesen V, 1629
1. Volkswirthschaft V, 1634
ü. Landwirthschaft V, 1641
I. Finanzwesen V, 1692

in. Forstverwaltung V, 1736
n. Entsumpfungen V, 1737
o. Eisenbahnwesen V, 1738

Summen der Aktiven und der Passiven
Reine Passiven

48,200
21,600
18,852
51,883

987,500
10,816
3,531

49,900
994,287
117,783

10,250

2,314,606
1,439,141

R. Fr. R.

02
69

84,301,084
2,624,842

13,453,560

02
96

71

42
98
12
79
75

96
11
66

79
85

100,379,486
46,543,881

98
73

2,074

67,813

61,157
574

26,885

3,193,041
368,844

33,357

40

50

68
02
32

92
39
41

3,753,748 64
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Staats-Mechnung des Kantons Aern für das Jahr 1891.

Stand des Staatsvermögens am 3t. Dezember 1890. Vermögens-

Soll. Haben. Kanten und Rechnnngsrnbriken. Soll.
Fr.

6,930,630
20,693,000

R.

80

Fr- R.

II. Betriebsvermögen.

6. Betriebskapital der Staatskasse.

L. Geldanlagen.

1. Kantonalbank, Depot. V, 1747
2. Werthschriften. V, 1751

Summe der Aktiven.

0. Kaufende Uerwaltimg.

1. Kontokorrent. (SieheSeite82.) V, 1753

2. Amortisationskonto. V, 1753

Summen der Aktiven und der Passiven.
Reine Aktiven.

v. Geffentliche Unternehmungen, Vorschüsse und Depots.

1. Katastervorschüsse. V, 1758
2. Brandversicherungsanstalt. V. 1788
3. Erlach-Mullen-Tschugg. V, 1801
4. Gürbe-Korrektion. Obere Abtheilung.

V, 1803
5. Haslethal-Entsumpfung. Wildbäche.

V, 1804'
6. Juragewässer-Korrektion. V, 1805
7. Bauvorschüsse:

n. Hochbauten. V, 1824
b. Straßenbauten. V, 1831
o. Wasserbauten. V, 1839
à. Verzinsliche Borschüsse. V, 1841

8. ForstpolizeilicheAufforstungen.V, 1856

Summen der Aktiven und der Passiven.
Reine Aktiven.

Neue Depots
Ankauf

Summe der Vermehrungen

Neue Vorschüsse: Ausgaben
der Laufenden Verwaltung

Summe der Vermehrungen
Reine Verminderung

Neue Vorschüsse

Summe der Vermehrungen
Reine Verminderung

Fr-

11,859,311
7,305,900

R.

68

27,623,630 80 — — 19,165,211 68

4,870,781 71

59,766 55
23,197,603 58

4,870,781 71 59,766
4,811,015

55
16

23,197,603
700,268

58
60

88,092

11,592
211,334

114,149

230,967
223,300
163,962
35,604
85,069'

97

20
50

41

78
59
30
15

225,607

609,142

9,704

03

66

65

32,164
941,239

328
7,396

1,472,289

295,754
50,665
81,815
52,261

111,102

60
22
75
70

45

40
35
26
76
60

1,164,072 90 844,454
319,618

34
56

3,045,018
503,454

09
63
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Staats-Mechnung des Kantons I5ern für das Jahr 1891.

Veränderungen. Stand des Staatsvermögens am 31. Dezember 18S1.

Haben. Konten und Rechnnngsrubrike«. Soll. Haben.

Fr- R. Fr. R. Fr- R.

II. Betriebsvermögen.

6 Betriebskapital der Staatskasse.

L. Geldanlage».

11,025,077 60 Depot-Rückzüge. 1. Kantonalbank, Depot V, 1747 7,764,864 88 — —
362,700 — Rückzahlung. 2. Werthschriften V, l751 27,636,200 — — —

11,387,777 60 Summe der Verminderungen. Summe der Aktiven 35,401,064 88 — —
7,777,434 08 Reine Vermehrung.

0. Kaufende Uermaltnng.

Vorschuß-Rückzahlungen: 1. Kontokorrent. (SieheSeite 83.)V, 1753 — — 145,035 15

23,282,872 18 Einnahmen der Laufenden
Verwaltung.

4,255,781615,000 — Amortisationen. 2. Amortisationskonto V, 1753 71 — —

23,897,872 18 Summe der Verminderungen. Summen der Aktiven und der Passiven 4,255,781 71 145,035 15
Reine Aktiven 4,110,746 56

v. Veffentliche Unternehmungen. Vorschüsse und Depots.

35,462 57 1. Katastervorschüsse V, 1758 84,795 — — —
1,308,504 62 2. Brandversicherungsanstalt. V, 1788 — — 592,872 43

790 — 3. Erlach-Mullen-Tschugg. V, 1801 11,130 95 — —
38,000 — 4. Gürbe-Korrektion. Obere Abtheilung 180,731 20 -— —

V,1803
20,000 — 5. Haslethal-Entsumpfung. Wildbäche 94,149 41 -— —

1,674,719 69 Vorschuß-Rückzahlungen.
V,1804

6. Juragewässer-Korrektion V, 1805 — 811,572 90
7. Bauvorschüsse:

376,721150,000 — N.Hochbauten V, 1824 40 — —
100,000 — b. Straßenbauten V, 1831 173,966 13 — —
50,000 —- v. Wasserbauten V, 1839 195,777 85 — —
59,744 44 â. Verzinsliche Vorschüsse V, 1841 28,121 62 — —

111,251 40 8. Forstpolizeiliche Ausforstungen V, 1856 77,014 44 1,798 74

3,548,472 72 Summe derVerminderungen. Summen der Aktiven und der Passiven 1,222,408 -— 1,406,244 07
Reine Passiven 183,836 07-

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.
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Staats-Wechnung des Kantons Mern fur das Jahr 1891.

Stand des Staatsvermögens am 31. Dezember 1390. Vermögens

Soll. Haben. Ko,»ten nnd Rechnnngsrubrike«. Soll.
Fr- R. Fr-

367,023
9,551

62,142

210,955

R,

30
70

90

88

il. Betriebsvermögen.

K. Betriebskapital der Staatskasse.

4!- Depots bei der Staatskasse.

1. Hinterlagen bei den Gerichte». VI, 1917
2. Hinterlagen b. d. Regierungsstatthaltern.

VI, 1952
3. Hypothekarkasse, Depots für Darlehn.

VI, 2041
4. Spezialfonds, Konto-Korrent. VI, 2053
5. Verschiedene Depots. VI, 2139

Summe der Passiven.

Anleihe«.

1. Anleihen von 1880, 4 Va °/°- VI, 2183
2. Anleihen von 1887, 3'/a °/°- VI, 2183

(Siehe auch Seite 72.)

Summe der Passiven.

0- Kasse.

1. Amtsschaffnereikassen. VI, 2219
2. Kantonskasse. VI, 2219
3. Gegenrechnungskasse. VI, 2219

Sumnien der Aktiven und der Passiven.
Reine Passiven.

Depot-Rückzahlungen .>

Summe der Verminderungen
der Depots

Reine Vermehrung derselben

Rückzahlung
Rückzahlung

Summe der Verminderung
der Anleihen

Reine Vermehrung derselben

Kassa-Einnahmen ^

Einnahmen durch Abrechngn.

Summe der Einnahmen

Fr.

880,523

87,361

3,813,620
280,575
945,220

R.

74

77

80

37

— — 649,673 78 6,007,301
667,620

68
41

473,000
32,062,440

231,000
384,000 —

— — 32,535,440 — 615,000
4,185,000

77,055
272,350

40
86

540,544 74 18,982,691
13,773,092

125,745,640

34
08
59

349,406
191,138

26
48

540,544 74 158,501,424 01
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Staats-Kechnung des Kantons Aern für das Jahr 1891.

Veränderungen. Stand des Staatsvermögens am 31. Dezember 1891.

Haben. Kanten und Rechnnngsrubriken. Soll. Haben.

Fr- R.

II. Betriebsvermögen.

K. Betriebskapital der Staatskasse.

D. Depots bei der Staatskasse.

Fr- R. Fr- R.

971,660
103,390

3,767,386

280,575
1,551,909

34
62

30

83

Neue Depots.

1. Hinterlagen bei den Gerichten VI, 1917
2. Hinterlagen b. d. Regierungsstatthaltern

VI, 1952
3. Hypothekarkasse, Depots für Darlehn

VI, 2041 ^

4. Spezialfonds,Konto-Korrent VI, 2053
5. Verschiedene Depots VI, 2139

—

—

458,159

25,580

15,908

817,645

90

55

40

34

6,674,922 09 Summe der Vermehrung der
Depots.

Summe der Passiven — — 1,317,294 19

Anleihen.

4,800,000 —' Uebertragung von d. Anleihen
des Stammvermögens.

1. Anleihen von 1880, 4'/s °/<> VI, 2183
2. Anleihen von 1887, 3'/s "/» VI, 2183

(Siehe auch Seite 73.)

— — 242,000
36,478,440

—

4,800,000 — Summe der Vermehrung der

Anleihen.
Summe der Passiven — — 36,720,440 —

s. Kasse.

18,688,249
13,813,311

125,745,640

76
02
59

^ Kassa-Ausgaben.

Ausgaben durch Abrechngn.

1. Amtsschaffnereikassen VI, 2219
2. Kantonskasse VI, 2219
3. Gegenrechnungskasse. VI, 2219

328,143
232,131

96
92

497,191 72

158,247,201
254,222

37
64

Summe der Ausgaben.
Reine Vermehrung.

Summen der Aktiven und der Passiven
Reine Aktiven

560,275 88 497,191
63,084

72
16
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Staats-Iechnung des Kantons Aern für das Jahr 1891.

Stand des Staatsvermögens am 3t. Dezember 18S0. Bermögens-

Soll. Haben. Ko«te« and Rechnn,»gsrubriken. Soll.
Fr-

1,403,918

12,200

R.

17

Fr.

26,470

444,376

R.

30

52

II. Betriebsvermögen.

K. Betriebskapital der Staatskasse.

R. Ausstände (Fällige Guthaben und Schulden).

a. Aktivausstände (fällige Guthaben).
VI, 2220

b. Passivaus st ände (fällige Schulden).
VI, 2221

Summen der Aktiven und der Passiven.
Reine Aktiven.

SpezialnermaltiMM. Seite 74

L. Geldanlagen. 76

0. Zankende Uerwaltnng, Kanto-Korrrnt. „ 76

v. parschnssk an öffentliche Unternehmen. „ 76

H depots dei der Staatskasse. » 78

Anleihen. 78

6- Kasse. „ 78
H. Ansstiinde. „ 80

Summen der Aktiven und der Passiven.
Reine Aktiven.

8. Rechnung zwischen den beiden

Kantonstheileu. *)

u. Rechnung des alten Kantons.
VI, 2185

Summe der Passiven.

b. Rechnung des ganzen Kantons.
VI. 2185

Summe der Aktiven.

a. Rechnung des alten Kantons,
d. Rechnung des ganzen Kantons.

Summen der Aktiven und der Passiven.

*) Gesetz vom 19. Dezember 1865.

Neue Aktivausstände.

Abzahl. v. Passivausständen

Summe der Vermehrungen
Reine Verminderung

'

Neue Guthaben und
Depotrückzahlungen

Einnahmen
Vermehrungen

Summe der Vermehrungen

Kosten des Armenwesens des
alten Kantons

Summe der Vermehrungen

Domänen- und Feudallasten-
Kapital-Ertrag

Zusatzsteuer, Vi« °/<>o

Summe der Vermehrungen
Reine Verminderung

Ausgaben
Einnahmen

Summe der Vermehrungen

Fr-

158,262,001

158,247,201

R.

37

1,416,118 17 470.846
945,271

82
35

316,509,202
370,417

37
74

2,882,775
27,623,630
4,870,781
1,164,072

31
80
71
90

2,717,021

59,766
844,454
649,673

32,535,440

82

55
34
78

17,743,159
19,165,211
23,197,603
3,045,018
6,007,301

615,000

32
68
58
09
68

36,541,260
349,406

1,416,118

72
26
17

36,806,356
540,544
470,846

49
74
82

69,773,294
158,501,424
316,509,202

35
01
37

38,306,785 15 37,817,748
489,037

05
10

544,783,920 73

1,724,227 43
628,144 84

— — 1,724,227 43 628,144 84

1,724,227 43 — —
316,000
303,886 38

1,724,227 43 — — 619,886
8,258

38
46

1,724,227 43
1,724,227 43 628,144

619,886
84
38

1,724,227 43 1,724,227 43 1,248,031 22
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Staats-Aechnung des Kantons Z5ern fur das Jahr 1891.

Veränderungen. Stand des Staatsvermögens am 3t. Dezember 189t.

Haben. Kouie« und Rechnungsrubriken. Soll. Habe«.
Fr, R.

II. Betriebsvermögen.

Fr- R. Fr- R.

158,501,424

158,378,196

01

10

Eingang v. Aktivausständen.

Neue Passtvausstände.

K. Betriebskapital der Staatskasse.

Ll. Ausstände (Fällige Guthaben und Schulden).

a. Aktivausstände (fällige Guthaben)
VI, 2220

b. Passivausstände (fällige Schulden)
VI, 2221

1,177,423

6,960

16

25

39,398

570,131

30

50

316,879,620 11 Summe der Verminderungen.! Summen der Aktiven und der Passiven
Reine Aktiven

1,184,383 41 609,529
574,853

80
61

19,348,054
11,387,777
23,897,872

3,548,472
6,674,922
4,800,000

66
60
18
72
09

Neue Depots und Rückzahlungen

von Guthaben.

Spenaloerwattnngen Seite 75

L. Geldanlagen „ 77

0. Zausende Uemaltnng, Kanto-Korrcnt „ 77

l>. Uorschnssea« öffentliche Unternehmen „ 77

ü. Depots dei der Staatskasse „79
V Anleihen „79

2,314,606
35,401,064
4,255,781
1,222,408

79
88
71

3,753,748

145,035
1,406,244
1,317.294

36,720,440

64

15
07
19

69,657,099
158,247,201
316,879,620

25
37
11

Ausgaben.
Verminderungen.

S- Kasse „79
H. Ausstände - - „81

43,193,861
560,275

1,184,383

38
88
41

43,342,762
497,191
609,529

05
72
80

544,783,920 73 Summe der Verminderungen. Summen der Aktiven und der Passiven
Reine Aktiven

44,938,520 67 44,449,483
489,03?

57
10

8. Rechnung zwischen den beiden

Kantoustheilen. *)

316,000

303,886 38

Domänen und Feudallasten-
Kapital-Ertrag.

Zusatzsteuer, V»» V<>°-

n. Rechnung des alten Kantons"
VI, 218S

— '— 1,715,968 97

619,886
8,258

38
46

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

Summe der Passiven — 1,715,968 97

628,144 84 Kosten des Armenwesens des

alten Kantons.
b. Rechnung des ganzen Kantons

VI, 2185
1,715,968 97 — —

628,144 84 Summe der Verminderungen. Summe der Aktiven 1,715,968 97 — —

619,886
628,144

38
84

Einnahmen.
Ausgaben.

a. Rechnung des alten Kantons
b. Rechnung des ganzen Kantons 1,715,968 97

1,715,968 97

1,248,031 22 Summe der Verminderungen. Summen der Aktiven und der Passiven 1,715,968 97 1,715,968 97

*) Gesetz vom 19. Dezember 1865.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes, 1892.
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Staats-Aechtmng des Kantons Aern für das Jahr 1891.

Stand des Staatsvermögens am 31. Dezember 1890. Vermögens-

Soll. Haben. Ko»,ten und Rechnungsrndrike«. Soll.
Fr- R. Fr- R.

II. Betriebsvermögen.

Fr- R.

59,766 55

I. Rechnungssaldo der Laufenden

Verwaltung.

1. Staatskasse, Kontokorrent. VI, 2186
(Siehe Seite 76.)

Ueberschuß der Einnahmen
der Laufenden Verwaltung
in 1891 85,268 60

59,766 55 — -— Summe der Aktiven. Summe der Vermehrungen 85,268 60

893,828

1,257,278
511,129

30

86
20

— —

X. Mobilieninventar.

1. Inventar d. Allgemeinen Verwaltung.
VI, 2187

2. Inventar d.Staatsanstalten.VI, 2188
3. Kriegsinventar. VI, 2189

^Jnventarvermehrung

11,379

127,006
45,330

45

18
60

2,662,236 36 — — Summe der Aktiven. Summe d. Jnventarvermehr. 183,716 23

38,306,785

1,724,227

59,766

2,662,236

15

43

55

36

37,817,748

1,724,227

05

43

Zusammenzug des Betriebs¬
vermögens.

K. Betriebskapital der Staatskasse.
Seite 80

». Rechnung der beiden Kantonstheile.
Seite 80

1. Rechnungssaldo derLaufend.Verwaltg.
Seite 82

X. Mobilieninventar. Seite 82

Neue Guthaben und
Rückzahlungen von Schulden

544,783,920

1,248,031

85,268

183,716

73

22

60

23

42,753,015 49 39,541,975
3,211,040

48
01

Summen der Aktiven und der Passiven.
Reine Aktiven.

Summe der Vermehrungen 546,300,936 78
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Staats-Aechnung des Kantons Mern für das Zahr 1891.

Veränderungen. Stand des Staatsvermögens am 3t. Dezember 1891.

Haben. Konte« and Rechnungsrabrike«. Soll. Haben.

Fr- R.

II. Betriebsvermögen.

1. Rechnungssaldo der Laufenden

Verwaltung.

Fr. R. Fr- R.

— — — 1. Staatskasse, Kontokorrent VI, 218K

(Siehe Seite 77.)

145,035 15 — —

— — — Summe der Aktiven 145,035 15 — —

X. Mobilieninventar.

-— — >
1. Inventar d. Allgemeinen Verwaltung

VI, 2187
2. Inventar d. Staatsanstalten VI, 2188
3. Kriegsinventar VI, 2189

905,207 75 — —

31,148
21,837

56
25

> Jnventarverminderung. 1,353,136
534,622

48
55

52,985
130,730

81
42

Summed. Jnventarvermind.
Reine Vermehrung.

Summe der Aktiven 2,792,966 78 — —

Znfammenzng des Betriebs¬
vermögens.

544,783,920

1,248,031

52,985

73

22

81

Neue Schulden und Rückzahlungen

von Guthaben.

K. Betriebskapital der Staatskasse
Seite 81

ll. Rechnung der beiden Kantonstheile
Seite 81

1. Rechnungssaldo der Laufend. Verwaltg.
Seite 83

X. Mobilieninventar Seite 83

44,938,520

1,715,968

145,035

2,792,966

67

97

15

78

44,449,483

1,715,968

57

9?

546.084,937
215,999

76
02

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

Summen der Aktiven und der Passiven
Reine Aktiven

49,592,491 57 46,165,452
3,427,039

54
03
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Staats-Wechnung des Kantons ZAern für das Jahr 1891.

Stand des Staatsvermögens am 31. Dezember i»W. Vermögens-

Soll. Habe«. Konte« und Rechnuugsrubriken. Soll.
Fr- R. Fr- R. Fr- R.

Bilanz.

Vermögensbestandtheile
(Aktiven nnd Passiven).

(Rechnung II, Seite 67—83.)

147,248,559 17 100,898,174 75 I. Stammvermögen. Seite 74 Neue Guthaben und Ab-s 63,677,352 27

42,753,015 49 39,541,975 48 II. Betriebsvermögen. „ 82 Zahlungen von Schulden^ 546,300,936 78

190,001,574 66 Summe der Aktiven. Vermehrungen der Aktiven

140,440,150 23 Summe der Passiven. und Verminderungen der

Passiven 609,978,289 05

49,561,424 43 Reines Vermögen. Seite 66 Verminderungen des reinen

(Rechnung I, Seite 3—66.) Vermögens 23,410,533 43

190,001,574 66 190,001,574 66 633,388,822 48
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Staats-Aechnung des Kantons Aern für das Jahr 1891.

Veränderungen. Stand des Staatsvermögens am 3t. Dezember tS9t.

Haben. Konten und Rechnungsrubriken. Soll. Haben.

Fr- R.

5

Bilanz.

Vermögensbestandtheile
(Aktiven und Passiven).

(Rechnung II, Seite 67—83.)

Fr. R. Fr. R.

63,483,854 96 tNeue Schulden und Ab- I. Stammvermögen Seite 75 146,923,368 71 100,379,486 98

546,084,937 76 1 Zahlungen von Guthaben. II. Betriebsvermögen „ 83 49,592,491 57 46,165,452 54

609,568,792 72 Verminderungen der Aktiven

und Vermehrungen der

Passiven.

Summe der Aktiven

Summe der Passiven

196,515,860 28

146,544,939 52

23,820,029 76 Vermehrungen des reinen

Vermögens.

Reines Vermögen Seite 66

(Rechnung I, Seite 3—66.)

49,970,920 76

633,388,822 48 196,515,860 28 196,515,860 28

Beilage» zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.
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Anhang.

HechtmnM

der

Speziat-Ionds des Kcintons Mern

für das Jahr

i891.

Die Spezial-Fonds gehören nicht zum Staatsvermögen und sind in demselben nicht inbegriffen; hingegen ist die

Verwaltung derselben dem Staate unterstellt, und es ist in der Staatsrechnung darüber Rechnung zu legen. Gesetz vom

31. Juli 1872, Z 33.
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Rechnungen der Spezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Stand des Vermögens am 3t. Dezember 1890. Vermögens-

Aktiven. Passiven. Spezial-Fonds. Einnahme«.
Fr- R, Fr- R. Fr- R.

610,432 75 — — 1. Kantonaler Kranken- und Armen-Fonds.
Hypothekarkasse Fr. 610,432. 75 Bußenantheile

Zinse
26,833
21,362

95
50

Summe der Vermehrungen 48,196 45

1,485,182 30 — — 2. Viehentschädigungskasse.
Hypothekarkasse Fr. 1,485,182. 30

Zinse
Erlös von Viehscheinen
Bußen

52,094
48,177

2,191

80

90

Summe der Vermehrungen 102,463 70

89,442 50 3. Pferdescheinkasse.

Hypothekarkasse Fr. 89,442. 50
Zinse
Erlös von Pferdescheinen

3,117
3,060

25

Summe der Vermehrungen 6,177 25

706,362 96 — — 4.» Biktoriastiftung.
Viktoriagut Fr. 198,750. —
Mobilien „ 54,863. —
Hypothekarkasse „ 377,769. 02
Werthschriften „ 74,580. 12
Kostgeldausstand „ 390. —
Aktivsaldo „ 10. 82

Zinse
Beiträge und Geschenke

15,874 46

Fr. 706,362. 96

Summe der Vermehrungen
Reine Verminderung

15,874
665

46
44

2,891,420 51 — — Uebertrag 172,711 86
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Rechnungen der Spezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Veränderungen. Stand des Vermögens am 3t. Dezember t»St.

Ausgaben. Spezial-Fonds. Aktiven. Passive».
Fr- R.

— 1. Kantonaler Kranken- und Armen-Fonds
Hypothekarkasse Fr. 658,629. 20

Fr.

658,629

R.

20

Fr. R.

48,196 45
Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

^

4,966
50,000
13,583
21,380

326

05

75

10

Kosten der Viehscheine.
Beitrag an dieViehprämirung.
Viehgesundheitspolizei.
Vergütungen für Viehverlust.
Verwaltungskosten.

2. Viehentschädigungskasse
Hypothekarkasse Fr. 1,497,390. 10

1,497,390 10 — —

90,255
12,207

90
80

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

320
4,425

80 Kosten der Pferdescheine.
Entschädigung f.Pferdeverlust.

3. Pferdescheinkasse
Hypothekarkasse Fr. 90,873. 95

90,873 95

4,745
1,431

80
45

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

15,929
610

90 Kosten der Erziehungsanstalt.
Abgaben und Beschwerden.

4.â Biktoriastiftung
Viktoriagut Fr. 198,750. —
Mobilien „ 56,047. —
Hypothekarkasse „ 377,456. 37
Werthschristen „ 75,080. 12

Kostgeldausstand „ 125. —

707,458 49 1,760 9?

Fr. 707,458. 49
Kasse, Passivsaldo „ 1,760. 97

' Fr. 705,697. 52

16,539 90 Summe der Verminderungen.

111,541 60 Uebertrag 2,954,351

>

74 1,760 97

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.
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Rechnungen der Spezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Stand des Vermögens am 31. Dezember 189«. Vermögens

Aktiven Passiven. Spezial-Fonds. Einnahmen.
Fr- R. Fr- R. Fr. R.

2,891,420 51 Uebertrag 172,711 86

20,654 08 4-b Erziehnngsfonds der Biktoriastiftung.
Hypothekarkasse Fr. 20,6S4. 08

Zinse
Kostgeldantheile

722
2,485

89
26

Summe der Vermehrungen 3,208 15

10,126 30 276 66 5. Erziehungssonds der Rettungsaustalt
Landorf.
Hypothekarkasse Fr. 10,126. 30
Passivsaldo „ 276. 66

Zinse
Kostgeldantheile
Beiträge

354
1,180

277

40

50

Fr. 9,849. 64

Summe der Vermehrungen
Reine Verminderung

1,811
222

90
65

12,446 30 631 95 6. Erziehungsfonds der Rettungsanstalt
Aarwangen.
Hypothekarkasse Fr. 12,446. 30
Passivsaldo „ 631. 9S

Zinse
Kostgeldantheile
Beiträge >

437
1,115

410

15

Fr. 11,814. 3S

Summe der Vermehrungen 1,962 15

2,934,647 19 908 61 Uebertrag 179,694 06
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Rechnungen der Spezinlfonds des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Veränderungen. Stand des Vermögens am 3t. Dezember 1891.

Ausgaben. Spezial-Fonds. Aktive». Passive«.
Fr. R. Fr. R. Fr. R.

111,541 60 Uebertrag 2,954,351 74 1,?60 97

3,008
200

15 Ausstattungen u. Lehrgelder.
Verwaltungskosten.

i

j

4.d Erziehungsfonds der Biktoriastistung.
Hypothekarkasse Fr. 20,654. 08

20,654 08

3,208 15 Summe der Verminderungen.

390
1,644 55

Lehrgelder.
Unterstützungen.

j

5. Erziehungsfonds der Rettungsanstalt
Landorf.
Hypothekarkasse Fr. 10,480. 70
Passivsaldo „ 853. 71

10,480 70 853 71

Fr. 9,626. 99

2,034 55 Summe der Verminderungen.

639
930

45
20

Lehrgelder.
Unterstützungen.

6. Erziehungsfonds der Rettungsanstalt
Aarwangen.
Hypothekarkasse Fr. 13,392. 20
Passivsaldo „ 1,185. 35

Fr. 12,206. 85

13,392 20 1,185 35

1,569
392

65
50

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

118,353 95 Uebertrag 2,998,878 72 3,800 .03
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Rechnungen der Spezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Stand des Vermögens am 3t. Dezember 1890. Vermögens-

Aktiven. Passiven Sp ezial-Fonds. Einnahmen.
Fr- R. Fr. R. Fr- R.

2,934,647 19 908 61 Uebertrag 179,694 06

6,043 15 — — 7. Erziehungsfonds der Rettungsanstalt
Erlach.
Hypothekarkasse Fr. 5,448. 35
Aktivsaldo „ 594. 80

Zinse
Kostgeldantheile
Beiträge

190
1,005

285

65

Fr. 6,043. 15

Summe der Vermehrungen 1,480 65

32,767 94 '— — 8. Erziehungsfonds der Rettungsanstalt
Köniz.
Hypothekarkasse Fr. 32,585. 35
Aktivsaldo „ 182. 59

Zinse
Kostgeldantheile
Beiträge

1,140
1,240

50

Fr. 32,767. 94

Summe der Vermehrungen 2,380 50

192,752 40 — — 9. Landjäger-Jnvalidenkasse.
Hypothekarkasse Fr. 192,752. 40

Zinse
Beitrag des Staates.
Beiträge der Landjäger
Geschenke

Verschiedene Einnahmen

6,897
6,000

15,365
50

244

45

90

90

Summe der Vermehrungen 28,558 25

3,166,210 68 908 61 Uebertrag 212,113 46
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Rechnungen der Spezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Veränderungen. Stand des Vermögens am 31. Dezember 1891.

Ausgaben. Spezial-Fonds. Aktiven Passiven.

Fr- R. Fr. R. Fr- R.

118,353 95 Uebertrag 2,998,878 72 3,800 03

384
1,031

— Lehrgelder.
Unterstützungen.

7. Erziehungsfonds der Rettnngsanstalt
Erlach.
Hypothekarkasse Fr. 5,639. —
Aktivsaldo „ 469. 80

Fr. 6,108. 80

6,108 80 — —

1,415
65 65

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

682 26
Lehrgelder.
Unterstützungen.

8. Erziehnngsfonds der Rettungsanstalt
Köuiz.
Hypothekarkasse Fr. 33,725. 85
Aktivsaldo „ 740. 33

Fr. 34,466. 18

34,466 18 — —

682
1,698

26
24

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

25,755
460

45 Pensionen.
Unterstützungen.

S. Landjäger-Jnvalidenkasse
Hypothekarkasse Fr. 195,095. 20

195,095 20 — —

26,215
2,342

45
80

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

>

146,666 66 Uebertrag 3,234,548 90 3,800 03

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.
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Rechnungen der Spezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Stand des Vermögens am 3t. Dezember 1899. Bermögens-

Aktiven. Passiven. Spezial-Fonds. Einnahmen.
Fr- R, Fr- R, Fr. R.

3,166,210 68 908 61 Uebertrag 212,113 46

811,493 80 10. Mushafen-Fonds. Zinse 28,112 15
Hypothekarkasse Fr. 811,493. 80 Stipendien-Rückzahlung. 312 50

Summe der Vermehrungen 28,424 65

107,915 30 11. Schulseckel-Fonds Zinse. 3,706 65
Hypothekarkasse Fr. 107,91ö. 30 Beitrag aus d. Mushafenfonds 2,100

Summe der Vermehrungen 5,806 65

73,914 40 12. Kantonsschul-Fonds. Zinse 2,587
Hypothekarkasse Fr. 73,914. 40

Summe der Vermehrungen 2,587 —

4,159,534 18 908 61 Uebertrag 248,931 76
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Rechnungen der S^ezialfonds des Kantons Bern für das Zatzr 1891.

Veränderungen. Stand des Vermögens am 31. Dezember 1891.

Ausgaben. Spezial-Fonds. Aktiven. Passiven.
Fr- R. Fr. R. Fr. R.

146,666 66 Uebertrag 3,234,548 90 3,800 03

24,876
1,140

9
2,100

50

10

20

Stipendien.
Schulgeldbeiträge.
Verwaltungskosten.
Beitrag an d. Schulseckelfonds.
Beitrag an die Haller'sche

Preismedaille.

10. Mushafen-Fonds
Hypothekarkasse Fr. 811,743. 15

811,743 15 — —

28,175
249

30
35

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

2,500
1,875
1,025

10 85

Reisestipendien.
Reisegelder.
Preise.
Fädmingerstipendium.

11. Schulseckel-Fonds
Hypothekarkasse Fr. 108,311. 10

108,311 10 — —

5,410
395

85
80

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

1,293 50 Beitrag an die Mittelschul-
Stipendien.

12. Kantonsschul-Fonds
Hypothekarkafse Fr. 76,207. 90

75,20? 90

1,293
1,293

50
50

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

-

181,546 31 Uebertrag 4,229,811 05 3,800 03
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Rechnungen der Shezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Stand des Vermögens am 31. Dezember 1899. Vermögens-

Aktiven. Passiven. Spezial-Fonds. Einnahmen.

Fr- R, Fr- R. Fr. R.

4,159,534 18 908 61 Uebertrag 248,931 76

13. Jnvalidenkasse des Jnstruktionskorps. Beitrag der Militärbußenkasse 4,854

Summe der Vermehrungen 4,854 —

109,899 60 14. Militärbußenkasse.
Hypothekarkasse Fr. 109,899. 60

Militärbußen
Zinse

3,304
3,871

15
30

Summe der Vermehrungen 7,175 45

35,848 15. Taubstummen-Substitutions-Fonds.
Hypothekarkasse Fr. 35,848. —

Legat Gutmann
Zinse

3,018
1,349

40
60

Summe der Vermehrungen 4,368 —

54,665 73 — — 16. Unterstützungsfonds der Taubstummen¬
anstalt Münchenbuchsee.
Hypothekarkasse Fr. 54,137. 43
Aktivsaldo „ 528. 30

Zinse
Eintrittsgelder
Unterhaltungsgelder.
Geschenke

1,920
180
320

1,000

10

Fr. 54,665. 73

Summe der Vermehrungen 3,420 10

4,359,947 51 908 61 Uebertrag 268,749 31
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Rechnungen der Spezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Veränderungen. Stand des Vermögens am 3t. Dezember 1L9l.

Ausgaben. Spezial-Fonds. Aktiven. Passiven.
Fr. R. Fr- R. Fr- R.

181,546 31 Uebertrag 4,229,811 05 3,800 03

4,800
54

Pensionen.
Zinse.

13. Jnvalidenkasse des Jnstruktionskorps

4,854 -— Summe der Verminderungen.

4,854 Beitrag an die Jnvalidenkasse
des Jnstruktionskorps.

14. Militärbußenkasse
Hypothekarkasse Fr. 112,221. 05

112,221 05

4,854
2,321 45

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

15. Taubstummen-Substitutions-Fonds.
Hypothekarkasse Fr. 40,216. —

40,216

4,368
— Summe der Verminderungen.

Reine Vermehrung.

887
12

70
45

Unterstützungen.
Abgaben.

16. Unterstiitznngsfonds der Taubstummen¬
anstalt Münchenbuchsee.
Hypothekarkasse Fr. 56,587. 38
Aktivsaldo „ 598. 30

Fr. 57,185. 68

57,185 68 — —

900
2,519

15
95

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

192,154 46 Uebertrag 4,439,433 78 3,800 03

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.
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Rechnungen der Spezialsonds des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Stand des Vermögens am 3t. Dezember 1390. Vermögens-

Aktiven 4 Passiven. Spezial-Fonds. Einnahmen.
Fr. R. Fr- R. Fr- R.

4,359,947 51 908 61 Uebertrag 268,749 31

28,488 65 17. Müslin'sches Legat.
Hypothekarkasse Fr. 28,488. 6S

Zinse 991 70

Summe der Vermehrungen 991 70

6,999 46 — — 18. Unterstützungsfonds für arme Wöch¬
nerinnen der Entbindungsanstalt.
Hypothekarkasse Fr. 6,400. —
Ausstehendes Legat „ S00. —
Rechnungssaldo „ 99. 46

Zinse
Beiträge

224
15 —

Fr. 6,999. 46

Summe der Vermehrungen 239 —

8,136 15 — — 19. Haller'sche Preismedaille.
Hypothekarkasse Fr. 8,136. IS

Zinse
Beitrag aus dem Mushäfenfonds

284

50

75

Summe der Vermehrungen 334 75

4,670 40 20. Lücke-Stipendium.
Hypothekarkasse Fr. 4,670. 40

Zinse 161 20

Summe der Vermehrungen 161 20

4,408,242 17 908 61 Uebertrag 270,475 96
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Rechnungen der Sprzialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Veränderungen. Stand des Vermögens am 3t. Dezember t«St.
Ausgaben. Spezi al-Fonds. Aktiven. Passiven.

Fr- R. Fr- R. Fr- R.

192,154 46 Uebertrag 4,439,433 78 3,800 03

300 Preise. 17. Müslin'sches Legat
Hypothekarkasse Fr. 29,180. 35

29,180 35

300
691 70

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

209 72 Unterstützung armer Wöch¬
nerinnen.

18. Unterstützungsfonds für arme Wöch¬
nerinnen der Entbindnngsanstalt
Hypothekarkasse Fr. 6,400. —
Ausstehendes Legat „ 500. —
Rechnungssaldo „ 128. 74

Fr. 7,028. 74

7,028 74 — —

209
29

72
28

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

285 — Medaille. 19. Haller'sche Preismedaille
Hypothekarkasse Fr. 8,185. 90

8,185 90 — —

285
49 75

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

150 Stipendien. 20. Lücke-Stipendium
Hypothekarkasse Fr. 4,681. 60

4,681 60

150
11 20

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

193,099 18 Uebertrag 4,488,510 3? 3,800 03
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Rechnungen der Spezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Stand des Vermögens am 31. Dezember 1890. Vermögens-

Aktiven. Passiven. Sp ezial-Fonds. Etnnahmen.
Fr. R. Fr- R. Fr- R.

4,408,242 17 908 61 Uebertrag 270,475 96

4,032 40 21. Lazarus-Preis.
Hypothekarkasse Fr. 4,032. 40

Zinse 141 10

Summe der Vermehrungen 141 10

4,107 04 22. Guthnick-Stiftung.
Hypothekarkasse Fr. 4,000. —
Rechnungssaldo „ 107. 04

Zinse 140

Fr. 4,107. 04

Summe der Vermehrungen 140 —

35,366 55 — — 23. Trächsel-Stistung.
Hypothekarkasse Fr. 35,366. 55

Zinse 1,237 85

Summe der Vermehrungen
Reine Verminderung

1,237 85
95

11,969 15 24. Haller-Stiftung.
Hypothekarkasse Fr. 11,969. 15

Zinse 418 90

Summe der Vermehrungen 418 90

4,463,717 31 908 61 Uebertrag 272,413 81
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Rechnungen der Spezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Veränderungen. Stand des Vermögens am 31. Dezember 1891.

Ausgaben. Spezial-Fonds. Aktiven » Passiven.

Fr. R. Fr- R. Fr- R.

193,099 18 Uebertrag 4,488,510 37 3,800 03

21. Lazarus-Preis
Hypothekarkasse Fr. 4,173. 50

4,173 50

141 10
Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

116 90 Revision und Ergänzung der
botanischen Sammlungen.

22. Guthnick-Stiftung
Hypothekarkasse Fr. 4,000. —
Rechnungssaldo „ 130. 14

Fr. 4,130. 14

4,130 14 — —

11«
23

90
10

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

1,238 80 Leibrenten. 23. Trächsel-Stiftung
Hypothekarkasse Fr. 35,365. 60

35,365 60 — —

1,238 80 Summe der Verminderungen.

24. Haller-Stiftung
Hypothekarkasse Fr. 12,388. 05

12,388 05

418 90
Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

194,454 88 Uebertrag 4,544,567 66 3,800 03

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 18S2,
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Rechnungen der Spezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Stand des Vermögens am 3t. Dezember t»W. Vermögens-

Aktiven. Passiven. Sp ezial-Fonds. Einnahmen.
Fr. R. Fr- R. Fr- R.

4,463,717 31 908 61 Uebertrag 272,413 81

1,238,375 20 25. Erweiterung der Jrrenpflege.
Hypothekarkasse Fr. 1,238,375. 20

Zinse
Beitrag des Staates

43,325
191,747 30

Summe der Vermehrungen 235,072 30

1,409,304 03 9,562 65 26. Waldau-Fonds.
Liegenschaften Fr. 928,000. —
Inventar „ 243,511. 60
Hypothekarkasse „ 225,725. 30
Laufende Guthaben „ 11,987. 30
Kassasaldo „ 79. 83

Pachtzinse
Kapitalzinse
Jnventarvermehrung
Vergabungen

2,254
8,114

19,402
8,200

95
90

Fr. 1,409,304. 03
Laufende Schulden „ 9,562. 65

Fr. 1,399,741. 38

Summe der Vermehrungen 37,971 85

13,663 65 — — 27. Legat Mühlemann.
Hypothekarkasse Fr. 13,663. 65

Zinse 478 20

Summe der Vermehrungen 478 20

153,367 — 2,098 84 28. Moser-Stistung.
Spitalackergut Fr. 73,700. —
Hypothekarkasse „ 79,667. —

Pachtzinse
Kapitalzinse

2,220
2,796

80
80

Fr. 153,367. —
Passivsaldo „ 2,098. 84

Fr. 151,268. 16

Summe der Vermehrungen 5,017 60

7,278,427 19 12,570 10 Uebertrag 550,953 76
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Rechnungen der Spezialfonds des Kantons Bern für das Zahr 1891.

Veränderungen. Stand des Vermögens am 31. Dezember 1891.

Ausgaben. Spezial-Fvnds. Aktiven Passiven 5

Fr- R, Fr- R. Fr- R.

194,454 88 Uebertrag 4,544,567 66 3,800 03

26,980 05 Baukosten der Irrenanstalt
in Münsigen.

25. Erweiterung der Jrrenpflege
Hypothekarkasse Fr. 1,446,467. 4S

1,446,467 45

26,980
208,092

05
25

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

— — — 26. Waldau-Fonds
Liegenschaften Fr. 928,000. —
Inventar „ 262,914. 50
Hypothekarkasse „ 242,040. 26
Laufende Guthaben „ 6,091. 65
Vorschüsse „ 4,444. 23
Staatskasse Kt.-Kt. „ 10,459. 67

1,453,950 30 16,237 07

Aktiven Fr. 1,453,950. 30

Laufende Schulden Fr. 14,411. 78
Kassa-Saldo 1,825. 29

Passiven Fr. 16.237. 07

Fr. 1,437,713. 23

37,971 85
Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

— — — 27. Legat Mühlemann
Hypothekarkasse Fr. 14,141. 85

14,141 85 — —

478 20
Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

350
292
635

08
40

Leibrente.
Abgaben.
Gebäudeunterhalt.

28. Moser-Stistung
Spitalackergut Fr. 73,700. —
Hypothekarkasse „ 84,463. 80

158,163 80 3,549 4?

393 95 Verwaltungskosten. Fr. 158,163. 80
Passivsaldo „ 3.549. 47

Fr. 154,614. 33

1,671
3,346

43
17

Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

223,106 36 Uebertrag 7,617,291 06 23,586 57
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Rechnungen der Spezialfonds des Kantons Bern für das Jahr 1891.

Stand des Vermögens am 31. Dezember 1890. Vermögens-

Aktiven Passiven. Spezial-Fonds. Einnahmen.

Fr. R. Fr- R. Fr- R.

7,278,42? 19 12,570 10 Uebertrag 550,953 76

29,711 65 — — 29. Stipendienfonds der christkatholischen

Fakultät.
Hypothekarkasse Fr. 29,711. 65

Zinse 1,023 15

Vermehrungen
Reine Verminderung

1,023
176

15
85

263,723 80 30. Kantonalbank-Reserve.
Kantonalbank Fr. 263,723. 80

Neue Einlage
Zinse.

' 45,500
10,548 90

Vermehrung 56,048 90

— — — 31. Hülfs- und Patronatsfonds. Staatsbeitrag für 1890
für 1891

Zinse

6,142
44,08?

214

92
16
38

Summe der Vermehrungen 50,444 46

'

7,571,862 64 12,570
7,559,292

10
54

Totale Summen der Aktiven u. der Passiven.
Reine Aktiven.

Totale Summe d. Vermehrung. 658,470 27
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Rechnungen der Spezialfonds des Kantons Bern fnr das Jahr 1891.

Veränderungen. Stand des Vermögens am 3t. Dezember t39t.
Ausgaben. Spezial-Fonds. Aktiven Passiven.

Fr- R. Fr- R. Fr- R.

223,106 36 Uebertrag 7,617,291 06 23,586 57

1,200 — Stipendien. 29. Stipendienfonds der christkatholischen
Fakultät.
Hypothekarkasse Fr. 29,534. 80

29,534 80 — —

1,200 — Summe der Verminderungen.

30. Kantonalbank-Reserve
Kantonalbank Fr. 319,772. 70

319,772 70

56,048 90
Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

— — — 31. Hiilfs- und Patronatsfonds
Hypothekarkasse Fr. 50,444. 46

50,444 46 — —

50,444 46
Summe der Verminderungen.
Reine Vermehrung.

224,306 36
434,163 ^ 91

Totale Summe d. Verminder.
Reine Vermehrung.

Totale Summen der Aktiven u. der Passiven
Reine Aktiven

8,017,043 02 23,586
7,993,456

57
45

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.
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Vorliegende Staatsrechnung des Kantons Bern für das Rechnungsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 1891

ist übereinstimmend mit den passirten Rechnungen der Verwaltungen und Kassen und mit den Visakontrolen der

Kantonsbuchhalterei dargestellt.

Bern, den 18. April 1892.

Der Kantonsbuchhalter:
A. Kügtt.
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über die

Staatsrechnung des Kantons Wern

füv Sas Äayv 1SS).

Das reine Staatsvermögen des Kantons Bern,
welches am Anfange des Jahres 1891 Fr. 49,561,424. 43
betrug, hat sich im Laufe des Jahres um Fr. 409,496. 33
vermehrt und beträgt am Ende des Jahres Fr.49,970,920.76
(Seite 66).

Diesem Reinvermögen entsprechen folgende
Vermögensbestandtheile (Seite 85):
Aktiven Fr. 196,515,860.28
Passiven „ 146,544,939.52

Reines Vermögen, wie oben. Fr. 49,970,920. 76

In diesen Summen sind die Aktiven der Kantonalbank,

soweit sie das Grundkapital derselben übersteigen,
und die Passiven der Bank nicht mitgezählt. Rechnet man
auch diese mit je Fr. 37,996,920. 74 (S. 73) hinzu, so

ergeben sich folgende Summen:
Aktiven Fr. 234,512,781.02
Passiven „ 184,541,860.26

Reines Vermögen, wie oben, Fr. 49,970,920.76

I. Rechnung über Z

(Seite

Die Vermögensvermehrung von Fr. 409,496. 33 ist
zusammengesetzt aus dem Ueberschusse der
Einnahmen der Laufenden Verwaltung im
Betrage von Fr. 85,268. 60
und aus verschiedenen Berichtigungen

im Sinne des H 31 des Gesetzes vom
31. Juli 1872, zusammen im
Betrage von „ 324,227. 73

Vermögensvermehrung, wie oben, Fr. 409,496. 33

^ Aechnung der Laufenden Verwaltung.
(Seite 1—65.)

Das Rechnungsergebniß der Laufenden Verwaltung
ist folgendes:

Einnahmen Fr. 23,282,872. 18

Ausgaben „ 23,197,603.58

Mehreinnahmen Fr. 85,268.60

as reine Vermögen.
!—66.)

oder, wenn man nur die reinen Einnahmen und Ausgaben
der einzelnen Verwaltungszweige in Betracht zieht:

Einnahmen Fr. 11,894,208.86
Ausgaben „ 11,808,940.26

Mehreinnahmen, wie oben, Fr. 85,268.60

Die erstern waren zu Fr. 11,299,385, die letztern zu
Fr. 11,755,820 veranschlagt. Demnach haben die
Einnahmen, wie die Ausgaben, den Voranschlag überschritten.
Die Ueberschreitung beträgt:

für die Einnahmen Fr. 594,823. 86
für die Ausgaben „ 53,120.26

und das Rechnungsergebniß ist um Fr. 541,703. 60

günstiger als der Voranschlag, welcher einen Ueberschuß
der Ausgaben von Fr. 456,435 vorgesehen hatte, während

die Rechnung mit einem Einnahmenüberschusse von
Fr. 85,268. 60 abschließt.

Es ist hier zu erwähnen, daß der vom Großen Rathe
am 29. November 1890 angenommene Voranschlag für
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das Jahr 1891 durch einen Nachtrag vom 8. April 1891,
die Verwendung des zur Bekämpfung des Alkoholismus
bestimmten Zehntels vom Ertrage des Alkoholmonopols
betreffend, abgeändert worden ist. In dem ersten Voranschlags

waren die Mehrausgaben zu Fr. 370,435. —
berechnet. Durch den Nachtrag wurde
die Summe der Ausgaben um. „ 86,000.—
vermehrt und damit der Ueberschuß der

Ausgaben aus die Summe von Fr. 456,435. —
erhöht.

Die Abweichungen vom Voranschlage vertheilen sich

folgendermaßen auf die einzelnen Verwaltungszweige:

XXI
XXVII.

XXXI.

XV.
XXIV.

XIX.
XXXII.

XX.
XXVI

XVI
XXVIII.

XXX
XXXIII.

XXIII

XXII

Mehreinnahmen:
Staatskasse, Zinse
Erbschafts- undSchen-
kungsabgaben.
Direkte Steuern im
altenKanton.
Staatswaldungen
Salzhandlung

»Hypothekarkasse.
Direkte Steuern im Jura
Kantonalbank

dVerschiedene Gebühren
Domänen '

Wirthscha fts p atent-
gebühren w
Militärsteuer
Unvorhergesehenes

- Jagd, Fischerei und
Bergbau
Bußen und Konfiskationen

Fr. 200,364.83

193,793.64

„ 147,693. 88

„ 118,782.75

„ 59,391.56

„ 42,864.42

„ 39,032.23

„ 18,054.93

„ 13,102.67
10,533.02

10,390. 30
7,415. 87
5,501. 14

4,160. 50

729. 77

Mehrausgaben:

Fr. 58,714.55

Minderausgaben:
XI. Eisenbahnwesen
III.»Polize i
V. Kirchenwesen

IV. Militär
VIII.»Armenwesen des ganzen

Kantons
XIII. Vermessungswesen und

Entsumpfungen
IX.bLandwirthschaft - - -

XIV. Forstwesen
III.°Justiz

XII. Finanzwesen
VII. Gemeindewesen

Fr. 51,237. 20
39,123. 31

15,964. 99
6,812. 60

5,304. 60

4,185. 26

3,646. 73
3,273. 90
1,808. 95
1,787. 03

220.65

Summe der Minderausgaben Fr. 133,365. 22

Mehreinnahmen Fr. 871,811.51
Mindereinnahmen „ 276,987.65

Mehrausgaben.
Minderausgaben.

Fr. 186,485. 48

„ 133,365.22

Fr. 594,823.86

Summe der Mehreinnahmen Fr. 871,811.51

Mindereinnahmen:
XVII. Eisenbahnkapitalien Fr. 176,116.57

XXIX. Antheil am Ertrage
des Alkoholmonopols „ 89,329.86

XXV. Stempelgebühr „ 6,984.52
XXVI.»Amts- und Gerichts-

schreiberei- und Ein-
registrirungsgebühren „ 4,556.70

Summe der Mindereinnahmen Fr. 276,987. 65

X. Bauwesen
XXXIV. Gründungsfeier der

Stadt Bern „ 40,000.—
I. Allgemeine Verwaltung

„ 39,258.61
XIX.dDomänenkasse „ 16,181.22
VIII.dArmenwesen des alten

Kantons „ 14,144.84
IX.»Volkswirthschaft und

Gesundheitswesen „ 10,265.68
VI. Erziehung „ 4,047.22
II. Gerichtsverwaltung „ 3,282.29

XVIII. Anleihen „ 591.07

Summe der Mehrausgaben Fr. 186,485.48

„ 53,120.26
Besseres Ergebniß gegenüber dem

Voranschlage. wie oben, Fr. 541,703.60

Diese Abweichungen der Rechnung von dem Voranschlage

werden in den Verwaltungsberichten der
Direktionen des Regierungsrathes näher erörtert werden. Hier
ist darüber nur Folgendes anzubringen:

I. Allgemeine Verwaltung.
Die bewilligten Nachkredite betragen Fr. 42,216. 85.

Den bezüglichen Mehrausgaben, welche größtentheils die

Kosten des Großen Rathesund die Druckkosten
der Staatskanzlei betreffen, stehen indessen einige
Kreditersparnisse gegenüber, so daß die Ausgaben im
Ganzen um Fr. 2,958. 24 geringer sind als die bewilligten
Kredite.

II. Gerichtsverwaltung.

Die Mehrausgaben betreffen zum größten Theile die
Kosten der Amtsgerichte und der Amtsgerichtsschreibereien.

Sie sind durch Ersparnisse auf andern
Rubriken zum Theil ausgeglichen, und der Voranschlag
wird nur um Fr. 3,282. 29 überschritten, obwohl die

Nachkredite Fr. 8,994. 97 betragen.

III. d Polizei.

Die Kosten folgender Rubriken überschreiten den
Voranschlag :

Strafanstalt Thorberg um Fr. 8,851. 20

StrafanstaltSt. Johannsen „ „ 1,795. 70
Kosten in Strafsachen „ „ 4,273. 20
Polizeikosten der Regierungs¬

statthalter „ „ 4,189. 18

Büreaukosten der
Polizeidirektion „ „ 204. 05

Zusammen Fr. 19,313. 33

Diesen Ueberschreitungen stehen indessen bedeutende

Ersparnisse auf den Kosten des Landjägerkorps, der

Gefängnisse und der Strafanstalt Bern gegenüber,

und die Ausgaben bleiben im Ganzen um
Fr. 39,123. 31 hinter dem Voranschlage zurück.



IV. Militär.
Die bewilligten Nachkredite betragen Fr. 35,365. 55

und betreffen hauptsächlich die Aufbewahrung und
den Unterhalt des Kriegsmaterials und die
verschiedenen Militärausgaben. Diesen
Nachkrediten stehen verschiedene Ersparnisse und Mehreinnahmen
gegenüber, so daß die totalen Ausgaben um Fr. 6,812. 60
hinter dem Voranschlage oder um Fr. 42,178. 15 hinter
den sämmtlichen bewilligten Krediten zurückbleiben.

V. Kirchenwesen.

Die Ersparnisse betragen im Ganzen gegenüber dem

Voranschlage Fr. 15,864. 99. Für die einzige Ueber-
schreitung von Fr. 245. 10 ist ein Nachkredit von Fr. 250
bewilligt worden.

VI. Erziehung.

Für das Erziehungswesen wurden Nachkredite im Ge-
sammtbetrage von Fr. 25,032 bewilligt. Die bezüglichen
Mehrausgaben sind jedoch durch Ersparnisse auf
verschiedenen andern Rechnungsrubriken theilweise kompenstrt,
und die totalen Ausgaben übersteigen den Voranschlag
nur um Fr. 4,047. 22.

VIII.» Armenwesen des ganzen Kantons.

Die Rechnungsergebnisse entsprechen durchwegs nahezu
dem Voranschlag. Die einzige Ueberschreitung, die Kosten
der Rettungsanstalt Kehrsatz betreffend, beträgt
Fr. 948.94. Die reine Kreditersparniß beträgt Fr. 5,304.60.

VII. d Armenwesen des alten Kantons.

Die Kosten der Unterstützung der auswärtigen
Notharmen sind um Fr. 11,576. 70, die Kosten der

Verpflegungsanstalt Frienisberg um Fr. 9,368. 35
über den Voranschlag hinausgegangen, und es sind dafür
entsprechende Nachkredite bewilligt worden. Für die übrigen
Rubriken bestehen etwelche Ersparnisse, und im Ganzen ist
der Voranschlag um Fr. 14,144. 84 überschritten worden.

Die Kosten der Unterstützung der auswärtigen
Notharmen wachsen unverhältnißmäßig stark an. Dieselben
betrugen:

1860 Fr. 22,984. 15
1870 „ 54,121. 72
1880 „ 80,033. 80
1890 „ 102,930. 59
1891 „ 113,576. 70

Die Unterstützungsbedürftigkeit der auswärtigen
Notharmen des alten Kantonstheils hat gewiß nicht in dieser
Progression zugenommen. Die Ursache dieser großen
Zunahme der Kosten ist größtentheils der Tendenz
zuzuschreiben, den Heimschub auswärtiger Notharmer zu
vermeiden, und es liegt dabei der größte Uebelstand nicht
darin, daß der Staat dadurch zu Gunsten der bezüglichen
Wohnsitzgemeinden belastet wird, sondern darin, daß
dadurch die leichtfertige und mißbräuchliche Inanspruchnahme
der Unterstützung in hohem Maße gefördert wird.

IX.» Uotkswirthschaft und Gesundheitswesen.

Die Ausgaben dieses Verwaltungszweiges übersteigen
den Voranschlag um Fr. 10,265. 68. Für die

EntBeilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.
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bindungsanstalt wurde ein Nachkredit von Fr.
7,002.42 bewilligt, und die Kosten der Irrenanstalt
Wald au überschreiten den Kredit um Fr. 9,689. 91.

IX. ì- Kandwirthschaft.

Auch hier besteht im Ganzen eine Kreditersparniß,
welche Fr. 3,646. 73 beträgt. Es ist einzig der Kredit
für die Molkereischule überschritten worden. Die
Ueberschreitung, welche Fr. 14,014. 77 beträgt, ist jedoch
durch die Ersparniß von Fr. 13,930. 35 auf dem Kredite
für die Landwirthschaftliche Schule nahezu
ausgeglichen. Durch die neue Einrichtung der Molkereischule
und den Uebergang der Käserei von der Landwirthschaft-
lichen Schule an die letztere sind die Verhältnisse der
Einnahmen und Ausgaben der beiden Anstalten wesentlich
verändert worden. Durch die Bundesbeiträge werden die

bisherigen Kosten der Landwirthschaftlichen Schule etwas
reduzirt. Die Mehrkosten der Molkereischule sind zum
Theil durch einen Ausgabenüberschuß der Molkerei bedingt,
welcher um so bedeutender wurde, als mit dem Zurückgehen

der Käsepreise Fehler in der Fabrikation zusammen
trafen. Die Rechnung der Molkerei schließt, statt mit
einem Gewinne von Fr. 7,200, wie er veranschlagt war,
mit einem Ausgabenüberschusse von Fr. 4,687. 65 ab,
und diese Mehrausgaben würden noch bedeutender sein,
wenn dem Betriebsjahre nicht aus dem frühern Betriebsjahre

vorgetragene Käsevorräthe zu gut gekommen wären.

X. Dauwesen.

Für das Bauwesen sind Nachkredite im Betrage von
Fr. 70,753.40 bewilligt worden, namentlich den Unterhalt

d er Straßen und den Unterhalt derStaats-
gebäude betreffend. Doch bestehen einige Kreditersparnisse,
so daß die Ausgaben im Ganzen den Voranschlag nur
um Fr. 58,714. 55 überschreiten.

Für neue Hochbauten ist, dem Voranschlage
entsprechend, für Amortisation der Bauvorschüsse eine Summe
von Fr. 150,000 verrechnet worden. Da aber bei einem
Kredite von Fr. 300,000 die wirklichen Bauausgaben
Fr. 445,754. 40 betragen, so hat nicht nur keine Amortisation

der Bauvorschüsse stattgefunden, sondern diese

haben sich im Gegentheil um Fr. 145,754.40 vermehrt.
Für neue Straßenbauten ist ebenfalls, wie es

der Voranschlag, verlangte, für Amortisation der
Bauvorschüsse eine Summe von Fr. 100,000 in Rechnung
gebracht worden. Die wirklichen Ausgaben für Straßenbauten

betrugen jedoch Fr. 350,665. 35 bei einem Kredite
von Fr. 400,000, und die Vorschußrückzahlung erreicht
demnach in Wirklichkeit nur die Summe von Fr. 49,334.65.

Die Ausgaben für Wasserbauten betragen Fr.
281,815. 26; sie übersteigen den Kredit von Fr. 250,000
um Fr. 31,815. 26, und um diesen Betrag haben sich,

trotz der verrechneten Amortisation von Fr. 50,000, die
Bauvorschüsse für Wasserbauten vermehrt. (S. 117.)

XI. Eisenbahnwesen.

Im Voranschlage für das Jahr 1891 ist für die
Rückzahlung des Vorschusses der Staatskasse für die
Subvention der Langenthal-Huttwyl-Bahn ein
Kredit von Fr. 50,000 ausgesetzt worden. Der Vorschuß
ist indessen in 1890 vollständig zurückbezahlt worden,

36-
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und es ist deshalb dieser Kredit von Fr. SO,000 unver-
wendet geblieben. Von dem Kredite von Fr. 2,000 für
Büreau- und Aufsichtskost en sind nur Fr. 762. 80
ausgegeben worden.

XII. Finanzwesen.

Die Ausgaben für das Finanzwesen weichen vom
Voranschlage wenig ab. Der Kredit für Druck- und
Buchbinderkosten der Kantonsbuchhalterei ist um
Fr. 744. 0S überschritten worden; im Ganzen besteht
eine Kreditersparniß von Fr. 1,787. 03.

XIII. Uermessungswesen und Gntsumpfnngen.

Die Ausgaben für Entsumpfungen entsprechen

genau dem Voranschlage. Auf den übrigen Krediten ist
eine Ersparniß von Fr. 4,185. 26 eingetreten.

XIV. Forstwesen.

Auch die Ausgaben für das Forstwesen weichen von
dem Voranschlage wenig ab. Der Kredit für
Besoldungen der Kreisförster ist um Fr. 650
überschritten; im Ganzen bleiben aber die Ausgaben um
Fr. 3,273. 90 hinter dem Voranschlage zurück.

XV. Ktaatswaldnngen.

Die Einnahmen übersteigen diejenigen des
vorhergehenden Jahres um Fr. 32,822. 99, den Voranschlag
um Fr. 118,782. 75. Die Mehreinnahme ist zum Theil
durch etwas größern Ertrag der Zwischennutzungen,
hauptsächlich aber durch höhere Holzpreise bedingt> In
der Abrechnung nach dem Beschlusse des Großen Rathes
vom 11. Mai 1887 betrug der Durchschnittspreis der
letzten fünf Jahre für 1890 Fr. 13. 73, für 1891 Fr.
14. 29 für den Festmeter. Dagegen kommen auch die

Rüstlöhne und die Verkaufskosten höher zu stehen.

In der Rubrik Beschwerden besteht eine Kreditersparniß
von Fr. 9,883. 16, welche indessen sofern nicht
vollständig reell ist, als dagegen die Ausgaben in 1892
wieder höher sein werden, da die Kosten für Staatsund

Gemeindesteuern in der Regel erst bei der Bezahlung
zur Verrechnung kommen können, und diese sich oft in
das folgende Jahr hinauszieht.

XVI. Domänen.

Der Ertrag der Domänen ist um Fr. 6,459. 06
geringer als im Jahr 1890, aber um Fr. 10,533. 02 größer,
als im Voranschlage vorgesehen war. Der Rohertrag geht
zwar um Fr. 19,258. 80 über den Voranschlag hinaus;
aber es stehen dieser Summe auch Mehrausgaben gegenüber,

nämlich: Kaufs- und Verpachtungskosten
Fr. 7,318. 42, Brandversicherungskosten Fr.
1,700 und Staatssteuern Fr. 2,319. 56.

XVII. Gisenbahnkapital.

Auf I. Jänner 1891 sind die nach der ersten
Abtretung noch übrig bleibenden Iu r a - Sim plon - A ktien
des Staates, bis an einen Rest von 20 Stücken, ebenfalls

an den Bund'abgetreten worden. Der Ertrag dieser
20 Stücke, Fr. 450 für den Coupon für 1891, wird bei

der Einlösung des Coupon verrechnet werden und deshalb
in der Rechnung für 1892 erscheinen. Infolge dieser

Abtretung bleibt der Ertrag der Eisenbahnkapitalien des

Staates um Fr. 176,116. 57 hinter dem Voranschlage
zurück, wogegen aber der Ertrag der Kapitalien der

Staatskasse, Rubrik XXI, um so größer wird.

XVIII. Anleihen.

Die Ausgaben für Rückzahlung und Verzinsung des

3^2 °/o Anleihens von 1887 entsprechen genau dem

Voranschlage, dagegen sind die Kosten für Einlösung der

Coupon und der fälligen Obligationen um Fr. 591. 07
über den Voranschlag hinausgegangen.

XIX.--- Hypothekarkasse.

Der Ertrag der Hypothekarkasse übersteigt den
Voranschlag um Fr. 42,864. 42 und den Ertrag vom Jahre
1890 um Fr. 16,161. 70. Die stetige Zunahme der

Kapitalien der Hypothekarkasse bedingt auch eine stetige
Zunahme des Ertrages derselben. Die Kapitalien der
Hypothekarkasse haben 1891 wieder um ungefähr 4
Millionen Franken zugenommen. Bei dem Verhältnisse von
einem Grundkapitalvon Fr. 13,000,000 zu einem Gesammt-
kapital von über Fr. 97,000,000 und bei der absoluten
Sicherheit, welche die Hypothekarkasse ihren Gläubigern
bieten kann, ist übrigens dieser Ertrag gar nicht hoch.

Es ist eben bei der bestehenden Einrichtung der
Hypothekarkasse der Kredit des Staates in naturgemäßer und
glücklicher Weise zum Vortheile des Landes, speziell der

Schuldner und der Gläubiger der Hypothekarkasse nutzbar
gemacht.

xix.b Domänenkasse.

Die Aktivzinse der Domänenkasse betragen Fr.
35,894. 70 und sind etwas größer als sie veranschlagt
worden sind; die Passivzinse betragen Fr. 90,075. 92
und übersteigen den Voranschlag um Fr. 18,075. 92.
Diese Ueberschreitung ist durch die Zunahme der
Kaufschulden der Domänenkasse bedingt.

XX. Kantonalbank.

Der Ertrag der Kantonalbank übersteigt den
Voranschlag um Fr. 13,554. 93, bleibt aber hinter dem

Ertrage von 1890 um Fr. 14,634. 64 zurück. Er würde
den Letztern bedeutend übersteigen, wenn er nicht durch
Abschreibungen im Betrage von Fr. 81,027. 87 und
Verluste im Betrage von Fr. 63,898. 20 reduzirt worden
wäre.

Der Kantonalbankreserve sind Fr. 45,500
(etwas über 40°/» von Fr. 113,554. 94) zugewendet
worden.

XXI. Staatskasse.

Der Ertrag der Staatskasse übersteigt den Voranschlag
um Fr. 200,364. 83 und den Ertrag des vorhergehenden
Jahres um Fr. 180,256. 94. Diese Mehreinnahme ist
durch die Abtretung von Jura-Simplon-Aktien an den
Bund gegen 3°/» eidgenössische Rententitel herbeigeführt,
welche Letztere dem Werthschriftenkonto der Staatskasse
zugewiesen worden sind, und entspricht der Mindereinnahme
in der Rubrik XVII, Eisenbahnkapital.



XXII. Außen und Konfiskationen.

Von dem Ertrage der Bußen konnten in 1891 den

Gemeinden und dem kantonalen Kranken- und Armenfonds

wie in 1890 je Fr. 26,833. 95 zugewiesen werden,
wobei sich die Reserve, welche den ausstehenden Bußen
gegenüber steht, um Fr. 5,009. 47 vermehrt hat.

XXIII. Jagd, Fischerei und Kergbau.

Die Einnahmen vom Jagdregal und vom Fischereiregal

sind etwas höher als der Voranschlag und der

Ertrag des vorhergehenden Jahres. Umgekehrt stehen die
Einnahmen des Bergbauregals sowohl gegen dem

Voranschlag als gegen dem Ertrag des Vorjahres etwas
zurück.

XXIV. Sahhandlung.

Die Salzhandlung hat Fr. 59,391. 56 mehr
abgeworfen, als veranschlagt war, Fr. 21,637. 99 mehr als
im Jahr 1890. Es sind im Jahre 1891 175,136 Kilo
Kochsalz mehr verkauft worden, als im frühern Jahre.

XXV. Stempelgekühr.

Die Stempelgebühren bleiben gegenüber dem Voranschlag

um Fr. 6,109. 70 zurück; sie sind um Fr. 20,000.
25 geringer als im Jahre 1889, und wenn man die
außerordentliche Einnahme von Fr. 119,120 in 1890
in Abzug bringt, um Fr. 15,478. 10 geringer als im
Jahr 1890.

XXVI.» Amts- und Gerichtsschreiberei und

Einregistrirungsgebühren.

Auch diese Einnahmen sind sowohl gegenüber dem

Voranschlage als gegenüber dem Ertrage des
vorhergehenden Jahres zurückgeblieben, gegenüber dem Voranschläge

um Fr. 4,556. 70, gegenüber dem vorjährigen
Ertrage um Fr. 60,778. 30.

XXVI.b Verschiedene Gebühren.

Dagegen weicht der Ertrag der verschiedenen
Kanzleigebühren, welcher zwar den Voranschlag um Fr. 13,102.
67 übersteigt, von dem Ertrage des Vorjahres nur um
Fr. 29. 61 ab.

XXVII. Grbschasts- und Schenkungsfieuer.

Der Ertrag der Erbschafts- und Schenkungssteuer ist
um Fr. 34,329. 79 höher als im Jahr 1890 und übersteigt

den Voranschlag um Fr. 193,793. 64.

XXVHI. Mirthschaftspatentgekühren.

Die Wirthschaftspatentgebühren weichen vom Ertrage
des Vorjahres wie vom Voranschlage verhältnißmäßig
nur wenig ab. Der Reinertrag ist um Fr. 10,390. 30
höher als der Voranschlag, um Fr. 8,063. 35 größer
als in 1890.

XXIX. Antheil am Ertrage des Alkoholmonopols.

Dem Kanton Bern ist als Antheil an dem Ertrage
des Alkoholmonopols für das Jahr 18S1 eine Summe
von Fr. 1,061,855. 71 zugetheilt ^worden, Fr. 12,336.
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12 weniger, als die bisherige Ohmgeld-Entschädigung
betragen hat. Die Berechnung des Antheils des Kantons
Bern ist nicht richtig; derselbe hätte nur so weit, als
sein ordentlicher Antheil nach der Bevölkerungszahl die
bisherige Entschädigung von Fr. 1,074,191. 83 übersteigt,
für die Zutheilung an die Kantone, welche von 1891 an
eine Einbuße erleiden, in Mitleidenschaft gezogen werden
sollen, wie auch keinem andern Kanton, dessen Antheil
größer ist, als die bisherige Entschädigung, diese Letztere
reduzirt wird. In Folge der Reduktion von Fr. 12,336.
12 und der Ausgaben für Bekämpfung des Alkoholismus

von Fr. 106,185. 57 (Via der Antheilssumme)
bleibt der Reinertrag gegenüber dem vorhergehenden Jahre
um Fr. 118,521. 69 zurück. Von den Fr. 106,185. 57
für Bekämpfung des Alkoholismus sind Fr. 62,098. 41
verwendet und Fr. 44,087. 16 dem Hülfs- und
Patronatsfonds zugewiesen worden.

XXX. Mititärsteuer.

Der Ertrag der Militärsteuer ist zwar um Fr. 7,415.
85 höher als der Voranschlag, kommt aber dem Ertrage
von 1890 nahezu gleich.

XXXI. Direkte Steuern im allen Kanton.

Die direkten Steuern im alten Kanton übersteigen
den Voranschlag um Fr. 147,693. 88 und den Ertrag
von 1890 um Fr. 49,451. 62. Die Vermehrung
betrifft fast ausschließlich die Einkommenssteuer erster
Klasse.

XXXII. Direkte Steuern im Jura.

Auch die direkten Steuern im Jura sind höher als
der Voranschlag und als der Ertrag von 1890. Ersterer
ist um Fr. 39,032. 23, letzterer um Fr. 12,055. 37
überschritten worden. Auch hier fällt die Vermehrung
hauptsächlich auf die Einkommenssteuer I. Klasse.

XXXIII. Unvorhergesehenes.

Die Einnahmen bestehen ausschließlich aus dem Staate
zugefallenem erb losem Nachlaß und die Ausgaben aus
Rückerstattung von solchem an Berechtigte. Im
Voranschlage sind diese Einnahmen nicht vorgesehen.

XXXIV. Gründungsfeier der Stadt Kern.

Die hier verrechnete Ausgabe betrifft den vom Großen
Rathe am 4. Februar 1891 beschlossenen Beitrag des
Staates an die 700jährige Gründungsfeier der Stadt
Bern. Auch diese Ausgabe ist im Voranschlage nicht
vorgesehen worden.

* » *

Eine Uebersicht der Abweichungen der Rechnung von
dem Voranschlage ist auf Seite 2 der Staatsrechnung
enthalten. Eine Uebersicht der Abweichungen von den

Rechnungsergebniffen von 1890 wird hier beigefügt:

Minderausgaben:
XI. Eisenbahnwesen Fr. 352,528. 80

XVHI. Anleihen „ 104,427.88
HI.dPolizei „ 83,392.16

Uebertrag Fr. 540,348. 84
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Uebertrag Fr. 540,348. 84
VIII.»Armenwesen des ganzen

Kantons „ 12,927.07
X.Bauwesen „ 9,094.76

XIX.^>Domänenkasse „ 8,364.48
II. Gerichtsverwaltung „ 4,256.34
V. Kirchenwesen „ 3,319.72

VII. Gemeindewesen „ 8.34
Summe der Minderausgaben Fr. 578,319.55

Mehrausgaben:
VI. Erziehung

VIII.ì>Armenwesen des alten
Kantons

XXXIV. Gründungsfeier der
Stadt Bern

XIII. Vermessungen und
Entsumpfungen

IX.î>Landwirthsch aft
IV. Militär

XIV. Forstwesen
IX.»Volkswirthschaft

I. Allgemeine Verwaltung
XII. Finanzwesen
m.»Justitz

Mindereinnahmen:
XVII. Eisenbahnkapital
XXV. Stempelgebühr

XXIX. Alkoholmonopol (Ohm¬
geld)

XXVI.»Amts- und Gerichts¬
schreibereien

XX. Kantonalbank
XVI. Domänen

XXX. Militärsteuer

Fr.

Mehreinnahmen:
XXI. Staatskasse

XXXI. Direkte Steuern im
alten Kanton

XXVII. Erbschasts-und Schen¬
kungssteuer

XV. Staatswaldungen
XXIV. Salzhandlung

XIX.-Hypothekarkasse.
XXXII. Direkte Steuern im

Jura
xxvm. Wirthschaftspatentge¬

bühren
XXXIII. Unvorhergesehenes

Fr.

Uebertrag Fr. 359,156. 34

XXIII. Jagd, Fischerei und
Bergbau „ 4,170.69

XXII. Bußen und Konfis¬
kationen „ 158.62

XXVI.dVerschiedene Gebühren „ 29.61

Summe der Mehreinnahmen Fr. 363,515. 26

Minderausgaben Fr. 578,319.55
Mehrausgaben

Fr. 64,872.85

„ 45,154.33

„ 40,000.—

„ 37,046.94

„ 33,601.15

„ 21,551.15

„ 10,812.91

„ 10,716.11

„ 5,746. 19

„ 2,457.89
541. 17

Mindereinnahmen
Mehreinnahmen

272,500. 69

643,832. 07
363,515. 26

Fr. 305,818.86

Besseres Ergebniß in 1891

Summe der Mehrausgaben Fr. 272,509. 69

341,080. 23
107,086. 02

118,521.69

60,778. 30
8,834. 64
6,459. 06
1,072. 13

280,316.81

Fr. 25,502.05

Bei dieser Vergleichung ist jedoch in Betracht zu
ziehen, daß im Jahr 1890 außerordentliche Ausgaben
im Betrage von Fr. 801,878. 67 verrechnet worden sind,
nämlich:

X. Bauwesen Fr. 420,000.—
XI. Eisenbahnwesen. „ 300,000.—
III. Polizei „ 50,000.—

I. Allgemeine Verwaltung „ 24,000.—
XIII. Entsumpfungen „ 7,878.67

Zusammen, wie oben, Fr. 801,878. 67

» Gewinn- und Werlustrechnung.

Zu den Einnahmen und Ausgaben der Laufenden
Verwaltung kommen noch folgende Veränderungen des

Staatsvermögens:

Summe der Mindereinnahmen Fr. 643,832.07

Vermehrungen:
Mehrerlös von Waldungen
Schätzungserhöhung von Waldungen
Schätznngserhöhung von Domänen
Vermehrungen des Verwaltungsinventars

Fr. 8,905. 35

12,229.—
332,307. —

183,716. 23

Summe der Vermehrungen Fr. 537,157.58

180,256. 94

49,451. 62

34,329. 79
32,822. 99
21,637. 99
16,161. 70

12,055. 37

8,063. 35
4,376. 59

Verminderungen:
Mindererlös von Domänen
Schätzungsreduktion von Waldungen
Schätzungsreduktion von Domänen
Verminderungen des Verwaltungsinventars

Fr. 124,219. 51
7,500. —

28,224. 53

52,985. 81

Uebertrag Fr. 359,156. 34

Summe der Verminderungen Fr. 212,929. 85

Reine Vermehrung Fr. 324,227. 73

Dazu die Mehreinnahmen der Laufenden

Verwaltung „ 85,268. 60

Summe der Vermehrung des
reinen Staatsver mög ens,
wie hievor, Fr. 409,496.33
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II. Rechnung der Vermögeiisbcftandtheilc.
(Seite 65—83.)

Das im ersten Theile der Staatsrechnung
nachgewiesene reine Staatsvermögen besteht nach dem zweiten
Theile derselben aus folgenden Aktiven undPassiven
(S. 73 u. 81):

Aktiven:
Waldungen
Domänen
Eisenbahnen
Hypothekarkasse
Domänenkasse
Kantonalbank
Staatskasse
Rechnung zwischen den beiden

Kantonstheilen
Rechnungssaldo der Laufenden

Verwaltung
Mobilienin ventar

Passiven:
Hypothekarkasse
Domänenkasfe
Anleihen: Stammvermögen.

^
Staatskasse

Staatskasse (übrige Passiven)
Rechnung zwischen den beiden

Kantonstheilen

Fr.
»

»

84,301,084. 02
2,624,842. 96

13,453,560. —
36,720,440. —
7,729,043. 57

1,715,968. 97

Summe der Passiven Fr. 146,544,939.52

Reines Vermögen Fr. 49,979,929. 76

Die Aktiven haben sich um Fr. 6,514,285.62, die
Passiven um Fr. 6,104,789. 29 vermehrt. Der Unterschied

dieser Veränderungen, Fr. 409,496. 33, entspricht
der Vermehrung des reinen Vermögens. Im Ganzen
beträgt die Bewegung der Vermögensbestandtheile (S.
84 u. 85):

'

Soll.
Vermehrungen der Aktiven und

Verminderungen der Passiven Fr. 609,978,289.05

Haben.
Verminderungen der Aktiven und

Vermehrungen der Passiven.
Reine Vermehrung des Vermögens,

wie oben,

Auf die beiden Abtheilungen des Staatsvermögens
vertheilen sich die Vermögensbestandtheile folgendermaßen:

I. Stammvermögen:

«09,568,792. 72

409,496. 33

Aktiven Fr. 146,923,368. 71

Passiven 100,379,486. 98

Reines Stammvermögen Fr- 46,543,881. 73

II. Betriebsvermögen :

Aktiven Fr. 49,592,491. 57
Passiven 46,165,452. 54

Reines Betriebsvermögen Fr. 3,427,039.03
Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.

I. Stammvermögen
II. Betriebsvermögen

Fr. 46,543,881.73

„ 3,427,039.03

Fr. 14,055,023.—

„ 24,118,688.—
„ 580,000. —
„ 97,301,084.02

„ 868,573.69

„ 10,000,000.—

„ 44,938,520.67

„ 1,715,968.97

„ 145,035. 15

„ 2,792,966.78
Summe der Aktiven Fr. 196,515,860.28

Reines Staatsvermögen, wie hievor, Fr. 49,970,920. 76

I. Stammvermögen.
(Seite 66—75.)

Am Ende des Jahres beträgt das
reine Stammvermögen, wie oben
angegeben (S. 76) Fr. 46,543,881. 73

Am Anfange des Jahres hat
dasselbe betragen (S. 74) „ 46,350,384.42

Es hat sich demnach vermehrt um Fr. 193,497. 31

Diese Vermehrung besteht in folgenden Veränderungen

:

Vermehrungen:
Mehrerlös von Waldungen Fr. 8,905. 35
Schätzungserhöhung von Waldungen „ 12,229. —
Schätzungserhöhung von Domänen. „ 332,307. —

Summe der Vermehrungen Fr. 353,441. 35

Verminderungen:
Mindererlös von Domänen Fr. 124,219. 51

Schätzungsreduktion von Domänen „ 7,500. —
Schätzungsreduktion von Waldungen „ 28,224. 53

Summe der Verminderungen Fr. 159,944. 04

Reine Vermehrung, wie oben, Fr. 193,497.31

Im Ganzen beträgt die Bewegung des Stammvermögens

(S. 74 u. 75):

Soll.
Vermehrungen der Aktiven und Verminderungen der

Passiven Fr. 63,677,352.27

Haben.
Verminderungen der Aktiven und

Vermehrungen der Passiven „ 63,483,854. 96

Reine Vermehrung, wie oben, Fr. 193,497. 31

Dieser Verkehr betrifft zum größten Theile die Kapitalien

der Hypothekarkasse.

Waldungen.
Der Schätzungswerth der Waldungen hat sich um

Fr. 31,109 vermehrt und beträgt am Ende des Jahres
Fr. 14,055,023. Diese Summe entspricht der Grund-
steuerschatzung der Waldungen.

Die Ankäufe betragen:
Kaufpreis Fr. 41,260. —
Schätzungserhöhung. „ 12,229. —
Grundsteuerschatzung Fr. 53,489.-

Uebertrag Fr. 53,489.—
37
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Uebertrag Fr. 53,489. —
Die Verkäufe:

Erlös Fr. 23,785.35
Mehrerlös. „ 8,905.35
Grundsteuerschatzung „ 14,880. —

Vermehrung Fr. 38,609.—
welche durch eine Schätzungsberichtigung

von „ 7,500. —
auf die oben angegebene Summe von Fr. 31,109. —
reduzirt wird.

r; Domäne«.

Die Vermehrung der Domänen beträgt Fr. 809,573. —
und die Grundsteuerschatzung derselben am Ende des

Jahres Fr. 24,118,688. —.

Die Ankäufe betragen:

Kaufpreis Fr. 860,860. 53

Schätzungsreduktion „ 28,224. 53
Grundsteuerschatzung Fr. 832,636. —

Die Verkäufe:
Erlös Fr. 231,150.49
Mindererlös „ 124,219.51
Grundsteuerschatzung „ 355,370. —

Vermehrung Fr. 477,266. —
Diese Vermehrung wird durch

Schätzungsberichtigungen infolge von
Neubauten u. f. w. um „ 332,307. —
auf die oben angegebene Summe von Fr. 809,573. -
vermehrt.

Eisenbahnen.

Das Eisenbahnkapital des Staates, welches am
Anfange des Jahres noch Fr. 5,380,000 betrug, hat durch
die Abtretung von weitern 8000 Jura-Simplon-Aktien
an den Bund wieder eine bedeutende Verminderung
erlitten und beträgt am Ende des Jahres nur noch Fr.
580,000. Die abgetretenen Aktien im Nominalwerthe
von Fr. 4,000,000 ergaben, zu Fr. 600 die Aktie
berechnet, einen Erlös von Fr. 4,800,000, welche Summe
von der Summe von Fr. 5,380,000 vollständig in Abzug
gebracht worden ist.

Die übrig bleibenden Eisenbahnaktien im Nominalwerthe

von Fr. 1,380,000 und von verschiedenem realem
Werthe stehen nun für den Rest, d. h. für eine Summe
von Fr. 586,999 im Vermögensetat. Diese Schätzungssumme

ist freilich dem realen Werthe der vorhandenen
Eisenbahnaktien gegenüber zu niedrig, kann aber in der
folgenden Rechnung berichtigt werden, wenn die kompetenten

Behörden eine andere Schätzung festsetzen.

D, ». Hhpothekarkasfe.

Das Grundkapital der Hypothekarkasse von Fr.
13,999,999 ist unverändert geblieben. Dagegen haben
sich die Aktiven wie die Passiven der Hypothekarkasse um
Fr. 3,979,577. 16 vermehrt. Die Vermehrung betrifft
bei den Aktiven hauptsächlich die Darlehn und das

Depot bei der Staatskasse und bei den Passiven
vorzugsweise die Depot gegen Schuldscheine und die

Spareinlagen.

r>, 1,. Domänenkasse.

Die reine Schuld der Domänenkasse hat sich um Fr.
647,184. 69 vermehrt und beträgt am Ende des Jahres
Fr. 1,756,269. 27. Diese Vermögensverminderung, welche

durch Vermehrungen der Waldungen und der Domänen
kompensirt wird, besteht in folgenden Veränderungen:

Verminderungen:
Neue Schulden für Waldankäufe Fr. 41,260.—

für Domänenankäufe „ 860,860. 53

Summe der Verminderungen Fr. 992,129.53

Vermehrungen:
Neue Guthaben für Waldverkäufe Fr. 23,785. 35

für Domänenverkäufe. ^ „ 231,150.49
Summe der Vermehrungen Fr. 254,935. 84

Reine Verminderung, wie oben, Fr. 647,184. 69

Die übrigen Verhandlungen der Domänenkasse
verändern wohl den Stand der Aktiven und der Passiven,
aber nicht das reine Vermögen derselben.

Kantonalbank.

Auch das Grundkapital der Kantonalbank, Fr.
19,999,999 ist unverändert geblieben. Die Aktiven und
die Passiven der Bank, welche in der Staatsrechnung
anmerkungsweise angegeben sind, haben sich jedoch um
Fr. 5,704,483. 55 vermehrt, welche Vermehrung
hauptsächlich auf die Erhöhung der Banknoten-Emission der
Kantonalbank von Fr. 10,000,000 auf Fr. 15,000,000
zurückzuführen ist.

1. Anleihen.

Die Rückzahlung von Fr. 384,000 auf dem 3'/s°/°
Anleihen von 1887 ist auf dem Anleihensantheil der
Staatskasse abgeschrieben worden und der Anleihensantheil
des Stammvermögens hat dadurch keine Veränderung
erlitten. Da aber die dem Bunde verkauften 8000 Jura-
Simplon-Aktien von demselben mit 3°/» eidgenössischen
Rententiteln bezahlt wurden und letztere dem
Werthschriftenkonto der Staatskasse zugewiesen worden sind, so

würde dadurch das Stammvermögen um Fr. 4,800,000
vermindert und das Betriebsvermögen um so viel
vermehrt worden sein. Um diese Verschiebung zwischen den
beiden Abtheilungen des Staatsvermögens aufzuheben,
ist von dem Anleihensantheil des Stammvermögens eine
Summe von Fr. 4,899,999 zu dem Anleihensantheil der
Staatskasse übertragen worden, so daß durch diese

Verhandlungen weder das reine Stammvermögen noch das
reine Betriebsvermögen verändert wird. Es ist übrigens
dasselbe Verfahren, das auch im Jahr 1890 bei dem

Verkaufe von 30,000 Jura-Simplon-Aktien gegen 3 °/u
eidgenössischer Rententitel beobachtet worden ist. Hiedurch
ist die Anleihensschuld des Stammvermögens auf Fr.
13,453,560 reduzirt worden.



II. Betriebsvermögen.
(Seite 74—83.)

Das reine Betriebsvermögen hat sich um Franken
215,999. 92 vermehrt und beträgt am Ende des Jahres
(Seite 83) Fr. 3,427,039. 03.

Die Vermehrung ist folgendermaßen zusammengesetzt:

Vermehrungen:
Mehreinnahmen der Laufenden

Verwaltung Fr. 85,268. 60
Vermehrungen des Verwaltungsinventars „ 183,716. 23

Summe der Vermehrungen Fr. 268,984. 83

Verminderungen:
Verminderungen des Verwaltungsinventars

„ 52,985.81

Reine Vermehrung, wie oben, Fr. 215,999. 02

Die Bewegung des Betriebsvermögens beträgt im
Ganzen (S. 82 und 83) :

Soll.
Vermehrungen der Aktiven und Verminderungen der

Passiven Fr. 546,300,93«. 78

Haben.
Verminderungen der Aktiven und

Vermehrungen der Passiven „ 546,084,937. 76

Reine Vermehrung, wie oben, Fr. 215,999.02

Dieser Verkehr betrifft fast ausschließlich das Betriebskapital

der Staatskasse (Fr. 544,783,920. 73).
Am Ende des Jahres besteht das Betriebsvermögen

aus folgenden Bestandtheilen:

Aktiven:
Betriebskapital der Staatskasse

Rechnung der beiden Kantonstheile

Rechnungssaldo der Laufenden
Verwaltung

Mobilieninventar

Fr. 44,938,520.67

„ 1,715,968.97

145,035. 15

2,792,966. 78

Summe der Aktiven Fr. 49,592,491. 57

Passiven:
Betriebskapital derStaats-

kasse Fr. 44,449,483.57
Rechnung der beiden Kantonstheile

„ 1,715,968.97

Summe der Passiven Fr. 46,165,452.54
Reines Betriebsvermögen,

wie oben, Fr. 3,427,039.03

<5. Betriebskapital der Staatskasse.
(Seite 74—81.)

Das Betriebskapital der Staatskasse hatte am
Anfange des Jahres folgenden Bestand:
Aktiven Fr. 38,306,785. 15

Passiven „ 37,817,748.05

Reines Betriebskapital Fr. 489,037.10
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und am Ende des Jahres:

Aktiven (s. oben) Fr. 44,938,520.67
Passiven (s. oben) „ 44,449,483.57

Reines Betriebskapital Fr. 489,037.10

Das reine Betriebskapital ist unverändert geblieben;
dagegen haben die Aktiven wie die Passiven um
Fr. 6,631,735. 52 zugenommen. Diese Vermehrung ist
zum größten Theile durch die erwähnte Erwerbung von
eidgenössischen Rententiteln und die entsprechende An-
leihensübertragung bedingt und betrifft bei den Aktiven
hauptsächlich die Geldanlagen und bei den Passiven
den Anleihenstheil der Staatskasse.

Am Ende des Jahres ist das Betriebskapital der
Staatskasse aus folgenden Aktiven und Passiven
zusammengesetzt :

Aktiven:
Vorschüsse an die Verwaltungen

Fr. 2,314,606.79
Geldanlagen „ 35,401,064.88
Amortisationskonto „ 4,255,781.71
Vorschüsse an öffentliche

Unternehmen „ 1,222,408.—
Kassen, Aktivsaldi „ 560,275.88
Aktivausstände „ 1,177,423.16
Zahlungen für Rechnung

V0N1892 „ 6,960. 25

Summe der Aktiven, wie oben Fr. 44.938,520.67

Pas siven:
Depot der Verwaltungen Fr. 3,753,748.64
Laufende Verwaltung, Konto-

Korrent „ 145,035.15
Depot der öffentlich en

Unternehmen „ 1,406,244.07
Gerichtliche und verschiedene

Depots „ 1,317,294.19
Anleihen der Staatskasse „ 36,720,440.—
Kassen, Passivsaldi, „ 497,191.72
Passivausstände „ 570,131.50
Einnahmen für Rechnung

von 1892 „ 39,398.30
Summe der Passiven, wie oben, Fr. 44,449,483.57

Die Bewegung des Betriebskapitals der Staatskasse
war im Jahre 1891 folgende:

Soll (Vermehrungen):

Kontokorrente, Auszahlungen, Fr. 69,158,294.35
Anleihen, Rückzahlungen, „ 615,000.—
Kassen, Einnahmen:

a) Baareinnahmen „ 32,755,783.42
t>) Gegenrechnung „ 125,745,640. 59

Aktivausstände, neue Guthaben, „ 158,262,001.—
Passiv ausstände, Abzahlungen, „ 158,247,201. 37

Summe der Vermehrungen Fr. 544,783,920.73

Haben (Verminderungen) :

K ont ok o rren te, Einzahlungen, Fr. 64,857,099.25
Anleihen, Uebertragung, „ 4,800,000. —

Uebertrag Fr. 69,657,099.25
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Uebertrag Fr. 69,657,099.25
Kassen, Ausgaben:

a) Baarausgaben „ 32,501,560. 78
b) Gegenrechnung „ 125,745,640. 59

Aktivausstände, Eingänge, „ 158,501,424.01
Passivausstände, neue Schulden, „ 158,378,196. 10

Summe der Verminderungen, gleich
der Summe der Vermehrungen, Fr. 544,783,929. 73

Spezialoermaltungen.
(Seite 74 und 75.)

Die neuen Vorschüsse und die Depotrückzahlungen an
die Spezialverwaltungen betragen Fr. 17,743,159. 32,
die Vorschußrückzahlungen und die Depoteinzahlungen
Fr. 19,348,954. 66. Die letztern übersteigen die erstern
um Fr. 1,604,895. 34 und es haben sich, dem entsprechend,
die Aktiven um Fr. 568,168. 52 vermindert und die

Passiven um Fr. 1,036,726. 82 vermehrt.

Am Ende des Jahres 1891 haben diese Vorschüsse
und Depots folgenden Bestand:

Aktiven (Vorschüsse):

Allgemeine Verwaltung.
Amtsschreiber, Gebührenmarken-

Vorschüsse, Fr. 48,200. —
Gerichtsverwaltung.

Gerichtsschreiber, Gebührenmarkenvorschüsse,

„ 21,600.—
Justiz.

Streitige Forderungen „ 18,852.42
Polizei.

Strafanstalten, Saldi in
Kontokorrent, „ 48,716.33

Arbeiterheim und Patronatskommission,

Vorschüsse, „ 2,554.60
Kosten in Streitsachen „ 613.05

Militärverwaltung.
Kantonskriegskommissariat,

Betriebsvorschüsse, „ 957,533. 51

Zeughausverwaltung,
Betriebsvorschüsse, „ 26,676.61

Soldvorschüsse „ 3,290. —
Erziehung.

Erziehungsanstalten, Saldi, „ 10,816.79
Armenwesen. -

Armenanstalten, Saldi, „ 3,531.75
Landwirths chaft.

Landwirthschaftliche Schule,Saldo, „ 42,862.50
Meliorationen, Vorschüsse, „ 7,038.46

Finanzwesen.
Hypothekarkasse, Ertrags-Saldo, „ 522,864.42
Salzhandlung, Betriebsvorschuß, „ 400,000. —
Haslethal-Entsumpfung,Vorschuß, „ 25,593.45
Streitige Forderungen „ 21,613.21
Staatsapotheke, Kontokorrent, „ 9,254.98
Verschiedene Vorschüsse „ 14,961.05

Forstwesen.
Staatswaldungen, Kontokorrent, „ 117,783. 66

Eisenbahnwesen.
Vorschüsse für Bahnstudien „ 10,250. —

Summe der Vorschüsse Fr. 2,314,696. 79

Passiven (Depot):
Allgemeine Verwaltung.

Staatskanzlei, Kontokorrent, Fr. 2,074. 40
Polizei.

Bußenantheile „ 67,813. 50

Erziehung.
Nationalmuseum „ 60,000. —
Thierarzneischule „ 1,157. 68

Armenwesen.
Armenanstalten, Saldi, „ 574. 02

Volkswirthschaft.
Krankenanstalten, Saldi, „ 26,885. 32

Finanzwesen.
Hypothekarkasse, Kontokorrent, „ 2,122,727. 99
Staatsanleihen, Zinse, „ 612,926. 75
Staatsanleihen, Amortisation „ 125,500. —
Militärsteuerantheil des Bundes. „ 230,892. 63

Salzhandlung, Kontokorrent, „ 100,194. 55
Anschaffung von Kassaschränken „

' 800. —
Forstw es en.

Staatswaldungen, Kontokorrent, „ 368,844. 39

Entsumpfungen.
Haslethal-Entsumpfung „ 33,357. 41

Summe der Depot Fr. 3,753,748. 64

Die Zunahme der Depot betrifft fast ausschließlich
das Kontokorrent der Hypothekarkasse, deren Guthaben
beiderStaatskassevonFr.845,110.77 aufFr.2,122,727.99
gestiegen ist.

L. Geldanlagen.
(Seite 76 und 77.)

Die Geldanlagen haben sich um Fr. 7,777,434. 98
vermehrt und betragen am Ende des Jahres Fr. 35,491,964. 88,
nämlich : Depot bei der Kantonalbank Fr. 7,764,864. 88
und Werthschriften Fr. 27,636,200.

Bei der Kantonalbank sind Fr. 11,859,311. 68
eingezahlt und Fr. 11,025,077. 60 zurückgezogen worden.
Die Vermehrung des Depot bei der Kantonalbank ist
hauptsächlich durch die Vermehrung des Depot der
Hypothekarkasse bei der Staatskasse bedingt.

Von den Werthschriften sind infolge Auslosung
Fr. 125,000 von dem 4^/s °/» bernischen Staatsanleihen
von 1880 und Fr. 183,000 4°/o Luzerner Staatsobligationen

eingelöst worden, überdies wurden Hypothekarkassascheine

im Betrage von Fr. 54,700 gekündet und
zurückbezahlt, so daß von den Werthschriften im Ganzen
Fr. 362,700 abgegangen sind. Dagegen wurden dieselben
durch folgende Ankäufe vermehrt:

Fr. 5,333,000 3°/» eidgenössische Rententitel

zu 90 °/o Fr. 4,799,700
Fr. 2,500,000 3 V2 V» bernische

Staatsobligationen von 1887 zu 99°/» - - „ '2,475,000
Fr. 31,200 3V2°/o Schuldscheine der

Hypothekarkasse „ 31,200

Zusammen Fr. 7,395,999
Die eidgenössischen Rententitel sind an Zahlungsstatt

für die dem Bunde zu Fr. 4,800,000 verkauften 8000
Jura-Simplon-Aktien angenommen worden. Die Differenz
von Fr. 300 wurde in Baarschaft bezahlt. Die 3^2°/»
bernischen Staatsobligationen wurden der Kantonalbank
abgekauft, und die 3^2°/» Schuldscheine der Hypothekarkasse

wurden in einem Erbschaftssteuerfalle an Zahlungsstatt

angenommen.



Am Ende des Jahres ist der Bestand der
Werthschriften der Staatskasse folgender:

Eidgenössische Rententitel 3°/»,
Fr. 25,333,000, 90°/° Fr. 22,799,700

Bernische Staatsobligationen:
3Vs°/o Fr. 2,217,000, 100 °/o „ 2,217,000
3V-V° „ 2,500,000,99°/«. „ 2,475,000
4V2°/° „ 133,000, 100°/» „ 133,000

Verschiedene We'rthschriften „ 11,500

Zusammen, wie oben angegeben Fr. 27,636,290

v. Kaufende Uerwàng.
(Seite 76 und 77.)

1. Kontokorrent.
Am Anfang des Jahres ist ein Guthaben der Laufenden

Verwaltung bei der Staatskasse von Fr. 59,766. 55
vorgetragen worden. Die Einnahmen der Staatskasse für
die Laufende Verwaltung betragen Fr. 23,282,872. 18 und
die Ausgaben Fr. 23,197,603. 58. Das Guthaben der
Laufenden Verwaltung hat sich um den Unterschied von
Fr. 85,268. 60 vermehrt und beträgt am Ende des Jahres
Fr. 145,035. 15.

2. Amortisationskonto.
Der Saldo des Amortisationskonto betrugsam 1. Jänner

1891 Fr. 4,870,781. 71. Dieses Guthaben der Staatskasse

ist durch die Anleihen-Rückzahlungen aus der Laufenden
Verwaltung abzutragen. In 1891 sind davon Fr. 615,000,
entsprechend den Rückzahlungen auf dem 3 Vs °/«Mnleihen
von 1887, Fr. 384,000, und auf dem 4^2°/« Anleihen
von 1880, Fr. 231,000, getilgt worden, und am Ende
des Jahres ist ein Saldo von Fr. 4,255,781. 71
vorzutragen.

v. Oessenttiche Unternehmen.

(Seite 76 und' 77.)

Die Einzahlungen der öffentlichen Unternehmen
betragen Fr. 3,548,472. 72, die Auszahlungen an dieselben
oder für dieselben Fr. 3,045,018. 09. Die erstern
übersteigen die letztern um Fr. 503,454. 63, und es haben sich
dem entsprechend die Vorschüsse zwar um Fr. 58,335. 10s

dagegen aber auch die Depot um Fr. 561,789. 73
vermehrt. Am Ende des Jahres betragen die erstern
Fr. 1,222,408 und die letztern Fr. 1,406,244. 07.

Die Vermehrung der Vorschüsse betrifft ausschließlich
die unverzinslichen Bauvorschüsse (v, 7, a—e),
welche sich zusammen um Fr. 128,235. 01 vermehrt haben
und am Ende des Jahres Fr. 746,465. 38 betragen.
Es sind zwar, dem Voranschlage entsprechend, auf diesen
Bauvorschüssen Rückzahlungen im Betrage von Fr. 300,000
verrechnet worden. Die Ausgaben für neue
Hochbauten, neue Straßenbauten und Wasserbauten

werden aber nicht durch den Voranschlag
bedingt, sondern durch die speziellen Beschlüsse des Großen
Rathes über die Ausführung der Bauarbeiten, während
die Büdgetkredite nur die Summen bestimmen, welche im
betreffenden Rechnungsjahre von den entstandenen
Baukosten der Laufenden Verwaltung zur Last zu bringen sind
(Beschlüsse des Großen Rathes vom 18. Mai 1888 und
16. April 1890). Wenn nun diese Baukosten größer

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.
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sind als die Büdgetkredite, so nehmen die Bauvorschüsse

zu, und nur wenn jene kleiner sind, nehmen diese ab.
Die Theilung der Kredite in Summen für neue
Ausgaben und in Summen für Amortisation kann hieran
nichts ändern; von Bedeutung ist hier einzig die Höhe
des Gesammtkredites. Es hat denn auch thatsächlich, trotz
der angegebenen Verrechnung von Rückzahlungen im
Betrage von Fr. 300,000, auf den Vorschüssen für neu^
Hochbauten und für Wasserbauten gar keine, und
auf den Vorschüssen für neue Straßenbauten nur
eine Rückzahlung von Fr. 49,334. 65 stattgefunden. Die
Vorschüsse für neue Hochbauten haben im Gegentheil
um Fr. 145,754. 40 und die Vorschüsse für Wasserbauten

um Fr. 31,815. 26 zugenommen. Die
Verrechnung der Amortisationen nach dem Voranschlage hatte
nur die Wirkung, die Summen im Soll und im Haben
zu erhöhen, ohne die Saldi der Vorschüsse zu ändern;
denn um so größer sind die Summen geworden, welche
als neue Vorschüsse zu verrechnen blieben.

Alle übrigen Vorschüsse für öffentliche Unternehmen
haben sich mehr oder weniger vermindert. Von dem
Vorschusse für die Wildbachverbauung im Hasle-
thal sind Fr. 20,000 und von dem Vorschüsse an die

obere Abtheilung der G ü r b e k o r r e k t i o n
Fr. 30,603. 30 getilgt worden.

Das Depot der Brandversicherungsanstalt
beträgt am Ende des Jahres Fr. 592,872. 43 und
dasjenige derJuragewässerkorrektionFr. 811,572. 90.

Die Rechnung der Juragewässerkorrektion ist
auf den 31. Dezember 1891 abgeschlossen worden. Die
Ergebnisse derselben sind folgende:
K o st e n.

Baukonto '7 Fr. 11,994,082.20
Zinse und Anleihenskosten „ 1,446,021.62

Summe der Kosten Fr. 13,440,103.82

Beiträge.
Beitrag des Bundes, ein¬

bezahlt Fr. 4,491,200.—
noch einzuzahlen „ 121,800.—

Beitrag des Kantons, ein¬

bezahlt „ 4,260,000. —
noch einzuzahlen „ 68,223.52

Beiträge der Grundeigenthümer

„ 4,498,880.30
Summe der Beiträge gleich den Kosten Fr. 13,440,103. 82

Die ausstehenden Bundesbeiträge von Fr. 121,800
werden in den Jahren 1892 bis 1894 einbezahlt werden.
Der ausstehende Staatsbeitrag von Fr. 68,223. 52
entspricht dem Ueberschusse der Ausgaben des Unternehmens.
Zur Tilgung desselben ist im Voranschlage des Staates
ein entsprechender Ausgabeposten aufzunehmen. Das
Rechnungsergebniß ist verhältnißmäßig günstig. Der
Schwellenfonds beträgt am Ende des Jahres 1891

Fr. 1,001,596. 42. Demselben entsprechen folgende
Guthaben des Unternehmens:

Guthabenbei der Staatskasse, wie oben, Fr. 811,572.90
Ausstehender Bundesbeitrag „ 121,800.—
Ausstehender Staatsbeitrag „ 68,223.52

Zusammen, wie oben, Fr. 1,001,596.42

Der Schwellenfonds ist nach dem Regulativ über die

Rechnungsführung des Spezialfonds vom 3. Dezember
1875 bei der Hypothekarkasse anzulegen.

38«
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L. Depot bei der Staatskasse.
(Seite 78 und 79.)

Die neuen Depot betragen Fr. 6,674,922. 09, die
Rückzahlungen Fr. 6,007,301. 63, und die Depot haben
sich um Fr. 667,620. 41 vermehrt. Dieselben betragen
am Ende des Jahres Fr. 1,317,294. 19. Unter den
verschiedenen Depot befindet sich eine Summe von Fr.
274,160. 75 Liebesgaben für die Brandbeschädigten von
Meiringen.

Anleihen der Staatskasse.
(Seite 78 und 79.)

Von dem Anleihen für Vergütung der Wirthschaftskonzessionen

vom Jahr 1880, 4'/2°/», sind Fr. 231,000
zurückbezahlt worden. Der Rest von Fr. 242,000 wird
in 1892 getilgt werden. Auf dem 3^2°/» Anleihen von
1887 sind Fr. 384,000 abbezahlt worden. Dagegen
wurde, wie bereits erwähnt, von dem Anleihensantheil
des Stammvermögens eine Summe von Fr. 4,800,000
zu dem Anleihensantheile der Staatskasse übertragen,
und derselbe beträgt deshalb am Ende des Jahres Fr.
30,478,440. Im Ganzen ist der Stand der Anleihen
am Ende des Jahres folgender:

Anleihen von 1880, 4Vs °/o - -

Anleihen von 1887, 3^°/»:
Antheil des

Stammvermögens Fr. 13,453,560
Antheil der Staatskasse

„ 36,478,440

Fr. 242,000

49,932,000

Aktivausstände am I.Jänner
Neue Bezugsanweisungen,

wie oben,

Einnahmen in 1891 für
Rechnung von 1 892

Zusammen

Einnahmen in 1 890 für
Rechnung von 1891

Einnahmen in 1891
Aktivausstände am 31.

Dezember

Zusammen, wie oben,

Fr. 1,403,918. 17

„ 158,262,001.—

„ 39,398.30

Fr. 159,705,317.47

Fr. 26,470.30

„ 158,501,424.01

1,177,423. 16

Fr. 159,705,317.47

Fr. 50,174,000

ci. Kasse.
(Seite 78 und 79.)

Die Einnahmen der Kassen betragen Fr. 32,755,783.
42, die Ausgaben derselben Fr. 32,501,560. 78. Dazu
kommen die Zahlungen von Dritten an Dritte für Rechnung

der Staatskasse und die gegenseitigen Abrechnungen
zwischen den verschiedenen Verwaltungszweigen, im
Einnehmen wie im Ausgeben Fr. 125,745,640. 59 betragend.

Damit steigen die Einnahmen im Ganzen auf
Fr. 158,501,424. 01 und die Ausgaben auf Fr.
158,247,201. 37.

H. Ausstände.
(Seite 80 und 81.)

a. Aktivausstände.
Die für 1891 ausgestellten Bezugsanweisungen

betragen:

Waldungen Fr. 31,285.35
L. Domänen „ 383,594.53
0. Eisenbahnkapital „ 4,800,000.—
O, a. Hypothekarkasse „ 56,461,807.49
v, d. Domänenkasse „ 1,807,167.59
Li. Betriebskapital der

Staatskasse „ 69,657,099.25
H. Rechnung zwischen den

b eid en Kantonstheilen „ 1,248,031.22
ic. Mobilieninventar „ 52,985.81

Gewinn und Verlust „ 23,820,029. 76

Summe der Bezugsanweisungen Fr. 158,262,001.—

b. Passivausständ

Die für 1891 ausgestellten Zahlun
betragen:

^..Waldungen Fr.
R. Domänen „
v, s.. Hypothekarkasse „
v, b. Domänenkasse. „

Anleihen „
(A. Betriebskapital der

Staatskasse. „
H. Rechnung der beiden

v Kantonstheile „
4. Rechnungssaldo der

Laufende nVerwal-
tung „

X. Mobilieninventar „
Gewinn und-^Verlust ^

Summe der Zahlungsanweisungen Fr.

Passivausstände am 1. Jänner Fr.
Neue Zahlungsanweisungen, wie

oben, „
Ausgaben in 1891 für Rechnung

von 1892 ^
Zusammen Fr

Ausgaben in 1890 für Rechnung
von 1891 Fr.

Ausgaben in 1891 „
Passivausstände am 31. Dezember „

Zusammen, wie oben, Fr

gsanweisungen

62,394. 35
1,193,167. 53

56,461,807. 49
1,159,982. 90
4,800,000. —

69,773,294. 35

1,248,031. 22

85,268. 60
183,716. 23

23,410,533. 43

158,378,196.10

444,376. 52

158,378,196. 10

6,960. 25

158,829,532.87

12,200. —
158,247,201. 37

570,131. 50

158,829,532.87

I?. Rechnung zwischen den beiden Kantons¬
theilen.

(Seite 30 und 81.)

In der Abrechnung zwischen den beiden Kantonstheilen

war der alte Kanton für die Kosten des Armenwesens

im alten Kanton mit Fr. 628,144. 84 zu
belasten. Dagegen waren demselben zu gut zu schreiben:
die durch das Gesetz vom 19. Dezember 1865 fixirte
Summe von Fr. 316,000 und der Ertrag der Zusatzsteuer

im alten Kanton für das Armenwesen desselben,
Fr. 303,886. 38, zusammen Fr. 619,886. 38. DaF
Steuerguthaben des alten Kantons hat sich dadurch um
Fr. 8,258. 46 vermindert und es beträgt am Ende des

Jahres Fr. 1,715,968. 97.
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Rechnungssaldo der Laufenden
Verwaltung.

(Seite 82 und 83.)

Das Guthaben der Laufenden Verwaltung bei der
Staatskasse hat sich um den Einnahmenüberschuß der
erstern in 1891, Fr. 85,268. 60 vermehrt und beträgt
am Ende des Jahres Fr. 145,935. 15. In der Rechnung

des Betriebskapitals der Staatskasse erscheint dieser
Betrag als Schuld der Letztern. (S. 117.)

Mobilieuinventar.
(Seite 82 und 83.)

Der Schätzungswerth des Mobilieninventars hat sich

durch Jnventarrevisionen um Fr. 183,716. 23 vermehrt
und um Fr. 52,985. 81 vermindert und beträgt am Ende
des Jahres Fr. 2,792,966. 78, von welcher Summe
ungefähr die Hälfte das Inventar der Staatsanstalten
betrifft.

III. Bilanz.
(Seite 84 und 85.)

Die Bilanz weist die Uebereinstimmung der Rechnung
des reinen Vermögens und der Rechnung der
Vermögensbestandtheile durch folgende Gleichungen nach:

Verkehrsbüml).
Soll.

Vermehrungen der Vermögensbestandtheile

Fr. 609,978,289.05
Verminderungen des reinen

Vermögens '
„ 23,410,533.43

Fr. 633,388,822.48
Haben.

Verminderungen der
Vermögensbestandtheile Fr. 609,568,792. 72

Vermehrungen d. reinen Vermögens „ 23,820,029. 76

Fr. 633,388,822.48

Das Amortisationskonto umfaßt Betriebs-
defizite der Laufenden Verwaltung aus frühern Jahren
und Abschreibungen auf dem Eisenbahnkapital, welche
durch die Anleihensrückzahlungen aus der Laufenden
Verwaltung allmälig auszugleichen sind. Die noch
bestehenden Saldi von den Vorschüssen an die
Gürbekorrektion und an die Haslethalentsumpfung
sind vom Staate abzutragen, und die unverzinslichen
Bauvorschüsse betreffen Bauausgaben, die aus künftigen
Einnahmen der Laufenden Verwaltung gedeckt werden
sollen, um sie gleichmäßiger auf die verschiedenen Betriebsjahre

zu vertheilen (S. 117).

Im Jahr 1891 sind von diesen Forderungen der
Staatskasse an den künftigen Betriebsrechnungen der
Laufenden Verwaltung Fr. 537,368. 29 getilgt worden,
nämlich:

Fr. 196,515,860.28

Ausgangsbilan).
Soll.

Summêder Aktiven

H ab e n.
Summe der Passiven Fr. 146,544,939. 52
Reines Vermögen „ 49,970,920.76

Fr. 196,515.860.28

Fr. 615,000.—
„ 30,603.30
„ 20,000.—

Unter den Aktiven des Staatsvermögens befinden sich

folgende Summen, welche insofern nicht reale Guthaben
darstellen, als es Forderungen der Staatskasse an den
Staat selbst, beziehungsweise an spätere Betriebsjahre
der Laufenden Verwaltung sind:

II, v, 2 Amortisations¬
konto Fr. 4,255,781.71

II, v, 4 Gürbekorrektion „ 180,731.20
II, 0, 5 Haslethalentsum-

pfung „ 94,149.41
II, v, 7, a-e Bauvorschüsse „ 746,465.38

Zusammen Fr. 5,277,127.70

Amortisationskonto
Gürbekorrektion
Haslethalentsumpfung

Zusammen Fr. 665,603. 30

Die Bauvorschüsse vermehrten sich um „ 128,235.01
Reine Verminderung, wie oben Fr. 537,368. 29

Betrachtet man die genannten Guthaben der Staatskasse

an den künftigen Betriebsrechnungen nicht als
Aktiven, so ist der Betrag des Staatsvermögens auf Ende
1891 um Fr. 5,227,127. 70 geringer, die reine
Vermehrung des Staatsvermögens in 1891 dagegen um
Fr. 537,368. 29 höher zu setzen, als in der
Staatsrechnung angegeben ist.

Die Tilgung dieser Vorschüsse der Staatskasse wird
auch in den künftigen Jahren regelmäßig fortschreiten.
Dagegen wird der Ausfall auf den Einnahmen, der
durch die Herabsetzung des Salzpreises entsteht, nicht
sofort durch neue Einnahmen oder Vermehrung
bestehender Einnahmen ausgeglichen werden können und
es werden deshalb neue Betriebsdefizite der Laufenden
Verwaltung unvermeidlich sein.
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IV. Bestand und Veränderungen der Spezialfonds.
(Seite 87-105.)

Das reine Vermögen der im Anhange zur
Staatsrechnung aufgeführten Spezialfonds hat sich im Laufe
des Jahres 1894 um Fr. 434,163. 91 vermehrt und
beträgt am Ende des Jahres Fr. 7,993,456. 45. Die
sämmtlichen Einnahmen derselben betragen Fr. 658,470.27
und die sämmtlichen Ausgaben Fr. 224,306. 36. Die
bedeutendsten Vermehrungen betreffen denFondsfürdie
Erweiterung der Jrrenpflege, Fr. 208,092.25,
die Kantonalbank-Reserve, Fr. 56,048. 90, den

Hülfs- und Patronats-Fonds, Fr. 50,444. 46
und den kantonalen Kranken- und Armenfonds,
Fr. 48,196. 45.

Der Hülfs- und Patronats-Fonds tritt im Jahr 1891

zum ersten Male auf. Er ist infolge der Bundesgesetze
über das Alkoholmonopol entstanden und speziell durch
Art. 5 des Dekretes vom 18. Mai 1888 über die Organisation

der Arbeitsanstalten gegründet worden.

In der Uebersicht der Rechnungen der Spezialfonds
ist das Vermögen des Jnselspitals und des Außerkrankenhauses

nicht aufgenommen. Der Bestand und die Bewegung

des Vermögens dieser beiden Fonds war im Jahre
1890 (die Rechnungen für 1891 sind noch nicht genehmigt)

folgende:

Fr.

Uebertrag
Verwaltungskosten
Ausgaben der Spezialfonds....

Summe der Ausgaben

Mehreinnahmen
Stand des Vermögens:

am 1. Jänner

am 31. Dezember

nämlich:
1. Stiftungsvermögen
2. Badesteuerfonds
3. Bitziusfonds
4. Weihnachtsfonds
5. Zeerlederstiftung
6. R'eisegelderfonds

Zusammen, wie oben,

Fr. 126,383. 38
3,105.30
9,349. 25

Fr. 138,837.93

Fr. 76,214.43

„ 7,060,710.04

Fr. 7,136,924.47

Fr. 6,989,335.87
12,528. 51

15,000.—
2,300. —

16,947. 77
100,812. 32

Fr. 7,136,924.47

I. Insetspitat.

Einnahmen:
Ertrag des Vermögens
Vergabungen und Geschenke.
Verschiedene Beiträge
Einnahmen der Spezialfonds

Summe der Einnahmen Fr. 215,052.36

Ausgaben:
Jnselspital, Kosten. Fr. 115,963.87
Beschwerden und Abgaben „ 10,419.51

II. Auherkrankenhaus.

Einnahmen:
Ertrag des Vermögens Fr.
Legate und Geschenke „

42,765. 19

4,646. 55

168,018. 24
33,205. 80
2,931. 30

10,897.02

Summe der Einnahmen Fr. 47,411.74

Ausgaben;
Krankenhaus, Kosten Fr. 33,286. 59
Beschwerden und Abgaben „ 2,017.42
Verwaltungskosten „ 1,041. 90

Summe der Ausgaben Fr. 36,345. 91

Mehreinnahmen Fr.

Stand des Vermögens:
11,065.83

Uebertrag Fr. 126,383. 38

am 1. Jänner

am 31. Dezember
„ 1,455,795.63

." Fr. 1,466.861.46

Herr Finanzdirektor! Die vorliegende Staatsrechnung des Kantons Bern für das Jahr 1891 wird Ihnen
zu Handen des Regierungsrathes und des Großen Rathes zur Genehmigung empfohlen.

Mit Hochachtung!

Bern, den 26. April 1892.

Der Kantonsbuchhalter:

A. Kügli.
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Abänderung
des

§ 25 des Dekrets dom I.Marz 1882

betreffend

das Verfahren bei den Schätzungen und

bei den Versicherungen von Gebäuden,

sowie bei Ausmittlung des Drandschadens.

(März 1892)

Der Große Wath des Kantons Wern,

auf den Antrag des Regierungsraths,

beschließt:

Art. 1.

Der letzte Absatz des § 25 des Dekrets vom 1. März
1882 betreffend das Verfahren bei den Schätzungen und
bei den Versicherungen von Gebäuden wird aufgehoben
und durch folgende Bestimmung erfetzt:

„Diese geschieht in den Fällen a und b hievor
„aus Kosten der Eigenthümer, im Falle v auf Kosten
„der Anstalt. Für die von den Gebäudeeigenthümern
„zu bezahlenden Schatzungskosten ist der Verwaltungs-
„rath der Brandversicherungsanstalt befugt, eine den

„Durchschnittskosten entsprechende einheitliche Gebühr
„festzusetzen. Diese ist von dem die außerordentliche
„Schätzung anbegehrenden Gebäudeeigenthümer zum
„Voraus auf der Amtsschreiberei zu deponiren "

Art. 2.

Diese Abänderung tritt sofort in Kraft.

Very, den 18. März 1892.

Im Namen des Regierungsraths
der Präsident

Eggli.
der Staatsschreiber

Kistler.
Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.

Anträge
der

Mrfassungsrevistonskommisston

(Vierzigerkommission).

(21. Mai 1892.)

1. Der Große Rath möchte in Gemäßheit des Z 90

Nr. 1 der Verfassung den Antrag zu einer Revision der

Staatsverfaffung des Kantons Bern vom 31. Heumonat
1846 stellen und demzufolge nach H 91 beschließen, den

politischen Versammlungen die Fragen zum Entscheide

vorzulegen:

u) ob eine Revision der Verfassung stattfinden solle?

und, wenn ja:

d) ob die Revision durch den Großen Rath oder durch
einen Verfaffungsrath vorzunehmen sei?

2. Es sei in einer Botschaft zu obigem Revisionsantrage

dem Volke zur Kenntniß zu bringen, daß der

Große Rath, falls ihm die Revision der Verfassung
übertragen werden sollte, dieselbe nach dem vom Regierungsrath

aufgestellten und durch die Vierzigerkommission

modifizirten und ergänzten Programm ausführen werde.
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den Aegierungsrath zu Fanden des Kroßen Aathes

über

das Postulat betreffend die Errichtung eines ständigen

Inspektors!« für die Amts- K Gerichtsfchreibereien.

(März 1892.)

Herr Präsident,
Meine Herren,

Bei Anlaß der Behandlung des Staatsverwaltungsberichtes

für das Jahr 1888 hat der Große Rath auf
den Antrag der Staatswirthschaftskommission beschlossen,
der Regierungsrath sei eingeladen, die Frage zu prüfen
und darüber Bericht und Antrag vorzulegen, ob nicht
zum Zwecke regelmäßiger Inspektionen der
Amts- und Gerichtsschreibereien eine besondere

Beamtung eingerichtet werden solle.
Die Staatswirthschaftskommission wurde zu diesem

Postulate hauptsächlich durch die in den letzten Jahren
stattgefundenen Entdeckungen von Unregelmäßigkeiten auf
mehreren Amts- und Gerichtsschreibereien veranlaßt. Diese
zum Theil bedeutenden Unregelmäßigkeiten, welche zu
krimineller und korrektioneller Bestrafung verschiedener

Inhaber solcher Beamtungen führten und noch weitere
gerichtliche Verhandlungen nach sich ziehen dürften,
bewegten sich in folgenden Richtungen. Einerseits hatten
die Beamten Gebühren bezogen, zu deren Bezug weder
der Staat noch sie berechtigt waren, und hatten sich

dieselben ganz oder theilweise angeeignet, oder sie hatten
den bei den betreffenden Geschäften, z. B. amtlichen

Güterverzeichnissen, betheiligten Personen Auslagen in
Rechnung gebracht, die nicht gemacht worden waren.
Es drohte so das alte Sportelunwesen in ganz ungesetzlicher

Form wieder einzureihen. Andererseits hatten
Beamte die ihnen in amtlicher Eigenschaft anvertrauten
Gelder veruntreut, oder sie hatten ihr Amt dazu
mißbraucht, Fälschungen vorzunehmen, unrichtige Darstellungen

zu bestätigen und falsche Zeugnisse auszustellen,
um sich oder dritten Personen einen rechtswidrigen Vortheil

zuzuwenden. Durch diese pflichtwidrigen Handlungen,
zu welchen sich auch solche gesellten, die mehr auf
Nachlässigkeit, Unkenntniß und Ungeschick beruhten, wurde die
öffentliche Verwaltung diskreditirt und öffentliche Einrichtungen,

wie die Grundbuchführung, wurden stellenweise
ihrer Zuverläßigkeit entkleidet. Sodann wurde der

Staat, weil er für den durch pflichtwidrige Handlungen
seiner Beamten verursachten Schaden verantwortlich ist,
in vielfache unangenehme Rechtshändel verwickelt, welche
noch jetzt nicht alle ausgetragen sind, und er mußte auch

für sehr bedeutende Summen Ersatz leisten. Man glaubt
nun, solchen Vorkommnissen könnte durch eine bessere

Beaufsichtigung der betreffenden Beamten vorgebeugt
werden und hiefür solle ein neues Aufsichtsorgan
geschaffen werden.



Zur Zeit stehen folgende Vorschriften über die
Beaufsichtigung der Amts- und Gerichtsschreibereien in

Geltung. Nach Art. 11 des Gesetzes über die Amtspflichten
der Regierungsstatthalter und der Unterstatthalter vom
3. Dezember 1831 stehen die Amtsschreibereien unter der
Aufsicht der Regierungsstatthalter und es sollen diese von
Zeit zu Zeit nachsehen, ob die Grundbücher und Manuale
fleißig nachgetragen und gehörig registrirt werden, und
ob sich die Archive in guter Ordnung befinden. Eine
gleiche allgemeine Aufsichtspflicht der Gerichtspräsidenten
gegenüber den Gerichtsschreibern ist nirgends statuirt.
So weit dem Erstern die Leitung der gerichtlichen
Verhandlungen und der Thätigkeit des Richteramts
überhaupt obliegt, läßt sie sich hieraus abstrahiren. Durch
den H 32 des Gesetzes über die Organisation und die
Geschäftsform des Regierungsrathes und der Direktionen
vom 25. Januar 1847 wurde der Justiz- und
Polizeidirektion übertragen: „Die Aufsicht über die Sekretariate
und die Archive der Amtsbezirke." Nachdem eine Trennung

dieser Direktion mit Bezug auf Justiz und Polizei
stattgefunden, wurde die gleiche Aufgabe durch das Dekret
betreffend die Eiytheilung der Direktionen vom 22. Mai
1889 ausdrücklich der Justizdirektion zugewiesen. Sodann
bestimmt Z 6 des Gesetzes über die Amts- und
Gerichtsschreibereien vom 24. März 1878: „Der Regierungsrath
hat die Amts- und Gerichtsschreibereien, je nach
Bedürfniß, hinsichtlich der Geschäftsführung und
Pflichterfüllung der Beamten untersuchen zu lassen und
vorgefundene Uebelstände zu beseitigen," und Z 16 des
Dekrets über die Obliegenheiten der Amtsschreiber vom 24.
April 1878 fügt bei: „Der Regierungsrath wird je nach
Bedürfniß die Archive der Bezirksverwaltung hinsichtlich
ihrer Ordnung und Einrichtung, sowie der Beschaffenheit
der Lokale durch Sachverständige untersuchen, vorhandene
Uebelstände beseitigen und werthlose Schriften vernichten
lasfen."

Eine Beaufsichtigung der genannten Beamtungen und
die Vornahme von Untersuchungen hat man nach diesen
Vorschriften von jeher als nothwendig erachtet. Jedoch
glaubte man, es genüge, wenn die Letztern „von Zeit zu
Zeit" oder „nach Bedürfniß" vorgenommen werden.

Diese Bestimmungen waren gut gemeint, konnten aber
ihren Zweck nicht erfüllen. Was die mit der Ueber-
wachung und Untersuchung betrauten Beamten und
Behörden betrifft, so sind dieselben zur Erfüllung ihrer
Aufgabe nur bis zu einem gewissen Grade geeignet. Sie
können allerdings solche Unregelmäßigkeiten und
Mißbräuche wahrnehmen, welche in den geschäftlichen
Berührungen mit dem zu beaufsichtigenden Beamten zu Tage
treten. Aber die tieferen und wesentlicheren Mängel, wie
der Bezug zu hoher oder unrichtiger Gebühren, die
Vernachlässigung selbständig zu besorgender Arbeiten, der
Akten-, Büreau- und Archivordnung, die unrichtige Führung
z. B. der Grundbücher, der Handelsregister w., oder noch
schlimmere Vorkommnisse, wie sie in den Eingangs
berührten Fällen bekannt geworden sind, werden sie dabei
nicht entdecken.

Die Regierungsstatthalter und Gerichtspräsidenten sind
in den größern Amtsbezirken schon so stark beschäftigt,
daß sie zu weitläufigen und zeitraubenden Untersuchungen
nur selten Zeit finden und dieselben somit nicht ohne
bestimmten Anstoß von Oben vornehmen werden. Sie
stehen zudem in den meisten Amtsbezirken, insbesondere
in den kleinern, in einem kollegialen Verhältnisse zu den
Amts- und Gerichtsschreibern, welches eine Ueber- und
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Unterordnung nicht aufkommen läßt und die Untersuchungen,
falls sie wirklich vorgenommen würden, in der Regel zu
einer bloßen Formsache reduziren würde.

Was die Justizdirektion betrifft, so besitzt dieselbe kein
Personal, welches sie zu Inspektionen verwenden kann.
Dem Direktor ist zur Bewältigung seiner Arbeiten ein
Sekretär und ein Angestellter beigegeben, welche durch die
ordentlichen Büreauarbeiten vollauf beschäftigt sind. Sollen
demnach Untersuchungen von Amts- oder
Gerichtsschreibereien vorgenommen werden, so muß sich die
Justizdirektion jeweilen an Persönlichkeiten außerhalb des

Büreaus wenden. Solche zu finden ist nicht immer leicht.
Es sind dazu die verschiedensten Eigenschaften erforderlich:
Eingehendste Sachkenntniß, taktvolles Auftreten, Ausdauer,
fester Charakter u. s. f. Wer diese Eigenschaften besitzt,

hat gewöhnlich schon andere Aufgaben in Fülle zu
besorgen und übernimmt nicht gerne so unangenehme und
zeitraubende Missionen. Sollen die Untersuchungen überall
durchgeführt werden, so entstehen auch bei diesem System
sehr bedeutende Kosten für Taggelder, Reisen, Verpflegung,
Berichterstattung u s. f. Und da für Justizzwecke nur
ungerne größere und außerordentliche Summen bewilligt
werden, und die gewöhnlichen Kredite hiefür nicht
ausreichen, so werden die Inspektionen so lange als möglich
verschoben. So datirt z. B. die letzte allgemeine
Untersuchung auf das Jahr 1871 zurück, und die damals
verwendeten Experten konstatiren in ihren Berichten, daß seit
25 Jahren keine allgemeine Untersuchung mehr
stattgefunden habe. Verschiedene derselben betonen auch, daß
ihre Untersuchung nur den Werth einer vorläufigen
Visitation habe. Um die bestehenden Verhältnisse mit
hinreichender Sachkenntniß beurtheilen zu können, würden
mehrere aufeinanderfolgende Untersuchungen erforderlich
sein.

Es liegt nach dem Gesagten unzweifelhaft ein Fehler
im bestehenden System und die laut gewordenen Klagen,
welchen das Postulat entspruugen ist, haben ihren Grund
nicht in bloßen Zufälligkeiten. Sollen die Inspektionen
ihren Zweck erfüllen, so müssen sie in rascherer
Auseinanderfolge stattfinden und es muß dafür gesorgt werden,
daß zwischen den einzelnen Untersuchungen der erforderliche

Zusammenhang bestehe. Beides imrd nach den
gemachten Erfahrungen nur erreicht, wenn dafür ein ständiger
Beamter geschaffen wird.

Obschon also das Bedürfniß einer solchen Einrichtung
vorhanden ist, würde der Unterzeichnete dennoch Bedenken

getragen haben, dieselbe vorzuschlagen. Bekanntlich ist
unsere Bevölkerung der Vermehrung der öffentlichen
Stellen nicht sehr zugethan. Auch liegt es nahe,
einzuwenden, ein ständiger Inspektor bloß für die Amts- und
Gerichtsschreibereien werde auf die Dauer nicht genügende
Beschäftigung haben. Mit Bezug auf die
Gebühreneinnahmen übt die Finanzdirektion bereits eine ziemlich
intensive Kontrole aus und der Geschäftsbereich der
Gerichtsschreibereien wird für die Zukunft in Folge der

Uebertragung der Zwangsliquidationen an die Betreibung^

und Konkursämter ein beschränkterer werden.
Allein das Bedürfniß einer neuen Beamtung besteht

auf der Justizdirektion noch in andern Beziehungen.
Bekanntlich liegt derselben ob, die Anträge für die
Festsetzung der Büreaukosten- und Angestellten-Vergütungen
an die Amts- und Gerichtsschreiber, sowie die Betreibungsund

Konkursbeamten zu stellen und für die Unterbringung
und Möblirung der Gerichtsbehörden, sowie die Lokale
der Sekretariate, der Archive w. zu sorgen. Insbesondere
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die erstere Aufgabe kann nur bei genauer Kenntniß aller
einschlägigen Verhältnisse richtig erfüllt werden. Sonst
wird der Staat zu hohe oder nicht gleichmäßig und
gerecht bemessene Vergütungen ausbezahlen. Um zu
richtigen Anträgen zu gelangen, mußte die Justizdirektion
schon bis dahin von Zeit zu Zeit mehr oder weniger
ausgedehnte Feststellungen der Geschäftslast auf den genannten
Amtsstellen vornehmen lassen. Wird ein ständiger
Aufsichtsbeamter eingeführt, so wird ihr derselbe auch hierüber
die erforderlichen Aufschlüsse verschaffen, und wir sind
überzeugt, daß er dadurch allein dem Staate mehr nützen
wird, als den Betrag seiner Besoldung. So hat z. B.
eine kürzlich auf mehreren Gerichtsschreibereien des Jura
vorgenommene Visitation gezeigt, daß daselbst weitläufige
unnütze und sogar ungesetzliche Arbeiten gemacht wurden,
für welche der Staat die Kosten, d. h. die erforderlichen
Angestellten bezahlte.

Durch die Verordnung des Bundesrathes über das

Handelsregister vom 6. Mai 1890 ist den kantonalen
Aufsichtsbehörden über die Handelsregisterführung zur
Pflicht gemacht worden, jedes Registerbüreau alljährlich
mindestens einmal untersuchen zu lassen. Dieser Obliegenheit

konnte die Justizdirektion als Aufsichtsbehörde für
den Kanton Bern bis jetzt nur ungenügend nachkommen.
Wird die in Frage stehende Beamtung kreirt, so können
derselben auch diese Inspektionen übertragen und gleichzeitig

mit den andern vollzogen werden. Mochte man bis
zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung

und Konkurs vielleicht dem Handelsregister keine

große Bedeutung beimessen, so ist dies nun seit dem

genannten Zeitpunkte wesentlich anders geworden. Von
der Art und Weise der Führung desselben wird es vielfach

abhängen, ob mehr oder weniger Schuldner auf
Konkurs oder auf Pfändung betrieben werden können.
Es besteht für die Behörden und das Publikum ein sehr
großes Interesse daran, daß hierin überall eine möglichst
gleichmäßige, weder übertrieben strenge noch zu laxe Praxis
gehandhabt werde.

Der Justizdirektion fehlte überhaupt bis jetzt ein

Organ, durch welches sie zu der Bezirksverwaltung und

/ den Einrichtungen der freiwilligen Rechtspflege
(Grundbuchführung, Vormundschaftswesen, Notariat) in engern
Kontakt treten konnte. Die (zwar zahlreichen) Einfragen,
Beschwerdeführungen. Gebührenangelegenheiten, welche an
sie gelangen, werfen nur auf einzelne Vorgänge Licht
und ersetzen eine umfassende und unmittelbare Anschauung
nicht. Wird ihr hiefür ein eigener Beamter beigegeben,
so werden manche gegenwärtig bestehende Uebelstände bald
verschwinden. Im Allgemeinen wird die Ordnung ans
den Amtsbüreaux, welche viel zu wünschen übrig läßt,
eine bessere werden. Die Vorschriften über die Geschäftsführung

werden beobachtet und es wird mehr Einheitlichkeit

in der Durchführung der Amtshandlungen erzielt
werden. Unregelmäßigkeiten in der Geschäftsführung werden

früher entdeckt, so daß noch Remedur stattfinden kann.
Das Publikum wird vor Ueberforderungen, der Staat
vor Gebührendefraudationen mehr als bis dahin gesichert.
Die Gefahr der Ausbeutung der amtlichen Stellung zu
betrügerischen Handlungen wird geringer.

Im Einzelnen ist hervorzuheben:

Amtsschrewereien.

1. Die Grundbuchführung wird eine gleichmäßigere,
im Jura auch eine sicherere werden. Die formellen Vor¬

schriften über das Hypothekarwesen werden richtiger
befolgt die demselben anhaftenden Mängel besser erkannt
und für die Beseitigung derselben und eine Neuordnung
wichtige Anhaltspunkte gewonnen. Die Pflicht der
Amtsschreiber, die ihnen eingereichten Akten auf ihre
Gesetzmäßigkeit zu prüfen, wird überall gleiche Anwendung
finden und es wird dadurch auch die Notariatspraxis in
gewissen Beziehungen zu größerer Gleichmäßigkeit und
Pünktlichkeit veranlaßt werden.

2. Der Gebührenbezug ist ein sehr ungleichmäßiger,
was manchenorts sehr unangenehm empfunden wird.
Diesem Uebelstande würde abgeholfen.

3. Die Archive des Amtsschreibers und des

Regierungsstatthalters befinden sich beinahe überall in
schlimmem Zustande. Die nutzlosen Akten werden nicht
ausgeschieden, die aufzubewahrenden nicht gehörig
geordnet und verwahrt und die Register nicht nachgeführt.
Die Klagen über diesen Zustand sind alt, von einer
Berücksichtigung derselben mußte jedoch bis jetzt meist
Umgang genommen werden.

L. Oerichtsschreidereien.

1. Die bekannten Mißbräuche bei derVer schreib u n g
der Gerichtsprotokolle könnten bis zu einem
gewissen Grade gehoben werden.

2. Der Gebührenbezug würde einheitlicher.
3. Betreffend die Archive der Gerichtsschreibereien

und der Richterämter ist dasselbe zu sagen^ wie über
diejenigen der Amtsschreibereien und der Regierungsstatthalterämter.

0. Ketreibimgs- und Konkursämter.

Dieselben stehen unter gerichtlicher Aufsicht. Mit der
Justizdirektion haben sie nur Beziehungen administrativer
Natur (Lokale, Besoldungen, Büreau- und Angestellten-
Entschädigungen). Es hat sich jedoch bereits gezeigt, daß
die kantonale Aufsichtsbehörde (3 Mitglieder des
Appellations- und Kassationshofes) mitunter für Visitationen,
Erhebungen u. dgl. eines Kommissärs bedürfen wird.
Voraussichtlich wird sie hiezu gerne den mit den
erforderlichen Eigenschaften und Erfahrungen ausgerüsteten
Inspektor verwenden.

v. Uormundschaftswesen.

In diesem Gebiete wird noch vielfach über Nach-
lässiAeit in der Rechnungslegung geklagt. Durch den

ständigen Beamten wird der Justizdirektion die Möglichkeit
geboren sein, sich über den wirklichen Stand der

Dinge besser Auskunft zu verschaffen, als es gegenwärtig
durch die Jahresberichte der Bezirksprokuratoren
geschehen kann.

ü. Notariat.

Eine bessere Ueberwachung dieser patentirten
Berufspersonen ist noch vor Kurzem im Großen Rathe verlangt
worden. Sie wird in durchgreifender Weise erst
stattfinden können, nachdem eine neue Notariatsordnung die
Grundlagen geschaffen haben wird. Bis dahin besteht
aber -mmerhin das Bedürfniß, einzelne Notariatsbüreaux,
z. B. mit Rücksicht auf hängige Disziplinaruntersuchungen,
einer Visitation zu unterwerfen. Es kann dadurch dem

Publikum manche Schädigung oder Vernachlässigung
erspart werden.



Würde nach den bisherigen Ausführungen der ständige
Inspektor berufen sein, der laufenden Verwaltung werthvolle

Dienste zu leisten und bestehende Lücken auszufüllen,
so wäre doch damit seine Aufgabe und seine Bedeutung
nicht erschöpft. Sie würde sich noch in Folgendem ganz
besonders geltend machen.

Viele der bestehenden Vorschriften über die
Sekretariate, Gerichtsschreibereien, die Grundbuchführung,
Archive, ganz besonders aber sämmtliche Tarife bedürfen
einer gründlichen und baldigen Revision und zum Theil
einer Reform. Die großen Verschiedenheiten in den

Einrichtungen der Amtsstellen und der Handhabung der
bestehenden Vorschriften fallen vielfach nicht den Beamten,
sondern ebenso sehr der Lückenhaftigkeit und Unklarheit
dieser Vorschriften zur Last. Viele der letztern sind unter
einer ganz andern Gesetzgebung entstanden und passen

zu den heutigen Verhältnissen nicht mehr. Soll aber
eine gesammte Revision derselben vorgenommen werden,
so kann dieselbe nur auf Grundlage einer genauen Kenntniß

der vorhandenen Mängel und Bedürfnisse mit Erfolg
stattfinden. Der Unterzeichnete würde diese Arbeit gerne
an die Hand nehmen. Er glaubt aber, daß er erst durch
die Berichte des geplanten Inspektors die genügenden
Anhaltspunkte dafür erhalten wird.

Fragt es sich nun, wie die neue Stelle zu schaffen
sei. so bin ich der Ansicht, daß dazu ein Gesetz nicht
nothwendig ist. Es genügt ein Dekret des Großen Rathes.
Denn es handelt sich nicht darum, den bestehenden
Rechtszustand zu ändern. Der Regierungsrath und die
Justizdirektion sollen einfach in den Stand gesetzt werden, die
ihnen schon lange obliegenden Pflichten vollkommener,
als bis jetzt zu erfüllen. Liegt auch den vorhandenen
Vorschriften vorwiegend der Gedanke zu Grunde, daß es

hiefür nur zeitweiliger Inspektionen bedürfe, so schließen
sie doch auch die vorgeschlagene Organisation nicht aus.
Wer von Zeit zu Zeit oder nach Bedürfniß Untersuchungen
vornehmen lassen kann, darf sie auch jährlich oder sonst
periodisch wiederkehren lassen. Und wem die Wahl der

Kommissäre, ihre Art und Zahl und das Verfahren bei
der Untersuchung frei gestellt ist, der darf sich hiefür auch
eines ständigen Beamten bedienen. Genügt zur Autorisation

des Kommissärs oder Inspektors der Auftrag des

Regierungsrathes oder der Justizdirektion, so muß um-
somehr auch ein Dekret des Großen Rathes hiefür
ausreichen.

Der Unterzeichnete erlaubt sich demnach, Ihnen den

Entwurf zu einem bezüglichen Dekret mit dem Antrage
vorzulegen, Sie möchten auf dessen Berathung eintreten.

Zu den einzelnen Bestimmungen hat er nur wenige
Bemerkungen anzubringen.

Die Besoldung dieses Beamten muß so bemessen

werden, daß für die Stelle eine in jeder Beziehung
geeignete Persönlichkeit gefunden werden kann. Die Stellung
und Obliegenheiten des Inspektors und das von ihm bei
den Untersuchungen zu beobachtende Verfahren können
im Dekret nicht erschöpfend umschrieben, sondern es muß
deren Feststellung einem besondern Reglement und den

im Einzelfall zu ertheilenden Instruktionen der vorgesetzten

Behörden reservirt werden.

Bern, 28. März 1892.

Mit Hochachtung!

' Der Justizdirektor:
Lienhard.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1832.
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Entwurf-Dekret
betreffend

die Errichtung eines ständigen Inspektorats
für die Amts- und Gerichtsschreibereien.

Der Kroße Walh des Kantons Wern,

auf den Antrag des Regierungsraths,

beschließt:

Art, 1.

Der Justizdirektion wird für die Beaufsichtigung und
Untersuchung der Amts- und Gerichtsschreibereien ein

ständiger Inspektor beigegeben.
Demselben können auch andere Verrichtungen, wie

z. B. Inspektionen der Betreibungs- und Konkursämter,
der Notariatsbüreaux rc., übertragen werden.

Art. 2.

Der Inspektor wird durch den Regierungsrath auf
eine Amtsdauer von 4 Jahren gewählt. Sein Büreau
wird ihm von der Justizdirektion angewiesen.

Art. 3.

Die Besoldung des Inspektors wird auf Fr. 4000
bis Fr. 5000 jährlich festgesetzt. Außerdem werden ihm
die Auslagen für Reisen, Verpflegung u. dgl. vergütet.

Art. 4.

Ein Reglement des Regierungsrathes wird über die

Obliegenheiten dès Inspektors und die Vergütung seiner
Auslagen die nähern Vorschriften aufstellen.

Sollte derselbe durch die in Art. 1 bezeichneten
Verrichtungen nicht vollständig in Anspruch genommen werden,
so hat er auch andere ihm vom Regierungsrath oder
der Justizdirektion ertheilte Aufträge zu vollziehen.

Art. 5.

Dieses Dekret tritt sofort in Kraft und ist in die

Gesetzsammlung aufzunehmen.

Vom Regierungsrath genehmigt und mit Empfehlung
an den Großen Rath gewiesen.

Bern, 2. April 1892.

Im Namen des Regierungsraths
der Präsident

Kggtt,
der Staatsschreiber

Mer.
40»
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Entwurf.

Heseh
Über

die öffentlich-rechtlichen Folgen (Ehrenfolgev) des

Konkurses nnd der fruchtlosen Mndung.

(März 1892.)

Der Große Math des Kantons Wern,

gestützt auf Art. 26 des Bundesgesetzes über
Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April 1889;

in Erwägung, daß es dem Grundsatze der
Rechtsgleichheit entspricht, alle ausbetriebenen Schuldner gleich
zu behandeln,

auf den Antrag des Regierungsraths,

beschließt:

s t-

Alle Personen, gegen welche der Konkurs erkannt
oder gegen welche infolge fruchtloser Pfändung ein
Verlustschein ausgestellt wird, sind auf die Dauer von sechs

Jahren in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt.
Auf Schuldner, welche im Zeitpunkt der

Konkurseröffnung oder der Ausstellung des Verlustscheins noch

minderjährig sind, findet diese Bestimmung keine

Anwendung.

s 2.

Leistet ein Schuldner den Nachweis, daß seine
Zahlungsunfähigkeit ganz oder zum Theil ohne eigenes
Verschulden eingetreten ist, so kann die Einstellung in der
bürgerlichen Ehrenfähigkeit durch den Richter je nach
dem Grade oder Maße des Verschuldens abgekürzt oder

ganz aufgehoben werden.

8 3.

Der Schuldner, welcher diesen Nachweis antreten
will, hat dem Gerichtspräsidenten des Amtsbezirks, in
welchem der Konkurs erkannt oder der Verlustschein
ausgestellt wurde, ein schriftliches Gesuch nebst allen in seinen
Händen befindlichen urkundlichen Belegen^ einzureichen.
Sind weitere Erhebungen oder Nachforschungen erforderlich,

so soll der Gerichtspräsident dieselben auf Kosten
des Gesuchstellers vornehmen.

s 4.

Der Gerichtspräsident entscheidet erstinstanzlich über
das Gesuch. Zu der Verhandlung sind außer dem Schuldner
auch die dem Betreibungs- und Konkursamt bekannten

verlustig gewordenen Gläubiger brieflich einzuladen.
Gegen den'Entscheid des Gerichtspräsidenten steht sowohl
dem Schuldner als jedem verlustig gewordenen Gläubiger
das Recht der Weiterziehung an den Appellations- und
Kassationshof zu.

Die Erklärung der Weiterziehung umß innerhalb
10 Tagen mündlich oder schriftlich beim Gerichtspräsidenten

abgegeben werden. Derselbe hat nach deren
Empfang ohne Verzug die Akten und das Urtheil an die

oberinstanzliche Behörde einzusenden. Die Letztere kann
weitere Erhebungen über den Thatbestand anordnen. Sie
entscheidet ohne Parteivorträge und theilt das Urtheil
dem Gerichtspräsidenten zur Eröffnung mit.

s S.

Die Aufhebung der Einstellung (Rehabilitation) tritt
auch dann ein, wenn dem Gerichtspräsidenten der Nachweis

geleistet wird, daß einer der in Art. 26 Abs. 2
des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs
bestimmten Fälle vorliegt.

8 6-

Wird gegen einen Schuldner, welcher wegen Konkurs
oder fruchtloser Pfändung bereits in der bürgerlichen
Ehrenfähigkeit eingestellt war, neuerdings der Konkurs
erkannt oder ein Verlustschein ausgestellt, so darf eine

wiederholte Einstellung nach Z 1 nur stattfinden, wenn
alle oder einzelne der geltend gemachten Forderungen seit
dem Ablauf der frühern Einstellung entstanden sind. Im
Streitfall entscheidet hierüber der Gerichtspräsident.

8 7-

Die Einstellungen in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit
wegen fruchtloser Pfändung sind vierteljährlich im Amtsblatt

durch den Betreibungsbeamten je einmal bekannt

zu machen. Hinsichtlich der in Konkurs gefallenen Schuldner
vertritt der Schuldenruf diese Bekanntmachung.

Die Aufhebungen der Einstellung (W 2 u. ff.) und die

Rehabilitationen (H 5) sind durch den Gerichtsschreiber
ebenfalls je einmal im Amtsblatt zu veröffentlichen.



s 8-

Dieses Gesetz tritt nach seiner Annahme durch das
Volk in Kraft. Dasselbe findet auch auf diejenigen
Personen Anwendung, welche vor dem 1. Januar 1892 in
Geltstag (Güterabtretung) gefallen sind oder über welche
das Falliment erkannt worden ist.

Ebenso ist es anwendbar auf die seit dem 1. Januar
1892 in Konkurs erkannten oder fruchtlos ausgepfändeten
Schuldner.

Durch dieses Gesetz werden auf den Zeitpunkt des

Inkrafttretens aufgehoben: Der erste Satz des Z 600
des bernischen Vollziehungsverfahrens in Schuldsachen
und der Z 8 des Gesetzes vom 25. April 1854 über
einige Abänderungen des Güterabtretungsverfahrens.

In Z 4, Ziff. 2, des Gesetzes über das Wirthschaftswesen

vom 4. Mai 1879 wird den Worten „für eines

Geltstagers oder Güterabtreters" beigefügt „Konkursiten
oder ausgepfändeten Schuldners".

Bern, den 18. März 1892.

Im Namen des Regierungsraths
der Präsident

Gggli»
der Staatsschreiber

Mer.
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Kericht der Polizeidirektion
an den

Wegierungsrath zu Kunden des Kroßen Hìutyxs
betreffend

die Revision des Gesetzes vom 1. September 1868

über

die Organisation, den Bestand und die Besoldung
des Landjägerkorps.

(1. Mai 1892.)

Herr Präsident,
Herren Regierungsräthe!

Am 30. Juli 1890 hat der Große Rath einen Anzug

des Herrn Oberst Scherz erheblich erklärt, welcher
folgendermaßen lautet:

„Der Regierungsrath wird eingeladen, die Frage
zu untersuchen, ob nicht das Gesetz über Organisation,
Bestand und Besoldung des Landjägerkorps vom 1.

September 1868 im Allgemeinen, aber insbesondere
auch im Sinne einer ökonomischen Besserstellung der
Landjäger zu revidiren sei, und dem Großen Rathe
Bericht und Antrag hierüber vorzulegen."
Der Anzug des Herrn Oberst Scherz bezweckt, einem

Zustande abzuhelfen, über welchen seit Langem geklagt
wird und auf dessen Nachtheile die Polizeidirektion selbst
schon öfter hingewiesen hat. Zu wiederholten Malen
haben die Landjäger um eine Aufbesserung ihres Soldes
nachgesucht, welche ihrer Stellung, sowie den Besoldungen
der Landjäger anderer Kantone entspräche. Der Sold
der bernischen Landjäger ist in der That niedriger, als
der Durchschnitt der Landjägerbesoldungen der übrigen
Kantone. Die Erhöhung, welche ihnen durch das Dekret
vom 2. April 1875 gewährt worden, ist augenscheinlich
ungenügend, und die Aufnahme, welche der Anzug des

Herrn Oberst Scherz in der Presse gefunden, zeigte, daß
die öffentliche Meinung der demselben zu Grunde liegenden
Absicht günstig ist.

Der Zeitpunkt scheint auch gekommen zu sein, um zu
einer Reorganisation des Landjägerkorps zu schreiten.
Die vor 30 Jahren eingeführte und durch das Gesetz

von 1868 beibehaltene Organisation entsprach der
damaligen Vertheilung der verschiedenen von der
Polizeidirektion abhängenden Dienstzweige. Seither wurde diese

Vertheilung modifizirt und haben sich auch neue Bedürfnisse

geltend gemacht; es ist daher nothwendig geworden,
die Organisation des Landjägerkorps mit derjenigen der

Polizeidirektion in Einklang zu bringen.
Das Landjägerkorps soll in ständigen Beziehungen

zu der Zentralpolizei stehen. Es liegt dies in der Natur
der Sache, da die Zentralpolizei hauptsächlich folgende
Dienstzweige zu besorgen hat:

1. das Fahndungswesen, inbegriffen die Redaktion
und die Versendung des eidgenössischen
Polizeianzeigers und des kantonalen Fahndungsblattes;

2. die Fremdenpolizei, sowie die Ausstellung der Reise¬
pässe und Wanderbücher;

3. die allgemeine Straskontrolle und die Vollziehung
der Strafen in den Zentralgefängniffen;

4. das Transportwesen;
5. das Erkundigungs- und Berichtwesen in Sachen

der Kriminal- und Sicherheitspolizei.
In der Periode vor 1830 hatte der Zentralpolizeidirektor

den unmittelbaren Befehl über das Landjägerkorps.
Das Dekret vom 28. Juni 1832 änderte hieran Nichts
(Art. 2, Lemma 5), ebenso wenig das Gesetz vom 24. März



1854. Diese Organisation hatte den Nachtheil, daß sie

eine allmälige Erschlaffung im Korps der Landjäger
begünstigte, welche nicht genügend überwacht waren und
deren Beaufsichtigung gänzlich Unteroffizieren überlassen

war, welche unfähig waren, eine strenge Disziplin zu
handhaben und einen guten, kräftigen Einfluß auf das
Korps auszuüben. Man glaubte, diesen Uebelständen
abzuhelfen durch das Gesetz vom 9. Dezember 1861, welches
dem Korps einen eigenen Kommandanten gab, in dessen

Hand die ganze unmittelbare Leitung und Befehligung
desselben gelegt war. Unter der geschickten Führung des

ersten Kommandanten, Hauptmann von Wattenwhl,
erzielte die neue Organisation Anfangs günstige Resultate.
Dabei stand übrigens das Landjägerkorps fortwährend in
unmittelbarem Verkehr mit dem Zentralpolizei-Büreau.
Dieses Büreau wurde durch das Gesetz vom 2. Mai 1880
(Z 3) aufgehoben, und dessen Verrichtungen sollten theils
auf die Polizeidirektion selbst, theils auf das
Landjägerkommando übergehen. Die Folge davon war ein Mangel
an Zusammenhang und gegenseitiger Fühlung, der je
länger je deutlicher hervortritt. Die Verrichtungen des

aufgehobenen Zentralpolizei-Büreaus werden großentheils
nach wie vor von eigenen, damit beauftragten Angestellten
besorgt, allein diese stehen nicht mehr unter einer
unmittelbaren und permanenten Leitung und Kontrolle,
indem es sowohl dem Polizeidirektor als dem Direktionssekretär

thatsächlich an Zeit gebricht, sich fortwährend
damit zu befassen, besonders seitdem die Geschäfte der

Polizeidirektion so bedeutend an Umfang zugenommen
haben durch das Hinzutreten des Civilstandswesens in
seiner jetzigen Gestalt, der Arbeitshäuser, des

Stellenvermittlungswesens, der Prüfung der Kostensrechnungen in
Strafsachen (Beschluß und Regulative des Regierungsrathes

vom 8. November 1882j, endlich besonders auch

durch die wachsenden Anforderungen der Fremdenpolizei,
welche einen unaufhörlichen Geschäftsverkehr in Heimatrechts-,

Unterstützungs-, Heimschaffungs- und
Auslieferungsangelegenheiten mit sich bringt. Nicht zu vergessen ist
ferner die stattgefundene Uebertragung der Militärdirektion
an den Polizeidirektor. Der wichtige Dienst der Zentralpolizei,

wie wir ihn weiter oben skizzirten, entbehrt demnach

eines speziell damit betrauten verantwortlichen
Vorgesetzten, und die betreffenden Angestellten sind einigermaßen

sich selbst überlassen. Andrerseits ist der Mangel
an Fühlung zwischen der Zentralpolizei und dem

Landjägerkommando mit mehrfachen Nachtheilen verbunden;
es mangelt dem polizeilichen Berichtswesen an Zentrali-
sation; bezügliche Berichte gehen direkt bei dem
Landjägerkommando ein, und die Polizeidirektion erhält nur durch
dieses ab und zu Kenntniß davon. Es besteht nicht mehr
die wünschbare Einheitlichkeit im Transportwesen, und die

Folge davon ist mancher Zeitverlust mit Vermehrung der

Kosten und eine gewisse Verwirrung des Dienstes. Man
fühlt, daß in diesem Organismus ein wichtiges Bindeglied

fehlt.
Dieses Bindeglied herzustellen ist der Zweck unseres

Antrages auf Kreirung des Amtes eines Polizeiinspektors,

welcher Chef der Zentralpolizei und
desLandjägerkorPs zugleich wäre. Seine Obliegenheiten

bestünden hauptsächlich darin, alle polizeilichen
Erkundigungen zu zentralisiren, den Transportdienst und
das Fahndungswesen (welches wir sobald als möglich
durch die Einführung des Systems Bertillon ^Anthropometries

zu verbessern wünschen) zu leiten, die
Strafkontrolle und das Niederlassungs- resp. Aufenthaltswesen

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.
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der Fremden zu überwachen, mit einem Worte, die
wirkliche Erfüllung der Pflichten der Zentralpolizei

zu kontrolliren.
Dem Landjägerhauptmann, der zugleich

Adjunkt des Polizeiinspektors wäre, läge sodann
insbesondere ob: die unmittelbare Aufsicht über das
Landjägerkorps, die Instruktion der Rekruten, die Dienstreisen,

die Inspektionen^ das Besoldungswesen u. s. w.
Die Obliegenheiten des Polizeiinspektors und des

Landjägerhauptmanns würden des Nähern durch ein
spezielles Reglement festgesetzt, wie im Art. 13 des
Entwurfes vorgesehen.

Auf diese Weise würden die zwei wesentlichen
Prinzipien einer Organisation der Polizei zur Geltung
gelangen : die Einheitlichkeit der Leitung und die Handhabung
der Disziplin.

Das Gesetz von 1868 bestimmte den Bestand des

Landjägerkorps auf zirka 300 Mann. Diese Zahl hat
successiv erhöht werden müssen infolge der Ausdehnung,
welchen der Zolldienst nahm. Die Zahl der für diesen
Dienst von der Eidgenossenschaft verwendeten Landjäger
hat sich seit zehn Jahren mehr als verdoppelt. Wir
beantragen daher, den Bestand des Korps auf ein
Maximum von 350 Mann festzusetzen.

Die Bedingungen zur Aufnahme in das Korps
bleiben die bisherigen; dagegen scheint es

^
uns

nothwendig, die Art der Rekruteninstruktion in mehreren
Punkten zu reformiren. Es wird nach unserer Ansicht
möglich und von Nutzen sein, in der Kaserne auf dem

Beundenfelde Jnstruktionskurse für die Rekruten und
selbst Wiederholungskurse für die Landjäger zu organi-
siren und den polizeilichen Fachunterricht durch Kurse
zu vervollständigen, die von kompetenten Männern über
Materien gegeben würden, welche das jetzige System nur
oberflächlich zu streifen gestattet. Hauptsächlich aber
scheint es uns nützlich zu sein, wie wir es schon in
unserm Berichte vom 27. Dezember 1890 über die
Gefängnißreform anführten, die Landjäger zu verpflichten,
unmittelbar nach ihrer Aufnahme in das Korps wenigstens

ein Jahr lang in dem Aufsichtspersonal der
Strafanstalten Dienst zu thun. Man wird dadurch einen
zweifachen Vortheil erreichen: die Strafanstalten bekommen
bessere Aufseher, deren Einfluß ohne Zweifel zur
moralischen Hebung der Sträflinge beitragen wird, und die

Landjäger erhalten Gelegenheit, die Stammgäste der
Zuchthäuser persönlich und nicht mehr nur durch
unvollständige Signalements kennen zu lernen. Es genügt,
jenen Grundsatz in das Gesetz niederzulegen; die
Ausführung desselben zu ordnen, wäre dem Regierungsrathe
zu überlassen.

Die beantragten Besoldungen der an die Spitze des

Korps zu stellenden Beamten stehen im Verhältniß zu
der Wichtigkeit ihrer Obliegenheiten. Was den Sold
der Landjäger betrifft, so beantragen wir zunächst eine

allgemeine Erhöhung desselben um 50 Rappen per Tag
und sodann je nach einer Periode von sechs Jahren bis
zum fünfundzwanzigsten Dienstjahre eine tägliche
Soldzulage von 20 Rappen. Der Tagessold des gemeinen
Landjägers würde demnach stufenweise von Fr. 3. 50 auf
Fr. 4. 30 ansteigen. Diese Solderhöhung, auf den

gegenwärtigen Bestand von 320 Mann berechnet, bedingt
eine jährliche Gesammtausgabe von ungefähr Fr. 97,000,
wie aus folgender Uebersicht zu ersehen ist:

41
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320 Mann, 50 Rappen tägliche Solderhöhung, jährlich per Mann Fr. 182. 50, zusammen Fr. 58,400

91

39

40

60

20

40

60

80

„ Soldzulage nach 6 Dienstjahren, jährlich per Mann Fr. 73, „
12

18

24

„ 146,

„ 219,

„ 292,

„ 6,643

„ 5,694

„ 8,760

17,520

Total: Fr. 97,017

Indessen sind hievon in Abzug zu bringen die
Summen, welche gegenwärtig an die Landjäger bezahlt
werden für Bußenantheile (Fr. 18,000) und für
Entschädigungen in Strafsachen (Fr. 30,000) in einem Ge-
sammtbetrage von Fr. 48,000. Die jährliche Mehrausgabe

für den Kanton würde sich demnach in runder
Summe auf ungefähr Fr. 50,000 belaufen.

Diese Summe wird sich aber voraussichtlich noch
vermindern, wenn, wie wohl billiger Weise verlangt werden
kann, die Eidgenossenschaft sich verhältnißmäßig an der

Besoldungserhöhung betheiligt für die in ihren Zolldienst
gestellten Mannschaften. Es wird der Fall sein, Schritte
in dieser Richtung zu thun, sobald das neue Gesetz

erlassen sein wird. Jedenfalls darf angenommen werden,
daß die Betheiligung der Eidgenossenschaft wenigstens
diejenige Mehrausgabe decken wird, welche die Besoldungen
des Polizeiinspektors, des Landjägerhauptmanns und der

Divisionschefs mit sich bringen werden.
Der Art. 10 des Entwurfes legt die Pflegekosten für

die kranke Mannschaft dem Staate auf. Nach dem

gegenwärtigen Gesetze werden diese Kosten theilweise durch
einen täglichen Soldabzug von 70 Rp. gedeckt. Es hat
uns billig geschienen, diesen Soldabzug fallen zu lassen,
der sich nicht rechtfertigt, wenn es sich, wie dies fast
immer der Fall ist, um Krankheiten handelt, die sich der
Mann im Dienste zugezogen. Dagegen versteht es sich

von selbst, daß wenn die Krankheit eine Folge von
schlechter Aufführung oder Nachlässigkeit des Mannes ist,
diesem die Pflegekosten fernerhin auferlegt werden sollen.

Ein anderer Vortheil, welchen der Entwurf den
Landjägern bringen möchte, liegt in der Herabsetzung ihrer
Beiträge an die'Jnvalidenkasse. Diese Beiträge betragen
gegenwärtig 4°/» des Soldes. Wir hoffen, sie in kurzer
Zeit um die Hälfte reduziren zu können. Wir beantragen
nämlich (Art. 12), der Jnvalidenkasse, die sich Ende 1891
auf 195,000 Fr. belief, das auf 1. Januar 1893 sich

ergebende Kapital der Militärbußenkasse einzuverleiben.
Dieses Kapital betrug auf Ende 1890 Fr. 109,899. 60 Rp.
und wird sich Ende 1892 auf beiläufig 115,000 Fr.
belaufen. Die Militärbußenkasse wurde ohne eine gesetzliche

Grundlage gebildet, einfach durch das Zusammenlegen
der Militärbußen. Die einzige Bestimmung, welche in
Betreff dieser Bußen besteht, ist die, daß die
Militärdirektion den Ertrag derselben auf Ausgaben der

Militärverwaltung verwenden kann. Seitdem nun die Jnvalidenkasse

des Jnstruktionskorps erschöpft ist, bezahlt die
Militärbußenkasse die von der Regierung bewilligten Pensionen,
welche in einer gewissen Zahl von Jahren allm'älig
erlöschen werden. Durch die Vereinigung des Kapitals
dieser Kasse mit der Landjäger-Jnvalidenkasse erhielte man
einen Fundus von ungefähr 300,000 Fr., welcher ge¬

statten würde, später die Zuschüsse der Landjäger von
4°/o auf 2 "/» herabzusetzen, was den Zuschüssen
entsprechen würde, die anderwärts für die Ruhegehalte
verlangt werden. Die finanzielle Lage der Landjäger würde
dadurch erheblich verbessert. Die Landjäger-Jnvalidenkasse

bliebe für einen Theil der Pensionen der Jnstruktoren
belastet bis zum Erlöschen der Berechtigungen. Die da-
herige Summe würde jedes Jahr durch/die Regierung
festgesetzt werden je nach dem Betrage der Bußengelder,
welcher zu diesem Zwecke verwendet werden könnte.

Der Art. 14 des Entwurfes ermächtigt die Regierung,
mit der Stadt Bern eine Uebereinkunft abzuschließen
behufs gemeinsamer Organisation der Staats- und der
Ortspolizei. Die seit zwei Jahren funktionirende
Organisation ist nur provisorisch und bedarf übrigens der
Abänderung. Sie hat zwar unbestreitbare Dienste
geleistet, allein bei dem dernialigen Stande der Gesetzgebung
ist es nicht möglich, alle diejenigen Maßregeln in
Anwendung zu bringen, welche durch die Umstände geboten
wären. Eine ähnliche Uebereinkunft wird vielleicht auch
mit der Stadt Biel geschlossen werden müssen, deren rasche
Entwicklung eine vollständige Reorganisation des dortigen
Polizeidienstes nothwendig macht.

Die übrigen Bestimmungen des Entwurfes sind größtenteils

dem jetzigen Gesetze entnommen und geben zu keinen
Bemerkungen Änlaß.

Wir bitten Sie, Herr Präsident, Herren Regierungsräthe,
diesen Entwurf dem Großen Rathe zur Genehmigung zu
empfehlen und die Versicherung unserer ausgezeichneten
Hochachtung zu genehmigen.

Bern, 1. Mai 1892.

Der Polizeidirektor:
Stockmar.

Vom Regierungsrathe genehmigt und mit Empfehlung
an den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 14. Mai 1892.

Im Namen des Regierungsraths
Der Präsident

Kggtt,
Der Staatsschreiber

Kistler.
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Anträge der grsßräthtichen Kommission,

über die Organisation n. Mm 1392.

des dernischeu Polhàrps.

(Mai 1892.)

Der Hroße Wath des Kantons Wern, ^

in Revision des Gesetzes über Organisation, Bestand
und Besoldung des Landjägerkorps vom 1. Herbstmonat
1868,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

Art. 1.

Das Polizeikorps ist zur Handhabung der öffentlichen
Sicherheit, Ruhe und Ordnung bestimmt. Dasselbe steht
unter der Oberaufsicht der Polizeidirektion, welche über
dessen Verwendung verfügt.

Art. 2.

Die Leitung und unmittelbare Beaufsichtigung des

Korps wird durch folgende Beamte ausgeübt, welche der
Polizeidirektion unterstellt sind:

1. einen Polizeiinspektor;
2. einen Landjäaerhauptmann, zugleich Adjunkten des

Polizeiinspektors;
3. vier bis sechs Divisionschefs.
Diese Beamten werden auf den Vorschlag der

Polizeidirektion durch den Regierungsrath auf die Dauer von
vier Jahren gewählt und durch den Polizeidirektor
beeidigt. Nach Ablauf ihrer Amtsdauer sind sie sogleich
wieder wählbar.

Ihnen liegt ob, nach Maßgabe der von der
Polizeidirektion erlassenen Vorschriften die Instruktion der
Polizeimannschaft, sowie das Besoldungs-, Rechnungs- und
Rapportwesen des Korps zu besorgen.

Sie müssen beider Landessprachen kundig sein. Ihre
Amtssitze und der Betrag der von ihnen zu leistenden
Amtsbürgschaften werden durch eine Verordnung des

Regierungsrathes bestimmt werden.



!V4 L- IS Anträge der großräthtichen Kommission.

Art. 3.

Der Bestand des Polizeikorps ist auf ein Maximum
von 3S0 Mann — Landjägern — festgesetzt, inbegriffen
30 bis 40 Unteroffiziere als Sektionschefs, welche in
zwei Klassen zerfallen, die erste mit Wachtmeisters-, die
zweite mit Korporalsrang. Obiger Maximalbestand kann

nur mit Genehmigung des Großen Rathes definitiv
erhöht werden. In außerordentlichen und dringenden Fällen
ist jedoch der Regierungsrath befugt, das Korps
provisorisch zu verstärken.

all Art. 3.

4. Linie die Worte streichen: „die erste mit
Wachtmeisters-, die zweite mit Korporalsrang."

Art. 4.

Um in das Polizeikorps aufgenommen werden zu
können, muß der Mann folgende Eigenschaften besitzen:

1. Das schweizerische Bürgerrecht;
2. das zurückgelegte Alter von 20 Jahren;
3. den Zustand der bürgerlichen Ehrenfähigkeit;
4. einen guten Leumund;
5. Fertigkeit im Lesen, Schreiben und Rechnen;
6. eine gesunde und starke Leibeskonstitution, ohne

Leibesgebrechen.
Den Vorzug sollen in der Regel diejenigen Bewerber

genießen, welche im Heere eingetheilt sind und beide

Landessprachen kennen.

Art. 5.

Die Rekrutirung wird durch die in Art. 2
vorgesehenen Beamten besorgt, welchen die Polizeidirektion für
die Instruktion der Rekruten das nöthige Personal
beigeben kann.

Die Polizeidirektion entscheidet über die definitive
Aufnahme eines Mannes in das Korps, über die
Beförderungen und über die Entlassungen (mit oder ohne
Pension) der Landjäger jedes Grades (Art. 3).

Nach seiner Aufnahme wird jeder Landjäger durch den

Polizeiinspektor beeidigt und sodann für eine angemessene

Zeit zunächst in das Aufsichtspersonal der Strafanstalten
eingetheilt. Die daherigen Verhältnisse sind auf dem

Verordnungswege des Nähern zu ordnen.

8. Zeile:
Die Worte

Klassen."

ack Art. 5.

„jeden Grades" ersetzen durch „jeder

Art. 6.

Das Polizeikorps wird auf Kosten des Staates nach
Ordonnanz bewaffnet, ausgerüstet und bekleidet.

Art. 7.

Gehalte und Sold sind festgesetzt, wie folgt:
für den Polizeiinspektor 4000 bis 5000 Fr. jährlich;
für den Adjunkten des Inspektors 3000 bis 4000 Fr.

jährlich;
für einen Divisionschef 2500 bis 3000 Fr. jährlich;
für einen Sektionschef I. Klasse (Wachtmeister) 4 Fr.

50 Rp. täglich;
für einen Sektionschef II. Klasse (Korporal) 4 Fr.

täglich;
für einen Landjäger 3 Fr. 50 Rp. täglich;
für einen Rekruten während der Dauer seiner In¬

struktion 2 Fr. 80 Rp. täglich.
Die Landjäger aller Grade erhalten überdies je nach

ihrem Dienstalter folgende Soldzulagen:

uck Art. 7.

„Grade" durch „Klassen" ersetzen.
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a. nach 6 Dienstjahren 20 Rp. täglich;
b. „ 12 „ 40 „
e. „ 18 „ 60 „ „
à. „ 24 „ 80 „

Die Soldzulage beginnt am 1. Januar, welcher auf
die Vollendung des zur Zulage berechtigenden Dienstjahres

folgt.
Die Polizeidirektion ist berechtigt, durch motivirten

Beschluß die Gewährung einer Soldzulage zu verweigern
oder solche wieder zurückzuziehen, gegenüber Landjägern
jeden Grades, welche ihre Pflichten vernachlässigen und
sich schon wiederholt schwerere Disziplinarfehler haben zu
Schulden kommen lassen.

Hinwieder kann die Polizeidirektion den Uebertritt in
eine höhere Soldzulage-Klasse bis auf zwei Jahre früher
als auf den ordentlichen Termin eintreten lassen, zu
Gunsten von Landjägern jeden Grades, welche sich durch
außerordentliche Dienstleistungen auszeichnen.

Art. 8.

Es werden den Beamten und Mannschaften des Polizeikorps

für Dienstreisen, Stationswechsel, Arrestantentransporte

u. s. w. billige Entschädigungen, welche reglementarisch

näher bestimmt werden sollen, bewilligt, ebenso

Belohnungen für außerordentliche Dienstleistungen in der
Kriminal- und Sicherheitspolizei.

Art. 9.

Der Staat liefert den außerhalb der Hauptstadt
stationirten Landjägern jeden Grades freie Wohnung.
Die in Bern stehenden Mannschaften werden entweder
kasernirt oder erhalten eine von der Polizeidirektion
festzusetzende jährliche Wohnungsentschädigung.

Art. 10.

Im Falle von Krankheit, welche der Mannschaft im
Dienste zustößt, trägt der Staat die Kosten der ärztlichen
Behandlung, werde dieselbe den Kranken zu Hause oder
im Spital zu Theil, Inbegriffen die Arzneikosten.

Ist jedoch die Krankheit die Folge der eigenen
Nachlässigkeit oder der üblen Aufführung des Patienten, so

können obige Kosten ganz oder theilweise dem Letztern
auferlegt werden.

Art. 11.

Fehler gegen die Disziplin und Dienstfehler, welche
sich nicht zu einem gerichtlich zu bestrafenden Vergehen
qualifiziren, werden durch die.Polizeidirektion oder durch
die Beamten und Angestellten, welchen dieselbe ihre da-
herigen Befugnisse übertragen haben wird, nach Maßgabe
ihrer durch das Reglement festzusetzenden Kompetenzen
bestraft.

Art. 12.

Der Staat leistet an die Jnvalidenkaffe des Polizeikorps

(die bisherige Landjäger-Jnvalidenkaffe) einen
jährlichen Beitrag von wenigstens 6000 Fr.

Das auf 1. Januar 1893 sich ergebende Kapital
der Militärbußenkaffe wird der Jnvalidenkaffe des Polizeikorps

einverleibt, wogegen letztere einen, vom Regierungsrathe

zu bestimmenden Theil der Pensionen zu
übernehmen hat, welche den vormaligen Gliedern des kantonalen
Jnstruktionskorps bewilligt sind.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. ILS2.

ack Art. 7.

Im 4. Alinea sind die Worte: „zu verweigern oder
solche wieder zurückzuziehen" zu ersetzen durch: „für ein
Jahr hinauszuschieben."

ack Art. 9.

„Grade" durch „Klaffen" ersetzen.

42
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Art. 13.

Die nähere OrganisationsundVerwaltungjdeszPolizei-
korps find durch den Regierungsrath zu ordnen.I Der
Erlaß einer allgemeinen Dienstinstruktion steht der
Polizeidirektion zu.

Art. 14.

Der Regierungsrath ist ermächtigt, betreffend die
Besorgung des Polizeidienstes in der Hauptstadt und eventuell
auch in andern größern Ortschaften des Kantons, mit den

zuständigen Gemeindeorganen besondere Vereinbarungen
zu treffen und daherige organische Vorschriften zu erlassen.

Vom nämlichen Zeitpunkt hinweg sind aufgehoben:
1. das Gesetz über Organisation, Bestand und

Besoldung des Landjägerkorps vom 1. Herbstmonat 1868;
2. die Verordnung .betreffend das Landjägerkorps

vom 15. Jänner 1869;
3. das Dekret über die Besoldungen des

Landjägerkorps ;

4. das Gesetz betreffend die Verwendung der
Geldbußen vom 2. Mai 1886, soweit es die Landjäger betrifft;

5. der Beschluß betreffend die Belohnungen und
Entschädigungen in Strafsachen vom 9. Hornung 1887,
soweit er die Landjäger betrifft;

6. der Beschluß betreffend die fixen Entschädigungen
der Weibel und Polizeiangestellten für ihre Verrichtungen
in Strafsachen vom 9. Hornung 1887.

Bern, 7. Mai 1892. Bern, 11. Mai 1892.

Art. 15.

Gegenwärtiges Gesetz tritt auf den in
Kraft.

Im Namen des Regijerungsraths
der Präsident

Kggtt,
der Staatsschreiber

Kistler.

Namens
der großräthlichen Kommission

der Präsident
Scherz, Großrath.



tk — 167

Strcrfncrch^ctßgesuche.

(Mai 1892.)

1. Friedrich, Bendicht, Landwirth, von und zu
Großaffoltern, geboren 1836, hatte mit Bewilligung der
kantonalen Forstbehörde ein Waldstück ausgereutet und
vorübergehend landwirthschaftlich benutzt. An diese
Bewilligung war die Bedingung geknüpft, daß die Schlagfläche

im Frühjahr 1891 wieder mit Wald anzupflanzen
sei. Friedrich kam dieser Bedingung nicht nach und
wurde deshalb am 10. Oktober 1891 von der
Polizeikammer wegen WiderHandlung gegen die Polizeivorschriften

über die forstwirthschaftliche Behandlung der

Waldungen rc. vom 26. Oktober >853 zu einer Geldbuße

von Fr. 75 und zu den Kosten des Staates
verurtheilt. Friedrich sucht nun beim Großen Rathe um
Erlaß der Geldbuße nach, indem er glaubwürdig
nachweist, daß er die ihm obliegende Waldanpflanzung, zu
welcher er die Pflänzlinge lange vor Einreichung der
Strafanzeige angekauft, im Spätsommer 1891 ausgeführt
hat. Er macht geltend, daß hauptsächlich die ungünstigen
Witterungsverhältnisse im Frühjahr 1891 die rechtzeitige
Anpflanzung verhindert hätten. Es liegt ein Bericht des

Kreisförsters vor, welcher bestätigt, daß die Witterung
im Frühjahr 1891 für Waldanpflanzungen sehr ungünstig
war. Erstinstanzlich war Friedrich von Schuld und Strafe
freigesprochen worden. Das vorliegende Nachlaßgesuch ist
vom Gemeindrath von Großaffoltern und vom Regierungsstatthalter

empfohlen. Der Regierungsrath hat beschlossen,
sich diesen Empfehlungen anzuschließen.

Antrag des Regierungsrathes: Erlaß der Buße.

„ der Bittschriftenkommission: id.

2. Frey dig, Wilhelm, von Lenk, Spengler, geboren
1861, wurde am 22. Dezember 1888 von den Assisen
des ersten Geschwornenbezirks wegen eines unter erschwerenden

Umständen begangenen Diebstahls an Geld und
häuslichen Effekten, ferner wegen fortgesetzter Fabrikation
falschen Geldes und wegen eines Ausbruchversuches aus
dem Untersuchungsgefängniß zu 4 Jahren und vier

Monaten Zuchthaus und 25 Tagen Gefangenschaft,
letztere auszuhalten nach verbüßter Zuchthausstrafe,
verurtheilt. Frehdig sucht um Erlaß des Restes der
Zuchthausstrafe nach, eventuell bittet er um bedingte Entlassung
mit dem Beifügen, daß er die Größe seines begangenen
Unrechtes einsehe und es tief bereue. Die Verwaltung
der Strafanstalt empfiehlt das Gesuch mit Rücksicht

darauf, daß Frehdig sich in jeder Beziehung sehr gut
betragen habe und nicht rückfällig sei. Der Regierungsrath
ist jedoch der Ansicht, daß die von der Verwaltung
hervorgehobenen Umstände bei der Frage des Nachlasses des

letzten Zwölftels zu würdigen seien, daß sie aber im
vorliegenden Falle keinen genügenden Grund zu einer darüber
hinausgehenden Begnadigung bilden.

Antrag des Regierungsrathes: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

3. Maitre, Paul, von Epiquerez, Schuhmacher,
geboren 1868, wurde am 11. Dezember 1889 von den
Assisen des fünften Geschwornenbezirks wegen Nothzucht,
verübt unter wiederholten Malen an einem Mädchen
unter zwölf Jahren, und wegen unsittlichen Handlungen,
begangen an einem andern noch nicht sechszehn Jahre
alten Mädchen, zu 4 Jahren Zuchthaus verurtheilt.
Derselbe sucht seiner alten gebrechlichen Mutter wegen,
die seiner Unterstützung bedarf, bei dem Großen Rathe
um Erlaß des letzten Viertels nach. Die Verwaltung
der Strafanstalt hat gegen einen theilweisen Strafnachlaß

nichts einzuwenden. Der Regierungsrath ist jedoch
der Ansicht, daß auch in diesem Falle, mit Rücksicht auf
die Natur und die Schwer? der an unreifen Mädchen
verübten Gewaltthätigkeiten, ein Nachlaß der Strafe nicht
zu empfehlen sei.

Antrag des Regierungsrathes: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.



168 — 16

4. Marti. Christian, von Rüggisberg. geboren 1862.
welcher am 22. Oktober 1888 von den Assisen des

vierten Geschwornenbezirks wegen Nothzucht, verübt unter
mehreren Malen an seinem Stiefkinde unter zwölf Jahren,
und wegen Unsittlichkeiten mit seinem eigenen achtjährigen
Kinde zu S Jahren Zuchthaus verurtheilt wurde. sucht,
unter Bezeugung tiefer Reue und unter Hinweisung auf
sein gutes Betragen in der Strafanstalt, bei dem Großen
Rathe um Erlaß des letzten Viertels seiner Strafzeit
nach. Eventuell bittet er um bedingte Entlassung. Das
Gesuch ist empfohlen vom Gemeindrath von Mühleberg,
der bisher für die Familie Marti gesorgt hat. sowie von
der Verwaltung der Strafanstalt, welche die bedingte
Entlassung beantragt. Der Regierungsrath hat jedoch
beschlossen, das vorliegende Gesuch nach keiner Richtung
zu empfehlen, da die Natur und die Schwere der
Verbrechen gegen eine Strafmilderung sprechen.

Antrag des Regierungsrathes:
'

Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

5. Hübscher, Jakob, von Krauchthal, Sodmacher,
zu Hettiswyl, geboren 1861, wurde am 15 Dezember 1891
vom korrektionellen Richter von Burgdorf wegen
Mißhandlung, Wirthshausstreit und öffentlichem Skandal,
zu 20 Tagen Gefängniß, zu 2 Geldbußen, zusammen im
Betrage von Fr. 30. und zu den Kosten des Staates
verurtheilt. Ueberdies wurde das Wirthshausverbot für
die Dauer eines Jahres gegen ihn verhängt. Hubacher
sucht um Erlaß der Gefängnißstrafe nach. Er glaubt,
er sei zu hart bestraft worden. Der Regierungsrath hat
keinen Grund, den nachgesuchten Nachlaß zu empfehlen.
Hubacher steht im Rufe eines jähzornigen und streitsüchtigen
Menschen, der wegen ähnlichen Vergehen schon bestraft
worden ist.

Antrag des Regierungsrathes: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

6. Berchtold, Johannes, von und wohnhaft zu
Bußwyl bei Melchnau, Schüler, geboren 1878, wurde
am 26. November 1891 vom Polizeirichter von
Aarwangen wegen WiderHandlung gegen die Vorschriften
des Bundesgesetzes über Jagd und Vogelschutz vom
17. September 1875, in Anwendung der kantonalen
Strafbestimmungen, zu einer Geldbuße von Fr. 120 und
Fr. 7. 50 Gerichtskosten verurtheilt, weil er im Laufe
des Herbstes zwölf Distelfinken, die bekanntlich zu den.
geschützten Vogelarten gehören, eingefangen hatte. Der
Vater Berchtold sucht um theilweisen Erlaß dieser Buße
nach, indem er geltend macht, sein Sohn sei zur Zeit
der eingeklagten Gesetzesübertretungen noch nicht dreizehn
Jahre alt gewesen, und, wenn ihm auch die
Unterscheidungskraft nicht abzusprechen sei, so habe er doch die

Tragweite seiner Handlung nicht genügend erkannt. Der
Gerichtspräsident von Aarwangen, der das Urtheil
ausgefällt, und der dortige Regierungsstatthalter empfehlen

das Gesuch. In Anbetracht des sehr jugendlichen Alters
des Verurtheilten hat der Regierungsrath beschlossen, das
vorliegende Gesuch in dem Sinne zu empfehlen, die

ausgesprochene Buße um neun Zehntel herabzusetzen.

Antrag des Regierungsraths: Herabsetzung der Buße
auf Fr. 12.

„ der Bittschriftenkommission: id.

7. Rufener, Jakob, von und wohnhaft zu Blumenstein,

geboren 1861, welcher am 24. Februar 1892 von
der Polizeikammer wegen Betruges zu dreißig Tagen
Einzelhaft verurtheilt worden, sucht um Erlaß dieser

Strafe nach. Eventuell bittet er, dieselbe auf die Hälfte
herabzusetzen. Er findet es nicht recht, daß die Bestimmung
des Strafgesetzes, wonach bei Unterschlagungen, wenn
Ersatz stattgefunden, unter Umständen Straflosigkeit
eintreten kann, nicht auch bei Betrugsfällen Anwendung
findet, da doch beide Delikte sehr viele Ähnlichkeit mit
einander hätten. Der Regierungsstatthalter von Thun
empfiehlt Herabsetzung der Strafe auf die Hälfte, mit der

Begründung, der Gesuchsteller sei Familienvater und nicht
begütert. Der Regierungsrath kann das vorliegende Gesuch

nicht empfehlen, er findet keinen stichhaltigen Grund, der
eine Milderung der ausgesprochenen Strafe, die auf das
äußerste gesetzliche Minimum reduzirt ist, rechtfertigen
könnte. Die Rechtsauffassung des Gesuchstellers ist, wie
aus den Motiven des Urtheils hervorgeht, schon zu seiner

Vertheidigung vor dem Gerichte geltend gemacht und vom
Letztern widerlegt worden.

Antrag des Regierungsraths: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

8. In der Nacht des 15./16. Januar 1872 war in der

Nähe von Bern ein Raubmord an einem Schuhmachergesellen

verübt worden, dessen Leichnam von den erlittenen
Mißhandlungen gräßlich zugerichtet und, seiner Kleider
beraubt, daselbst aufgefunden worden. Noch bevor die

Thäter dieses Verbrechens entdeckt waren, hatten sich
dieselben, von Reue getrieben, schon des solgenden Tages
sreiwillig bei der Polizei gestellt und ihre Missethat
eingestanden. Infolge dessen wurden die beiden Thäter,
Niklaus Häberli, geboren 1844, und Johann Kräuchi,
geboren 1845, Beide von Münchenbuchsee, vielfach
vorbestraft, wegen Raubmord, unter Annahme mildernder
Umstände, zu lebenslänglichem Zuchthaus verurtheilt.
Häberli starb daselbst am 31. März 1890. Kräuchi,
welcher seine Strafe in der hiesigen Strafanstalt verbüßt
und demnächst 20 Jahre an seiner Strafzeit zurückgelegt
haben wird, hat nun zu Handen des Großen Rathes das
vorliegende Begnadigungsgesuch eingereicht und dasselbe
namentlich mit seiner stark zerrütteten Gesundheit
begründet. Dem beigefügten Bericht des Anstaltsarztes und
der Empfehlung des Verwalters ist zu entnehmen, daß
Kräuchi durch eine unheilbare Halswirbelentzündung
vollständig arbeitsunfähig geworden ist und infolge dessen



bei seiner Entlassung aus der Strafanstalt von seiner
Wohnsitzgemeinde Münchenbuchsee übernommen und von
ihr in einer Armeuanstalt, oder in einem Asyle für
Unheilbare versorgt werden müßte. Der Regierungsrath
erachtet die Begnadigung des Kräuchi für verfrüht und
kann deshalb das vorliegende Gesuch nicht empfehlen.

Antrag des Regierungsraths: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

9. Weise, Ernst Adolf, von Reichenau, Königreichs
Sachsen, geboren 1857, welcher gegenwärtig in der
Strafanstalt zu Neuenburg eine fünfjährige Enthaltungsstrafe
wegen Diebstahls verbüßt, ist nach dem Berichte des

Arztes der Strafanstalt körperlich gebrochen und geisteskrank

und bedarf infolge dessen der dauernden Versorgung
in einer Krankenanstalt. Die Regierung von Neuenburg
möchte deshalb den Weise begnadigen und hierauf seine
Heimschaffung nach seinem deutschen Heimathstaate,
behufs Versorgung in einer dortigen Krankenanstalt,
bewirken, insofern Weise in den übrigen schweizerischen
Kantonen, wo Weise ebenfalls eine Reihe von Strafen
wegen Diebstahls.auszuhalten hat, für diese Strafen ebenfalls

begnadiget wird. Die Regierung von Neuenburg
hat es für diesen Fall übernommen, bei den zuständigen
Deutschen Behörden die Uebernahme des Weise zu bewirken
und hat zugleich bei den betreffenden Kantonsregiernngen
um die Begnadigung desselben für die verwirkten, aber
noch nicht vollzogenen Strafen nachgesucht. Im Kanton
Bern hat Weise sieben Jahre Zuchthaus nebst vierzig
Tagen Gefängniß zu verbüßen, welche Strafen ihm durch
zwei Urtheile der Assisen des fünften Geschwornenbezirks
vom 6. Dezember 1889 und der Kriminalkammer vom
27. August 1890 wegen Diebstahls, Entweichungsversuch
und Verweisungsbruch auferlegt worden sind. Außerdem
ist in beiden Fällen gegen Weise Kantonsverweisung von
20 Jahren ausgesprochen worden. Der Regierungsrath
ist nun unter den obwaltenden Umständen mit dem von
der Regierung von Neuenburg einzuschlagenden Verfahren,
welches die Heimschaffung des Weise und seine dauernde
Versorgung in einer Krankenanstalt seiner Heimath
bezweckt, einverstanden, da es keinen Sinn hätte, den

körperlich und geistig kranken Weise von Neuenburg zu
reklamiren, um ihn für die Dauer seiner im Kanton
Bern verwirkten Strafe in einer hiesigen Krankenanstalt
unterzubringen.

Antrag des Regierungsraths: Erlaß der durch die oben¬

erwähnten Urtheile
auferlegten Freiheitsstrafen,
betragend 7 Jahre Zuchthaus
und 40 Tage Gefängniß.

„ der Bittschriftenkommission: id.

10. Michel, Peter, von Königen, geboren 1848,
hat infolge zweier Urtheile der Assisen des ersten
Geschwornenbezirkes vom 16, November 1876 und 6, März
1882, wegen qualifizirter Diebstähle, zusammen 5 Jahre

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1L9S.
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Zuchthaus auszuhalten. Er hat diese Strafe am 27. Mai
1890 hier angetreten, nachdem er zuvor eine achtzehnjährige

Zuchthausstrafe, zu welcher er am 6, März 1876
in Freiburg wegen Raub und Mordversuch verurtheilt
worden und daselbst unter zwei Malen entwichen war,
in den Strafanstalten in Freiburg und Neuenburg
verbüßt hatte. Michel sucht um Erlaß des Restes der hier
verwirkten Strafe nach, eventuell bittet er um bedingte
Entlassung, In seiner Bittschrift gibt er seiner Reue über
die begangenen bösen Thaten Ausdruck; er anerkennt, viel
und schwer gefehlt zu haben. Im Weitern beruft er sich

auf sein gutes Verhalten in der Strafanstalt Neuenburg,
in die er nach seiner zweiten Entweichung in Freiburg
verlegt worden. Der Arzt der Strafanstalt empfiehlt das
Gesuch mit Rücksicht auf die Gesundheitsverhältnisse des

Michel, die infolge seiner langen Strafhaft etwas
geschwächt sind und sich in den Gefangenschaftsverhältnissen
nicht wesentlich heben lassen. Die Verwaltung der
Strafanstalt empfiehlt das Gesuch aus dem gleichen Grunde,
mit dem Beifügen, daß Michel durch gute Aufführung.
Fleiß und Arbeit ihre volle Zufriedenheit erworben habe.
Sie bestätigt zugleich, daß seine Aufführung in der
Strafanstalt Neuenburg ebenfalls eine gute gewesen war. Der
Regierungsrath hat indessen mit Rücksicht darauf, daß
Michel im hiesigen Kanton schon unter zehn Malen wegen
Diebstahl, Mißhandlung, Münzfälschung u. f. w. bestraft
worden ist und deshalb der Wohlthat eines Nachlasses
nicht würdig erscheint, beschlossen, das vorliegende Gesuch

nicht zu empfehlen.

Antrag des Regierungsraths: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id

11. Rentsch, Friedrich, von Köniz, gewesener Müller,
zu Rüegsau, geboren 1858, wurde am 18. September 1891
von den Assisen des dritten Geschwornenbezirks wegen
Anstiftung zu Brandstiftung zu 15 Monaten Zuchthaus,
abzüglich vier Monate Untersuchungshaft, und der Rest
umgewandelt in 11 Monate Korrektionshaus, verurtheilt.
Von der Anklage auf Brandstiftung, begangen an der von
ihm zu Rüegsau gepachteten Mühle, die in der Nacht
vom 1./2. April 1891 durch das Feuer zerstört worden,
war Rentsch freigesprochen worden. Derselbe sucht nun
um Erlaß des Restes seiner Strafzeit nach. .In der
Begründung seines Gesuches sucht Rentsch darzuthun, daß
das begangene Delikt in Anbetracht aller Verhältnisse,
besonders des schwachen Indizienbeweises, durch die
achtmonatliche Strafhaft hinlänglich gesühnt erscheine;
sodann, daß seine ökonomischen und Familienverhältnisse
seine möglichst baldige Entlassung aus der Strafhaft
wünschbar machen, und endlich, daß er durch seine
bisherige gute Aufführung während der Strashaft der

Begnadigung nicht unwerth sei. Die Verwaltung der
Strafanstalt empfiehlt das Gesuch unter Beifügung eines

günstigen Zeugnisses über Betragen und Arbeitsleistungen.
Der Regierungsrath hat indeß gefunden, daß der Nachlaß
des letzten Zwölftels im vorliegenden Falle genügend sei.

Antrag des Regierungsraths: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.
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12. Zürcher, Rosette, hon Trubschachen. geboren
1862, welche am 5. Februar 1892 vom korrektionellen
Richter von Bern wegen Landstreichern und gewerbsmäßiger

Unzucht zu sechs Monaten Arbeitshaus verurtheilt
wurde und diese Strafe in Thorberg verbüßt, ist daselbst
an Lungenschwindsucht erkrankt. Nach dem Berichte des

Anstaltsarztes hat sich ihr Zustand nun so sehr
verschlimmert, daß er als hoffnungslos zu betrachten ist.
Es empfiehlt sich deshalb, die Zürcher in eine Krankenanstalt

zu versetzen. Der Regierungsrath hat daher
beschlossen, die Zürcher zur Begnadigung zu empfehlen.

Antrag des Regierungsraths: Erlaß des Restes
der Strafzeit.

„ der Bittschriftenkommission: id.

13. Baumgartner geb. Kunz, Anna Elisabeth,
Christians Wittwe, von Langnau, geboren 1842, welche

am 20. Januar 1892 von der Polizeikammer wegen
Diebstahls und Bettels zu zwei Jahren Korrektionshaus,
abzüglich zwei Monate Untersuchungshaft, verurtheilt wurde
und diese Strafe in Thorberg verbüßt, ist laut Bericht
des Anstaltsarztes seit ihrem Einkitte so krank, daß sie

beständig im Krankenzimmer verpflegt werden muß. Sie
leidet an chronischer Lungentuberkulose und einem
Herzklappenfehler. Die Krankheit ist unheilbar und die

Patientin körperlich schon sehr heruntergekommen. Es
erscheint deshalb nothwendig, daß sie aus der Strafanstalt
entlassen und in andere, für ihren kranken Zustand besser

passende Verhältnisse gebracht wird. Infolge dessen hat
der Regierungsrath beschlossen, die Wittwe Baumgartner
zur Begnadigung zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrathes: Erlaß des Restes
der Strafzeit.

„ der Bittschriftenkommission: id.
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Dieses Buch ist auf dem Betreibungs- und Konkursamt

öffentlich aufzulegen und kann gegen Entrichtung
einer Gebühr von 30 Rp. von Jedermann eingesehen
werden.

Für die Eintragung und Bekanntmachung ist eine
Gebühr von Fr. 5 nebst den Auslagen zu entrichten.

Art. 3.

Ist für die Durchführung des Konkurses eine besondere

Verwaltung eingesetzt worden, so liegt derselben die
Verpflichtung ob, dem Betreibungs- und Konkursbeamten
die erforderlichen Mittheilungen zu machen, damit er die
ihm nach Art. 1 und 2 obliegenden Maßnahmen besorgen
kann.

Art 4.

îlLN Äkt. 101 Ultîs 102 tzekllîsHôll Dieses Dekret tritt sofort in Kraft und ist in die

5, 5,5. ^ Sammlung der Gesetze und Dekrete aufzunehmen.
Emfuhrungsgesetzes zum Bundesgesetz

über

Schuldvetreivung und Konkurs.

Bern, den 4. April 1892.

(März 1892.) Namen des Regierungsraths
der Präsident

Kggtt,

Der Große Kath des Kantons Dern, der Staatsschreiber

iw Ausführung des Art. 104 des genannten
Einführungsgesetzes vom 18. Oktober 1891,

auf den Antrag des Regierungsraths,

beschließt:

Art. 1.

Wenn zwischen Eheleuten im Jura infolge eines Pfän-
dungs- oder Konkursverfahrens gegen den Ehemann und
der erfolgten Anweisung der Ehefrau nach Mitgabe der
Art. 101 und 102 des Einführungsgesetzes vom 18.
Oktober 1891 eine partielle oder totale Gütertrennung
eintritt, so hat der Betreibungs- und Konkursbeamte diese

Thatsache durch eine einmalige Bekanntmachung im Amtsblatt

zu veröffentlichen.

Art. 2.

Im fernern hat der Betreibungs- und Konkursbeamte
ein besonderes öffentliches Buch zu führen, in welches in
allen in Art. 1 erwähnten Fällen einzutragen find:

1. Die genaue Bezeichnung der Ehegatten und ihres
Wohnsitzes;

2. das Datum der Eingabe der Ehefrau oder der
Erklärung des Anschlusses an die Pfändung;

3. das Datum der Auflage des Kollokationsplanes
und des Inkrafttretens der Anweisung;

4. der Gegenstand und Betrag der der Ehefrau zu
Theil gewordenen Anweisung.

Mer.
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Entwurf.
5

Dekret
über

die Amts- und Berusskautionen.

(2. März 1892.)

Der Kroße Wath des Kantons Wern,

in Ausführung des Z 78 des Einführungsgesetzes
vom 18. Oktober 1891 zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs,

auf den Antrag des Regierungsraths,

beschließt:

I. Kautionspflicht und Höhe der Kautionen.

Art. 1.

Die Beamter, und Angestellten des Staates oder vom
Staate patentirten Berufspersonen, welche Kaution zu
leisten haben, werden durch die einschlägigen
Organisationsvorschriften bezeichnet. Ebenso wird die Höhe der
einzelnen Kautionen bestimmt.

Der Regierungsrath wird ermächtigt, eine Revision
der bezüglichen Vorschriften in dem Sinne vorzunehmen,
daß er einzelne Kautionen erhöhen, neue einführen,
andere herabsetzen oder ganz aufheben kann.

II. Arten, Form und Inhalt der Kautionsleistung.

Art. 2.

Die Amts- oder Berufskautionen können geleistet
werden:

a. durch die Bürgschaft einer von: Regierungsrathe
genehmigten Amtsbürgschaftsgenossenschaft;

b. durch Hinterlage von Geld oder soliden und leicht
zu liquidirenden Werthschriften;

o. durch die Bürgschaft von wenigstens zwei solidarisch
haftenden Einzelpersonen.

Art. 3.

Der Regierungsrath hat die Statuten einer sich

bildenden Amtsbürgschaftsgenossenschaft zu prüfen und

zu genehmigen und die weitern Erfordernisse festzusetzen,

welche von derselben zu erfüllen sind, ehe Bürgschaften
von ihr entgegengenommen werden können.

Abänderungen der Statuten dürfen nicht ohne die

Genehmigung des Regierungsrathes stattfinden. Die
Rechnungen der Genossenschaft find alljährlich
abzuschließen und innerhalb zwei Monaten nach Jahresschluß
der Finanzdirektion zur Einsicht zu unterbreiten.

Die Gelder der Genossenschaft sind auf der
Hypothekarkasse zu hinterlegen.

Die Genossenschaft haftet als Selbstschuldnerin für
den von ihr verbürgten Beamten oder Berufsmann.

Art. 4.

Wird die Kaution in Geld geleistet, so wird die
betreffende Summe bei der Hypothekarkasse zinsbar angelegt

und es ist der Kautionsbesteller berechtigt, alljährlich
den davon erlaufenen Zins zu beziehen.

Art. ö.

Besteht die Kaution in Werthpapieren mit Coupons,
so werden dem Kautionsbesteller die Coupons der zwei
nächstfolgenden Jahre zum Voraus überlassen.

Dagegen hat derselbe die Ueberwachung der Titel
(Verfall, Ausloosung, Eingaben in Liquidationen w.)
selbst zu besorgen.

Sind Werthschriften anderer Art hinterlegt, so steht
dem Hinterleger ebenfalls das Recht zum Bezüge der

verfallenen Zinsen zu und es liegt ihm in jedem Falle
die Pflicht zur Eingabe in Liquidationen, amtliche
Güterverzeichnisse u. dgl. ob, welche die verpflichteten Personen
oder das Unterpfand betreffen.

Art. 6.

Die Kosten für die Aufbewahrung der Werthschriften,
Herausgabe der Coupons, Auswechslungen, Anfertigung
von Urkunden w. sind von den Hinterlegern zu tragen.

Art. 7.

Einzelbürgen (Art. 2 litt, e) werden nur angenommen,

wenn sie:
n. im Kanton niedergelassen, eigenen Rechts und

bürgerlich ehrensähig sind;
b. jeder einzeln nach Ausweis der Steuerregister ein

reines Vermögen von wenigstens dem doppelten
Betrage der Kautionssumme besitzen.

Art. 8.

Nicht annehmbar als Amts- oder Berufsbürgen sind
die Beamten oder Mitglieder von Behörden, welche dem

betreffenden Beamten, Angestellten oder Berufsmann
gegenüber eine kontrolirende oder beaufsichtigende Stellung

haben.

Art. 9.

Wird die Kaution durch Bürgschaft geleistet (Art. 2

litt, a und o), so liegt den Bürgen die Pflicht ob,
Eingaben in amtliche Güterverzeichnisse, Konkurse und andere



Liquidationen, welche den Verbürgten oder einen
Mitbürgen betreffen, selbst zu besorgen. Von der Verpflichtung
zu Konkursanzeigen u. dgl. ist der Staat ihnen gegenüber

entbunden.

Art. 10.

Die Formulare für die verschiedenen Arten der
Kautionsleistung werden von der Finanzdirektion aufgestellt.
Die Bestimmungen dieses Dekrets sind als Bestandtheile
der bezüglichen Willenserklärungen anzusehen.

Der Kautionsvertrag wird erst perfekt, nachdem die
Finanzdirektion die angebotene Kaution geprüft und
genehmigt hat.

Art. 11.

Die Kaution haftet dem Staate und den mit dem
betreffenden Beamten, Angestellten oder patentirten Berufsmann

in Beziehung kommenden Privatpersonen für allen
Schaden nebst Folgen, zu deren Ersatz er infolge seiner
amtlichen oder beruflichen Stellung nach Maßgabe der
dafür jeweilen geltenden Vorschriften verpflichtet sein sollte.

Art. 12.

Ist eine Kaution theilweise durch Bürgschaft und theilweise

durch Werthschriften oder Baarschaft geleistet worden,
so können die verschiedenen Kautionsmittel durch den
Geschädigten nach freier Wahl bis zu seiner Deckung in
Anspruch genommen werden.

Im klebrigen richtet sich das Hastungsverhältniß
zwischen den verschiedenen Kautionsmitteln nach dem
Civilrecht. Ebenso das Rückgriffsverhältniß zwischen dem
Verbürgten und den Bürgen oder dem dritten Besteller
einer Werthschriften- oder Baarkaution.

III. Seginn und Dauer der Kautiansleistung, Folgen
der Uichtleistung, Ersah und Kündigung.

Art. 13.

Die Kaution ist vor dem Amtsantritt zu leisten.
Wird der Vertrag erst nach dem Amtsantritt perfekt, so
haftet sie dennoch für die Zeit seit dem Amtsantritt.
Ebenso verhält es sich im Falle einer Wiederwahl.

Art. 14.

Die Amtskaution durch Einzelbürgschaft (Art. 2 litt, v)
ist jeweilen für die Amtsperiode, und wenn die Anstellung
eine fortdauernde ist, jeweilen für eine Periode von vier
Jahren zu bestellen. Bei Wiederwahl oder Fortdauer der
Beamtung oder Anstellung ist die Kaution für die folgende
Periode zu erneuern.

Die Berufskautionen durch Einzelbürgschaft unterliegen

ebenfalls der Erneuerung von vier zu vier Jahren.
Die Kautionen durch Bürgschaft einer

Amtsbürgschaftsgenossenschaft oder durch Hinterlagen dauern
dagegen fort, so lange sie nicht von der einen oder andern
Seite gekündet werden.

Art. IS.

Die Leistung der Kaution ist als eine der Bedingungen
zu betrachten, unter welchen die Anstellung oder Paten-
tirung eines Beamten, Angestellten oder einer patentirten
Berussperson erfolgt.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.
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Wird die Kaution bei Neuanstellung, Wiederwahl
oder Ablauf einer Kautionsperiode auf schriftliche
Aufforderung hin innerhalb der festgesetzten Frist nicht
geleistet oder erneuert, so soll der säumige Beamte oder

Angestellte entlassen oder das Berufspatent entzogen
werden.

Art. 16.

Ein Bürge ist zu ersetzen:

a. im Falle des Todes;
b. wenn eines der in Art. 7 verlangten Erfordernisse

wegfällt;
o. wenn ein Fall der Unvereinbarkeit nach Art. 8

eintritt.
Der Bürge oder seine Erben bleiben jedoch in der

Bürgschaft, bis der Ersatz stattgefunden hat.

Art. 17.

Der Ersatz- oder Ergänzungsbürge tritt für den Rest
der Bürgschaftsperiode an die Stelle des ausgefallenen
Bürgen. Seine Haftung beginnt mit der Unterzeichnung
des Bürgschaftsaktes, sofern letzterer genehmigt wird.

Werden zwei neue Einzelbürgen gestellt, so haften
dieselben ebenfalls von der Unterzeichnung der Verpflichtung

an bis zum Schluß der Periode.
Wird dagegen die neue Sicherheit durch die Bürgschaft

einer Amtsbürgschaftsgenossenschaft oder Hinterlagen

geleistet, so beginnt eine neue Kautionsperiode auf
unbestimmte Zeit.

Art. 18.

Beschließt eine Amtsbürgschaftsgenossenschaft, welche

Amts- oder Berufskautionen geleistet hat, ihre Auflösung,
fallen einzelne der vom Regierungsrath nach Art. 3

festgesetzten Erfordernisse dahin oder findet eine Kündigung
der Bürgschaften von der einen oder andern Seite statt,
so haben die betreffenden Kautionspflichtigen neue Sicherheit

zu leisten.

Art. 19.

Der Bürge oder dritte Besteller einer Hinterlage,
welcher für die Zukunft aus dem Kautionsverhältnisse
entlassen sein will, hat eine schriftliche Aufkündung bei

der Finanzdirektion einzureichen. Nach Ablauf von
60 Tagen oder mit der Ersetzung der Sicherheit, wenn
dieselbe früher stattfindet, hört die Haftungsdes Bürgen
oder der Hinterlagen für die Folgezeit auf.

Art. 20.
'

Gelangt einer der Fälle in den Art. 16, 18 und 19

zur Kenntniß der Finanzdirektion, so setzt sie dem

Kautionspflichtigen eine Frist von 30 Tagen zur Ersetzung
oder Erneuerung der Kaution. Nach fruchtlosem Ablauf
dieser Frist soll gemäß Art. IS Absatz 2 verfahren werden.

Art. 21.

Tritt ein 'patentirter Berufsmann in eine Stellung
ein, mit welcher die Ausübung feines Berufes unvereinbar
ist, so hat er bei späterer Wiederaufnahme des Berufes
neue Sicherheit zu leisten.
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IV. Verwaltung der Amts- und Derufskautwnen.

Art. 22.

Die Oberaufsicht über die Amts- und Berufskautionen
gehört in den Geschäftskreis der Finanzdirektion.

Art. 23.

Von jeder Wahl oder Wiederwahl eines kautions-
pflichtigen Beamten oder Angestellten ist der Finanzdirektion

durch die Wahlbehörde und, wenn die Wahl durch
den Großeil Rath vorgenommen wurde, durch die Staatskanzlei

Kenntniß zu geben.
Die Fiuanzdirektion fordert hierauf den Kautions-

pflichtigen, unter Ansehung einer den Verhältnissen
angemessenen Frist, auf, die Sicherheit zu leisten. Wird
dieselbe nicht oder nicht in genügender Weise beigebracht,
so gibt die Finanzdirektion der Wahlbehörde davon
Kenntniß.

In gleicher Weise ist bei Ablauf der Bürgschaftsperiode

vorzugehen.

Art. 24.

Die Kautionen sind der Finanzdirektion einzureichen
und werden von ihr geprüft und genehmigt. Nach erfolgter
Genehmigung gibt sie der Wahlbehörde des betreffenden
Beamten oder Angestellten oder der ihm vorgesetzten
Behörde davon Kenntniß. Die Bürgschaftsscheine und Hinterlagen

werden von ihr der Hypothekarkasse zugestellt.

Art. 2S.

Die Berufskautionen werden von der Verwaltungsabtheilung

eingefordert, geprüft und genehmigt, welche
das Patent ertheilt. Die erstmalige Kaution ist zu leisten,
ehe das Patent verabfolgt wird.

Die genehmigte Bürgschaft oder Hinterlage ist der
Hypothekarkasse zuzustellen.

Art. 26.

Der Hypothekarkasse liegt die Aufbewahrung und
Ueberwachung der sämmtlichen Amts- und Berufskautionen

ob.
Sie führt ein Verzeichniß darüber, aus welchem die

Art der Kaution und bei Einzelbürgschaft die Namen
der Bürgen ersichtlich sein müssen.

Art. 27.

Hinsichtlich der Einzelbürgen und der hinterlegten
Merthschriften liegt der Hypothekarkasse ob, auf alle
dieselben betreffenden Publikationen in den Amtsblättern
zu achten und nothwendig werdende Eingaben und
Rechtsverwahrungen zu besorgen.

Art. 28.

Auf jeder Amtsschreiberei ist ein Verzeichniß zu führen,
in welches alle im Amtsbezirk wohnenden Personen
einzutragen sind, welche sich als Einzelbürgen für einen
Beamten. Angestellten und Berufsmann verpflichtet haben.
Die Hypothekarkasse hat den Amtsschreibern das erste
Verzeichniß zu liefern und ihnen die zur Nachführung
erforderlichen Mittheilungen zu machen.

Art. 29.

Der Amtsschreiber hat der Hypothekarkasse davon
Mittheilung zu machen, wenn eine für die Bürgschaft wesentliche

Aenderung in den Verhältnissen eines der auf dem

Verzeichniß stehenden Bürgen eintritt. Er hat im Fernern
auf Ende jedes Jahres einen Gesammtbericht einzusenden.

Die Hypothekarkasse ihrerseits wird der Finanzdirektion

oder, bei Berufskautionen, der betreffenden
Verwaltungsabtheilung von der erhaltenen Mittheilung zur weitern
Verfügung Kenntniß geben.

Art. 30.

Hinterlegte Werthschriften oder Geldsummen werden
nach Beendigung des Kautionsverhältnisses herausgegeben,
sofern die im Verantwortlichkeitsgesetz für die Haftung
aus Amtspflichtverletzung gegenüber dem Staat festgesetzten

Fristen abgelaufen und während dieser Zeit von keiner

Seite Ansprüche darauf erhoben worden sind.
Bürgschaftsscheine sind auch nach Beendigung der

Bürgschaft so lange aufzubewahren, als daraus Ansprüche
erhoben werden können.

V. Schinßdestimmungen.

Art. 31.

Die Bestimmungen über die gewöhnliche Bürgschaft
und den Faustpfandsvertrag finden auf die Amts- und

Berufskautionen nur insofern Anwendung, als in diesem
Dekret darauf hingewiesen ist oder die Natur der Sache
sonst eine subsidiarische Herbeiziehung derselben rechtfertigt.

- Art. 32.

Dieses Dekret tritt sofort in Kraft und ist in die

Gesetzsammlung aufzunehmen.
Kautionspflichtige Beamte, Angestellte oder Berufsleute,

welche bereits nach Maßgabe der bisherigen
Vorschriften Sicherheit geleistet haben, unterliegen, wenn die

Amtsperiode nicht vorher zu Ende geht, den Bestimmungen
desselben erst vom 1. Januar 1893 an.

Durch dieses Dekret werden alle zur Zeit geltenden
Vorschriften über die Amts- und Berufskautionen, mit
alleiniger Ausnahme derjenigen, welche sich auf die Pflicht
zur Kautionsleistung und die Höhe der Kautionen beziehen,

aufgehoben.

Bern, 12. Februar 1892.

Der Justizdirektor:
Lienhard.

Vom Regierungsrathe genehmigt und mit Empfehlung
an den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 2. März 1892.

Im Namen des Regierungsraths
der Präsident

Eggli,
der Staatsschreiber

Kistler.



Entwurf.

Uchithlillgàkret
zum

Kundesgesetz betreffend die civitrechttichen

Uertzättniffe der Utedergetaffenen und

Aufenthalter vom 25. Juni 1891.

(2. März 1892.)

Der Kroße Math des Kantons Wern,

in Vollziehung des genannten Bundesgesetzes,
auf den Antrag des Regierungsraths,

beschließt:

Die Vormundschaft über die Niedergelassenen und
Aufenthalter aus andern Kantonen und dem Auslande
wird im Sinne des angeführten Bundesgesetzes den

Einwohnergemeinden übertragen.

s 2.

In jeder Gemeinde ist der Einwohnergemeinderath
die ordentliche Vormundschaftsbehörde der in derselben
wohnenden kantonsfremden Niedergelassenen und Aufenthalter.

s 3.

Jedermann ist verpflichtet, eine ihm von dem

Regierungsstatthalter aufgetragene Vogtei über kantonsfremde

Niedergelassene und Aufenthalter zu übernehmen,
die in der gleichen Gemeinde wohnen, wie er, sosern er
keinen gesetzlichen Entschuldigungsgrund anzuführen hat.

Wenn ein solcher Vormund den Wohnsitz wechselt, so

kann er auch vor Ablauf von zwei Jahren seit dem
Antritte der Vogtei derselben entlassen werden.

s 4.

Die sämmtlichen Vorschriften der bestehenden
Vormundschaftsordnung und des Gemeindegesetzes, namentlich
auch diejenigen über die Pflichten und Rechte der
Vormundschaftsbehörden, Vormünder und Beistände, sowie
der bevormundeten oder verbeiständeten Personen, finden
auf die durch das angeführte Bundesgesetz begründeten
vormundschaftlichen Verhältnisse volle Anwendung.

s 5.

Anträge der zuständigen heimatlichen Behörden auf
Bevormundung eines im Kanton Bern wohnenden Nicht-
berners sind an den Regierungsstatthalter des Wohnsitzbezirks

zu richten und von diesem gleich einem Antrage
der Vormundschaftsbehörde nach Maßgabe der Satzungen
216 u. ff. des bernischen Civilgesetzbuches zu behandeln.

Rührt der Antrag von den Verwandten der
betreffenden Person her, so ist er dem Einwohnergemeinderath
des Wohnorts als Vormundschaftsbehörde zu unterbreiten,
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und es ist demselben gemäß den angeführten Satzungen
weitere Folge zu geben.

Die Satzungen 24 und 2S finden auf. solche Fälle
volle Anwendung.

8 6.

Entstehen mit Bezug auf im Kanton Bern wohnende
Niedergelassene und Aufenthalter aus andern Kantonen
oder dem Ausland Anstünde der in Art. 15 des Bundesgesetzes

über die civilrechtlichen Verhältnisse vorgeseheneu
Art, so entscheidet darüber der Regierungsrath als
kantonale Obervormundschaftsbehörde, unter Vorbehalt des
Rekurses an das Bundesgericht.

s 7-

Ehegatten, welche sich gemäß Art. 20 und 31 Absatz 3
des Bundesgesetzes mit Bezug auf ihre Güterrechtsverhältnisse

unter die Gesetzgebung des neuen Wohnsitzes zu
stellen wünschen, haben hiezu die Genehmigung des

Einwohnergemeinderaths ihrer neuen Wohnsitzgemeinde
einzuholen.

Gegen einen abweisenden Bescheid kann nach Maßgabe

des Gemeindegesetzes rekurrirt werden.

s 8-

Die Erklärung der Ehegatten in den in H 7
vorgesehenen Fällen ist, nach erfolgter Genehmigung, der
Amtsschreiberei des Wohnsitzbezirks einzureichen.

Der Amtsschreiber hat dieselbe mit der Genehmigung
ihrem ganzen Wortlaute nach in das für die Weiber-
gutsempfangscheine und Herausgabeverträge bestimmte
Buch einzuschreiben und als Beilage zu demselben sicher

zu verwahren.
Für die Einschreibung und Aufbewahrung ist eine

Gebühr von Fr. 5 zu entrichten.

s 9.

Die Regierungsstatthalter haben den Gesuchen von
Niedergelassenen und Aufenthaltern, um Bestellung
außerordentlicher Beistände, in den gesetzlich vorgesehenen Fällen
in gleicher Weise zu entsprechen, wie den Gesuchen von
Kantönsbürgern.

Ausgenommen ist die Beistandschaft über
Landesabwesende (Art. 30 Bundesgesetz).

s 10.

In Ausführung des Art. 39 des Bundesgesetzes vom
25. Juni 1891 werden alle mit demselben und dem

gegenwärtigen Vollziehungsdekret im Widerspruch stehenden
kantonalen Vorschriften als aufgehoben erklärt. Namentlich

gelten, soweit widersprechend, als aufgehoben:
die Satzungen 245, 328 bis und mit 331 des

Civilgesetzbuches.

s 11.

Dieses Vollziehungsdekret tritt auf 1. Juli 1892 in
Kraft und ist in die Gesetzsammlung aufzunehmen.

Der Regierungsrath wird mit der weitern Ausführung

beauftragt.

Bern, 2. März 1892.

Im Namen des Regierungsraths
der Präsident

Kggtt,
der Staatsschreiber

KWer.



Naturalisationen.
(Mai 1892.)

Der Regierungsrath stellt den Antrag, die
nachgenannten Personen, welche sich über den Genuß eines

guten Leumundes, den Besitz der bürgerlichen Rechte und
Ehren, sowie über günstige Vermögens- und
Erwerbsverhältnisse ausgewiesen haben, auf ihr Ansuchen hin in
das bernische Landrecht aufzunehmen, in dem Sinne
jedoch, daß die Naturalisation erst mit der Zustellung
der Naturalisationsurkunde in Wirksamkeit tritt.

1. Karl Ernst Demmler von Lauffen am Neckar,

Königreichs Württemberg, geb. 1851, ledig, Schlossermeister

in Burgdorf, seit seiner Jugend daselbst wohnhaft,
mit zugesichertem Ortsburgerrecht der Burgergemeinde

2. Johann Jakob Richner von Rohr, Kantons
Aargau, geb. 1845, Angestelltex der Kantonsbuchhalterei,
seit 1868 in Bern wohnhaft, verheirathet mit Elisabeth
Rohr, Vater dreier minderjähriger Kinder, mit
zugesichertem Ortsburgerrecht der Burgergemeinde Bern.

3. Friedrich Jakob Rudolf Julius von Tolochenaz,
Kantons Waadt, geb. 1842, Eisenhändler, seit seiner
Jugend in Bern wohnhaft, verheirathet mit Luise
Wilhelmine Tobler, kinderlos, mit zugesichertem Ortsburgerrecht

der Burgergemeinde Bern.

4. Johann Julius Streuli von Wädensweil, Kantons

Zürich, geb. 1850, Handelsmann, seit 1878 in Bern
niedergelassen, verheirathet mit Rosina Schaffer, Vater
dreier Kinder, mit zugesichertem Ortsburgerrecht der
Burgergemeinde Bern.

5. Johann Jakob G y si von Buchs, Kantons Aargau,
geb. 1849, Tapezierer, seit 1870 in Bern wohnhaft,
verheirathet mit Anna Luise Bühlmann, Vater zweier
minderjähriger Kinder, mit zugesichertem Ortsburgerrecht
der Burgergemeinde Bern.

6. Adolf Baumann von Herlazhofen, Königreichs
Württemberg, geb. 1864, Uhrmacher in Courgenay, seit
seinem fünften Altersjahr im Kanton Bern wohnhaft,
ledig, mit zugesichertem Ortsburgerrecht der Burqer-
gemeinde Seleute.

7. Herbert William Hall aus Batavia, Niederländisch-
Jndien, geb. 1864, seit 1887 als Maschinen-Ingenieur
bei der Jura-Simplon-Bahn angestellt, wohnhaft in Bern,
verheirathet mit Luise Jschi, kinderlos, mit zugesichertem
Ortsburgerrecht der Burgergemeinde Rumisberg.

8. Emil Eduard Richard Weiß von Riedböhringen,
Großherzogthums Baden, geb. 1873, Handelslehrling in

- Langenthal, in Jnterlaken auferzogen, mit zugesichertem
Ortsburgerrecht der Einwohnergemeinde Gadmen.
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Entwurf.

Anträge der Kommisfton

des Großen Rathes.

betreffend

Milderung des Dekrets über das Verfahren bei

Volksabstimmungen und öffentlichen
Wahlen vom 11. März 1870.

(März 1892.)

Der Hroße Math des Kantons Worn,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

Art. I.
Der H 4 des Dekrets über das Verfahren bei

Volksabstimmungen und öffentlichen Wahlen vom 11. März 1870
erhält folgende Fassung:

In jeder Einwohnergemeinde hat der Gemeinderath
dafür zu sorgen:

1. daß die Austheilung der Gesetzesvorlagen und
Botschaften an die stimmberechtigten Bürger spätestens
zwei Wochen vor dem Abstimmungstag stattfinde;

2. daß gleichzeitig die Verhandlungsgegenstände die

Zusammensetzung des Ausschusses und die Bezeichnung

des Abstimmungslokales durch öffentlichen
Anschlag und auf andere geeignete Weise bekannt
gemacht wird; werden mehrere Abstimmungslokale
eingerichtet, so ist anzugeben, in welchem derselben
die Prüfung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses

stattzufinden hat (Hauptlokal, Art. 10
Absatz 2);

3. daß am zweiten Tage vor der Abstimmung jedem
stimmberechtigten Bürger eine Ausweiskarte über
seine Stimmberechtigung, sowie für jeden
Verhandlungsgegenstand je ein Stimm- oder Wahlzeddel
zugestellt wird.

Den Stimmberechtigten, welche erst nach Schluß der

Auflagefrist in das Stimmregister eingetragen werden,
sind die Gesetzesvorlagen, die Ausweiskarten und die

Stimm- oder Wahlzeddel noch am nämlichen Tage
zuzustellen.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892. 45
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Stimmberechtigte, welchen diese Schriften nicht
zugekommen sind, können solche bis zum Vorabend des

Abstimmungstages reklamiren.
Stimmberechtigte, welche an der Abstimmungs- oder

Wahlverhandlung nicht theilgenommen haben, sind
verpflichtet, ihre Ausweiskarten sofort dem Führer des

Stimmregisters wieder zuzustellen. Geschieht dies nicht
innerhalb einer Frist von zwei Tagen, von dem
Abstimmungstage an gerechnet, so ist der Gemeinderath berechtigt,

die Ausweiskarten gegen eine Gebühr von 20 Rappen
einfordern zu lassen.

Art. 2.

Der Z 5 erhält folgende Fassung:
Jede Einwohnergemeinde hat ein angemessenes Lokal

für die Abstimmungen einzuräumen. Größere Gemeinden
sind berechtigt, mehrere Abstimmungslokale einzurichten.
Für die Gemeinde Bern gilt diese Verpflichtung und
Berechtigung für jeden Wahlkreis besonders.

Die Wirthshäuser sind als Abstimmungslokale
ausgeschlossen.

Im Abstimmungslokal soll ein hinreichender Raum
abgetrennt und so eingerichtet werden, daß jeder Bürger
frei und ungestört seine Stimm- und Wahlzeddel schreiben
und einlegen kann.

Art. 3.

Der Z 6 erhält folgende Fassung:
Im Abstimmungslokal sind verschlossene Urnen

aufzustellen :

eine Stimmurne von rother Farbe zur Einlage der

Stimmzeddel;
eine Wahlurne von weißer Farbe zur Einlage der

Wahlzeddel.
Es kann für jede einzelne Wahlverhandlung (Natio-

nalrath, Großrath, Bezirksbeamte) eine besondere Wahlurne,

welche mit deutlicher Aufschrift zu versehen ist,
aufgestellt werden.

Ebenso sind daselbst amtliche Stimm- und Wahl-
zeddelformulare in genügender Anzahl zu Handen der
Stimmberechtigten zur Verfügung zu halten.

Im Abstimmungslokal und, wenn in der gleichen
Gemeinde mehrere solche bestehen, im Hauptlokal (Art. 10

Absatz 2), ist das Stimmregister aufzulegen.

Anträge der Kommission des Großen Käthes.

Zusatz zu diesem Alinea:
Diese Vorschrift findet keine Anwendung in Gemeinden,

welche für jeden Abstimmungs- oder Wahltag besondere
Ausweiskarten zustellen lassen.

Dem zweiten Satze ist beizufügen:
nöthigenfalls können die Gemeinden voni Regierungsrathe

auch dazu angehalten werden.

Art. 4.

Der Z 7, Absatz 3 lautet wie folgt:
Die Wahlzeddel sind von weißer Farbe und es wird

für jede Wahlverhandlung ein besonderer Wahlzeddel
hergestellt.

Art. 5.

Der Z 8 wird durch folgende Bestimmungen (Art. S

und 6) ersetzt:
Die Verhandlungen der politischen Versammlung sind

öffentlich.
Während der Stimmgebung, der Oeffnung der Urnen,

sowie der Ermittlung, Protokollirung und Eröffnung des

Ergebnisses hat jeder Stimmberechtigte Zutritt zu dem

Abstimmungslokal.

Es ist beizufügen:
eine Kontrolurne von blauer Farbe zur Aufnahme

der Ausweiskarten;



Art, 6.

Die Leitung und Ueberwachung der Verhandlungen
liegt dem Wahlausschusse ob, welcher aus wenigstens
S Mitgliedern besteht.

Sind in einer Gemeinde mehrere Abstimmungslokale
vorhanden, so werden jedem derselben 5 Mitglieder des

Wahlausschusses zugetheilt.

Art. 7.

Der H 9 wird durch folgende Bestimmungen »Art. 7

und 8) ersetzt:
Die Stimmgebung findet an den in der Verordnung

festgesetzten Tagen von Morgens 10 bis Nachmittags
2 Uhr statt und soll ohne Unterbrechung vor sich gehen
Wenn alle auf dem Stimmregister eingetragenen Bürger
ihre Ausweiskarten abgegeben haben, kann die Stimmgebung

schon vor der festgesetzten Stunde geschlossen werden.

Um Stimmberechtigten, welche verhindert sind ibr
Stimmrecht am Abstimmungstage auszuüben, die
Theilnahme an Wahlen und Abstimmungen zu ermöglichen, kann
der Gemeinderath, mit Bewilligung des Regieruugsraths,
die Aufstellung der Urnen Tags vorher während zwei von
ihm zu bestimmenden Stunden anordnen. Die Oeffnung
der Urnen sowie die Prüfung und Ermittlung der Stimmgebung

wird in diesem Falle sofort nach Schluß der

letztern vorgenommen und selbständig protokollirt.

Art. 8.

Die Stimmabgabe geschieht in folgender Weise:
Bei Abstimmungen ist der amtliche Stimmzeddel an

der hiefür bezeichneten Stelle mit „Ja" oder „Nein" zu
überschreiben.

Bei Wahlen steht es dem Bürger frei, das amtliche
Formular auszufüllen oder sich außeramtlicher, gedruckter
oder geschriebener Wahlzeddel zu bedienen. Die
außeramtlichen Wahlzeddel müssen, bei Folge der Ungültigkeit,
an Größe, Form und Papier dem amtlichen Formular
genau entsprechen und dürfen keine äußerlich bemerkbaren
Unterscheidungszeichen an sich tragen; sie sollen so

eingerichtet sein, daß der Wähler handschriftliche Abänderungen

der gedruckten Namen leicht anbringen kann.
Gegen Abgabe der Ausweiskarte durch den

Stimmberechtigten werden die von ihm vorgelegten Stimm- und
Wahlzeddel von einem Mitgliede des Ausschusses auf der
Rückseite abgestempelt, worauf der Stimmberechtigte die
Zeddel in die dazu bestimmten Urnen legt.

Die Mitglieder des Ausschusses dürfen nur die eigenen
Zeddel ausfüllen.

Schreibbüreaux der Parteien sind nicht gestattet.

Art. 9.

Der §11 erhält folgende Fassung:
Die Stimmabgabe hat in der Regel durch den

Stimmberechtigten persönlich zu geschehen. Der Ausschuß soll
ganz besonders darüber wachen, daß der Stimmende mit
der auf der Ausweiskarte bezeichneten Person identisch
sei, daß er für jeden Abstimmungsgegenstand nur einen
Stimmzeddel und für jede Wahlverhandlung nur einen
Wahlzeddel zur Abstempelung vorlege.

2t — 179

Anträge der Kommission des Großen Käthes.

„Ausschusse" statt „Wahlausschusse".

„Ausschusses" statt „Wahlausschusses".

Streichung des Satzes: „Wenn alle auf dem Stimmregister

..."
Der letzte Absatz soll lauten:
Der Gemeinderath kann mit Genehmigung des

Regierungsraths die Aufstellung der Urnen Tags vorher
während zwei von ihm zu bestimmenden Stunden
anordnen. In diesem Falle bleiben die Urnen bis zur
Ermittlung des Gesammtergebnisses (Art. 10) geschlossen
und sollen über Nacht versiegelt werden.
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Bei kantonalen Abstimmungen und Wahlen ist die

Vertretung eines Stimmberechtigten durch einen andern
Stimmberechtigten gestattet, insofern der Vertretene und
der Vertreter Hausgenossen oder Glieder der nämlichen
Familie sind; jedoch darf Niemand mehr als drei
Stimmen, seine eigene eingerechnet, abgeben.

Art. 10.

Der S 12 wird durch folgende Bestimmungen (Art.
10 und 11) erseht:

Nach Schluß der Stimmgebung schreitet der Ausschuß

zur Oeffnung der Urnen, sowie zur Prüfung und Ermittlung

der Stimmgebung.
Bestehen für die gleiche politische Versammlung mehrere

Abstimmungslokale, so werden die Ausweiskarten, die

unvertheilt gebliebenen Stimm- oder Wahlzeddel, sowie
die eingelegten Stimm- oder Wahlzeddel an den Nebenstellen,

in gesonderten Paketen, ungezählt versiegelt und
in das Hauptlokal gebracht. Daselbst treten sämmtliche
Mitglieder des Wahlausschusses der politischen Versammlung
zusammen; die von den Nebenstellen hergebrachten Pakete
werden wieder geöffnet und die eingelegten Stimm- oder
Wahlzeddel mit denjenigen des Hauptbüreau's vermischt.

Anträge der Kommission des Großen Rathes.

Der zweite Absatz soll lauten:
Bei kantonalen Abstimmungen und Wahlen können

sich Stimmberechtigte, welche das sechzigste Altersjahr
angetreten haben, oder laut einer dem Ausschusse
vorzuweisenden stempelfreien Bescheinigung krank sind, durch
andere Stimmberechtigte vertreten lassen; jedoch darf...

Art. 11.

Zunächst werden die eingegangenen Ausweiskarten
und unvertheilt gebliebenen Stimm- oder Wahlzeddel
gezählt, protokollirt und versiegelt.

Dann folgt die Abzählung der in die Urnen eingelegten
Stimm- oder Wahlzeddel, wobei die leeren Zeddel und
diejenigen, welche nicht mit dem Stempel des Wahlausschusses

versehen sind, außer Betracht fallen. Uebersteigt
die Zahl der in Betracht fallenden Zeddel diejenige der

eingegangenen Ausweiskarten, so ist die betreffende
Verhandlung der politischen Versammlung nichtig.

Ist die Verhandlung gültig, so folgt weiter die Prüfung

der Stimmzeddel und die Ermittlung und Proto-
kollirung der Stimmgebung über die Vorlagen, sowie die
Versieglung der Stimmzeddel.

Endlich folgt die Prüfung der Wahlzeddel und die

Ermittlung der Wahlergebnisse. Werden gleichzeitig mehrere

Wahlverhandlungen verschiedener Art vorgenommen,
so ist über jede Wahlverhandlung ein besonderes Protokoll

aufzunehmen und es sind die betreffenden Wahlzeddel

ebenfalls getrennt zu versiegeln.

Art. 12.

Der Z 13 erhält folgende Fassung:
Für die Prüfung der Stimm- und Wahlzeddel gelten

folgende Regeln:
1. Leere Stimm- oder Wahlzeddel, sowie solche, welche

nicht mit dem Stempel des Wahlausschusses versehen sind,
sind ungültig.

2. Stimmzeddel, welche anders als mit „Ja" oder

„Nein" überschrieben sind, sind ungültig.
3. Wahlzeddel auf außeramtlichen Formularen, welche

der Vorschrift in Art. 8, dritten Absatz, nicht entsprechen,
sind ungültig.
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4. Wahlzeddel, welche ehrverletzende oder unanständige Anträge der Kommission des Großen Käthes.
Bemerkungen oder Zulagen enthalten, sind ungültig.

Ungültige Stimm- oder Wahlzeddel, im Sinne der

Ziffern !—4, werden bei der Berechnung der absoluten
Mehrheit nicht gezählt.

5. Wahlzeddel, welche so mangelhaft bezeichnet find,
daß begründete Zweifel darüber obwalten, welchen
Personen die Stimme gilt, sind ungültig, so weit es die
undeutliche Namensbezeichnung betrifft, werden aber bei
der Berechnung der absoluten Mehrheit mitgezählt.

6. Wahlzeddel mit allgemeinen Bezeichnungen, wie
„die Alten", „die Bisherigen" und dergleichen, sind,
wenn keine begründete. Zweifel im Sinne der Ziffer 5

obwalten, gültig.
7. Wenn auf einem Wahlzeddel mehr Namen stehen,

als für die betreffende Verhandlung Personen zu wählen
sind, so werden die am Schlüsse überschießenden Namen
nicht gezählt.

8. Wenn auf einem Wahlzeddel der nämliche Name
für die gleiche Stelle mehrmals geschrieben steht, so wird
dieser Name nur einmal gezählt.

9. Wahlzeddel, welche weniger Namen enthalten, als
Personen zu wählen sind, bleiben gültig.

Art. 13.

Der erste Absatz des § 14 erhält folgende Fassung:
Die Protokolle sollen enthalten:

1. den Tag und Zweck der Verhandlung;
2. die Zahl der eingelangten Ausweiskarten;

Die Abstimmungsprotokolle insbesondere:
3. die Zahl der ungültigen Stimmzeddel, gemäß §13,

Ziffern 1 und 2;
4. die Zahl der in Berechnung fallenden Stimmzeddel

und das Ergebniß der Stnnmgebung;
U. Die Wahlprotokolle insbesondere:

3. die Zahl der ungültigen Wahlzeddel, gemäß § 13,
Ziffern 1, 3 und 4;

4. die Zahl der in Berechnung fallenden Wahlzeddel
und das Ergebniß der Wahlen, nebst allfälligen
Beschlüssen des Ausschusses über die Gültigkeit
zweifelhafter Wahlzeddel.

Für jede Wahlverhandlung sind die Angaben
getrennt einzutragen;

5. die Ernennung der Abgeordneten an die Kreis- und
Bezirksausschüsse.

Art. 14.

Beamten und Angestellten der Post-, Telegraphen-
und Zollverwaltung, der Eisenbahnen und Dampfschiffe,
sowie kantonaler Anstalten und Polizeikorps, welche dienstlich

verhindert sind, ihr Stimmrecht am Abstimmungsorte
persönlich auszuüben, ist es gestattet, die Stimm- und
Wahlzeddel, unter Beifügung der Ausweiskarte, per Post
an den Wahlausschuß gelangen zu lassen. Die Stimmabgabe

wird jedoch nur berücksichtigt, wenn die Sendung
vor Schluß der Stimmgebung franco in die Hände des

Ausschusses gelangt. Collektivsendungen sind unstatthaft.
Solch^massen eingesandte Stimm- und Wahlzeddel

werden nach der Abstempelung durch ein Mitglied des

Wahlausschusses in die Urne gelegt. Den Mitgliedern
des Ausschusses ist es jedoch untersagt, Einsicht von dem

Inhalt der Zeddel zu nehmen.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892. 46^



182 U Sl

Art. 15.

Z 20, Ziffer 2, soll lauten:
Die Gesammtzahl der nach Z 13, Ziffern 1, 3 und

4 ungültigen Wahlzeddel.

Art. 1k.

Die Absätze 2 und 3 des H 32 erhalten folgende Fassung:
Bei Wahlen in den Großen Rath, bei Wahlvorschlägen

für Bezirksbeamte, sowie bei bestrittenen Wahlen von
Bezirks- und Betreibungsbeamten hat der Regierungsrath

seine Vorlage an den Großen Rath zu richten,
welchem der Entscheid über die Wahleinsprachen und die

Anerkennung oder Kassation der Wahlen zusteht.

Art. 17.

Dieses Dekret tritt am in Kraft.
Durch dasselbe werden die ihm widersprechenden

Bestimmungen des Dekrets über das Verfahren bei
Volksabstimmungen und öffentlichen Wahlen vom I I, März
1870 aufgehoben.

Bis zu der Abänderung des Gesetzes über die
Volksabstimmungen und öffentlichen Wahlen vom 31. Oktober
1869 können für keine politische Versammlung, auch wenn
dieselbe aus mehreren Einwohnergemeinden zusammengesetzt

ist, mehr als drei Abstimmungslokale eingerichtet
werden.

Anträge der Kommission des Großen Rathes.

Vom Regierungsrathe genehmigt und mit Empfehlung
an den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 13. April 1892.

Im Namen des Regierungsraths
der Präsident

der Staatsschreiber
KMer.

Wesonderer Antrag.
Der Regierungsrath wird beauftragt, die zur Publikation

dieses Dekrets erforderliche Drucklegung in der
Weise zu besorgen, daß dasselbe mit den in Kraft
verbleibenden Bestimmungen des Dekrets vom I I. März 1870
zu einem einheitlichen Ganzen verschmolzen wird. Von
diesem Zeitpunkte hinweg wird das bisherige Dekret in
seiner Gesammtheit als aufgehoben erklärt.

Bern, den 5. Mai 1892.

Namens der Kommission
- der Präsident

R. Brunner.
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Uortrag der Finanzdirektion

an den

egierungsrcrth zu Kunden des Kroßen Werths

betreffend

kn definitiven Rc>fi««WsBschl»fi der InrnzenUerfimMinn.

(22. Juli 1892.)

Hochgeachtete Herren,

Nach dem Dekrete vom 22. Februar 1889 sollten die
Korrektionsarbeiten der Juragewässerkorrektion bis I.Mai
1891 vollendet und die Baurechnung des Unternehmens
auf diesen Zeitpunkt abgeschlossen werden. Dieser Termin
konnte nahezu eingehalten werden, und es ist dem
Regierungsrathe ein provisorischer Rechnungsabschluß auf
den 1. Mai 1891 vorgelegt worden. Es haben aber
später noch verschiedene Verhandlungen stattgefunden,
welche in den definitiven Rechnungsabschluß aufzunehmen
waren, Einzahlungen von Bundesbeiträgen, Liquidation
des Inventars des Unternehmens und der entbehrlichen
Landabschnitte desselben, so daß es zweckmäßig erschien,
den definitiven Abschluß der Rechnung des Unternehmens
der Juragewässerkorrektion auf den 31. Dezember 1891

zu stellen, um so mehr, als in diesem Falle der

Rechnungsabschluß auf den gegebenen Termin mit den

bezüglichen Büchern genau übereinstimmen konnte, was
nicht möglich gewesen wäre, wenn man einen frühern
Abschlußtermin gewählt hätte.

Die sämmtlichen Ausgaben des Unternehmens
betragen Fr. 16,953,356. 92, die sämmtlichen Einnahmen

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.

desselben mit Einschluß der noch ausstehenden Bundesbeiträge

von Fr. 121,800 betragen Fr. 16,885,133. 40.
Es bestund demnach ein Ueberschuß der Ausgaben von
Fr. 68,223. 52. Um diesen Ueberschuß auszugleichen,
haben Sie unterm 4. April 1892 beschlossen, es sei der

Rechnung des Unternehmens ein nachträglicher Staatsbeitrag

von Fr. 68,223. 52 zu gut zu schreiben und
damit die Summe der Einnahmen auf Fr. 16,953,356. 92,
gleich der Summe der Ausgaben, zu bringen. Dieser
nachträgliche Beitrag des Kantons im Betrage von
Fr. 68,223. 52 hat von der Staatskasse vorgeschossen
werden müssen. Dieser Vorschuß war unvermeidlich, wenn
das große Unternehmen zu seinem endlichen und bei

Berücksichtigung der Umstände glücklichen Abschluß gebracht
werden sollte. Es war übrigens bereits bei den Verhandlungen

über das Dekret vom 22. Februar 1889 im
Großen Rathe die Möglichkeit in's Auge gefaßt worden,
daß noch eine letzte, abschließende Subvention des Staates
nöthig werden könnte. Betreffend die Tilgung dieses

Vorschusses, so wird in den Voranschlägen der nächsten

Jahre darauf Bedacht genommen werden müssen.
Der definitive Abschluß der Rechnung der

Juragewäfferkorrektion zeigt nun folgende Ergebnisse:
47
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Man? der Juragewiijserksrrektisn auf den 31. Dezember 1891.

Wrutlo-Summen. Saldi.
So«. Habe«. Soll. Haben.

I. Juragewässerkorrektion.

Kosten. Fr. R. Fr. R. Fr. R. Fr. R.

Baukonto 13,030,769. 41 1,036,687. 21 11,994,082. 20

Zinse und Anleihenskosten 2,524,192.05 1,078,170.43 1,446,021.62 —
Summa der Kosten 15,554,961. 46 2,114,857. 64 13,440,103. 82 —

Beiträge.
Bund — 4,613,000. — — 4,613,000. —
Kanton — 4,328,223. 52 — 4,328,223. 52
Grundeigenthümer 1,398,895. 46 5,897,775. 76 — 4,498,880. 30

Summa der Beiträge 1,398,895. 46 14,838,999. 28 — 13,440,103. 82

Kosten 15,554,961.46 2,114,857.64 13,440,103.82 —
Beiträge 1,398,895. 46 14,838,999. 28 — 13,440,103. 82

16,953,856. 92 16,953,856. 92 — —

II. Kreditoren und Debitoren.

Anleihen 4,000,000. — 4,000,000. — — —
Werkstätte 1,494,508. 85 1,494,508. 85 — —
Baukasse 1,943,500. 60 1,943,500. 60 — —
Momentane Vorschüsse 700,000. — 700,000. — — —
Seeuferverficherung 145,091. 03 145,091. 03 — —
Kautionen 18,488. 68 18,488. 68 - —
Schwellenfonds 284,225. 41 1,285,821. 83 — 1,001,596. 42
Bundesbeitrag 121,800. — — 121,800. — —
Staatsbeitrag 68,223. 52 — 68,223. 52 —
Staatskasse, Saldo 811,572. 90 — 811,572. 90 —

9,587,410. 99 9,587,410. 99

Um diese Ergebnisse mit dem Voranschlage vom Jahre 1888 'zu vergleichen (Beilagen zum Tagblatte des
Großen Rathes vom Jahre 1888, Nr. 35), muß dieser Voranschlag nach den Rubriken der Rechnung zusammengestellt

werden, nämlich:

Baukonto.
1. Baukosten bis Ende 1887, rund Fr. 11,570,000
2. Vollendungsbauten „ 530,000
3. Unvorhergesehenes (zur Ausgleichung) „ 31,404

Zusammen Fr. 12,131,404
4. Erlös aus Inventar und Landabschnitten „ 194,000

Netto Baukosten Fr. 11,937,404

Zinse und Anleihenskosten.
1. Kosten bis Ende 1887 Fr. 1,550,000
2. Verspätungszinse „ 156,660

Netto Zinse und Anleihenskosten „ 1,393,340

Summa der Kosten Fr. 13,330,744

Schwellenfonds.
1. Beiträge der Grundeigenthümer Fr. 641,200
2. Beiträge des Kantons „ 330,000

Summa der Beiträge Fr. 971,200
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Uergteichung der Rechnung und des Voranschlags.

I. Juragewästerkorrektion.
Boranschlag. Rechnung. Mehr. Minder.

Kosten. Fr. R. Fr. R. Fr. R. Fr. R.

Baukonto. 11,937,404.— 11,994,082.20 56,678.20 —
Zinse und Anleihenskosten 1,393,340. — 1,446,021. 62 52,681. 62 —

Summa der Kosten 13,330,744. — 13,440,103. 82 109,359. 82

Beiträge.
Bund 4,613,000. — 4,613,000. — — —
Kanton 4,200,000. — 4,328,223. 52 128,223. 52 —
Grundeigenthümer 4,517,744. — 4,498,880. 30 — 18,863. 70

Summa der Beiträge 13,330,744. — 13,440,103. 82 109,359. 82 —

II. Schwellenfsnds.

Beiträge der Grundeigenthümer. 641,200. — 638,369. 60 — 2,830. 40
Beiträge des Staates 330,000. — 330,000. — — —
Verschiedene Einnahmen und Ausgaben 28,800. — 33,226. 82 4,426. 82 —

1,000,000. — 1,001,596. 42 1,596. 42 —

Das Kapital des Schwellenfonds, Fr. 1,001,596. 42, ist, dem Regulativ über die Spezialfonds vom 3. Dezember
1875 entsprechend, auf 1. Jänner 1892 bei der Hypothekarkasse angelegt worden.

Die Finanzdirektion stellt zum Schluß folgende Vom Begierungsrathe genehmigt und zur Kennt-

niß, sowie mit dem Antrage auf Bewilligung eines
Antrage. nachträglichen Staatsdeitrags von Fr. 68,223. 52

1. Der Regierungsrath möchte der Rechnung über die «n den Großen Bath gewiesen.
Juragewässerkorrektion die Genehmigung ertheilen
und solche dem Großen Rathe zur Kenntniß bringen.

2. Der Regierungsrath möchte beim Großen Rathe
beantragen, es sei für das Unternehmen der
Juragewässerkorrektion ein nachträglicher Beitrag von
Fr. 68,223. 52 zu bewilligen. Bern, den 23. Juli 1892.

Bern, den 22. Juli 1892.

Mit H-ch-àa,
d-» R-sàn,à,HS

der Vize-Präsident

Der Finanzdirektor: Marti,
Scheurer. der Staatsschreiber

KWrr.

Wird dem Großen Rathe zur Genehmigung empfohlen.

Bern, den 16. September 1892.

Namens der Staatswirthschaftskommission
der Präsident

I. Wühknann.
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StrclsnclchLclßgesuche.

(September 1892.)

1. Nafzger, Gottlieb, Viehhändler, von und zu
Uetendorf, geboren 1863, hat laut Urtheil der Polizeikammer

vom 11. Mai 1892 zehn Tage Gefangenschaft
auszuhalten wegen Betruges, begangen in einem Tauschhandel

um eine Kuh. Er sucht um Erlaß der Strafe
nach, mit der Behauptung, daß er bei dem fraglichen
Handel keine betrügerische Absicht gehabt. Er bittet um
Berücksichtigung seiner bisherigen Straflosigkeit und guten
Leumundes. Das Gesuch ist vom Gemeinderath von
Uetendorf und vom Regierungsstatthalter empfohlen. Der
Regierungsrath beantragt, das Gesuch abzuweisen, da
kein Grund zum Nachlaß vorliegt. Die betrügerische
Absicht ist durch die Motivirung des Urtheils zweifellos
nachgewiesen, und dem straflosen Vorîeben und dem

guten Leumund des Petenten hat das Gericht, wie aus
dem Urtheile ersichtlich ist, schon bei der Zumessung der

Strafe Rechnung getragen.

Antrag des Regierungsrathes:

„ der Bittschriftenkommission:
Abweisung,

id.

Mannes dazu nicht hinreiche. Die Ortspolizei empfiehlt
das Gesuch im Interesse der Kinder,, ebenso der
Regierungsstatthalter. Der Regierungsrath kann sich diesen

Empfehlungen nicht anschließen. Frau Brechbühl hat ihre
beiden jugendlichen Halbbrüder zu einer Reihe von
Diebstählen, die jene hauptsächlich in der Stadt ausführten,
verleitet und begünstiget. Sie ist für ihr Vergehen,
infolge dessen die beiden Knaben eine zweijährige
Enthaltung in einer Besserungsanstalt verbüßen müssen,

keineswegs zu strenge bestraft worden.

Antrag des Regierungsrathes: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

2. Maria Rosa Brechbühl geb. Schüttel,
Rudolfs des Schneiders Ehefrau, geboren 1862, wohnhaft
in Bern, welche am 8. November 1890 von der
Polizeikammer wegen Anstiftung zu Diebstählen und Begünstigung

von solchen zu vier Monaten Korrektionshaus,
umgewandelt in 60 Tage Einzelhaft, verurtheilt wurde,
sucht um Erlaß, bezw. Umwandlung des Restes ihrer
Strafe nach. Sie hat an derselben acht Tage ausgehalten
und wurde dann wegen eingetretenen Todes eines ihrer
Kinder beurlaubt. Frau Brechbühl bittet zu berücksichtigen,
daß sie in ärmlichen Verhältnissen lebe und sechs

unerzogene Kinder habe, zu deren Unterhalt und Verpflegung
sie ebenfalls mithelfen müsse, weil der eigene Erwerb des

3. Elise Gfeller geb. Arn, Christians Ehefrau,
von Vechigen, wohnhaft in Bern, geboren 1867, wurde
am 2. September 1891 vom korrektionellen Richter von
Bern wegen Ehrverletzung und Skandal zu einer Geldbuße
von Fr. 30 und zu den Kosten des Staates im Betrage
von Fr. 32. 50 verurtheilt. Letztere sind durch die Bestreitung

der Klage und des dadurch nöthig gewordenen
Beweisverfahrens erheblich vermehrt worden. Frau Gfeller
sucht um Erlaß ihrer Strafe nach, indem es ihr unmöglich

sei, die Buße zu bezahlen oder durch Gefangenschaft
abzusitzen, da sie drei kleine Kinder habe, die ernährt
werden müßten, und der Mann als Handlanger nur
wenig verdiene. Auch beruft sie sich auf ihre bisherige
Straflosigkeit. Das Gesuch ist von der Ortsbehörde und
vom Regierungsstatthalter empfohlen. Der Regierungsrath

kann sich diesen Empfehlungen der Konsequenzen
wegen nicht anschließen, weil er in den Familienverhältnissen

der Petentin einen genügenden Grund, uni sie von
der verdienten Strafe zu befreien, nicht findet. Es wäre
an ihr gewesen, mit Rücksicht auf ihre Verhältnisse sich



davor zu hüten, mit dem Strafgesetze in Konflikt zu
kommen.

Antrag des Regierungsrathes: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

4. Hans Jakob, von Langnau, Buchhalter, in Biel,
geboren 1861, welcher am 8. Juli 1892 vom korrektio-
nellen Richter von Biel wegen Betrugs zu drei Tagen
Gefängniß verurtheilt wurde, sucht um Herabsetzung dieser
Strafe auf einen Tag Gefängniß nach, beifügend, daß er
sonst seine Anstellung verlieren würde. Der Regierungsrath

hat beschlossen, das Gesuch nicht zu empfehlen, da
kein Grund zum Nachlaß der ohnehin sehr niedrigen
Strafe vorliegt. Jakob konnte die Konsequenzen seiner
strafbaren Handlung voraussehen und hätte daher sich

vor denselben hüten sollen.

Antrag des Regierungsrathes: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

5. Zbinden, Rudolf, von Rüschegg, Pächter in der
Gemeinde Sonceboz, 51 Jahre alt, welcher am 21. April
1892 von dem Polizeirichter von Münster der
WiderHandlung gegen die gesetzlichen Vorschriften betreffend
Maßnahmen gegen gemeingefährliche Epidemien schuldig
erklärt und deshalb zu Fr. 30 Buße und Fr. 12. 50
Kosten an den Staat verurtheilt wurde, sucht um Erlaß
dieser Bestrafung nach, mit der Begründung, die
Gesetzesübertretung, wegen welcher jene Strafe ausgesprochen
worden, sei nicht von ihm, sondern von seinem Sohne
Rudolf begangen worden, welcher den an den Blattern
erkrankten, im Absonderungshause zu Münster verpflegten
und daselbst verstorbenen züngern Bruder Fritz, entgegen
dem Verbot, heimlich besucht hatte. Die hierauf veranlaßten

amtlichen Erhebungen bestätigen die Richtigkeit
dieser Anbringen. Der Vater Rudolf Zbinden trägt zwar
an der stattgehabten Verwechslung beim Richter die
Hauptschuld, weil er bei'r Hauptverhandlung ausblieb,
andernfalls würde der als Zeuge erschienene Krankenwärter

den Irrthum in der Person des Angeschuldigten
sofort aufgeklärt haben. Der Regierungsrath kann indeß
gleichwohl das vorliegende Gesuch empfehlen, soweit es

die Buße betrifft.

Antrag des Regierungsrathes: Erlaß der Buße.

„ der Bittschriftenkommission: id.

6. Elise Weber geb. Schneeberger, Roberts
Ehefrau, von Treiten, geboren 1846, und deren Sohn
Johann Weber, Bedienter, geboren 1873, beide wohnhaft

in Bern, sind am 20. April 1892 von der Pvlizei-
kammer wegen Fälschung eines Wechsels, im Betrage von

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1K9L.
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Fr. 50, jedes zu 30 Tagen Einzelhaft und einem Jahre
Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit verurtheilt
worden. Mutter und Sohn Weber stellen zu Handen des

Großen Rathes das Gesuch, es möchte ihnen die
verwirkte Strafe erlassen werden. Sie stützen ihr Gesuch im
Wesentlichen darauf, daß sie bisher noch nie bestraft
worden, daß sie gut beleumdet, und daß weder ein
Schaden beabsichtiget gewesen, noch ein solcher entstanden
sei, da die Civilpartei bereits vor der Hauptverhandlung
befriediget war. Der Sohn Weber beruft sich außerdem
auf sein jugendliches Alter, und Frau Weber macht für
ihre Person noch geltend, sie sei Mutter von 9 Kindern,
wovon 7 noch unerzogen, sie befinde sich in zerrütteten
Gesundheitsverhältnissen und noch dazu in vorgerückter
Schwangerschaft. Das Gesuch ist von der Ortspolizeibehörde

und vom Regierungsstatthalter, soweit es die

Mutter Weber betrifft, empfohlen. Aus dem Urtheile
geht hervor, daß das Gericht die persönlichen Verhältnisse

der Petenten bereits bei der Bestimmung des Strafmaßes

als strafmildernd gewürdiget und demgemäß gegen
Beide bloß das Minimum der gesetzlich angedrohten
Strafe ausgesprochen hat. Der Regierungsrath ist daher
der Ansicht, daß eine weitere Herabsetzung der Strafe
gegen den Sohn Weber nicht gerechtfertigt sei. Mit Bezug

auf die Mutter Weber kann sich dagegen der

Regierungsrath den vorliegenden Empfehlungen anschließen
und demgemäß auch seinerseits mit Rücksicht auf ihren
durch das ärztliche Zeugniß konstatirten Krankheitszustand
den Nachlaß ihrer Freiheitsstrafe empfehlen.

Antrag des Regierungsrathes: Erlaß der der Frau Weber
auferlegten 30tägigen

Einzelhaft. Abweisung
des Johann Weber.

„ der Bittschriftenkommission: id.

7. Lerch, Rudolf, von Wyuigen, Negotiant in Kirchberg,

geboren 1850, hat im Jahr 1890 unter zwei Malen
von der chemischen Fabrik Schweizerhall in Basel 15,000
Kilos Düngsalz bezogen und zum Theil den Bauern der

Gegend weiter verkauft. Er wurde infolge dessen wegen
Uebertretung der das Salzmonopol betreffenden kantonalen

Gesetzesvorschriften in Strafuntersuchung gezogen,
worauf am 7. Oktober 1891 von der Polizeikammer
folgendes Urtheil gegen ihn ausgefällt wurde: I. Rudolf
Lerch ist schuldig erklärt der WiderHandlung gegen die

Salzmonopol-Vorschriften des Kantons Bern; II. Derselbe

ist, in Anwendung des Gesetzes vom 7. Mai 1798,
„Ausschließlicher Handel des Salzes in der ganzen
Republik auf Rechnung des Staates", des Verbotes des

Schleichhandels mit Salz vom 6. Jänner 1804, des

Dekretes des Großen Rathes über die Umwandlung der

Bußen von der alten in die neue Währung vom 2. März
1853, Art. 22 St.-G. 468 und 368 St.-V. verurtheilt:
1) Polizeilich zu einer Geldbuße von Fr. 1. 50 per Pfund
des eingeführten Salzes, zusammen also zu einer Geldbuße

von Fr. 45,000; 2) zur Konfiskation des

eingeführten Düngsalzes, soweit dasselbe noch im Besitze des

Lerch vorhanden ist; 3) zu den Kosten des Staates,
bestimmt: a. die erstinstanzlichen auf Fr. 223. 60, b. die

Rekurskosten des Regierungsstatthalteramts Burgdorf auf
48*
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Fr. 4, und e. die oberinstanzlichen auf Fr. 28. Lerch

hatte zu seiner Vertheidigung die Einwendung erhoben,
das Salzmonopol beziehe sich nicht auf das Düngsalz,
sondern beschränke sich auf das Kochsalz. Diese
Einwendung wurde in beiden Gerichtsinstanzen als
unbegründet zurückgewiesen. Dagegen hat die Polizeikammer
in der Motivirung des Urtheils sich dahin ausgesprochen,
daß sie zur Ausgleichung des Mißverhältnisses zwischen
Vergehen und Strafe eine theilweise Begnadigung durch
den Großen Rath unterstützen werde. Nachdem Lerch mit
seiner staatsrechtlichen Beschwerde, durch welche er das

Urtheil der Polizeikammer als verfassungswidrig aufheben
lassen wollte, durch Erkenntniß des Bundesgerichtes vom
22. April 1892 abgewiesen worden, hat derselbe nun
zu Handen des Großen Rathes das vorliegende
Begnadigungsgesuch eingereicht, dahingehend, es möchte die ihm
durch das erwähnte Urtheil auferlegte Buße von Fr. 45,000
ganz oder theilweise erlassen werden. In der ausführlichen

Begründung dieses Gesuches sucht Lerch darzuthun,
daß die Höhe der Buße mit der Strafwürdigkeit der

That und der Schwere der subjektiven Verschuldung nicht
im Einklänge stehe. Im Uebrigen stützt derselbe sein
Gesuch auf die Empfehlung der Polizeikammer, welche
gemäß ihrem Beschlusse dieselbe dem Gesuche beigefügt hat.
Der Regierungsrath ist ebenfalls der Ansicht, daß die

gegen Lerch ausgesprochene Buße bedeutend zu reduziren
sei, und glaubt deshalb, denselben zu einem Nachlaß von
Fr. 42,000 empfehlen zu sollen. Der Regierungsrath
fügt hier bei, daß er seit dem obenerwähnten Urtheil
durch Beschluß vom 12. März abhin den Düngsalzverkauf

durch den Staat aufgehoben hat, einerseits mit
Rücksicht auf den geringen Werth, den das Düngsalz für
die Landwirthschaft besitzt, und andererseits im Hinblick
auf den mit diesem Salze getriebenen Mißbrauch, indem
kein Zweifel besteht, daß von den 3800 Säcken, die jährlich

im Kanton Bern verbraucht werden, der größere
Theil, trotz Denaturirung, zu Fütterungszwecken
Verwendung findet und dadurch nicht nur der Fiskus
geschädiget wird, sondern auch die Milchindustrie bedeutenden
Schaden erleidet.

Antrag des Regierungsrathes: Herabsetzung der Buße
auf Fr. 3000.

„ der Bittschriftenkommission: id.

8. Biedermann, Haus, von Jens, Negotiant,
Thommen, Jakob, von Höllstein, und Jules Moser,
von Röthenbach, dessen Angestellte, alle in Viel, wurden
am 3. Mai 1890 von der Polizeikammer wegen
WiderHandlung gegen das Hausirgesetz verurtheilt, und zwar
Biedermann zu einer Geldbuße von Fr. 40, Thommen
und Moser jeder zu einer Buße von Fr. 20 nebst Kosten.
Biedermann hat sich seither einer neuen WiderHandlung
gegen das nämliche Gesetz schuldig gemacht und ist
infolge dessen am 21. August 1891 vom Polizeirichter von
Viel nochmals zu einer Buße von Fr. 40 nebst Kosten
verurtheilt worden. In beiden Straffällen hat der
Thatbestand darin bestanden, daß Biedermann durch seine

Angestellten in den umliegenden Ortschaften Petroleum
hausirmäßig verkaufen ließ, obschon er wußte, daß der

haufirmäßige Vertrieb von leicht entzündlichen, explosionsfähigen

Stoffen gesetzlich nicht gestattet ist. Biedermann

sucht um Erlaß der gegen ihn und seine beiden
Angestellten ausgesprochenen Bußen nach, beifügend, sein
Geschäft sei ein Bedürfniß und eine Wohlthat für die dortige
Gegend. Der Regierungsrath kann dessenungeachtet das
vorliegende Gesuch nicht empfehlen. Aus naheliegenden
polizeilichen Gründen ist der Vertrieb von leichtentzündlichen,

explosionsfähigen Stoffen, zu denen das Petroleum
unzweifelhaft gehört, Beschränkungen unterworfen; es

darf mit denselben nicht hausirt werden, und es werden
dafür gar keine Patente ertheilt. Das Handelsgeschäft
Biedermann ist seither in Konkurs gerathen.

Antrag des Regierungsrathes: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

9. Madelaine Biotrh geb. Perrot, Theophils Wittwe,
von Bonfol, geboren 1847, welche am 12. Oktober 1891
von den Assisen des fünften Geschwornenbezirkes wegen
eines zum Nachtheile einer Hausgenossin begangenen
Diebstahls an Banknoten, im Werthe von Fr. 400, zu
einem Jahre Zuchthaus verurtheilt worden ist, sucht um
Erlaß eines Theiles ihrer Strafe nach, damit sie möglichst
bald wieder für ihre inzwischen von der Gemeinde
verpflegten Kinder sorgen könne. Das Gesuch ist empfohlen
von der Verwaltung der Strafanstalt. Der Regierungsrath

ist indeß der Ansicht, daß der Nachlaß des Zwölftels
genügend sei.

Antrag des Regierungsrathes: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

10. Schürch, Friedrich, Landwirth, von und wohnhaft

zu Sumiswald, geboren 1859, welcher am 9. März
1892 vom Amtsgericht Trachselwald wegen unzüchtigen
Handlungen mit einem jungen, nach dem Gutachten des

Arztes noch unreifen Mädchen zu sechs Monaten
Korrektionshaus verurtheilt wurde, sucht bei dem Großen Rathe
um Erlaß der ganzen Strafe, eventuell eines Theiles
derselben nach. Er hatte, wie das Urtheil feststellt, ein
bei ihm verkostgeldetes, noch nicht sechszehn Jahre altes
Verdingmädchen zu öftern Malen geschlechtlich mißbraucht.
Der Regierungsrath hat beschlossen, das vorliegende
Gesuch mit Rücksicht auf die Natur des Vergehens nicht zu
empfehlen. Ueberdies fällt in diesem Falle als erschwerend
in Betracht, daß Schürch verheirathet ist und in seiner
Eigenschaft als Pflegvater des Mädchens die besondere

Pflicht hatte, für das sittliche Wohl desselben zu sorgen.
Im Hinblick auf diese erschwerenden Umstände, in
Verbindung mit Art. 166 des Strafgesetzbuches, welcher für
ein Vergehen, wie das vorliegende, im Maximum sechs

Jahre Korrektionshaus androht, kann der Regierungsrath
die ausgesprochene Strafe nicht für zu hoch erachten.

Antrag des Regierungsrathes: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.



II. Páriat, Charles, von Fahy, geboren 1856,
verheirathet und Vater eines Kindes, wurde am 10.
Dezember 1889 wegen Todschlages zu 3'/2 Jahren Zuchthaus

verurtheilt. Das Gericht nahm an, Pöriat sei von
seinem Gegner ungerechtfertigter Weise provozirt worden.
Auch die Frage nach mildernden Umständen wurde
bejaht. Pöriat sucht mit Empfehlung der Verwaltung der
Strafanstalt um Erlaß seiner Strafe nach, unter
Hinweisung auf seine gute Aufführung, seine Reue und seine
guten Vorsätze, sowie mit Rücksicht auf seine Familie,
die seine Rückkehr mit Sehnsucht erwarte. Nach dem
Berichte des Gemeinderaths von Fahy genoß Pöriat bisher
in seiner Heimatgemeinde keinen guten Leumund. Der
Regierungsrath findet, nach Prüfung der Verhältnisse
des Petenten, daß keine hinreichenden Gründe vorhanden
sind, um einen über den Zwölftel hinausgehenden Nachlaß

zu befürworten.

Antrag des Regierungsrathes: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

12. Bailly, Victor, von Courtedoux, 27 Jahre
alt, welcher am 28. Oktober 1891 von den Assisen des

fünften Geschwornenbezirkes wegen Todschlagsversuch zu
16 Monaten Zuchthaus verurtheilt wurde, sucht wegen
seinen Familienverhältnissen um Erlaß eines Theiles der

Strafe nach. Bailly hat den Todschlagsversuch an seinem
Bruder und dessen Ehefrau, mit denen er im gleichen
Hause wohnte, aber im Unfrieden lebte, begangen, indem
er in der Nacht vom 27./28. Mai 1891 in trunkenem
Zustande absichtlich mehrere scharfe Schüsse aus seinem
Ordonnanzgewehre nach der Räumlichkeit hin abgab, in
der sie vor seinen lebensgefährlichen Drohungen und
Thätlichkeiten Schutz gesucht hatten. Bailly ist von der
Verwaltung der Strafanstalt empfohlen. Der Regierungsrath

ist nicht im Falle, sich dieser Empfehlung
anzuschließen. Bailly ist laut Bericht des Gemeinderathes
von Courtedoux nicht gut beleumdet. Wenn er aber sich

fortgesetzt gut aufführt, so wird ihm der Zwölftel
erlassen werden.

Antrag des Regierungsrathes: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

13. Gloor, Diethelm, von Dürrenäsch, Kt. Aargau,
geboren 1852, Mahlknecht, seit 1874 verheirathet, wurde
am 28. April 1875 von den Assisen des vierten
Geschwornenbezirks wegen Mordes, unter Annahme mildernder

Umstände, zu 22 Jahren Zuchthaus verurtheilt. Er
hatte diese scheußliche That, der er überwiesen und
geständig war, an seinem zweitgebornen, elf Wochen alten
Kinde, männlichen Geschlechtes, verübt, indem er
dasselbe, um der Sorge für dessen Unterhalt enthoben zu
sein, durch Erwürgen umbrachte. Gloor, der bald 1?Vs
Jahre in der hiesigen Strafanstalt sitzt, stellt nun in der

vorliegenden Bittschrift das Gesuch, es möchte ihm mit
Rücksicht auf die bisher verbüßte lange Strafzeit der
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Rest derselben erlassen werden. Die Verwaltung der

Strafanstalt empfiehlt das Gesuch. Sie gibt dem Gloor
das Zeugniß, daß er sich recht gut betragen und ihre
Zufriedenheit erworben habe. Der Regierungsrath hält
Angesichts des schweren Verbrechens dafür, daß Gloor
für sein Wohlverhalten hinlänglich belohnt erscheine,
wenn ihm seiner Zeit der letzte Zwölftel erlassen werden
wird.

Antrag des Regierungsrathes: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

14. Fuhr er, Christian, von Trubschachen,
Landarbeiter, geboren 1845, wurde am 12. September 1891
von den Assisen des dritten Geschwornenbezirkes wegen
unzüchtigen Handlungen, welche derselbe unter wiederholten

Malen an mehreren jungen Mädchen unter sechszehn

Jahren, die er unter allerlei Vorwänden zu sich

gelockt hatte, zu zwanzig Monaten Zuchthaus verurtheilt.
Dessen Ehefrau sucht um Erlaß des Restes, eventuell
eines Theiles seiner Strafzeit, mit der Begründung nach,
daß sie der Unterstützung ihres Mannes bedürfe, weil sie

stets kränklich sei. Das Gesuch ist von der Verwaltung
der Strafanstalt empfohlen. Auch ist Fuhrer laut Bericht
des Anstaltsarztes von einer Brustfellentzündung mit
Erguß noch nicht ganz hergestellt, allein sein Zustand ist
deswegen gleichwohl nicht besorgnißerregend. In
Festhaltung an seinem Entschlüsse in Fällen, wo es sich um
Sittlichkeitsverbrechen an Kindern handelt, keine Begnadigung

zu gewähren, hat der Regierungsrath beschlossen,

auch das vorliegende Gesuch nicht zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrathes: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

15. Am 21. Mai 1892 wurden von den Assisen des
ersten Geschwornenbezirks nach dreitägigen Verhandlungen
Schmid, Niklaus, geboren 1867, und Schmid,
Johannes, geboren 1859, Beide Landwirthe, von und zu
Niederwichtrach, der Mißhandlung des Johannes
Baumann, Landwirth, auf der Hauben zu Oberdießbach,
begangen in der Nacht vom 28./29. April 1889 vor der

Wirthschaft Blaser zu Niederwichtrach, welche Mißhandlung

für Baumann zwar keinen bleibenden Nachtheil,
wohl aber eine Arbeitsunfähigkeit von über 20 Tagen
zur Folge hatte, und Maurer, Karl, von Oberwichtrach,
zu Niederwichtrach, geboren 1866, der Anstiftung zu
dieser strafbaren Handlung schuldig erklärt und
demgemäß verurtheilt: Schmid, Niklaus, zu drei Monaten
Korrektionshaus und Fr. 10 Buße, Schmid, Johann,
und Maurer, Karl, zu zwei Monaten Korrektionshaus
und Fr. 10 Buße, Alle solidarisch zu Bezahlung von
Fr. 1270. 50 Kosten, und zu einer Entschädigung von
Fr. 2500 an Johann Baumann und Fr. 100 an Johann
Gerber. Die Verurtheilten, welche seither Buße,
Entschädigung und Kosten im Gesammtbetrage von circa
Fr. 4000 bezahlt haben, stellen nun zu Handen des



190 — U 23

Großen Rathes das Gesuch, es möchte die ihnen
auferlegte Korrektionshausstrafe in einfache Enthaltung von
entsprechender Dauer umgewandelt werden. Sie finden,
daß sie für einen ganz gewöhnlichen Raufhandel, der
vom korrektivnellen Gerichte, wohin er nach der Sachlage
gehört hätte, mit einigen Tagen Freiheitsstrafe geahndet
worden wären, ausnahmsweise, strenge bestraft worden
sind. Sie machen geltend, daß die Geschwornen mildernde
Umstände angenommen und daß selbst die Staatsanwaltschaft

Umwandlung der Korrektionshausstrafe beantragt
habe. Im Weitern berufen dieselben sich auf ihren guten
Leumund und ihre bisherige Straflosigkeit. Das Gesuch
ist von den Gemeindebehörden von Ober- und Nieder-
wichtrach, sowie von den Mitgliedern des korrektionellen
Gerichtes und von einer großen Zahl angesehener
Personen der dortigen Ortschaften und Umgebung empfohlen.
Der Regierungsrath hat unter den obwaltenden
Umständen, insbesondere mit Rücksicht auf die vielseitigen
Empfehlungen und nachdem die Verurtheilten dem
Urtheile, soweit es die bedeutenden finanziellen Folgen
betrifft, nachgekommen sind, beschlossen, das vorliegende
Gesuch ebenfalls zur Berücksichtigung zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrathes: Umwandlung der gegen
Niklaus und Johannes

Schmid und Karl Maurer
ausgesprochenen
Korrektionshausstrafe in

einfache Enthaltung von
der Hälfte der

ausgesprochenen Strafdauer.

„ der Bittschriftenkommission: id.

16. Wirth, Victor, von ^roicke-tontaine, Frankreich,

Landwirth, zu Pruntrut, geboren 1851, wurde am
23. März 1892 von den Assisen des fünften Geschwornenbezirks

wegen Mißhandlung mit bleibendem Nachtheil,
unter Annahme von Provokation und mildernden
Umständen, zu 60 Tagen Gefängniß und Fr. 700
Entschädigung an die Civilpartei verurtheilt. Wirth, welcher
seine Strafe noch nicht angetreten hat, sucht nun um
Erlaß derselben nach, unter Hinweisung auf den
Thatbestand und die großen ökonomischen Nachtheile, die er
durch die Bezahlung der Entschädigung, die seine
jahrelangen Ersparnisse aufbraucht, erleidet. Er hat dem
Gesuche eine Anzahl Leumundszeugnisse beigefügt. Der
Regierungsrath hat beschlossen, das vorliegende Gesuch

zu empfehlen, da aus den Akten hervorgeht, daß Wirth
sich bei der fraglichen Mißhandlung in einer der Nothwehr

nahen Lage befunden hat.

Antrag des Regierungsraths: Erlaß der Strafe.

„ der Bittschriftenkommission: id.

17. Gossin, Arthur Alphons, Uhrmacher, von
Cràine, geboren 1870, welcher am 24. März 1892
von den Assisen des fünften Geschwornenbezirks wegen
Beihülfe bei Nothzucht, begangen am Abend des 20.
September 1891 zwischen Corcelles und Cràine an einem

auf dem Heimwege begriffenen siebenzehnjährigen Mädchen,
zu 14 Monaten Zuchthaus, abzüglich 4 Monate
Untersuchungshaft, und der Rest von 10 Monaten
umgewandelt in Korrektionshaus, verurtheilt wurde, sucht um
Erlaß des Restes oder eines Theiles seiner Strafzeit
nach. Er verspricht, seinen Fehltritt durch künftiges
klagloses Verhalten wieder gut zu machen. Er ist die

Stütze seiner verwittweten Mutter. Das Gesuch ist vom
Gemeinderath von Cràine empfohlen; ebenso vom
Regierungsstatthalter, sowie vom Verwalter der
Strafanstalt Thorberg, welcher dem Gossin ein gutes Zeugniß
gibt und ihn für gebessert hält. Der Regierungsrath
hat jedoch mit Rücksicht auf die Natur des Verbrechens
beschlossen, diesen Empfehlungen nicht beizutreten.

Antrag des Regierungsrathes: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

18. Tièche, Paul, Negotiant, von und zu Tavannes,
welcher am 6. August abhin von der Polizeikammer wegen
Unterschlagung eines Geldbetrages von Fr. 217. 10, den

er nicht abgeliefert hatte, in Bestätigung des erstinstanz-
lichen Urtheils des Amtsgerichts Münster, zu dreißig Tagen
Einzelhaft verurtheilt worden ist, sucht um Begnadigung
nach, indem er darzuthun sucht, daß es sich zwischen ihm
und der Civilpartei um eine bloße Rechnungsstreitigkeit
gehandelt, die durch den Civilrichter hätte abgewandelt
werden sollen. Der Regierungsrath hat nach Kenntnißnahme

der Akten beschlossen, eine theilweise Herabsetzung
der Strafe zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrathes: Herabsetzung der Strafe
auf 10 Tage Gefängniß.

„ der Bittschriftenkommission: id.
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Entwurf.

Anträge der Kommisston

des Großen Rathes.

Dekret
betreffend

die Abtheilung von Kirchgemeinden in
mehrere politische Versammlungen.

Der Kroße Wath des Kantons Wern,

in Anwendung des H 5 Absatz 2 der Staatsver-
sassung,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

In den nachbenannten Kirchgemeinden, welche nach
der eidgenössischen Volkszählung vom 1. Dezember 1888
mehr als zweitausend Seelen Wohnbevölkerung haben,
werden die Einwohnergemeinden zu politischen Versammlungen

erklärt:

Amtsbezirk Aarwangen. — !MI<î! ll'àîlllM

(März 1892.)

beschließt:

Art. 1.

Kirchgemeinden.
?nroissss.

Einwohnergemeinden.
Oonnnunss mnnioipàs.

1. Aarwangen: Aarwangen.
Bannwyl.
Schwarzhäusern.

2. Langenthal: Langenthal.
Schoren.
Untersteckholz.

3. Lotzwyl: Lotzwyl.
Gutenburg.
Obersteckholz.
Rütschelen.

4. Melchnau: Melchnau.
Bußwyl.
Gondiswyl.
Reisiswyl.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.
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Kirchqcineinden.
paroisses.

S. Rohrbach:

Einwohncrgcmeinden.
Ooiamunss municipales.

Rohrbach.
Auswyl.
Kleindietwyl.
Leimiswyl.
Rohrbachgraben.

Amtsdezirk Kern.

6. Bremgartm:

lliîttîet île öetne.

Bremgarten.
Zollikofen.

Amtsbezirk Kiel. — llistsiet lie Kien»«.

7. Biet: Biet.
Bözingen.
Leubringen.
Vingelz.

Kirchqemeinden.
paroisses.

Einwohnergcmeinden.
pvmm'uoes municipales.

Amtsbezirk Lranbrnnnen. — llietriet lie ftsubtliimsil.

14. Jegenstorf:

15. Münchenbuchsee:

16. Utzenstorf:

Jegenstorf.
Ballmoos.
Jffwyl.
Oberscheunen.
Mattstetten.
Münchringen.
Urtenen.
Zauggenried.
Zuzwhl-

Münchenbuchsee.
Deißwyl.
Diemerswyl.
Moosseedorf.
Wiggiswyl.
Utzenstorf.
Wyler.
Zielebach.

Amtsbezirk Knrgdorf. — IZietllet lie veàlili.

8. Kirchberg:

9. Koppigen:

Kirchberg.
Aeffligen.
Bickigen und Schwanden.
Ersigen.
Kernenried.
Lyßach.
Niederösch.
Oberösch.
Rüdtligen.
Rumendingen.
Rütti bei Kirchberg.

Koppigen.
Alchenstorf.
Hettsau.
Höchstetten.
Willadingen.

Amtsbezirk Conrtetary.

10. (lorgêmont:

11. 8t-Imisr:

12. ^rumslun:

llistiiet lie lîoliilelsi).

OorZêmont.
Oortêberì.

3t-Imier.
Villsret.
?ramsluu-às88ou8.
'prumelun-àossus.
Nont-1'raiuslg.ll.

Amtsbezirk Grtach. — lllstlillt lie Lkllikl.

13. Ins: Ins.
Brüttelen.
Gäserz.
Müntschemier.
Treiten.

Anitsbezirk Lreibergen.

17. sai^nsIêAior:

- Ilisttilît lies fsiliiclies-UoiitsêiiîZ.

guiAnelsAier.
Lemont.
lZluriaux.

Amtsbezirk Intertaken. — Hiât li'Ilàiàii.

18. Brieuz: Brienz.
Brienzwyler.
Ebligen.
Hofstetten.
Oberried.
Schwanden.

19. Gsteig: Gsteigwyler.
Jnterlaken.
Bönigen.
Gündlischwand.
Jseltwald.
Jsenfluh.
Lütschenthal.
Matten.
Saxeten.
Wilderswyl.

Amtsbezirk Konotfingen. — llistlivt lie Xliiillltiiixeil.

20. Biglen:

21. Dießbach:

Biglen.
Arm.
Landiswyl.

Oberdießbach.
Aeschlen.
Bleiken.
Brenzikofen.
Freimettigen.
Herbligen.
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Kirchgemeinden.
?»ràses.

22. Höchstetten:

23. Münsingen:

24. Wichtrach.

Einwohnergemeinden.
Lommunes mnllioipnlgs.
Höchstetten.
Bowyl.
Mirchel.
Oberthal.
Zäziwyl.

Münsingen.
Gysenstein.
Häutligen.
Niederhünigen.
Rubigen.
Stalden.
Tägertschi.

Kiesen.
Niederwichtrach.
Oberwichtrach.
Oppligen.

Kirchgemeinden.
?N1'0ÌS8KS.

Einwohnergemeinden.
LowMunes inunioipnlks.

Amtsbezirk Sestigen. — llieilici lie Zkitisseii.

31. Belp: Belp.
Belpberg.
Kehrsab.
Toffen.

32. Thurnen: Kirchenthurnen.
Mühlethurnen.
Burgistein.
Kaufdorf.
Lohnstorf.
Riggisberg.
Rümligen.
Rüthi.

Amtsbezirk Thun. — vieille! lie Ilmne.

Amtsbezirk Münster. — vîetliei lie iàiikl.

25. Kontier:

26. ll'avauuos:

Kontier (Küustor).
Loprabou.
kerreütte.
Rovbos.

ll^avanues.
b-overesse.
Reeonvilier.
Laivourt.
Lautes.

Amtsbezirk Uidau. — llisillei lie Kilisii.

27. Bürgten:

28. Mett:

29. Nidau:

Aegerten.
Brüaa.
Jens.
Merzligen.
Schwadernau.
Stuben.
Worden.

Mett.
Madretsch.

Nidau.
Bellmund.
Jpsach.
Port.

Amtsbezirk Oberhasle. — vieille! li'VIieriisele.

33. Hilterftngen:

34. Schwarzenegg:

35. Steffisburg:

36. Thierachern:

37. Thun:

38. Eriswyl:

Hilterftngen.
Heiligenschwendi.
Oberhofen.
Teuffenthal.

Unterlangenegg.
Oberlangenegg.
Eriz.
Horrenbach-Buchen.

Steffisburg.
Fahrni.
Heimberg.
Homberg.

Thierachern.
Pohlern.
Uebeschi.
Uetendorf.

Thun.
Goldiwyl.
Schwendibach.
Strättligen.
Eriswyl.
Wyßachengraben.

Amtsbezirk Wangen. — llieiliet lie Wsnxeii.

39. Herzogenbuchsee:

30. Meiringen: Meiringen.
Hasleberg.
Schattenhalb.

Herzogenbuchsee.
Berken.
Bettenhausen.
Bollodingen.
Graben.
Heimenhausen.
Hermiswyl.
Jnkwhl.
Niederönz.
Oberönz.
Ochlenberg.
Röthenbach.
Thörigen.
Wanzwyl.
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Kirchgemeinden,
knroissss.

40. Niederbippl

41. Oberbipp:

42. Wangen:

Einwohnergemeinden.
OoillillNlles nnuûoipàs.
Niederbipp.
Walliswhl-Bipp.

Oberbipp.
Attiswyl.
Farnern.
Rumisberg.
Wiedlisbach.
Wolfisberg.

Wangen.
Walliswyl-Wangen.
Wangenried.

Art. 2.

Dieses Dekret tritt auf den 1. Juli 1892 in Kraft.
Auf den nämlichen Zeitpunkt werden aufgehoben:

Gesetz betreffend die Abtheilung des Kirchgemeindebezirks
Eriswyl in zwei politische Versammlungen, vom 19. Januar
1847; Dekret über die Trennung der politischen
Versammlung von Gsteig, vom 21. November I8S0;
Beschluß betreffend die Erhebung der Einwohnergemeinde
Ochlenberg zu einer eigenen politischen Versammlung,
vom 2. Dezember 1852; Dekret betreffend Trennung der

Kirchgemeinde Brienz in mehrere politische Versammlungen,
vom 27. Februar 1858; Dekret betreffend die Erhebung
der Einwohnergemeinde Bowyl zu einer eigenen
politischen Versammlung, vom 3. September 1868; Dekret
betreffend Trennung einiger Kirchgemeinden in mehrere
politische Versammlungen, vom 16. September 1875:
Drekret über Trennung der Kirchgemeinden Thurnen,
Rohrbach, Aarwangen und Twann in mehrere politische
Versammlungen, vom 14. April 1877, soweit es die

erstgenannten drei Kirchgemeinden anbetrifft; Dekret
betreffend Trennung der Kirchgemeinde Bremgarten in zwei
politische Versammlungen, vom 4. März 1885; Dekret
betreffend Trennung der Kirchgemeinde Thierachern in
zwei politische Versammlungen, vom 5. April 1886;
Dekret betreffend Trennung einiger politischer Versammlungen,

vom 16. April 1890; Dekret betreffend Ein-
theilung von Kirchgemeinden in politische Versammlungen,
vom 3. Juni 1891.

Anträge der Kommission des Großen Käthes.

Art. 2 (neu).

Einem Dekret des Großen Rathes wird vorbehalten:
1) Einwohnergemeinden mit weniger als 2l>0 Seelen

Wohnbevölkerung mit benachbarten Einwohnergemeinden,

welche zu dem nämlichen Gcoßraths-
wahlkreise gehören, zu politischen Versammlungen
zu vereinigen.

2) Einwohnergemeinden von mehr als 2000 Seelen,
welche zugleich eine Kirchgemeinde bilden, in mehrere

politische Versammlungen abzutheilen.

Art. 3 (neu).

Der untere Wahlkreis der Stadt Bern wird
abgetheilt in

1) die politische Versammlung des Bezirks Nydeck-
Schoßhalde und

2) die^'politische Versammlung des Bezirks Lorraine-
Breitenrain.

Die Grenzlinie zwischen diesen 2 Bezirken ist bestimmt
durch die Papiermühlestraße, Schänzlistraße, Sonnenbergstraße,

Rabbenthalstraße bis zur Querstraße, die vom
Oberweg über die Rabbenthaltreppe hinunter zur Alten-
bergbrücke führt, und dieser Straße entlang bis zu dieser
Brücke.
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Entwurf.

Anträge der Kommisfton

A

betreffend

Abänderung des Dekrets «der das Verfahren bei

Volksabstimmungen und öffentlichen
Wahlen vsm 11. März 187V.

(März 1892.)

des Großen Rathes.

Der Große Wach des Kantons Wern,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

Art. 1.

Der Z 4 des Dekrets über das Verfahren bei
Volksabstimmungen und öffentlichen Wahlen vom 11. März 1870
erhält folgende Fassung:

In jeder Einwohnergemeinde hat der Gemeinderath
dafür zu sorgen:

1. daß die Austheilung der Gesetzesvorlagen und
Botschaften an die stimmberechtigten Bürger spätestens
zwei Wochen vor dem Abstimmungstag stattfinde;

2. daß gleichzeitig die Verhandlungsgegenstände, die

Zusammensetzung des Ausschuffes und die Bezeichnung

des Abstimmungslokales durch öffentlichen
Anschlag und auf andere geeignete Weise bekannt
gemacht wird; werden mehrere Abstimmungslokale
eingerichtet, so ist anzugeben, in welchem derselben
die Prüfung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses

stattzufinden hat (Hauptlokal, Art. 10
Absatz 2);

3. daß am zweiten Tage vor der Abstimmung jedem
timmberechtigten Bürger eine Ausweiskarte über
eine Stimmberechtigung, sowie für jeden Verhand-
ungsgegenstand je ein Stimm- oder Wahlzeddel

zugestellt wird.

Den Stimmberechtigten, welche erst nach Schluß der

Auflagesrist in das Stimmregister eingetragen werden,
sind die Gesetzesvorlagen, die Ausweiskarten und die
Stimm- oder Wahlzeddel noch am nämlichen Tage
zuzustellen.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 18SS.

Ziff. 3 ist zu ersetzen, wie folgt:
daß spätestens am zweiten Tage vor der Abstimmung
jedem stimmberechtigten Bürger eine Ausweiskarte über
seine Stimmberechtigung zugestellt wird. Für jede Ab-
stimmungs- und Wahlverhandlung ist dem
Stimmberechtigten eine besondere Ausweiskarte zuzustellen.
Die erforderlichen Formulare hiefür werden vom
Staate den Gemeindebehörden unentgeltlich verabfolgt.
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Stimmberechtigte, welchen diese Schriften nicht
zugekommen sind, können solche bis zum Vorabend des

Abstimmungstages reklamiren.
Stimmberechtigte, welche an der Abstimmung- oder

Wahlverhandlung nicht theilgenommen haben, sind
verpflichtet, ihre Ausweiskarten sofort dem Führer des

Stimmregisters wieder zuzustellen. Geschieht dies nicht
innerhalb einer Frist von zwei Tagen, von dem
Abstimmungstage an gerechnet, so ist der Gemeinderath berechtigt,

die Ausweiskarten gegen eine Gebühr von 20 Rappen
einfordern zu lassen.

Art. 2.

Der H S erhält folgende Fassung:
Jede Einwohnergemeinde hat ein angemessenes Lokal

für die Abstimmungen einzuräumen. Größere Gemeinden
sind berechtigt, mehrere Abstimmungslokale einzurichten.
Für die Gemeinde Bern gilt diese Verpflichtung und
Berechtigung für jeden Wahlkreis besonders.

Die Wirthshäuser sind als Abstimmungslokale
ausgeschlossen.

Im Abstimmungslokal soll ein hinreichender Raum
abgetrennt und so eingerichtet werden, daß jeder Bürger
frei und ungestört seine Stimm- und Wahlzeddel schreiben
und einlegen kann.

Art. 3.

Der Z 6 erhält folgende Fassung:
Im Abstimmungslokal sind verschlossene Urnen

aufzustellen :

eine Stim m u r ne von rother Farbe zur Einlage der

Stimmzeddel;
eine Wahlurne von weißer Farbe zur Einlage der

Wahlzeddel.
Es kann für jede einzelne Wahlverhandlung

(Nationalrath, Großrath, Bezirksbeamte) eine besondere Wahlurne,

welche mit deutlicher Aufschrift zu versehen ist,
aufgestellt werden.

Ebenso sind daselbst amtliche Stimm- und Wahl-
zeddelformulare in genügender Anzahl zu Handen der
Stimmberechtigten zur Verfügung zu halten.

Im Abstimmungslokal und, wenn in der gleichen
Gemeinde mehrere solche bestehen, im Hauptlokal (Art. 10
Absatz 2), ist das Stimmregister aufzulegen.

Art. 4.

Der H 7, Absatz 3 lautet wie folgt:
Die Wahlzeddel sind von weißer Farbe und es wird

für jede Wahlverhandlung ein besonderer Wahlzeddel
hergestellt.

Art. S.

Der H 8 wird durch folgende Bestimmungen (Art. S

und 6) ersetzt:
Die Verhandlungen der politischen Versammlung sind

öffentlich.
Während der Stimmgebung, der Oeffnung der Urnen,

sowie der Ermittlung, ProtokollirunH und Eröffnung des

Ergebnisses hat jeder Stimmberechtigte Zutritt zu dem

Abstimmungslokal.

Anträge der Kommffsion des Großen Rathes.

Streichung dieses Alinea.

Dem zweiten Satze ist beizufügen:
nöthigenfalls können die Gemeinden vom Regierungsrathe

auch dazu angehalten werden.
Der Anfang des dritten Satzes ist abzuändern, wie folgt:

Für Gemeinden, welche in mehrere politische Versammlungen

zerfallen, gilt diese

Es ist beizufügen:
eine Kontrolurne von blauer Farbe zur Aufnahme

der Ausweiskarten;
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Art. 6.

Die Leitung und Ueberwachung der Verhandlungen
liegt dem Wahlausschusse ob, welcher aus wenigstens
S Mitgliedern besteht.

Sind in einer Gemeinde mehrere Abstimmungslokale
vorhanden, so werden jedem derselben 5 Mitglieder des

Wahlausschusses zugetheilt.

Antrüge der Kommission des Großen Rathes.

„Ausschusse" statt „Wahlausschusse".

nach „derselben" einzufügen „wenigstens".
„Ausschusses" statt „Wahlausschusses".

Art. 7.

Der Z 9 wird durch folgende Bestimmungen (Art. 7

und 8) ersetzt:
Die Stimmgebung findet an den in der Verordnung

festgesetzten Tagen von Morgens 10 bis Nachmittags
2 Uhr statt und soll ohne Unterbrechung vor sich gehen.
Wenn alle auf dem Stimmregister eingetragenen Bürger
ihre Ausweiskarten abgegeben haben, kann die Stimmgebung

schon vor der festgesetzten Stunde geschlossen werden.

Um Stimmberechtigten, welche verhindert sind ihr
Stimmrecht am Abstimmungstage auszuüben, die
Theilnahme an Wahlen und Abstimmungen zu ermöglichen, kann
der Gemeinderath, mit Bewilligung des Regierungsraths,
die Aufstellung der Urnen Tags vorher während zwei von
ihm zu bestimmenden Stunden anordnen. Die Oeffnung
der Urnen sowie die Prüfung und Ermittlung der Stimmgebung

wird in diesem Falle sofort nach Schluß der
letztern vorgenommen und selbständig protokollut.

Streichung des Satzes: „Wenn alle auf dem Stimmregister

..."
Der letzte Absatz soll lauten:
Der Gemeinderath kann mit Genehmigung des

Regierungsraths die Aufstellung der Urnen Tags vorher
während zwei von ihm zu bestimmenden Stunden
anordnen. In diesem Falle bleiben die Urnen bis zur
Ermittlung des Gesammtergebnisses (Art. 10) geschlossen
und sollen über Nacht versiegelt werden.

Art. 8.

Die Stimmabgabe geschieht in folgender Weise:
Bei Abstimmungen ist der amtliche Stimmzeddel an

der hiefür bezeichneten Stelle mit „Ja" oder „Nein" zu
überschreiben.

Bei Wahlen steht es dem Bürger frech das amtliche
Formular auszufüllen oder sich außeramtlicher, gedruckter
oder geschriebener Wahlzeddel zu bedienen. Die
außeramtlichen Wahlzeddel müssen, bei Folge der Ungültigkeit,
an Größe, Form und Papier dem amtlichen Formular
genau entsprechen und dürfen keine äußerlich bemerkbaren
Unterscheidungszeichen an sich tragen; sie sollen so

eingerichtet sein, daß der Wähler handschriftliche Abänderungen

der gedruckten Namen leicht anbringen kann.
Gegen Abgabe der Ausweiskarte durch den

Stimmberechtigten werden die von ihm vorgelegten Stimm- und
Wahlzeddel von einem Mitgliede des Ausschusses auf der
Rückseite abgestempelt, worauf der Stimmberechtigte die
Zeddel in die dazu bestimmten Urnen legt.

Die Mitglieder des Ausschusses dürfen nur die eigenen
Zeddel ausfüllen.

Schreibbüreaux der Parteien sind nicht gestattet.

„bei Folge der Ungültigkeit" zu streichen.
„Farbe" statt „Papier".
„genau" zu streichen.

Art. 9.

Der Z 11 erhält folgende Fassung:
Die Stimmabgabe hat in der Regel durch den

Stimmberechtigten persönlich zu geschehen. Der Ausschuß soll
ganz besonders darüber wachen, daß der Stimmende mit
der auf der Ausweiskarte bezeichneten Person identisch
sei, daß er für jeden Abstimmungsgegenstand nur einen
Stimmzeddel und für jede Wahlverhandlung nur einen
Wahlzeddel zur Abstempelung vorlege.
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Bei kantonalen Abstimmungen und Wahlen ist die

Vertretung eines Stimmberechtigten durch einen andern
Stimmberechtigten gestattet, insofern der Vertretene und
der Vertreter Hausgenossen oder Glieder der nämlichen
Familie sind; jedoch darf Niemand mehr als drei
Stimmen, seine eigene eingerechnet, abgeben.

Anträge der Kommission des Großen Käthes.

Der zweite Absatz soll lauten:
Bei kantonalen Abstimmungen und Wahlen können

sich Stimmberechtigte, welche das sechzigste Altersjahr
angetreten haben, oder laut einer dem Ausschusse
vorzuweisenden stempelfreien Bescheinigung krank sind, durch
andere Stimmberechtigte vertreten lassen; jedoch darf...

Art. 10.

Der Z 12 wird durch folgende Bestimmungen (Art.
10 und 11) ersetzt:

Nach Schluß der Stimmgebung schreitet der Ausschuß

zur Oeffnung der Urnen, sowie zur Prüfung und Ermittlung

der Stimmgebung.
Bestehen für die gleiche politische Versammlung mehrere

Abstimmungslokale, so werden die Ausweiskarten, die

unvertheilt gebliebenen Stimm- oder Wahlzeddel, sowie
die eingelegten Stimm- oder Wahlzeddel an den Nebenstellen,

in gesonderten Paketen, ungezählt versiegelt und
in das Hauptlokal gebracht. Daselbst treten sämmtliche
Mitglieder des Wahlausschusses der politischen Versammlung
zusammen; die von den Nebenstellen hergebrachten Pakete
werden wieder geöffnet und die eingelegten Stimm- oder
Wahlzeddel mit denjenigen des Hauptbüreau's vermischt.

Art. 11.

Zunächst werden die eingegangenen Ausweiskarten
und unvertheilt gebliebenen Stimm- oder Wahlzeddel
gezählt, protokollirt und versiegelt.

Dann folgt die Abzählung der in die Urnen eingelegten
Stimm- oder Wahlzeddel, wobei die leeren Zeddel und
diejenigen, welche nicht mit dem Stempel des Wahlausschusses

versehen sind, außer Betracht fallen. Uebersteigt
die Zahl der in Betracht fallenden Zeddel diejenige der

eingegangenen Ausweiskarten, so ist die betreffende
Verhandlung der politischen Versammlung nichtig.

Ist die Verhandlung gültig, so folgt weiter die
Prüfung der Stimmzeddel und die Ermittlung und Proto-
kollirung der Stimmgebung über die Vorlagen, sowie die
Versieglung der Stimmzeddel.

Endlich folgt die Prüfung der Wahlzeddel und die
Ermittlung der Wahlergebnisse. Werden gleichzeitig mehrere

Wahlverhandlungen verschiedener Art vorgenommen,
so ist über jede Wahlverhandlung ein besonderes Protokoll

aufzunehmen und es find die betreffenden Wahlzeddel

ebenfalls getrennt zu versiegeln.

Linie zwei „und" bis „Wahlzeddel" ist zu streichen

Art.Zl2.

Der § 13 erhält folgende Fassung:
Für die Prüfung der Stimm- und Wahlzeddel gelten

folgende Regeln:
1. Leere Stimm- oder Wahlzeddel, sowie solche, welche

nicht mit dem Stempel des Wahlausschusses versehen sind,
sind ungültig.

2. Stimmzeddel, welche anders als mit „Ja" oder
„Nein" überschrieben find, sind ungültig.

3. Wahlzeddel auf außeramtlichen Formularen, welche
her Vorschrift in Art. 8, dritten Absatz, nicht entsprechen,
sind ungültig.

Ziff. 2 soll lauten:
Stimmzeddel, welche nicht mit „Ja"

überschrieben find, find ungültig.
oder „Nein"
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4. Wahlzeddel, welche ehrverletzende oder unanständige Anträge der Kommission des Großen Käthes.
Bemerkungen oder Zulagen enthalten, sind ungültig.

Ungültige Stimm- oder Wahlzeddel, im Sinne der

Ziffern I—4, werden bei der Berechnung der absoluten
Mehrheit nicht gezählt.

5. Wahlzeddel, welche so mangelhaft bezeichnet sind, „ausgefüllt" statt „bezeichnet",
daß begründete Zweifel darüber obwalten, welchen
Personen die Stimme gilt, sind ungültig, so weit es die
undeutliche Namensbezeichnung betrifft, werden aber bei
der Berechnung der absoluten Mehrheit mitgezählt.

6. Wahlzeddel mit allgemeinen Bezeichnungen, wie
„die Alten", „die Bisherigen" und dergleichen, sind,
wenn keine begründete Zweifel im Sinne der Ziffer 5
obwalten, gültig.

7. Wenn auf einem Wahlzeddel mehr Namen stehen,
als für die betreffende Verhandlung Personen zu wählen
sind, so werden die am Schlüsse überschießenden Namen
nicht gezählt.

8. Wenn auf einem Wahlzeddel der nämliche Name
für die gleiche Stelle mehrmals geschrieben steht, so wird
dieser Name nur einmal gezählt.

9. Wahlzeddel, welche weniger Namen enthalten, als
Personen zu wählen sind, bleiben gültig.

Art. 13.

Der erste Absatz des Z 14 erhält folgende Fassung:
Die Protokolle sollen enthalten:

1. den Tag und Zweck der Verhandlung;
2. die Zahl der eingelangten Ausweiskarten;

Die Abstimmungsprotokolle insbesondere:
3. die Zahl der ungültigen Stimmzeddel, gemäß H 13,

Ziffern 1 und 2;
4. die Zahl der in Berechnung fallenden Stimmzeddel

und das Ergebniß der Stimmgebung;
R. Die Wahlprotokolle insbesondere:

3. die Zahl der ungültigen Wahlzeddel, gemäß Z 13,
Ziffern 1, 3 und 4;

4. die Zahl der in Berechnung fallenden Wahlzeddel
und das Ergebniß der Wahlen, nebst allfälligen
Beschlüssen des Ausschuffes über die Gültigkeit
zweifelhafter Wahlzeddel.

Für jede Wahlverhandlung sind die Angaben
getrennt einzutragen;

5. die Ernennung der Abgeordneten an die Kreis- und
Bezirksausschüsse.

Art. 14.

Beamten und Angestellten der Post-, Telegraphen-
und Zollverwaltung, der Eisenbahnen und Dampfschiffe,
sowie kantonaler Anstalten und Polizeikorps, welche dienst- nach „kantonaler" einzufügen „und Gemeinde-",
lich verhindert sind, ihr Stimmrecht am Abstimmungsorte
persönlich auszuüben, ist es gestattet, die Stimm- und
Wahlzeddel, unter Beifügung der Ausweiskarte, per Post „unter Couvert" statt „per Post",
an den Wahlausschuß gelangen zu lassen. Die Stimmabgabe

wird jedoch nur berücksichtigt, wenn die Sendung
vor Schluß der Stimmgebung franco in die Hände des

Ausschuffes gelangt. Collektivsendungen sind unstatthaft.
Solchermaffen eingesandte Stimm- und Wahlzeddel

werden nach der Abstempelung durch ein Mitglied des

Wahlausschusses in die Urne gelegt. Den Mitgliedern
des Ausschuffes ist es jedoch untersagt, -Einsicht von dem

Inhalt der Zeddel zu nehmen.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892. 51
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Art. 15.

Z 20, Ziffer 2, soll lauten:
Die Gesammtzahl der nach Z 13. Ziffern 1, 3 und

4 ungültigen Wahlzeddel.

Art. 16.

Die Absätze 2 und 3 des Z 32 erhalten folgende Fassung:
Bei Wahlen in den Großen Rath, bei Wahlvorschlägen

für Bezirksbeamte, sowie bei beftrittenen Wahlen von
Bezirks- und Betreibungsbeamten hat der Regierungsrath

seine Vorlage an den Großen Rath zu richten,
welchem der Entscheid über die Wahleinsprachen und die

Anerkennung oder Kassation der Wahlen zusteht.

Art. 17.

Dieses Dekret tritt am in Kraft.
Durch dasselbe werden die ihm widersprechenden

Bestimmungen des Dekrets über das Verfahren bei

Volksabstimmungen und öffentlichen Wahlen vom 11. März
1870 aufgehoben.

Bis zu der Abänderung des Gesetzes über die
Volksabstimmungen und öffentlichen Wahlen vom 31. Oktober
1869 können für keine politische Versammlung, auch wenn
dieselbe aus mehreren Einwohnergemeinden zusammengesetzt

ist, mehr als drei Abstimmungslokale eingerichtet
werden.

Anträge der Kommission des Großen Rathes.

Vom Regierungsrathe genehmigt und mit Empfehlung
an den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 13. April 1892.

Im Namen des Regierungsraths
der Präsident

der Staatsschreiber
Kistler.

besonderer Antrag.
Der Regierungsrath wird beauftragt, die zur Publikation

dieses Dekrets erforderliche Drucklegung in der

Weise zu besorgen, daß dasselbe mit den in Kraft
verbleibenden Bestimmungen des Dekrets vom 11. März 1870

zu einem einheitlichen Ganzen verschmolzen wird. Von
diesem Zeitpunkte hinweg wird das bisherige Dekret in
seiner Gesammtheit als aufgehoben erklärt.

Bern, den 24. September 1892.

Namens der Kommission
der Präsident
R. Bruuner.



Entwurf.

Kesetz
Über die

Volksabstimmungen und öffentlichen

Wahlen.

(April 1892.)

Der Kroße HìatH des Kantons Wern,

in Ausführung der Art. 43, 72, 73. 74, 89, 120, 121
und 123 der Bundesverfassung, der §Z 1—9, 47, 58 und
59 der Staatsverfassung, Art. 40 des Bundesgesetzes
über die Bundesrechtspflege vom 27. Juni 1874, §12
des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden
vom 31. Juli 1847 und § 4 des Einführungsgesetzes
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
vom 18. Oktober 1891,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

Alle Bürger, welche nach Mitgabe der Art. 43 und
74 der Bundesverfassung und der §Z 3 und 4 der
Staatsverfassung zur Stimmgebung berechtigt sind, üben ihr
Stimmrecht Meilen da aus, wo sie wohnen.

Als ihr Wohnsitz gilt der Ort (Einwohnergemeinde),
wo sie ihren ordentlichen Aufenthalt haben.

Stimmberechtigten, welche sich im Militärdienst
befinden, sowie Beamten und Angestellten der Post-,
Telegraphen- und Zollverwaltung, der Eisenbahnen und
Dampfschiffe, kantonaler Anstalten und Polizeikorps soll
Gelegenheit gegeben werden, sich an den Abstimmungen
und Wahlen zu betheiligen. Bei Wahlen werden die
betreffenden Stimmen zu denjenigen der politischen
Versammlung ihres Wohnortes gezählt.

Niemand darf in mehr als einer politischen
Versammlung sein Stimmrecht ausüben.
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s 2.

Jeder stimmfähige Bürger ist verpflichtet, an den im
Gesetze vorgesehenen Volksabstimmungen und Wahlen
theilzunehmen. Diese Pflicht hört mit dem Antritte des

sechzigsten Altersjahres auf.
Wer ohne genügende Entschuldigung an einer Abstim-

mungs- oder Wahlverhandlung nicht theilnimmt, verfällt
in eine Geldbuße von 1 Franken.

Als Entschuldigungsgründe gelten:
1. Krankheit;
2. schwere Krankheit oder Todesfall in der Familie;
3. Abwesenheit;
4. dringliche Dienstverrichtung;
5. Entfernung von mehr als 5 Kilometer von dem

Abstimmungsorte.

s 3-

Entschuldigungsbegehren sind innerhalb der auf den

Abstimmungs- oder Wahltag folgenden Woche, mit den

erforderlichen Belegen versehen, dem Gemeinderathspräsidenten

schriftlich einzureichen. Diese Schriften sind
stempelfrei.

Ueber die Hinlänglichkeit der Entschuldigungsgründe
entscheidet der Gemeinderath endgültig.

8 4.

Nach Verfluß der für die Geltendmachung von
Entschuldigungsgründen angesetzten Frist, beziehungsweise nach

Erledigung der rechtzeitig eingelangten Entschuldigungsbegehren,

hat der Gemeinderath das Bußenverzeichniß
anzufertigen und den zuständigen Organen zum Bezüge
der Bußen zuzustellen.

Die Geldbußen fallen in die Ortsarmenkaffe. Eine
Verordnung des Regierungsrathes wird hierüber das
Nähere bestimmen.

Gegen Bußenpflichtige, von welchen innerhalb der

Frist von zwanzig Tagen seit der Zustellung des

Zahlungsbefehles keine Zahlung erhältlich ist, hat der

Richter das Wirthshausverbot auf so lange zu verhängen,
bis sie Buße und Kosten bezahlt haben.

8 5.

In jeder Einwohnergemeinde wird ein Stimmregister,
das heißt ein Verzeichniß der politisch stimmberechtigten
Bürger geführt. Die Stimmregister bilden die einzige
gültige Grundlage der Stimmgebung.

Die Führung und Beaufsichtigung der Stimmregister
liegt dem Gemeinderathe ob.

8 K-

Die politische Versammlung bildet die einheitliche
Grundlage für alle Volksabstimmungen und öffentlichen
Wahlen.

Es werden in den politischen Versammlungen durch
Stimmurnen vorgenommen:

Die Volksabstimmungen über die Veränderungen der
Bundesverfassung und der Staatsverfassung, über Bundesgesetze

und Bundesbeschlüffe, welche dem Volke zur
Annahme oder Verwerfung vorgelegt werden, über die außer-
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ordentlichen Gesammterneuerungen des Großen Rathes
und über diejenigen Gegenstände, welche dem Volke zur
Entscheidung übertragen werden.

In kantonalen Angelegenheiten entscheidet bei diesen

Abstimmungen die Mehrheit der stimmenden Bürger des

ganzen Kantons.
Es werden ferner in den politischen Versammlungen

durch Wahlurnen vorgenommen:
1. Selbständig die Wahlen der kantonalen und

eidgenössischen Geschwornen;
2. gemeinsam mit denjenigen des nämlichen kantonalen

Wahlkreises die Wahlen in den Großen Rath;
3. gemeinsam mit denjenigen des nämlichen Kreises

die Wahl des Betreibungsbeamten;
4. gemeinsam mit denjenigen des nämlichen

Amtsbezirks die Vorschläge und Wahlen der in der Verfassung
vorgesehenen Bezirksbeamten;

5. gemeinsam mit denjenigen des nämlichen
eidgenössischen Wahlkreises die Wahlen in den Nationalrath.

s 7-

Die Verhandlungen der politischen Versammlungen
sind öffentlich und werden durch einen Ausschuß von
wenigstens S Mitgliedern geleitet und überwacht.

Die Mitglieder des Ausschusses werden durch den

Einwohnergemeinderath ernannt und sind wie Gemeindebeamte

zur Annahme der Wahl verpflichtet.
Bei jeder Einberufung der politischen Versammlung

wird der Ausschuß neu bestellt, sofern es nicht eine bloße
Fortsetzung der Verhandlungen ist.

Z 8.

Durch Dekret des Großen Rathes werden näher
bestimmt :

1. Die Anlage, Ergänzung und Revision der Stimmregister

;

2. die Eintheilung des Staatsgebiets in politische
Versammlungen;

3. die Feststellung des Repräsentationsverhältnisses
der kantonalen Wahlkreise nach dem Ergebnisse der
jeweiligen Volkszählung;

4. das Verfahren bei den Abstimmungen und Wahlen,
die Ermittlung und Bekanntmachung der Stimmgebung
und die Erledigung von Beschwerden;

5. das Verfahren für die Geltendmachung der
verfassungsmäßigen Volksbegehren.

s ö.

Dieses Gesetz tritt nach dessen Annahme durch das
Volk auf den 1. Jänner 1893 in Kraft.

Durch dasselbe wird das Gesetz über die
Volksabstimmungen und öffentlichen Wahlen vom 31. Oktober
1869 aufgehoben, mit Ausnahme des Z 5, welcher von
den Wahlkreisen für die Großrathswahlen handelt, theilweise

abgeändert durch Dekret vom 6. April 1886 betreffend
die Wahlkreise Rohrbach und Herzogenbuchsee.

Die auf Grund des Gesetzes vom 31. Oktober 1869
erlassenen Ausführungsdekrete bleiben in Kraft, vor-
behältlich deren Abänderung gemäß der dem Großen Rathe
durch H 8 des gegenwärtigen Gesetzes eingeräumten Be-
fugniß.

Keseh
über die

Volksabstimmungen und öffentlichen Wahlen.

21. Mai 1892.

Eventueller Antrag
des Herrn Regierungspräsidenten Eggli

an Platz der §§ Z—4.

Jeder stimmfähige Bürger ist verpflichtet, an den im
Gesetze vorgesehenen Volksabstimmungen und Wahlen
theilzunehmen.

Der Gemeinderath läßt die Ausweiskarten, welche

nicht am Abstimmungs- oder Wahltage von den

Stimmberechtigten dem Ausschusse abgegeben, oder während der

folgenden zwei Tage dem Führer des Stimmregisters wieder

zugestellt worden sind, bei den Säumigen einfordern und

erhebt zu Handen der Gemeindekaffe eine Bezugsgebühr
von 50 Rappen bis 1 Franken. Die Festsetzung der

Bezugsgebühr innerhalb dieser Grenze ist Sache des

Gemeinderaths
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Für die zweite Berathung.

Gesetzesentwurf
betreffend

Abänderung des Gesetzes über die
kantonale Brandversicherungsanstalt

vom 30. Weinmonat 1881.

(Ergebniß der ersten Berathung, vom 13. Jänner 1892.)

Der Große Kath des Kantons Kern,

auf den Antrag des Regierungsraths,

beschließt:

Art. 1.

Das Gesetz über die kantonale Brandverficherungs-
anstalt vom 30. Weinmonat 1881 erhält folgenden Zusatz:

Z 26

Erzeigt es sich beim Jahresabschluß, daß das Defizit
einer Gemeinde-, Bezirks- oder Vereinigten Brandkaffe
zehn vom Tausend ihres Versicherungskapitals
übersteigt, so wird der Mehrbetrag durch die Centralbrand-
kaffe übernommen.

Weist neben einer Gemeindebrandkaffe anch die Be-
zirksbrandkaffe desselben Amtsbezirks ein Defizit auf,
und übersteigt der Antheil an demselben, den es den
Gebäudeeigenthümern bezieht, nebst dem eigenen Defizit der
Gemeindebrandkaffe, den Betrag von 12 vom Tausend
ihres Versicherungskapitals, so wird der daherige Ueberschuß

ebenfalls von der Centralbrandkaffe übernommen.
Für die Höhe des Versicherungskapitals ist der Stand

auf den vorhergehenden ersten Januar maßgebend.
Bei der Feststellung des Defizits werden freiwillig

angesammelte Reservefonds nicht in Abrechnung gebracht.

Art. 2.

Die Bestimmungen des Z 26^» sind auf den 1. Januar
1883 rückwirkend, immerhin mit der Einschränkung, daß
der entsprechende Theil des Defizits nur soweit dermalen
noch vorhanden von der Zentralkasse übernommen wird.

Art. 3.

Dieses Gesetz tritt nach dessen Annahme durch das
Volk in Kraft.

Bern, den 13. Jänner 1892.

Im Namen des Großen Raths
der Präsident

Karl Schmib,
der Staatsschreiber

Kistler.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.

Antrag der Ksmmisstsn zur zweiten Berathung.

Hesetz
betreffend

Abänderung und Ergänzung des Gesetzes über die

bautonale Sraudoerfichernngsanstalt vom 30.

WeiWsnat 1881.

(September 1892.)

Art. 1.

Das Gesetz über die kantonale Brandversicherungsanstalt

vom 31. Weinmonat 1881 wird in folgender
Weise abgeändert und ergänzt:

Art. 2.

Der zweite Absatz des Z 9 ist aufgehoben und wird
ersetzt durch folgende Bestimmung:

H 9, zweiter Absatz: Ferner leistet die Brandversicherungsanstalt

allgemeine Beiträge:
an örtliche Feuersicherheits- und Löscheinrichtungen;
an Feuerwehr-, Hülfs- und Krankenkassen;
an die Kosten der Umwandlung von Weichdachungen

in Hartdachungen.

Die Gesammtsumme dieser Beiträge soll jedoch 10

Rappen von tausend Franken des Versicherungskapitals
in einem Jahr nicht übersteigen.

Die Ausführung dieser Bestimmung geschieht durch
ein Dekret des Großen Rathes.

Art. 3.

Der erste Absatz des Z 10 ist aufgehoben und wird
durch folgende Bestimmung ersetzt:

Z 10, erster Absatz: Die Brandversicherungsanstalt
kann für sich und ihre Abtheilungen (Z 22) einen Theil
ihrer Versicherung rückversichern. Wenn die Centralbrandkaffe

für einzelne Gebäude oder Ortschaften eine
Rückversicherung vornimmt, so ist der Regierungsrath befugt,
die ganze oder theilweise Rückversicherung derselben auch

für die betreffende Gemeinde- und Bezirksbrandkaffe
obligatorisch zu erklären.

Art. 4.

Der letzte Absatz des H 17 ist aufgehoben und wird
durch folgende Bestimmung ersetzt:

52»
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Z 17, letzter Absatz: Bei ganz verwahrlostem oder

feuergefährlichem Zustande eines Gebäudes hört nach
fruchtloser Mahnung die Verpflichtung der Anstalt zum
Ersatz eines allfälligen Brandschadens für so lange auf,
bis die betreffenden Uebelstände beseitigt sind. Wenn
indessen auf dem Gebäude Pfandschulden haften, zu deren

Deckung die sonstigen Pfänder nicht ausreichen, so richtet
die Anstalt noch während zwei Jahren den
Entschädigungsbetrag, soweit erforderlich, den Pfandgläubigern aus,
wogegen ihr ein Rückgriffsrecht auf den Schuldner
erwächst. Der Pfandgläubiger ist berechtigt, das Kapital
auch vor Eintritt des Verfalltages (Satzg. 493 C.) zu
künden, wenn die erwähnte Mahnung fruchtlos bleibt.

Art. ö.

Es wird folgende neue Bestimmung aufgestellt:

H 2kà Erzeigt es sich beim Jahresabschluß, daß das
Defizit einer Gemeinde-, Bezirks- oder vereinigten Brandkasse

zehn vom Tausend ihres Versicherungskapitals
übersteigt, so wird der Mehrbetrag von der Zentralbrandkasse
übernommen.

Weist neben einer Gemeindebrandkasse auch die
Bezirksbrandkasse desselben Amtsbezirks ein Defizit auf, und
übersteigt der Antheil an demselben, den es der
Gemeindebrandkasse bezieht, unter Hinzurechnung des eigenen
Defizits der letztern den Betrag von 12 vom Tausend
ihres Versicherungskapitals, so wird der daherige Ueberschuß

ebenfalls von der Zentralbrandkasse übernommen.

Für die Höhe des Versicherungskapitals ist der Stand
auf den vorhergehenden ersten Januar maßgebend.

Bei der Feststellung des Defizits fallen freiwillig
angesammelte Reservefonds nicht in Betracht. Ueber dieselben
haben die betreffenden Brandkassen freie Verfügung;
jedoch ist eine Vertheilung derselben ausgeschlossen, und
es soll ihre Verwendung nur zu Zwecken der Brandversicherung

oder des Löschwesens geschehen; die Verwaltung
geschieht durch die Brandversicherungsanstalt.

Art. 6.

Dieses Gesetz tritt nach dessen Annahme durch das
Volk in Kraft.

Bern, den 17. September 1892.

Namens der Kommission
der Präsident

I. Wühlmann.



Zur zweiten Berathung.

M 28 — 20S

s 4.

Der Regierungsrath wird mit der Vollziehung dieses
Gesetzes und dem Erlaß der bezüglichen Vorschriften
beauftragt.

Gesetzesentwurf
betreffend

8 5.

Dieses Gesetz tritt nach seiner Annahme durch das
Volk auf den in Kraft.

die Betheiligung des Staates am

Unterhalt von Straßen vierter Klaffe.

Ergebniß der ersten Kerathnng, vom 16. November 1891.

Bern, 16. November 1891.

Im Namen des Großen Raths
der Präsident

Carl Schmid,
der Staatsschreiber

Berger.

Der Große Rath des Kantons Kern

in Betrachtung

daß der Unterhalt einer Anzahl von wichtigeren Straßen
vierter Klasse die betreffenden Gemeinden unVerhältniß-
mäßig schwer belastet, so daß eine Betheiligung des

Staates an den bezüglichen Kosten angemessen erscheint,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

8 1.

In Abänderung von H 18 des Gesetzes über den

Straßen- und Brückenbau vom 21. März 1834 betheiligt
sich der Staat an dem Aufwande für den Unterhalt der
wichtigeren Straßen vierter Klasse durch Stellung der
Wegmeister. Der Große Rath wird außerdem ermächtigt,
auch die Uebernahme der Kiesrüstung durch den Staat
zu beschließen.

8 2. -

AIs wichtigere Straßen vierter Klasse im Sinne der
M 1 und 3 sind zu betrachten:

Straßen, welche die einzige Zufahrt zu einer
Gemeinde (Einwohnergemeinde) oder Ortschaft bilden;

Straßen, die von einem regelmäßigen Postkurse
befahren werden;

Verbindungswege zwischen Ortschaften, welche gleich¬
zeitig Theile längerer Straßenzüge find;

Stark benutzte Touristenwege.
Hiebei findet, der Z 17 des Straßenbaugesetzes analoge

Anwendung.

8 3.

Die Betheiligung .des Staates ist für sämmtliche
Straßen vierter Klaffe, welche gemäß Z 2 in
Berücksichtigung kommen, die gleiche.
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Naturalisationen.

(September 1892.)

Der Regierungsrath stellt den Antrag, die
nachgenannten Personen, welche sich über den Genuß eines

guten Leumundes, den Besitz der bürgerlichen Rechte und
Ehren, sowie über günstige Vermögens- und
Erwerbsverhältnisse ausgewiesen haben, auf ihr Ansuchen hin in
das bernische Landrecht aufzunehmen, in dem Sinne
jedoch, daß die Naturalisation erst mit der Zustellung
der Naturalisationsurkunde in Wirksamkeit tritt.

1. Emma Marie Aramanda Bruderer von Trogen,
Kantons Appenzell A.-Rh., geboren 1846, derzeit in
Wabern bei Bern, seit ungefähr zwanzig Jahren im
Kanton Bern wohnhaft, mit zugesichertem Ortsburger-
recht der Burgergemeinde Bern.

2. Fanny Luise Neukomm geborne Rupply, Karl
Eugens Wittwe, von Unterhallau, Kantons Schaffhausen,
geboren 1848, seit 1873 in Bern wohnhaft, Mutter
zweier minderjähriger Kinder, mit zugesichertem
Ortsburgerrecht der Burgergemeinde Bern.

3. Joseph Grab er von Courtelevant bei Delle,
Frankreich, geboren 1844, Landwirth in Lugnez, seit
1881 daselbst wohnhaft, verheiratet mit Jeanne
Kaufmann, Vater sechs minderjähriger Kinder, mit zugesichertem

Ortsburgerrecht der Burgergemeinde Miöcourt.

4. Joseph Nan s 6 von Belfort, Frankreich, geboren
1870, Uhrmacher in Pruntrut, seit 1890 daselbst wohnhaft,

verheiratet mit Marie Laurence Victoire Mouche,
mit zugesichertem Ortsburgerrecht der Burgergemeinde
Miöcourt.

5. Jean Thisbaud Grimler von Delle, Frankreich,
geboren 1839, Metzger und Wirth in Pruntrut, seit 1861
daselbst wohnhaft, verheiratet mit Catherine Josephine
Prudon, Vater vier minderjähriger Kinder, mit
zugesichertem Ortsburgerrecht der Burgergemeinde Pruntrut.

6. Jean Georges Mül Haupt von Fontaine bei
Belfort, Frankreich, geboren 1851, Bahnmeister in Courte-
lary, seit 1874 im Kanton Bern wohnhaft, verheiratet
mit Elisabeth Peter, Vater sechs minderjähriger Kinder,
mit zugesichertem Ortsburgerrecht der Einwohnergemeinde
Renan.

7. Carsten Nissen von Klockries, Provinz Schleswig,

Königreichs Preußen, geboren 1841, Handelsmann
in Bern, seit 1862 mit einer kleinen Unterbrechung immer
im Kanton Bern wohnhaft, verheiratet mit Maria Luise
Schneiter, Vater sechs minderjähriger Kinder, mit
zugesichertem Ortsburgerrecht der Burgergemeinde Fahrni.

8. Philipp Johann Baptist Kielin ger von München,
Königreichs Bayern, geboren 1849, Bankdirektor in Burgdorf,

seit 1864 im Kanton Bern wohnhaft, verheiratet
mit Karoline Schüpbach, Vater acht minderjähriger Kinder,
mit zugesichertem Ortsburgerrecht der Einwohnergemeinde
Bremgarten.

9. Johann Gottlieb Klein von Ober-Ensingen,
Königreichs Württemberg, geboren 1839, Seidenweber,
seit bald 20 Jahren in Bern wohnhaft, verheiratet mit
Anna Unger, Vater vier minderjähriger Kinder, mit
zugesichertem Ortsburgerrecht der Einwohnergemeinde
Gadmen.

10. Antoine Joseph Babö von Courtavon im Oberelsaß,

geboren 1863, ledig, Landwirth in Vendlincourt,
seit zwei Jahren daselbst wohnhaft, mit zugesichertem
Ortsburgerrecht der Burgergemeinde Epiquerez.

11. Franz Berringer, von Luneville, Frankreich,
geb. 1855, Uhrenfedernfabrikant in Obertramlingen, seit
1878 daselbst niedergelassen, verheirathet mit Luise Am-
bühl, Vater zweier Kinder, mit zugesichertem Ortsburgerrecht

der Burgergemeinde Pruntrut.
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^U8âMIN6N8t6l1uNA
der

Uüli8ede und ^bâlld6riiliZ83litrâss6 AU8 dem Volke

betretend

lien tàusf iì> einem neuen ^îmesselluiêeeeke

naà à63S6n I. ksräunZ- ànà àsn KB0886N kìatk.

(Leptewber 1892.)

la àâbrung eine8 Oro88ratb8be8eblu88e8 vow
26. Uovewber 1891, wonaeb /wi8vben der er8ten
und Zweiten Leratbung de8 Bntwurke8 2lu einew
neuen Briwar8ebulgö8et? dew Volks Oelegenbeit
gegeben werden 8vlle, 8oillo IVün8ebe und Vbände-
rung8anträge dann geltend 2U waeben, wendeten
wir vll8 dureb llirvular all die Begierung88tattbalter-
äwter ullà überwaebten den8elben dis nötbige à-
^abl voll Bntwürken ^ur Vertbeilung au die Oe-
weinderätbe, die 3ebulkowwi88ionen und die Oebrer-
8vbakt. Oer Ontwurk wurde /udew in beiden Vwt8-
blättern publisirt. à wurden aueb 80ll8t nul ^eds8
Begebren, und die8elben waren ?ablreieb, Bntwürke
abgegeben. IVir er8uvbten die Begierung88tattbalter,
dabin ?u wirken, da.88 die Bespreebungen 80 viel
wöglieb ill gro88ern Le2irk8ver8awwluugen 8tatt-
linden, dawit niebt eine all^u grv88S Aer8plitterung
eintrete. Oie Oingaben 8ollten un8 8päte8ten8 bi8
10. Oebruar itukowwen; e8 dauerte aber längere
Aeit bi8 die Leriebte einlangten; inanvbe folgten
er8t viel 8päter, der leàte iw Keptewber.

Oie Aabl der Bingaben beläukt 8ieb aul 104;
au8 23 Aemtern erbielten wir einbeitliobe Leriebte,
einige begleitet von Oeweindeberiebten oder Be-
riebten der Lrei88^noden; au8 den andern 7 llew-
tern langten webrere Leriebte und Oingaben ein
von Bveà^noden, 8ebulkommi88ionell, Oeweinde-
rätben, kleinern Ver8awwlungen ete., au8 dew
l^wte kern 22, IVangen 9 ete. Oie Aabl der
^.bändörullg8anträge 8teigt über 900, wovon natür-

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.

lieb viele inbaltlivb 2U8awwöllkaIIen. — Ourvbweg8
wurde e8 begrÜ88t, da88 dew Volke Oelegen-
boit geboten werde, reeàeitig Binwvbt von dew
neuen Bntwurk /u nebwen und 8vine IVün8ebe
darüber au82U8preeken. ?Ä8t durebweg8 wurde da.8

Oe8etü ^ivwlivb gün8tig aukgenowwen und viellaeb
wurde die Neinuvg geäußert, da88 da88elbe Ilu8-
8iebt auk ànabwe babe, in8okern in der Zweiten
Beratbung den gsäu88erten Bedenken und IVüiweben
gebübrend lìeobnuug getragen würde. Au 16 Lara-
grapben 8ind gar keine Bewerkungen geladen, näw-
lieb: 4, 7, 12, 18, 31, S9, 79, 81, 86, 90, 93, 94,
99, 111, 113, 114.

In àebàbendein bringen wir eine möglielwt
gedrängte Ileberwvbt der geàllten Vbänderung8-
anträge naeb Baragrapben geordnet. Bemerkt 8ei
aber, da88 die Anträge okt in 8o allgeweiner, olt
auvb unbe8tiwwter Vorm gebraebt wurden, da88 08

8vbwierig war, in die8er Au8awwen8tellung allen
kevbnullg su tragen. Oie baupt8äoblieb8ten ^.bände-
rung8begebren belieben 8ieb auk die Oebrwittel, die
Lö8oldung8krage, die Bebul^eit, den 3ebulbs8ueb
und die Ls8trakung der ^.b8en2en; die übrigen 8ind
wei8t nur untergeordneter, bäulig blo88 redaktio-
neller Vrt.

IVir verwei8ön in Betreßt der Le^eiebnung der
Oingaben auk da.8 angekügte Ver/.eiebni88 aller Bin-
gaben. Oie Anträge der Xreàzwoden werden wit
X. 3. unteiavkieden.

53



208 — U 30

H. Allgemeine öestimmungen.

§ i.
/àr!aà- Ois veünition betr. ^wevk der sebulo

ist verkeblt, und dürkte der letstorn ont-
sebieden eine selbstständigere stellung su-
weisen.

Mr».- Ls ist su setseu « Lenntnissen und Lertig-
leiten » statt uur « Lenntnissen ».

i8â»bM!.- vie Lusammeustelluag: » Verstand, Hers,
Oomütb und Obarakter » sntspriobt deiner
Lsz^obologie.

Mrs».- wunsebt su setsen: « Verstand, Oemütk und
Obarakter » ; kerner « su unterstütsen,
indent sie die ibr anvertraute dugend »...

M-Ià.- « nivdt nur die ^r»»d!aA6» des federn
öürger unumgänglieb nötbigen Bissens bei-
subringen, sondern aueb »...

§ 2.

àker^oà».- Lrivatsobulen sollen als àsnabmon und
nivbt eoordinirt mit den ötentlivben svbulen
bingestellt werden.

Là».- vor Lrimarunterriekt ist in den ötentlieben
sebulen su ertbeilen, vvrbebalten die Le-
Stimmungen der Ztz 88—92.

Mà».- Lrivatsobulen sollten nur gestattet sein.

Lr!ao^.- vie Lrivatsobulen sollen niodt gosetsliok
sanktionirt werden.

s 3.

Lo»oP»Ae», ^tarberA, Le!sberA, Lr»»!r»!.- vie Latente
derjenigen Kantone, welvbe keciprooität bal-
ten, sind ansuerkennen.

La»pe», ^larberA, Me!.- statt LrMà»ASÂire^tto»
setsen LeAî6r»»Asrâ.

Là».- ^uvb die Lrivatlsbrer sollen staatliobv Latente
besitsen.

6!ove!ier.- statt bsr»î'sàs ein soàetserisokes Vodrer-
patent.

§ 4.

Leine Lomerkungen.

§5.
2>aàe^â.' » vie ötentlieben sebulen des Lau-

tons kern stoben auk vbristlivber (Grundlage;
doeb soll der Vnterrivbt so ortbeilt werden,
dass er besuebt worden kann. »

Lr»»!r»!.- « vor konkessionollekeligionsunterriebt wird
von Oeistlioben des betretenden Cultus er-
tbeilt, immorbin unter Vorbebalt der keebte
der Lamilie, eventuell des Vogtes. vie sebul-
simmer werden kür diesen Vnterrivbt sur
Verkügung gestellt; derselbe bat in passen-
den stunden ausserbalb den übrigen Vater-
riobtsstunden stattsuündeu. vie betretenden
stunden sollen aber in der woebentlieben
stundensabl inbogriten sein. »

LeaàberA »»d Leî'me»soàa»d.- von Laragrapk
streieben und dakür Z 11 des bisberigen
Oesetses auknekmvn.

ß ö. /8eà!»z/»ocke.

Last allgemein wird das Legebren gestellt: vie
sobuls^node soll msbr und bestimmte Lompeteusen
erkalten; biekür sind: /»ter!«!?«», Lrie»s, Leate»berA,
Ober^o/e», KAris^^, Ks//?sb»rA, KA»a», Lo»o!/?»Ae»,
Le/îiAe», Ler» L. V O. *), W»ri, Lo!!»AS», /^àks,
Lre»»Aar!e», IVa»Ae», LersoAe»b»âsee, LaMe»,
Làs», M'ciat«, Lrei^srAe».

Line der Lirobeus^node eutspreebende sebul»
synode verlangen und ^o»o!/î»A6».
Msê- vis svbulszmode soll die LekrmittelKommis¬

sion wäblen, kerner 2 Nitgliodor in einen
Lrsiebungsratb; kür letsteren sind aueb sek-
tigen, versogenbuebsee und langen,
kalt die Revision Von 7v-t. 81 der Verkäs-
sunA kür notbwendig.

KArìâîsz/!, Xàî's und LrömAar!«« wollen die sebul-
synode in den ^bsebnitt « Lebördeu » ver-
weisen.

IVa»Ae», Le!sbsrA und Lr»»kr«! beantragen streieb-
ung des Laragrapben.

s 7.

Leine Bemerkungen.

ö. öesonäei'si' Ilisil.

I. vis ötksntlioks ?àar80ku1s.

I. vie svbnlv.

a. In Lkonomisvlisi- kssiskung.

§ 8.

KAràz/!.- statt der ZZ 8 und 10 sollten die ZZ 12
und 15 des bisborigon Oesotses aukgenom-
men werden mit ^eglassung der Lestim-
mungen betretend das sebulgeld.

âleàar^e»b»rA.- vie bisberigen sebulgemoinden soll-
ten deünitiv anerkannt werden.

s 9.

Mr«.- « ven sebulkommissionkn soleber sebulge-
meindon, welebs viebt mit den Linwobner-
gemeinden susammenkallen, können die lets-
tern auk dem IVege des Leglementes die
sonst dem Oemeindoratbe in sebulsaekon
sukommölldeu Lompetensen übertragen (§ 14
des Oesetses vom 11. Nai 1870). vmgekebrt
können auk demselben ^Vege grosse Lin-
wobnergemeindev mit mebreren sebulkreisen
und sebulkommissionen gewisse Lompe-
tensen diesen letstern im Interesse einer
einbeitlieben Ordnung gemeinsamer âge-
legenbeiten dem Oemeindoratbe übertragen. »

*) Lrimarlskrvroonksrvll!!! der Stadt Lern.
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der kaarkesoldung in ^bsug gokravkt werden, jodvvk
im Maximum niât mekr aïs kr. 300.

Obeàsîe beantragt folgende Lesoldungen: I. Stuke:
Staat und Demeinde jekr. 500. kotalkr. 1000.

II. 8tuke: Staat und Demeinde je kr. 500
und ^oknung. kotal kr. 1200.

III. Stuke: Staat und Demeinde je kr. 500
und IVoknung, Dols und '/» luvkarte Land.
I'otai kr. 1500.

Dasu an ^Iterssulagen: ^n Lekrorinnenkür
15 Dienstjakre je kr. 50; an Lokrer kür je
5 Dienstjakrekr. 100 kis und mit 25 Dienst-
jakron.

Màster, DàderA und Minimum der Do-
meindekesoldung kr. 550.

^'eàsàMsâa? wünsvkt eine grössere kntlastung
der Demoindon.

Kaatte«: « Die Demeindekesoldung ist an die ^mts-
sokakknerei su besakìen.

X. 3.: «inständige ^oknung mit
wenigstens 2 Aiwmern und mit eivgesäuotom
Darten;» 3 dimmer.

«Dis Demeinde leistet: Mkoknung, Dois,
Darten und küansland, der Staat die Laar-
kesoldung. »

kàeîs, Lobrer ksokumi: « loder an sine Sokule go-
ladite Lekrer kat seinem imtsvorkakr die
Verbesserungen an IVoknung und Dutsungs-
land su vergüten; Sokiodsgerivkt kür den
Kali von Differenzen swiseden den Karteien. »

s 15.

KAràî/^ ksâAe»», Iraekse?«i«U, >darbsrA, ?àe»î-
storf und Ms! verlangen iuknakme von Le-
Stimmungen ketrekkend kntsekädjgung der
Stellvertretung und Leitrag des Staates an
dioselkö.

^bîàdsàn: « nook 3 Monate naek der ^Vakl des
kavkkolgers » (wie bei den kkarrorn).

s 10.

: « In streitigen Fällen entsvkeidet der Äe-
Aiör«»Asraä. »

KaiA»»e?êAier: « Die Sokulkommissionon sind ermävk-
tigt und können angekaiten werden, Svküler
aus andern Sokulkroisen auksunokmen. »

Loz/^àss: « Die su besaklenden Kvkulgolder sollten
kestimmt werden. »

s 11.

MedersàmeiMaê, k. L. D- und : « wo
mögliok tkeilweiss godsokt » ist su streieken.

SîAwau und DaKMê.' ks ist vinsusokalten: « kein
SokuIIokal dark okns kowilligung des De-
meinderatkes su andern als su Sokàweokvn
verwendet werden. »

Ketten: « ^üu jedem Sokulkaus gekört ein anstän-
digor, wo mögliok laufender krunnen. »

« IVenn die Demeinde es verlangt, so
kaken die Lekrer kür Deisung und Leim-
gung der Sokullokale su sorgen. »

Soàar6e»à»-Aàvk Deisung KàiMNA keikügen.

§ 12.

keine kemerkungen.

§ 13.

KeàarsenburA k. 8. : « Die Drsiekungs'direktian kat
sivk dabei strikte an k^gieinisvke Vorsvkrik-
ten su kalten. »

§ 14.

Die Anträge betreffend die Dvmeindokesoldung
sind in vielen Hingaben mit denjenigen ketrekkend
die Staatsbesoldllng (tz 27) vermengt.
Aöms bringt die bokanoton Anträge von Dorrn Dross-

ratk Lurkkardt: Die ß§ 14, 27 und 28 sollen
gans und von ß 23 der 2. iksà gestrioken
und dagegen kolgvndo kestimmungen auk-

genommen werden:

K. FesoiànA à Lehrer.
Minimum wäkrend der 4 ersten Dienstjakre

jäkrlivk kr. 1200
» naok 4jäkrigem Sokuldienst jäkrl. » 1500

b. I?esoêà»A à //àôrin»e»î.
Minimum wäkreud der 4 ersten Dienstjakre

jäkrlivk kr. 900
» uaok 4jäkrigew Svkuldionst jäkrl. » 1200

leder Sekulgemeinde stekt es krei, obige àsâtso
su erköken. Die Lesoldungon werden viorteljäkrliok
sur Dälkte vom Staat und sur Dälkte von den Sokul-
gemeinden ausbesaklt. Lis sum krlass eines neuen
Steuergosetsos dark der Staatskeitrag per krimar-
soküler einer Sekulgemeinde kr. 12 und naok In-
krakttreten eines solvkon kr. 16 nivkt übersteigen.
Sokulgomeinden, welvko mekr als 1,3 °/o Svkultells
kesivköll, sowie soloken in akgelegenon kleinen Ort-
sokakten kesaklt der Staat ausnakmslos die Dälkte
der Lekrerkesoldungen. Naturalleistungen, IVvknuvg,
Land u. s. w. sollen naok ikrem wakren IVertko
naok ortsüblivkon Kreisen gosvkätst und dürkon an

§ 16.

keà'Aew, und <?o«tr/aivre wollen die
Svkulbibliotkeken kakultativ erklären.

^Kr«?omAen, Màstsr. Krandvaî und iarberA wollen
nur kür jede kirvkgomeinde eine Sokulkiblio-
tkek.

§ 17.

AeàderA, KoàarssnêmrA, und /.«««psn verlangen,
dass der Staat sämmtlivke Lekrmittel den
Demeindon sur Dälkte der Selbstkosten
livkore.

Màster verlangt vollständige Dnentgoltliokkeit aller
Lekrmittöl.

KVeiberAött: « Don Kindern naoklässigor kltern sind
die Lekrmittel gratis su liekern mit Lüvk-
grikksreokt auk die Demeindon.»

§ 18.

keine Lemerkungen.

§ 19.

: à Äkk. 5 keikügen: «Die Lnssen kür
Sokulversäumnisse. »
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L'oîtrêàr«/Loi ?itk. 3 statt 20 °/o setzen 50 °/o.

7V««>àîtf.' «ver sog. Vlkobàehntel soll àen scbul-
gütern ?utliessen. »

b. In kszug sut innsrs organisation.

§ 20.

ver àtrag: « ver abtbeilungsweise Unterricht
soil nur ausnahmsweise unà vorübergehend gestattet
weràen », wirà mit unbedeutenden Moàiûkationen
gestellt von: vber/ìasêe, TTàrlaàn, Ober-
sàme^âaê, IL. 8., KAna», LleMAM,
?>Ke/èse?îv«êÂ, IVa»îAô»î, 77ersoASttd^e/»see, àe»îstors,
MÂaît nnà T^reiberA«»».

Ktes/îsb^A, ^remAarà, T'rîtàîtt unà veêsberA wollen
gar keinen abtheilungsweisen Unterricht.

^er»î L. L. v. Veschlechtertrennung statt - IVo àie
Verhältnisse es aïs wünscbenswertb ». — « In
stâàten und grössern Ortschaften».

Movâer nnci Oâî-e verlangen Trennung
àer Vescblecbter.

T^rsiöerAs»» möchte es àen Vemeinàen überlassen, àie
Vescblecbter ?u trennen oàer niât.

s 21.

iLls Maximum àer 8cbüler?ahl verlangen Aaàew
70, ÂàAAôà^A unà TTeiMônsàeanÂ 80, KMâ,
77à^6r/c«Me?e>î nnà 77e«ts»ìS^K<7f 60, Lâ/e»î 55, 7>si-
berAsm 40 unà 60, 7)e?sberA 40 unà 50.

vker/m/en unà 77ersoAe^bîte/èS6S möchten àas letzte
Alinea streichen.

§ 22.

7Veî«enàê unà Nsö verlangen, àass auch àas Maximum
àer Unterrichtsstunden beim abtheilungsweisen
Unterricht für Lebrer unà scbüler üxirt weràe.

§ 23.

77eà6»»«eàâc7 nnà âre» verlangen, àass àer staat
àie Hälfte an àen Mebrgebalt leiste,

möchte àas erste Vlinea streichen.
7Vieckersà»neAt/mê schlägt aïs ^usat? vor: - vie Lesol-

àung beträgt in gemischten schulen vr. 200
mehr als àas gesetzliche Minimum unà àer
staat leistet àaran die Hälfte. » W 14 unà 27.)

s 24.

Zern L. L. v. : « unà Mâàcbenschulen » beifügen.
^Veî«e»»àâ will beifügen: « an àen oberen, gemischten

unà lLnabenklassen àurcb Lebrer».
will àen ß streichen.

o. In koîug sut don Untorrivlit.

H 25. 77»àrrfâ«/ae7ier.

vber/ìofe»î, KMM, ^c»îo^^Ae»», Lsr», 77röMAKr^n,
lVa»»Ae>», s'âàbâê,

unà Là»î verlangen, àass àas schreiben
als eigenes Vacb aufgeführt weràe unà «war
meistens mit InbegriA àer Lucbbaltung.

Matter, Mecfersàms^f/ia?, Aern unà 77er»? L. L. O.

verlangen Leibebaltung von vranzösiscb als
fakultatives vacb.

/ààà unà 77ern verlangen, àass àie Healkäcber
selbstständig aufgeführt weràen.

Matten, ^aa»î6»î, vàôrsàmmâ«/, Vse^îAe^, TVae/isel-
âlÂ IL. 8. wollen àen letzten sat? in bilker 4
streichen.

7)eêsbsrA verlangt Aufnahme àer Vatsrlanàskunàe.
^lbûàtsoà.- « turnen unà Landkertigkeitsunterricbt

sinà kür Lerggegenàen unnôtbig. »

L«MS»î: « vas Verätüturnen soll für àie Land-
gemsinàen fakultativ sein. »

KozMères«l vas l'urnen sollte für àie Mâàcben eber
verboten weràen. »

TV-eàrAe» wünscht betreffenà keligionsunterricbt àie
Bestimmungen àes bisherigen Vesàes.

TIsêsberA, TVîàr^unà 7)eêsberA (Veistliebe) wünschen
àfnabme àer Bestimmung, àass àer keli-
gionsunterricbt von àen Veistlicben àes be-
treffenden ILultus oàer àeren stellvertretern
ertheilt weràe.

77sr», unà 77feì! verlangen, àass bloss àie
väcber aufgezählt weràen; àas Rabere über
Vertbeilung àes Unterrichtsstoffes gehöre in
àen vnterricbtsplan.

d. vnanàllo kktkoiligung dos Ltsatos.

K 26. Kâîâamsbaîàn.

Allgemein wirà eine stärkere Betheiligung àes
staates verlangt, unà zwar in 29 vingaben 5—25 °/o

staatsbeitrag; 10"/» schlagen vor: vber^o/'en,
KZmam, IVo/ìêe»î, 7Ve«<ö^sf«ä, â«Me,
77nà-rvâer; 5—15 °/o verlangen: Kaê«»», 7Lo»ìo^

vbsrsimmàà?,' 10—15°/o: 77er^unà 77îàMs
20°/o: 7>KL^sàa/!c7 à. 8., .Aetàn unà V/ersêîAM
77o^îAe»^ unà 77ie^ 5—20 °/o; 77remAarfe»t, IVâAen unà
7l7àster 10—20 "/o; 15—20 °/o; 7àr-

10—25°/o; Matter 5—25 Va.

TîàAAe^derA unà s's/à'Ae?» verlangen vixirung àes
staatsbeitrages nacb àer steuerkraft, Kcàar-

nach àer 1Linàer?abl.

verlangt für àie einen staats-
beitrag von 20 °/o, 1?0î«rfà»-z/ von 15 "/<>.

^4«râ»»AS»» verlangt auch einen staatsbeitrag an àie
erstmalige Anschaffung àer ü^urngerätke.

ß 27. KaatsbsàKA.

In 15 vingaben wirà mit verschiedenen Moàiti-
Kationen verlangt, àass àer staat einen grössern
Leitrag leiste unà àie Vemeinàen mebr entlaste,
nämlicb: LKâsn, ÄeimberA, LâbCKrFenàrA,

bîtâsee. i8eebsrA, 7>aî«xe»i, 7Và», vrMnÄ, ^leAerà
unà â'eê.

KoàarsMbîtrA verlangt, àass àer staat àie Vebrer-
besolàungen gan? übernehme; lVamAsn, 77er-
soA6»îb«àe6 unà M'àî« (vr. 12—1800) ?u '/5>.

bringt ähnliche Vorschläge wie Herr Vrossratb
Lurkbarà (siebe tz 14).

schlägt, mit vrhökung von 5 ?u 5 bis 20
vienshabren, für Lehrerinnen vr. 8—1600,
für Lebrsr vr. 1200—2000 vor.
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iLàe MnAcà vom dZ ^N8fittt8ror8tt/iern (^.rmen-,
kettungs-, Waisen-, IZlindon-, ^aubstummenanstal-
tell ete.) verlangt, dass die Debrersebaft soleber
Anstalten ill lZezug auk Ktaatszulage und Lensionirung
der Debrersebakt au ölkentlieben Lebulen gleieb go-
stellt werde.

Don Ztaatsbeitrag an unpatentirte Deiner wolle»
erböben: dnttittiàn, ^'rnttAen, i^reiber^en und Aonott
^NAen (200), .8iM«u (250), Keftten (300), Dümp^is
(gleieb den patentirten).
â'eê und Dâpen beantragen den Lusatz: «Me»»

die ünanziollen Kittel es erlauben (neues
Lteuergesetz), so kann der Grosse katb de»
Ktaatsbeitrag erböben.

Live petition von Zo d^ràarttàànen der àâ
Fern, welober sieb eirea 336 weitere Debrsrinnon
aus dem Lanton mit Lamensuntorsebrikt ansebliessen,
verlangen à àr tteso^dnnA F?eic/i8ttttnnA der De/»-
rerinnen Mtt den Dârern ^siobo besondere Deilàge).
Fern D. D. 0. stellt denselben Antrag.
FnMptts seblägt kür die Debrerinnen Lr. 300—500

vor; Freiberpen Lr. 350—500.
Linen Leitrag an die Losten der Stellvertretung

in Lrankbeitsfällon des Debrers verlangen: Fîeder-
8immemàê, Fàn (ganz aueb kör Nilitärdienst), Fern
L. D. tl. (Staat uud Demeinde ^jo die Dälkte, aueb kür
Nilitärdienst), N«rieanAen (Staat Vz, Gemeinde )/0),
Fidan (Staat V2, aueb für Nilitärdienst), DVârtt/o,r»/
(Staat V», Demeinde Vs, Debrer V»), ebenso Mà8fer
und Fe^derA.
Fonoü/TnAen will denLintorlassensn eines verstorbenen

Debrers die Staatszulage noeb für 6 Nonate
zukommen lassen.

Frnnfrnê will das letzte Alinea voll Z 24 des bis-
berigen Desetzes beifügen.

Fie? verlangt, dass aueb au Sebulgärten zur Lebung
der Dandwirtbsebakt, gleieb wie für den
Dandkertigkeitsunterriebt, Staats beitrüge ge-
leistet werden.

s 28.

FrnttAen: « Statt ànn ist setzen wird », Keàarsen-
bnrA.' 8ott.

Frnnàf: « Statt Frttatte/ìntt'n setzen S)?àidscàttn-.

§ 29.

Dber^«8^e, M'eder8àmenâKêz Ltt/^8dnrA, Mnn, N«r-
«e«<-Asn, Mdâ, Fsusnsàâ, Fe/sdierA nnd
Fàont verlangen, dass der Staat bei Lin-
kübrung der Dnentgeltliebkeit der Debr-
mittel die Hälfte leiste, Frttic/t 30 "/«, Frn-
tt'Aen Lr. 1. 50 per Lind.

/nttrêa^sn wüllsvbt, der Staat möge die Dnent-
geltliebkeit der Debrmittel weitborzig
fördern; 2. Alinea ist à Debergang kostzu-
balten.

Dagegen verlangen LtreiebunZ des 2. ^.linen:
IöKfömbsrp, K. 3. und //er.?0 </«», « « /»sse.

KAri8ît>z/ê und verlangen AEllnue Lixirun^
des ksitrllFös.

verlllUAt nueli Lnterstüt^unA der Lsbrer-
bibliotbeLen.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.

v. Verlslirsn gegen eäumigs Kemvinllen.

8 30.

Ke/^8bt«rA verlanZt sine klarere kedaktion.
.' Der Koblussatii soll enden: « auf Losten

à ausAelübrt».

8 31.

Leillö kemerkunAell.

2. Der LeNrer.

a. Walilläkigkeit.

8 32.

Ksf/t8d««rA und Lin unpatentirter Lobrer
soll böebstens auk ein dabr angestellt worden.

8 33.

Die Ktreiobung von diesem Z verlangen: M'eder-
8imm6»îâttê, d?o»oê/î«AM, i8e/èîv«rFe»îbî«rp L. 8., Lern
und Zern L. (l., LôâAe»î, X. 8.,

ÄsrsoA6»»bt«o/»8ee, âre»î, il5r?ae/t, s'rei-
ösrAe»» und Lie?.

Ktreiokung dos I. 8àes verlangen: Laâe»»
und ibâPM.

Ltreiobung des 2. 8at/.es verlangen: Keàarssn-
àrpdor/) /D>e/àrA. NcrrberA und

Làeês.
A. protestirt gegen diesen Daragrapben.

ÄöKfe/t^erA. Sls/^8b«rA, ,8e/m88/m?sà

ÄrsMAarfött, IXâAeu, f/fssu8tor/
und âêiî8fer verlangen bei Lorrektionsstrake
Datentent^iebuug, resp, dass die betreffenden
Debrer niebt möbr angestellt werden dürfen.

f?ra/enrfö^ verfangt Lrset/ung dieses Daragrapben
durob H 54 des bisborigon Deset/es.

âlc/»àbâ/: Lorrektionel bestrafte und abberufene
Debrer sind niebt gloieb su bobandeln.

b. Vlskl uni! Anstellung.

8 34.

Ke/^8b^rA Ls soll das gansie dabr ausgesebrieben
werden dürfen, aber der Debrer bat ein
angefangenes dakr fertig /u maeben.

8 35.

Atreiebung von Alinea 2 verlangen: ^Vtà'Aen,
à'«a«s», Dber8àmô»îf/î«^ ^ire/?dààâ, I4o/?ds»î, Mà-
plis, Nar^âAs»». NurderA, iVidâ,
NsAörfö?t und Disìl.

1. Alinea: niebt die <-Zleààmmàà »,
sondern die - dLcl/têàe/îôrcfe » (Demeinde)
entsebeidet.

8 36.

Mâen, d^rà'Aen und NarieanAsn wollen die V^akl
der bobrer durvb die « Ao/inêpeMà^s » vor-
sebreibon.

MnAAenbsrA, ttremyarttn, KebàbÂbê und l?ourtt/arz/
verlangen den Anfang des 8ominerbalHabres
auf 1. ^.pril anzusetzen.

54*
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mil einsvbieben: - navk Xinkolung des
Outaebtens des 8ebulinspektors ».

i^aa/en: Oie Oebrerwablen sind von der Xrziebungs-
direktion zu bestätigen.

^emonê verlangt vierHäbrige àtsdauer.

ß 37.

Matten b. /. und ÄAnan wollen die bstrekkenden bis-
berigen Lsstimmnugsn kestbalten.

KeàarsenbnrA, KarnanAen, Xeâiyen, âmptts und
I^rà'Aen wollen « 8ebulgemeiude » statt
Xinwobnergemeinde setzen.

Xrsebwsrendö Bestimmungen betrelkend às-
svbreibung der Ktsllen verlangen: Zeatenbery, Ober-
bas^e (auk kegebren der IZälkts der 8timmkäbigen),
Tkeàense/âanÂ. Man X. 8., IXanAen X. 8., ^Lern

O. O., AeàarsenbnrA und 8'e/tt«/en idem, ^4ar-
«eanpen (äbnlieb dem entspreekenden § des Xirvben-
gesetzes).
iVàa und Âisê svbiagen vor: Bin Oebrer ist navb

Ablaut einer ^mtsperiode wieder bestätigt,
wenn niebt die Kebrbeit der sämmtlivbeu
als stimmbereektigt eingesebriebenen Oe-
meindebürger gegen ibn stimmt.

ZottiAen und ^larbsrA: ^Vvnn nielit 4 Konnte vor
^blauk der ^mtsdausr die 8vbulkommission
oder Vo> àer 8timmkäbigen Xinspruvk er-
bebt, so ist ein Oebrer stillsvbweigend kür
eine neue Beriode gewäblt; andernkalis bat
spätestens 3 Konnte vor ^blauk der àts-
dnusr die IVablbebörds zu entsebeiden, ob
der Oebrer wieder bestätigt oder die 8telle
nuszusebrieben sei.

§ 38.

vie bezüglieben Bemerkungen knllen mit denen
zu Z 37 zusammen.

s 39.

Zrêaob: statt « 8ebulkommission » setzen « Oe-
weinde ». ^lle Oebrerwablen sind durob
die Xrziebungsdirektion zu bestätigen.

§40.

KArâz/^, Kar«eanAen und OberbiM verlangen Xr-
Setzung dieses Baragrapbsn dureb die ent-
spreebenden Bestimmungen des bisberigen
Oesetzes.

Oàersàmenâltt, Raupen und Ilraebseêîeaêck X. 8. ver-
langen statt 3 Konnten eine Xündigungskrist
von 1 Konnt, Xîebberp von 6 Konnten,
Kaanen von 14 L'agsn, kVenenàâ und I<rei-
bergen von 2 Konnten,

âeê will setzen: Oer deünitiv « nen » angestellte
Xebrer da sieb die Bestimmung nur
auk die erste Beriode dezieben könne.

KeàarsenbnrA X. 8. will das 2. Alinea streieben.
Kebönbnb^ bält den Baragrapb nivbt kür auskübrbar;

die krübere Oemission babe sieb bei den
Bskundarsebulen praktiseb niebt bewäkrt.

v. piliclitsn à I.skrvrs.

§ 41.

KAràz/ê» und I,anAnan wollen die ZZ 41 und 42
dureb die HZ 37 und 38 des bisberigen
Ossetzes ersetzen.

Sie!: Oieer Z ist als selbstverständliob zu streieben.
ÄersoAsnbnebsee: gekört in's Reglement.
K^nan: «Oer Xebrer sorgt kür Reinbaltung und

Heizung des 8ebullokales; kübrt sin genaues
Inventar und bat alle Kängel und Uebel-
stände der 8vbulkommission anzuzeigen. »

s 42.

Ora/enrisd: Oie ZZ 42 und 43 sind dureb Z 36 des
bisberigen Oesetzes zu ersetzen.

Z 43. ^ebenb^sebafttAnnAen des Xebrers.

/nttrka^en, àattnberF, Feàenseàand. Ke^sbnrp,
lBbnn, Mnn X. 8., l?raebse?îea^. ^darîeanAen,
<8oàarsenbnrA X. 8. verlangen 8treiekung
des Baragrapben und Xrsetzung desselben
dureb den Z 36 des bisberigen Oesetzes.

Obersàmen^baê, KArisîvz/ê, ^ono?^nAen, Kcàarsen-
bnrA, I^ern k. O. O., I?ottîAen, XeebîAen,
/à'rebberA, Mdan, KsAerten, Dampen, LÄren,
wollen das zweite Alinea streieben und
tbeilweiss dureb Z 36 des bisberigen Oe-
setzes ersetzen.

Brntt^en: « In streitigen Bällen entsebeidet an/^ à-
tt«A der 8eb»^o»n>nkss»on »...

Fie?: Lei so svblevbter Lesoldung ist ein kleben-
beruk zu gestatten, sokern derselbe der
8ebule niebt navbtbeilig ist.

ÄAnan: Oie verbotenen Klebenbesebäktigungen sollen
im Oesetz nabmbakt gemaobt werden, ^n-
zeige an die 8ebulkommission statt 3ebul-
inspektion.

àr^dorf: « dedsr Lrimarlebrer ist gebalten, soweit
es die bestmögliebe Xrküllung seiner Lkliebten
erbeisebt, seine ganze 2eit und Xrakt dem
Oebramt zu widmen. Oie Betreibung eines
der 8ebule naebtbeiljgen bkebenberukes ist
dem Oebrer untersagt, vie Xutsvbeidung
bierüber kommt der Xrziebungsdirektion zu;»
dagegen sind Z 42 und 1. und 2. Alinea
von Z 43 zu streieben.

I,a«tp6n äbnlivb.
^arberA will das 2. und 3. Alinea streieben.

Zrêaâ: den Z streieben, dagegen setzen: « Oem
Oebrer ist Hede keamtung und Hede Xeben-
bösvbäktigung, welebe sein àseben und
seine l'bätigkeit in der 8vbule beeinträeb-
tigen, untersagt. »

s 44.

Oie 8treivbullg des Z verlangen: dààkew,
SeaöenberA, Lern, und KeikàbîM.

Bloss alle 6 (statt 3) Konnte ein Xsugniss wollen:
Matten S. /., ikîàASnberA, ^Và'Aen, Kaanen, ÄAnaa,
^e^îearsenbarA, ZeàarsenbnrA X. 8., Zottigen, 7/inttr-
^aMeêen. àr^dor/i lXanFen, IXanAen X. 8., Oens,
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O^a/earisà, Xaapea, ^.arberA, Wiàaa, Orxaaà, ^IsAertta,
M?aâ und Me?.

Moao?^aAea.' Im Nommer 1, im Winter 2 Zeugnisse.
?7?seas?or/' alle 4 Renate ein Zeugnis», wenn es die

Nvbulkommission verlangt.

/a?er?a^:ea, M-aii^ea, â'obîearseabarA X. N. unà ^4ar-
«eaaAsa wollen den Z streielien.

Ober- aaà Meàersàmeaâa?, ^Oera, T^era L. O. O.,
Maàe?îea?à, ?>«eà?êe«?à X. 8., ^larberA,
Mr-ea unà Oe?sberA beantragen, àas 2.
Alinea Ziu streieben.

§ 46.

Matten b. /..' Oie Nvbulkommission soli aueb oìine
keiwobnung àer Oebrer 8it/nng balten können.

XaaAaaa: Oiskrete ^.ngelegenbeiten sinà obne ^n-
wesenbeit àer Osbrersobakt 2U bebanàeln.

Xaitpea.' « noeb einer seiner Xollegen » ist ^u streieben.

il. kssok«erll«n gsgvn ilsn bskrer.

s 47.

ZàberA unà Ooar?e?arz/.' Oie Z§ 47—52 sinà «u
streielien unà àureli àie entspreekenàen àes
bisberigen Oeset^es 2u ersetzen.

s 48.

Wieàersimmea?^«? wiinsobt auoìi Ntrafbestimmungen,
àie àen piliebttreuvn Oebrer sebàen gegen
Lesvbimpfungen àureli unverständige Xltsrn.

LloàarssnbnrA.' Oem Oekrer ist Oelegenbeit ziur
Vertbeiàigung 2u geben; Màis: unà auvli
àen Nebulkommissionen.

Maàai: Lesebworàen sinà sebri/Meb sin^ureieben.

§ 49.

Mra: Oie ZZ 49—52 sinà, weil in àieser Xorm
niolit ill's Oesà gebärend, ?u streielien
unà àureli àie bessern unà liumanern Le-
Stimmungen àes bisberigen Oesetses (ZZ 53
unà 54) su ersetzen.

Me?: kesebwsràvn sinà oàe Outaebten àes 3obul-
inspektors àem ÂeAî'ernnAsraâ 2!u über-
weisen.

§ 50. M'ssip?iaars?ra/ea ASAen àie Debrer.

/a?er?a?:ea, KAristvz/^ Ko/iteai'seabarAX. 8., LsrnL. O. O.,
LottîAsn, ärAÄor/) Maàe?«ea?à, Maoièse?-
wa?à X. N., Hâëabâ?, Ora/sarieà, M?«e^,
Màttobemier unà ^6Asrà beantragen 8trei-
vbung àieses Z unà meist Xrsàuug àureb
§ 54 àes bisberigen Oèsàes.

Oberàsle, MeiMease/îîeaaà. MimberF, Oberbo/ìsn, Man,
ÄAnaa, Moae?/iaAea, Ketttsn, Veà'Aea. Tiïreb-
îààeb, XirebberA, ^4ar«vanA«n, IVaaAeaX 8.,
Mseasio»/, ^larberA, klären, Wiàaa, Or^aaà,
^4eAer?ea, /.aapsa unà Maaira? verlangen
8treiedung àes letzten Nattes: < Awei War-
nullgen sto. ».

l'bnn unà Me? protestiren gegen àlesen Z.

WanAen, M^soAeabaàee unà MnAASnberA.- r Wenn
eine gesegnete Wirksamkeit àes Oebrers niebt
mebr möglivb ist, so erfolgt àessen
Abberufung àureb àie Lrràebungsàirektion au!
Antrag àer Nobulkommission. »

MeiberAea: « à)vei, statt ?wei Warnungen bilàen » ete.

Maàa?- Ovn letzten 8à streipben, àagegen:
3. In svbwsren Xällen Umstellung àureb àie
Xr/iebungsàirektian; 4. Abberufung gemäss
Oeset? über Abberufung àer öeamten. »

§ 51.

IVaaAea X. 8. : « Den Z streivben. »

i8ä«ear6enb«rA» 3tatt « Nebulkommission » « 8ebul-
gemeinàe » unà oinsebalten: « naeb grûnà-
lieber Ontersuebung ».

Me?» 8tatt Outavbten àes Nebulinspektors àbô-
ra»A àes Zébrer« ».

8 52.

MaiiAea: « Oieser Z gebort niebt unter àen ^b-
svbnitt à, sonàern unter einen besonderen,
unter welvkön auvb Lestimmungen betreffend
kesvbweràen àes Oekrers gegen Xinàer, resp,
àeren Xltern aufsunebmen wären.»

e. Versetzung in kuksstsnÄ.

8 53.

Xors?eberseba/? c?er L?eà?sz/noc?e / Anträge vom 2. àuni
1892:

« 1. Oa eine wesentliebe Rebrleistung àes
Ntaates, als àie^enige, welebe § 53 àes Ont-
wurfes naeb erstmaliger Leratbung àureb
àen Orossen Latb mit sieb bringen wiîràe,
naeb àieser kiobtung kaum su erboffen ist,
àie in àem genannten H angenommenen
Lensionsansät^e aber im Vergleieb ziu àen-
Wenigen anàerer kortgssebrittener Xantone
unà nook weit mebr im Vergleieb ?u àen
beMglivben O eistungen monarvbisvber Ntaaten
als ssbr geringe unà an unà für sieb ?ur Xr-
reivbung ibres ^weokes als absolut unge-
nûgenàe be^vivbnet werden müssen, so müssen
wir wünsvben, àss c?«s c?6r Xsrài-
?a»tA à MàâAô â àie sa Arààenàe Ma-
sioas^asse aa/' Kaa? aaà Xàer«à/i? im
3inne von Z 119 àes ursprüllgliebön Xnt-
wurkes beibebalten weràe.

« 2. Wir betraebten es als un^wevkmässig,
ein bestimmtes Leitragsverbältniss -iwiseken
3taat und Oebrersebatt von vorn berein 2U
üxiren und würden es vorgeben, wenn im
Oessts leàiglivb das vorstebenà betonte Lrin-
?ip ausgesproeben würde, die weitere Vustüb-
rung dagegen, weil versivberungs-teebniseber
Xatur und von gar manigfaltigen Xaktoren
abbängig, einem Oekret des Orossen katbes
vorbebalten bliebe. »

i?e»-a (allgemeine Versammlung): < Oestàt auf die
Ibatsaebe, dass die im Xntwurf vorgesebenen
Lesoldungen den Lrimarlebrer unmögliob in
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den Ktand setzen, kür sied und seine âge-
dörigen in genügender IVeiss zu seriell,

ist delinks Drdödung cler Leibgedinge eine
besondere Lensionskasse mit Lebertragung
der tension auk IVittwen und IVaisen zu
gründen nnd die Ledrersodakt (Ledrsr und
Ledrerinnen) zur Leistung von Leiträgen
zu verptliedteu. »

^er»î-àâ L. L. 0. :

« 1. dis möedte das Leusionswesen kür
Ledrer und Ledrerinnen naed dem Antrags
der Legierung geordnet und die Ledrersodakt
zurLeistungvonLeiträgenverpiliedtöt werden.

2. Nit der Lensionskasse ist eine IVittwen-
nnd IVaisenkasse zu verbinden.

3. Die Ledrersedakt verptliedtet sied zu
entspreedenden Beitrügen. »

Liezu erklären 4L /O'öissz/nociew und
idre Zustimmung. (Kieke besondere Leilags.)

Im Kinne obiger Vnträge ünssern sied mit wenigen
Uodiükationen: d. /à, Kaanew,
KMaît, /konoê/i«Aô»î, KeMye»», Il'a»îAe>i, AersoASK-
b^e^see, Oe/ikembsrA, LuMö»», LleêsberA, D>ek-

öerAöw, ^VeAS»îsàâ, Lâ/e^, MÄ^ster, Lo^rke^arz/.

statt der Ktaat « Kann » zu setzen « wird » oder
« soll » beantragen: Ober/iuske, Meà-
sàmsnkà?, ^ko»îo//MA6n, K'càar-
senilmrA, IDo/iê«»», lKkre/i5srA, ll'rao/tsek^«?ck,
Ld/m'mbîM, k/kss^skor/) Lâpsiî, nnd k^aês.

Orössero Leibgedinge verlangen: Obeâasîe und
I>Kâss5ît><M (300 bis 500), KAràz/ê (letzte Ktaats-
znlage), Ke//îsb^rA nnd ?à»î (350—750),
(gälkte der Lesolduug), L>re»nA«»'ke» (400), ^l«â«nMî-
(500 mit bestimmtem àreedt naed 40 resp. 25 Dienst-
^adren), AersoAS»»ààee (500), Màît (300 —500, bis
zur llälkte der kesoldung), V6«ensk«à (480—600),
Màsker und âîsberA (500—800).
ObersàMàà/: Loir Lensionirung sind die Ver-

mögen«- und Damilienverdältnisse zn berüok-
siedtigen.

Hs/kîAsn stimmt zum Antrag Lern in dem Kinne,
dass der Ktaat der Ledrerkasse Mdrliob
Dr. 50,000 ansriedte, unter Vorbedalt einer
Ktatutenrevision und geeigneter Xontrollo.

ÂersoAe»îbî«eàe: « diaeb 30 Dienstjadren àm»î, naed
40 (Ledrerin 30) sokk der Lodrer ein Levdt
auk Lensionirung daben. »

i8e/»àbMê.- Dür die Hinterlassenen des Ledrers soll
aued gesorgt werden, damit sie niedt armen-
genössig werden.

: Der Ktaat soll die Lebensversiederung der
Ledrer dured Leiträge ermöglieden.

i8âoss/iaêde: « Ledrer an àmenanstalten und im
Dienste der sog. Diaspora sollen betrekkend
Lensionirung gleied den Ledrorn an ötkent-
lieben Anstalten gedalten werden; IVà's
in Lezug auk ^rmenanstaltsn idem; ZÄren
« Ledrer an gemeinnützigenLrivatanstalton »..

âre»».' Die Lensionsbereedtigung ist aued auk niedt-
gebreedliede Ledrer auszudednen.

i8à?sz/»î0Â6, Hauptversammlung: Leibgedinge er-
döden, Naximum auk Dr. 500 ; IVittwen- und

IVaisenversorgung ist Kaede des Ledrers,
dured die bernisede Ledrerkasse, zu wsleder
der Leitritt obligatorised zu erklären ist.

3. Der Kedüler.
». Auftreten un6 öetrsgen.

« Z 54.

ÄremAKrtsw: « deder Kedüler ist gegenüber seinem
Ledrer zu Oedorsam und anständigem Le-
tragen verpkliedtet; daneben soll er sied
aued der Ordnung und Leinliodkoit be-
kleissen. »

s 55.

Dieser Laragrapk soll so redigirt werden,
dass dem Ledrer niedt allzu grosse Kompetenz

eingeräumt wird.

s 56.

K'c/äK-rsenkttrA X. K. beikügen: « ^erztliedo Lülke
soll in ^.nsprued genommen werden. »

einsekalten: « «M àse»î âî«SAe»î0Sse»î ».

s 57.

â'sàsàmsnàê: Den Kedulkommissivnen sollte
einige Ktrakkompstenz direkt zugewiesen
werden.

NersoAöndttäeö: « Xörperliede Ktraken dürken nur
ausnadmsweise, in Dällen von Drotz und
Loddeit, und unter Verantwortliedkeit der
Ledrersedakt kür deren Dolgen angewendet
werden. »

kVVàtt: Versetzung in eine Lesserungsanstalt soll
nur mit Oenedmigung des Legierungsratdes
verkügt werden.

D/röaä: Den tz streieden und setzen: « Drweisen
sied die vom Dedrer und der Kedulkommis-
sion angeordneten Ktraken als ungenügend,
so erkolgt Versetzung in eine Lesserungsanstalt.

Letztere Vertilgung wird auk Antrag
der Kvdulkowmission und des Oemeinde-
ratdes vom Legiei ungsratde getroüen. »

k7ottrtàrz/: Die Unterbringung in eine Lesserungs-
anstatt soll dured den Legierungsstattdalter
auk den Antrag der Oemeindebsdörden ver-
lugt werden.

- auk dessen (Ledrers) Antrag » ist zu
streieden.

s 58.

Fern: « Ledrer und Ledrerinnen von Kpezialanstalten,
welede einem ölkentlioken Ledürknisse dienen
und den Dorderungen des linterriedtsplanes
kür Drimarsedulen entspreeden, sind in Le-
zug auk Lesoldung und Dsnsioniruug den
ökkentlieden Keduleu gleivdgestellt. — Der
kegierungsratd eutsedeidet auk gestelltes à-
sueden din, ob eine Anstalt zu den dievor
bezeiednetön gedöre. »

Xà's: « Menu die bestellenden Anstalten den Le-
dürknissen niedt genügen, so dat der Ktaat
kür Drweiterung derselben zu sorgen und
namöntlivd dabin zu wirken, dass die àk-
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nabrnsbedinKunAen erleiebtert werden. Ois
Lebrersekakt an soleben, sowie überbaupt
au ^rmenerziebunKsanstalten, ist ill LezuZ
auk 8taatsbeitraA und Lensionirunss derKri-
marlebrersvbakt KleioliKestellt. »

Oberbosi«.- Oie Krriebtun^ besonderer Klassen kür
sebwaebbsKabts Kinder sollte den Oemein-
deu kreiAsstöllt werden, mit eutspreebender
KrböbunK der LvsoldunA des Oebrers.

ÄMä und kvâMâ.' 8tatt des 2. Alinea setzen:
« Kür sebwaebsinni^e, aber bildnnKskabixe
Kinder silld ill grösser» Ortsebakten special-
austaltöll einzuriebten. ->

Keà» beantragt beizufügen: « Kür notoriseb àme
und Lülksbedürktige bezablt der 8taat die
Oälkte der Ltlegegelder. »

will einsebiebell: « àreb Kermitt-
ittNA der ^.rmenöäorde der t?emeàde » ill
8pezialanstalten untergebraebt werden.

lk>Kc/îsàa?d.' « ^llkällige körperliebe Osbreeben und
konstitutionelle 8ebwäeben der Kinder silld
dem Oebrer wegen der Lebandlung mitzu-
tbeilell. »

s 59.

Keive Lemerkungen.

b. vis Lokulzsit.

§ 60.

Kür den bisbsrigen Leginn der 8ebulplliebt
(1. ^pril statt 1. lanuar) stimmen: Ke/^sàrA, 8'e/-
tkAâ, d?remAKrte»ì, Kieles, Koz/bisres, k/nderrâer
(eventuell 1. Oktober), 6«ioosiier (bei günstiger Knt-
wieklung ein .labr krüber), d'rîtàîtt (ausnabmsweise
aueb 31. Nai).
Màster: statt vor dem 1. lanuar: « vor dem letzten

31. Oezember ».

iKreàrAe»».' « vor dem 2. âii », statt vor dem 1. da-
lluar.

Movâer und Soeeonrt.- « vor dem näebstsn 1. Ko-
vember », statt vor dem 1. lanuar.

Kettten: « Oas 8vbuha.br beginnt am 2. Mki », statt
1. ^.pril.

Keàarse»îbî«rA K. 8. : können « Aö.Misi eà
àsiiieàs ^ke«tA»»iss » um ein labr

LomAnom: « Osistig oder körperlieb »... ; « der
Litern âd durvb Vertilgung

s 61.

Oberskmmenâod: zeitweise verlassen, « àbew
sieb adâmeîden âd bei ibrsr diÄe/c/csbr

àrÂber aîtsâîosiss»», dass die Kàdsr «oder-
dessen der àVàip/iic/ìì kieMAS Aeieisiei babe»ì. »

Kbenso

§ 62.

vie 9jäbrige 8ebulzeit kür den ganzen Kanton
verlangen: /àri«à (im Interesse der Vrmen und
weni^ Legabten), Obersàme»îâ«i. LeoàberA, Äeim-
berA, KArisîoz/i, 8'ie//isö«trA, K. 8., KMâ,
KeàarsettbîtrA, Äi»?ier^oW?eiöw, Oiemerstez/i.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.

Ois 9jabrige 8vbulzsit «oswiAsis>»s kür den alten
Kantonstbeil: àr^dor/".
/Kroobseitoodd.' 9 labre bis die obligatorisebe Kort-

bildungssebule eingekübrt ist.
diebeveiier und Moàereiier: Kür Knaben 9, kür Näd-

eben 8 labre.
//eàberA: 9 labre beibebalten; zwei 8^steme er-

zeugen IVirrwar bei ^Vobnsitzweebsel und
geben den Kltern zu allerlei Knitken Vnlass.

Kiseie»».' Oas Ooppels^stem wird Knlass zu allerlei
Keà^AAei geben.

und Koz/biere« : 8ebulzeit à der disAöi 6
labre (den Oemeindsn ist gestattet 1 labr
zuzusetzen).

l?ot«rieiarz/ und K>sibsrAs»î empkeblen lebbakt die
8Mbrige 8obulzeit.

àreeâAem und Lom/en: Lei der 8j übrigen 8ebulzeit
soll der Lqbrer der Nebrbelastung ent-
spreebend aueb besser besoldet werden.

s 63.

ObersimMö»Mod: - Lei der 9Mbrigen 8ebulzeit die
zwei ersten 8ebuhabre 700 8tunden, navb-
der 800 8tundsn.»

M'edsrsimMäibai: «Im 8. und 9. 8vbuhabr können
die 8ebulstunden kür die Knaben um ^e 100
reduzirt werden, sokern in der betretenden
Oemkindö die Kortbildungssvbule eingekübrt
wird. »

glbiàisebe»» ist gegen ^ede Vermebrung der 8vbul-
stunden.

ÂsàMsoàâd: Kür das 4.—9. 8ebuljabr 846 8tunden
wie gegenwärtig.

LiAristoz/i8tatt §63 den Z 4 des bisberi^en Oesetzss
auknebmvn.

^e/iiA6tt: « Katal kür die xanze 8obulzeit 8000 8tunden,
8—10 Lebuljabre, Uaximum 42 8ebulwovben
à 28—33 8tunden; wer über 300 unent-
sebuldi^te ^bssnzen wäbrend der Käuzen
8obulzeit aukweist, bat noeb sin weiteres
labr die 8ebule zu besuoben; bei der aekt-
MbriAsn 8obulzsit ist die KortbildunKssvbule
obliKatorisvb einzukübren. »

^raâseiîoaid: « Idindestens .56 statt 32 soeben per
labr. »

t?r,a/öwried.- -Nindestens 32>Koeben, wovon mindestens
2L auk den LomMer kallen. »

dlsoàAA: « Letzter 8atz betrelkend ^.rbeitssvbule der
Nä-doben etv., ist zu streivben. »

OeisberA.- «Oie /abl der 8ebulstunden soll so kost-

gesetzt werden, dass sie bei der 8Mbri^en
8ebàeit niebt böber kommt, als bei der
üMbriZen. »

Msveiier: «Lei üMbriZer 8vbulzeit 32—36 IVoeben,
im Sinter mit 30, im 8ommer mit 20—25
8tunden. Lei 8Mbri^er 8obulzeit 36—40
soeben, im winter mit 30—33, im 8ommer
mit 24—30 8tunden (alles inbeKrikken). »

« 8tatt 40 (bei 8 labren) 36 Voeben; im
3.—7. labre 1000 statt 1100 8tunden. »

S5
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s 64.

OdeMasie: « 1. Lobuhabr tägliob 4 Ltundell, 2. und Z.

8vbuha.br 5 Ltundell, die übrigen 6 Ltundeu
im Naximum; woebentliob miudesteus I Halb-
tag krei. »

KâîoavsenbarA: « Oie Vertbeiluug der Lvbul^eit ist
gan^ den Oemeinden isu überlassen. »

ZlândâM.- « Oür das 1. Lolnihabr 4 statt 5 Ltunden. »

Mickaa: «Ill den ài statt ^wei erstell Lvkuhabren. »

Mais: «28 Ltuuden sind im I. Lebuhabr ^u viel.»
Movoiisr: « Oie 2wei erstell Alineas streioken. »

s 65.

Kpvisîvz/i, Ke/ttAsa, Kâônbâi Ulld Mvanirai votiren
kür Ltreivbung àieses Z.

i8eiîa>K»-sendavA k. 8., TVeaensiactt und Moarieiar«/ ver-
langen, dass das Nillimum der Ltunden kür
die ^.btbeiìuvgssebuìe kestgesàt werde.

Osäi^sn « Ls ist ^u bestimmen, am wie viele 8tu»dell
der Onterriobt bei ^btbeilullgssobulell ver-
illilldert werden dark. »

Mriaâ: «Oie kreiv 2eit ist näker ^u präsisiren. »

s 66.

K^naa: « llötkigenkalls » ist siu streieüev.
^âîvavsenbarp: «Hur im letzten Lobuhabr 2 Laib-

taxe kreigeken. »

Keiiien und MvsmAarien. «Im 8emmer ebenkalls
eillen kalben Oag kreigeken. »

Maapen: « Oell H streivüeu uvd dakür sàeu: Mr
dell bireblioben Leligionsunterriobt soll eill
Naximum der Mbrlioben Ltundeu^abl lest-
gesetzt werden, welvbe die 8vüule eiuziu-
räumell üat. »

Màen: « Oell 3at^ : « Mvllll ill eiller Lobule »

streioben. Oin Uinimum der Ovsammtstuudeu-
isalii ist kestsiusàell. -

OreiberAsn : « 8tatt « im >Vinter » à A'emssisr 2 kalbe
Oage. »

Osês^erA (Oeistliobe) : « 8tatt der 2 kalben läge
köllnell die Lobulbommissionon kür den Late-
vkismus-IIllterrivkt wäbrend der ganzen Lobul-
2vit wövbentlivb 2 Ltunden oder eillen kalben
'Lag kestsetxen. -

MiovotterIdem.

c. Untlsissiger Lokulbssuok.

Hiebt weniger als 81 ^bänderungsanträge sind
2ll diesem Lapitel gemaobt worden; die Auseinander-
baltung derselkell navk ist etwas svbwierig.

§ 67.

Leine Lemerbungen.

s 68.

Oür die Ltreiobung des 1. Alineas, welekes eine
Masss voa S Meaiàes per 8tunde kestsvtîît, votiren:
ObsMasie, àievia^ea, Matten b. ài., ÄinAASnbe^A,

MeaieabevA, Ariens, OVaiiAsa, ,8aaaea, ^ádiàcksâea,
ObersimiaeiMai, â'eciersimmeaâai, ^Mi Man, Lipaaa,
7<ono?/?nAen, KeàarsendarA, ^s/ttpen, Ke/ìoss^aide,

Mari, Keitten, 4eâ>/en. MoiiiAea, ^oiià/îsa. Minier-
AaMeien, lOo/ìien, Mämpii^, Oderbaim, Mönis, Mrem-
parien, àrAÂorf, Xirc/îderA, Maàeia>aid, ^4ara>anAen,
lOanpsa, Mraabrannen, />aapea, ^darbsrA, Mären,
Mriaâ, iVsasasiaâ, k?onriei«rz/, Meisberp, Mranirai,
Maa/'en, Misi.

^dnirap von Mern: - Os möekte, wevll bei der II. Le-
ratbllNK des Oeset^es uoeb ^sllderunAell im
^.bsöllüöllwesvll nötbiK werden, ^edöllkalls nur
solebe Aetrolkell werden, welebe eine ^b-
sebwäebullK der vom Ontwurke beabsiebti^tell
>VirbullK Ällssebliessöll. »

Ober^asie « ^Vellll die ^bselli?ell wäbrend der ersten
4 8eblllwoeken mebr als V12 der 8tundell
betragen, Or. 3—6 (llaeb der ?iabl der ^b-
sen/en) Russe; im ^iederbolullKskalle wäb-
rend des namlieben 3ebul^abres immer 2 Or.
mebr. Lei niedreren Oindern ill derselben
Oamilie ist^edes einzeln 2» bestraken. IVenn
eill Oilld wäbreud seiuer 8vklll2!eit mebr als
850 oder wäbrend eines dabres mebr als
95 8tulldoll keblt, so muss es naob erküllter
8ebàeit noeb ein weiteres dabr die 8vbule
besuoben. »

Oen bisberiAeii 8trakmodus meist mit etwelvber
VetsvbärkullA beantraKön: Inisria/cen, Mattsn, MinpAsn-
dsrp, Mriens, ^dbiänÄse^en, MeimberA, Kprisîoz/i, 8ie//is-
dar//, /konoi/inAen, Kâoss/tai<ie, Motti^en, ^oiWo/en,
Minier/ca^eien, Oberöaim, OöerbiM, Oens, Maaxen,
Mranirai.

Oür den von Herrn Orossratb Litsobard im Orossev
Ratb gestellten Antrag (Letragea die ^bsen?.Lll ^/>z

der 8obàeit, so erkolgt eine Nakllung; im wieder-
bolullgskalle oder bei V° ^bsensen Or. 3 bis Or. 6

Lusse, im >Viederbolullgskalle in ^eder kolgenden
Oensurperiode Or. 2 ^usoblag) stimmen: Man 15. 8.,
ÄAnaa, Leàarsenharp, Oeäipen, /8e^öndäi, MavA-
dorf, /Iar«oanAöN, Mra/'snried, Kseien, Maa/en.

Oen H 68 streiebeo und dakür H 69 versebärken
wollöll: Ovattpen, KAvisa?z/i, Mivo^bevA, lOanAen, Mev-
^oAsndaàse, OoMenbevF, iVsaensiadi, Ooarieiavz/.

lOanpen O. 8. ist kür Leibebaltung von tz 68.

MeaienbsrA.' « 8tatt strenger Lestrakullgell den Oavd-
gemeillden gestatten, à'ne 3ommersobule
2U kalten und dakür die IVintersebule su
verlällgerll, lieber voeb eineu 10. Wänter
beikügöll. -

ObsrsimMsnài will beikügöll: « V12 der 8ebulstundell
wäbreud einer Oeusurperiode ist busskrei, »

iViedevsimmenâai ist kür den àtrag Litsobard; 2ur
Orsparniss vou Oeriebtsbosten sollen die
Russell vou der 3ebulbommissioll eillbassirt
werden.

MonoAnAön : « Oie lliebt erbältlioben Lussen sind
in ^wallgsarbeit umzuwandeln. Oie 3obul-
bebörden solleu die Lompeten? babea, uu-
kleissige Lillder polixeilieb der Lobule 2usu-
kübrell. »
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I-amMê: « Der tz ist praktiseb undurebkübrbar und
eins Oefabr für das Oesetz. »

i8eftiAS»î und M«»-?' beantragen, die sebüler seien an-
zubalten, die gesebwänztsn stunden extra
naebzubolen.

lVa»Aöw: « Die strafen seilen sv verstärkt werden,
dass den Litern dureb die ^.bsenzen der
Linder kein Vertheil erwäebst. »

MÄ^stsr.' -Die Russen werden ant Anzeige der
sebulkommission vom Riebter ausgefällt und
von der ^mtssebatknerei einkassirt. »

Dàde/'A: « Oie Russen werden von der sebulkommis-
sien ausgesprovben und vom Osmeindekassier
eingezogen. » °

«Oie Russen seilen ln die sebuikasse
lallen. »

s 69.

vie bezüglieben àtrâge fallen beinabe sämmtlieb
mit denen zu Z 68 Zusammen.

« Rat ein Lind irn Zeitraum von 4 Reellen
mebr als V« âer stunden gefeblt, se erfolgt
àzeige an den Riebter. Laeb erteilter Uab-
nung baben '/>2 ^bwesenbeit ebenfalls ^n-
zeige zur Lolge. »

ObersiMmsäK?tz 69 soll lauten: « ^.bsenzen von
mebr als V>2 wäbrend dein nämlieben Seit-
abseknitt werden progressiv naob dein Vor-
bältniss der Orösss derselben mit Russen
von Lr. 1 bis Lr. 10 bestraft. »

Lî>âberA, Aersc>Ae«ààes und Vâe>îbôrA: Oie
erste Seile streieben und setzen: « Rat das
Lind in einem Seitraum eto. -

(lottvteêarz/ idem und letztes Alinea von § 68 anlügen.

s 70.

KAràz/^statt «spätestens am 10. Lage» setzen:
«so bald als möglieb».

^îtàîtt: « Oen A 70 ebenfalls streieben.»

8 71.

âmpêis: « Ois Relangensobakt ist über diejenigen
zu verdangen, welebe die elterliebs Oswalt
ausüben. »

M'àît und Orpîtiîd: Beizufügen: « Linder, welolis
ebne wissen der Litern die svbule versäumen,
können, sobald sie das 12. ^Itersjabr über-
sebritten baben, riebterlivb bestraft werden.»
: « statt bis 20 bis 10 Lage Oekangensobaft. »

u. L'rîttiAe?» : « möglivlist bald »

unds'rlMKrsenbîtrA: «sokort» mitzutbeilen einsebieben.

Vàît, .IsAsrten und wollen im 2. Alinea ein¬
sebieben: «verfällt in die doppelte Russe».

§ 74.

Ä'Mam .' statt « naeb Vnbörung des Lebrers » « auf
sebriltlieben Reriebt des Lebrers».

II. vis Ksmàsams Oberseliuls.

8 75.

^oMAe» : Oer Litel soll lauten: «Oie gemeinsame
und dis e»-îveàà Obersobulv. »

KAràz/? und Ke/AsêêF wollen das ganze Lapitsl
streieben, KefsisbîtrA will dakür sekundär-
sobulkn.

Oberàsêe: «Reber den Lintritt soll eine Rrülung
entsebeiden. »

LrîàAsn: Ls ist einzusebalten: «insofern die be-
treikende sebulkommission keine Linwen-
dung dagegen zu erbeben bat. »

und dâri wollen das 2. Alinea streieben.
LleMAS/î: 4 labreskurse, statt nur 3. Im 2. Alinea

statt «sind bereebtigt», «können».
Ketten : Oer seblusssatz: « und ibre Oemeinde bat

das Letrelkniss der Losten zu bezablvv», ist
zu streieben.

Rampen wünsobt folgenden Susatz: «à gemein-
same Obersebulen von Oemeinden, aus weleben
sekulldarsebuleu leiobt zu erriekten sind,
leistet der staat keine Beiträge. »

: « Oas Rrimarsebulgesetz ist so bald
möglieb mit dem sekundarsebulgesetz in
Linklang zu bringen. »

KVemAen L. 8.: « Ois organisebe Verbindung zwisvben
Rrimar- und sekundarsvbule ist in der IVeise
anzustreben, dass die letztere, insofern sie
den Sweek bat, eine erweiterte Volksbildung
zu vermitteln, die obere stufe der Volks-
sobule bildet »

OäenöörA: « Oemeinsame Obersebulen sind den
sekundarsvbulen gleieb zu stellen. »

: Im 2. Alinea statt « Losten » setzen: « das
ketretlniss der sämmtlieben Auslagen, die
für diese sebule gemaebt werden. »

4. Lntsviiullligungsgrilnlle.

§ 72.

Oen Rassus: « und andere Lälle von Belang »

wollen streieben: /râAsn, ÂàAASiîberA,
S'hait. KA»»â, LaiîA/iâ, RoêêiAâ,
Aarà, àrAdorf, RttiîAM, se/èàbîâi,

s 73.

sobriftliebe Angabe der Lntsvbuldigungsgründe
verlangen: L.s., lVamAem, ^oêêiAe»»,

§ 76.

Meàsàmsiîà? : statt 36 nur 32 IVooben.

s'êM'AS>i: «36 IVovben zu 30 stunden.»

L'âàbMî : statt 36 IVovben setzen : « jäbrlieb
wenigstens 3 IVooben und 100 der Oe-
sammtstunden mebr als in ß 63. >

8 77.

: « ^RêAsmeàe AeoArapà's soll in jeder Rri-
marsvbule obligatorisek sein.»
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s 78.

Lieê« vas Rrimarlebrerpatent genügt okas boson-
àeres Zeugnis« kür die andere Kpraebe. »

§ 79.

keine Lemerkung.

III. vis ?ortbiIäuliK8seIiu1ö.

§ 80.

Das OMZmkorinm der^orêbkilàttASsoàêe verlangen:
/nksrêcàn und Matten (2 dakre), R>à'Aen (vom 17.
bis 19. VItersjabr), Kebîoar^sxb^rA, ^o^Äo/e»»,
(bis und mit dew 18. .labre), 7?remAarken, lk«NA(m k. 8.
(bis sum surüekgslegtsn 18. ^ltsrsjabre), Oe^, Tlàsn,
Mdâ, Orp^nd, (18.—20. ds.br), 7)e?sberA,

(bis sum 16. dabre), Ooêteîarz, und Ober-
basês (bei 8jäbriger 8ebulssit).
^ldêàdsobe»».' ZZ 84—87 streieben.
0derskmM6>îàê.' - Vo keine kortbildungssebulen ein-

gekübrt werden können, sind kür die sn-
gebenden Rekruten obligatorisvbe llntsr-
riebtskurse einsukübren. »

^)ekâ'Ae»» .' 3tatt « vernein den » setsen « Lebulge-
weinden ».

s 81.

keine kemerkungen.

s 82.

Aàker^aMeà.' Den Z streivben.

§ 83.

KAMâ.' «Der 3taat übernimmt sämmtliebe kosten
der kortbildungssebule. »

s 84.

Ke/ìtkAsn will mindestens swei dsbreskurse à 80 8tun-
den vorsobreiben.

^RoMAö^.- ststt 77. Alters)sbr setzen: «bis su dem
von der Vemeinde kestgesststen ^lter ».

àr^dorf- liss 2. Klines streieben.
^4«râ»îAe»î.' liss 2. Klines streieben; dss 1. Klines

ist bestimmter su kassen; die käeber suk-
säblsn.

LobàbM?.- Das 77. ^ltters^'à streieben.
Movâ'er will einsebalten: «Vom 1. November bis

1. ^.pril 6 stunden per IVoebe. »

s 85.

ÄM0M und .Äöttiö»!.' Russe nur 7S Rp. statt L0.
KâàbMl.- vie obligatoriseben käebsr sind auksu-

säblen.

s 86.

keine Remerkungsn.

s 87.

No/àbîM.' ks ist im vekret vorzugeben, dass die
kortbildungssebulen sueb später als im un-
mittelbaren àsvbluss an die Rrimarsebule
erriebtet werden können.

7?rsmF«rêen.' Ks sollten Lestimmungen betreffend
Minimum der Rebulseit, Vebrerbesoldungen
ste. aufgenommen werden.

7)avK6»».' vie Organisation der kortbildungssebule
sollte im Vssets entbalten sein oder aber
demselben in einem vekret beigekügt werden.

«

IV. Die ?rivàoliu1ô!i.

s 88.

NoàarssmbîtrA k. 3. : « vie krriebtung von Rrivat-
sebulen, in weleben ete. ist gestattet. »

Im 2. Alinea einsebalten: - dureb den Regie-
rungsratb ».

^4ar«t>äAö>».' «vieRrivatsebule, in weleberRriwar-oder
Lekundarsebulullterriebt ertbeilt wird ete. »

lâMN wünsebt kolgenden ^usats: « vis Vebrer an
Rrivatsebulsn müssen ein Ratent oder glsivb-
wertbiges käbigkeitsseugniss besitzen, wie
diejenigen an öffentlieben Aebulen. »

vàbsrA und verlangen kolgenden Zusatz. :

« vie Lewilligung kann niebt verweigert
werden, wenn die Vsbrvr besüglieb öskäbi-
guvg und Moral die nötbige Oarantie bieten.»

8 89.

âr«vâAew.' « Ausgenommen sind diejenigen, wslebe
Vausullterriebt ertbeilen oder ertbeilen lassen. »

às/îsbnrA tindet die llestimmungen dieses § su bart.

8 90.

keine Lemerkung.

8 91.

Kettêe».' Lis spätestens Kode Mri, statt
7Ve««ettSta(kt: « Vebrer an anerkannten àmenanstaìten

baben das ^nreebt auk ein balbes Reib-
gsding. »

8 92.

.- « voeb bat der Kebulinspektor jederzeit das
Reebt âd die R'/îiâ. »

vie Leblussbestimmung ist su bart; es sollte
beissen: « so sollen die betreffenden kinder
sum Lesuebe der öffentlieben Kvbulen an-
gebalten werden. »

wünsebt naeb dem ersten 8atse einsu-
sebalten: « es ist jedoeb der Kebulkommis-
sion Aussige su maoben. »
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e. keköl'öen.

I. Ksmsinâsbsliôrâsn.

8 93.

Keine Lemerkungen.

s 94.

Keine Bemerkungen.

s 95.

Kö/^s5u»-A, ÂMKît, KoàarssnbîtVA und Ooîtrieiarz/
wollen diesen § streieben.

I«^âAe»î.' Ks sind statt dieses K die Lestim-
muvgen dos Vemeindogessàes anzuwenden.

Krttàî«i wünsebt den 2usà: « In kleinern Ort-
sobakten kann von diesen Bestimmungen
Umgang genommen werden. »

IKoitie»» nnd ârs»» wünseben, dass diese Lestim-
mungen gemildert werden.

Ii5àis.' « unter sied » ist ?u streieben. Moveiier -

« versobwägert » streieben.

§ 96.

KràKrsôiîbîtrA X. 8., LremMrà und /lar«v«»»A<m

verlangen die IVabl der Lekulkommission
dureb die Veweinden resp. Lekulgomeinden.

.' 2. Alinea streieben.

s 97.

KA>-is»vz/i : statt « aiie » : « so oit es die Ve-
sebäkte verlangen. »

«Im Lommer^ede Vensurporiode, im Minter
alle Nouate einmal. «

s 98.

Meàsàmâà?.' statt - Verwaltungsbsbörde - setzen
« örtliebe ^uksiebtsbebörde ».

^4ar^«»îAstt und M'à« : vie Lebulkommission ist die
Verwaltung«- îtvd ^ît/siâsbe^o>de.

DeisösrA und ^âàbMi: vie Lebulkommissionen
sollten bestimmte Kompetenzen baden, L.
naeblässige Litern als viseiplinarbebörde
ziu eitiren ete.

(lovrisiar?/, Krnnirni und ^reMAarie»»
wollen den Leblusssà streivben.

s 99.

Keine Bemerkungen.

s 100.

Keine Bemerkungen.

s 101.

AersoA6nbî«àee K. V. tl. will diesen Z streieben;
veànberA bält denselben nivbt kür durek-

Beilagen zuni Tagblatt des Großen Rathes, 1892.

kübrbar; lKàw kür grössere Lebulkreise auvb
nivbt; letzteres will setzen: « mögliebst kleissig
êiu besueben und den Inspektionen und
Kxamen bàuwobnen ».

ÂA»îâ und IlâMâ.- ill o «eiîi statt vie»- soeben
die Lebule besueben.

^reMAKrie», ^oiià/e»», vens und ^i«»-«vemAew.- durvb
eà statt siwei Mitglieder die Lebule besueben.

§ 102.

KArisîvz/i, .Ae//7s5»«rA und beantragen Ltreieb-
ung dieses Z.

s 103.

Friens ündet die Bestimmungen dieses tz »iu streng.
HoàKvsenbîtrA verlangt, dass die Oauer der Knt-

vdebung des Ltaatsbeitrages bestimmt werde.

II. Ztaàbsliôi'âôii.

I. Lebulinspvktor.

s 104.

Vegen das Lebulinspektorat sprsoben sieb aus:
vköiÜMÄse/töR, Aeimenseàâd, (mit
kleinem Nebr), à'e/msâai^e, àri, Meröaim, K'àsier-
iìs»»Ke»» und Kseien,- gleiebxeitig kür die Bezirks-
svbulkommission votiren nur: ^àsâaide und .Assis»».

Nebrere Kingabev begrüssen die Beibebaltung
des Inspektorats und votiren speciell dakür, so:

»A/7iAe»», Kirâiààâ, àr^dor/', 7/er-
e-oAevd»«e^sse, Vâie»»5e»-A, I.KMS»».

tz§ 105 und 106.

Kür Beibebaltung des Inspektorates, aber Kest-
sàung der Kompetenzen, Bkliebten, Besoldung und
tbeilweise auvb der Kreiseintkeilung sprevben sieb
aus: Mevàsis, dàiie»», ^e«ie»»i>e»-A, /irises, Mecier-
sàmeâai, KeàKrseubîtrA K. 3., Xàis, K.«»rpe»» und
Kks»-soFs»»b««âs6s.

^oiiiAS»» verlangt ^Vabl der Lebulinspektoren dureb
die KeàisMsà

KsâiAs»» verlangt, dass das ?u erlassende Reglement
dem Vesàe bei'r Abstimmung beigegeben
werde.

?>«âsei»saick und ^k«r«vâAs»» verlangen, dass die
Lebulinspektion auvb naeb der b^gieniseben
Leite bin ausgeübt werde.

SäönbM? will das Inspektorat auk eine etwas andere
Basis stellen: das Legutaebtungsreebt bei
Vebrsrwablen ist ab^usebakken; kernere Le-
Stimmung: « vie Lebulinspektoren sollen das
Bauptgewiobt auk das er^ieberisebe und all-
gemein bildende Moment des vnterriebtes
legen. Lei der Inspektion untersueben sie
die gesammte Kinriebtung der Lobule und
die sobriktlivbon Arbeiten der Lebülor und
bören entweder dem Ilnterrivbt 2U oder be-

56«
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stimmen àem Osbrer, worüber er zu prüfen
bat, wobei es ibven kreistsbt, naeb Lint-
àiinken aueb Kragen su stellen. »

KeMsburA spriebt sieb in äbnliebem Kinne aus.

^larberA unà ÄAam.' » Die Aufgaben àes Inspectorats
sinà: 1) ^ministration; 2) Lelebrung un<1

keratbnng. Oagegsn sinà àie taxation àer
Oeistungen un.à àas Vorseblagsrevbt bei
l-ebrerwablen absusebatîen. »

Fie! spriebt sieb äbnlivb aus: statt àer Taxation
àlusterlektionen.

Leàar^enbnrA X. 8. will keine Publikation àer In-
spektionsberiebte.

2. Krsiekungsàirektîon.

Z 107 (Fârmàê).
Den àatsverêaA àer FMrmitteê begrüssen: Ober-

sàmenMoà, Kseêen, Fie?, à vereàMten àâbààer
(45) in besonilerer Oingabe gegenüber àer^enigen
àes Luvbbânàlervereins.

lien Ktaatsverlag <ler Oebripittel wollen streieben:
FeaàberA, Kg-ris«oz/?, «Asttêen unà à àcbbààêer-
verein von Fern
LloàarsenbnrA X. 8.: Das 2. illinea streieben; im

4. Alinea beifügen: « un<l bat àieselben sum
Kelbstkostenpreise su erlassen ». IVoiàen ist
ebenfalls für letzteres; Fie?: sur Oälkte àes
Kelbstkostenpreises.

il/ers?iAsn: Oie l-ebrmittel aus àem 8taatsverlag sinà
sur Oälkte vom 8taat, sur Hälfte von àer
Llemeinàe su sablen; àabei freie Konkur-
rens, Begutachtung àer Oebrmittel àureb
Kaebmänner unà Oenebmigung àerselben
àureb einen Brsiebungsratb.

^IeAer?en: Innerbalb 5 àabren sinà an einem Oebr-
mitte! keine ^bânàerungen vorsunebmen.

Fern, FnMbààierversin: « Oie Brsiebullgsàirektion
sorgt auf àem IVege àer freien Kovkurrens
für Herstellung guter, solià ausgestatteter
Oekrmittel unà Kebreibmaterialien su nieàri-
gen Verkaufspreisen unter kerüeksivbtigung
àer Interessen von Viieàervorkâukorn in
Ktaàt unà Oanà. »

Oen?ra?^oini?e àes berniseben Vereins Mr Aanàe? nnà
/nàsirie: Betstes Vlinea: « Oer Ktaat ?«,nn
àen Verlag àer obligatorisebev Oebrmittel
übernebmen. »

Fis?, Ks/FAen, FersoAenbnebsee, IVanAen, Wersten
unà Oberbo/sn verlangen, àass àer Or-

siebungsàirektion ein Brsiebungsratb bei-
gegeben weràe.

^«rîvanAen: 3. Alinea: statt « Anier l-ebrmittel »

» àer Oebrmittel ».

s 108.

^Iar«oanAen unà Fonpen: 2. Alinea streieben, àie
Oispensation soli àer Kebulkommission su-
kommen (Z 98).

Fnm^àis: 2. Alinea: « naeb eingereiobtem Outaobten
àes Kebulinspektors » einsebaltev.

v. Uebei'ggngs- uncj 8eklu88besiimmungen.

§ 109.

Fern B. O. O. unà BnrAàor/" verlangen Ktreivbung
àes ß.

FirebberA: - Der Kebule entlassene Knaben baben
in àie Kortbilàungssebuls einsutreten. »

^arîvanAen: « àas resp, àas ^lters^abr »

s 110.

FonoMnAen, /ie^berA, IVanAen K. 8. unà Oeiàen-
berA wollen àen Z streieben.

^5o??à/en, FrenîAar?en, Frnnirn?, L/àster unà
8'eb«o«rse»àrA IL. 8.: -- um mebr als Kr. 100 »

streieben.
Fenenàà? will beifügen: -- unà nur mit Oenvb-

migullg àer Krsiebungsàirektion ».

§ 111-

Keine Bemerkungen.

8 112.

KeàarsenbnrA: -- unà àie Krsiebungsàirektion »

streieben.
Frnntrn?: Oen 2. 8ats streieben.
M'àan: Oie Kebuls^noàe àark nur àureb ein Oeseis,

niebt àureb ein Oekret reorganisirt weràeu.
Ilaeb Kebuls^noàe sinsvbalten « im Kinne

einer Kl Weiterung ibrer Kompetensen »

s 113.

Keine Bemerkungen.

s 114.

Keine Bemerkungen.

Fern, im Keptember 1892.
Der Frsie/mnAsàireàr:

Dr. Llodat.
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Vklàlià à WMlNM Wà
betreffenà

â6Q 6ÎN6IN Q6U6N ?rÌIN3rsàulMS6t2

1. Vdvrdaalo.
1. Leriebt einer ^mtsversammlung.

2. Intvàksn.
1. Leriebt àer Xreiss^noàe küràie ^mtsversammlung.
2. Leriebt àes Llemeinàeratbes unà àer Lekulkom-

mission Natten.
Z. Leriebt àer Lebulkommission unà àes Kemeinâv-

ratbss von Ringgenberg.
4. Leriebt einer Versammlung auf Leatsnberg,

veranstaltet von àer Kebulkommission.
5. Leriebt einer Versammlung in LrienA, 40 ^n-

wesenàe.
S. rrnttson.

1. Leriebt einer ^.mtsversammlung, 45 àvvessnàe.

4. Saawsn.
1. Leriebt àer ^reiss^noàe.
2. Leriebt àer Kvbulkommission von àlânàsvben.

S. 0bsr»tuunvntd»1.
1. Leriebt einer ^.mtsVersammlung.

s. Iklvâvrsàinslltàal.
1. Leriebt einer àtsversammlung, 60 àwesenàe.

7. Vdnn.
1. Leriebt àer Xreiss^noàe.
2. Leriebt àes Legierungsstattbaleramtes wit Le-

riebten über Lokalversammlungen in:
3.-8. Leimensedwanà, Leimberg, öberboksn, Ligris-

wz^l, Ltekkisburg anà 4'bun (grössere ökkvntlivbe
Versammlung).

5. Stxnaa.
1. Rerivbt einer àtsversammlung.
2. Leriebt àer Lrimarsvbulkommission von Langnau.

s. Xonoltlnxen.
1. Leriebt einer ^mtsversammlung, 85 àwesenâe.

10. SokwarLSnbnrg.
1. Leriebt einer àtsversammlung.
2. Leriebt àer Lrsiss^noàv.

II. Svtttxvn.
1. Leriebt einer ^mtsversammlung, 70 àwesenàe.

12. Svrn.
1. Leriebt àer Oasinoversammlung, 150àvvessnàe.
2. Leriebt àer Lrimarlebrerkonkerens àer Ltaàt

Lern L. v.).
3. Leriebt àer Lebossbalàen-Lobuìkommission.
4. Leriebt àer Lausvätervsrsammlung von Nuri.
5. Leriebt àer Kebulkommission von Ltettlsn.
6. Leriebt einer Versammlung in làigen, ke-

weinàe Vevbigen.
7. Leriebt einer grössern Lausväterversammlung

in Völligen.
8. Leriebt einer freiwilligen Versammlung in /olli-

koken.
9. Leriebt àes Llemeinäeratbös von Xireblinàaeb.

10. Leriebt àer Kebulkommission von Linterkap-
pelen.

11. Leriebt einer Versammlung àer Lvbulkommis-
sionen unà àer Lebrersvkatì von IVoblen.

12. Leriebt àes Llemeinàeratbvs von Lümplin.
13. Leriebt einer Versammlung in Tôà, von Lobul-

Commission, Lebrern unà àstaltsvorstvbern.
14. Leriebt einer Lausväterversammlung in Ober-

balm.
15. Leriebt àer Lirobgemeinäerätbe von Lern-Lanà,

revbtes ^.areuker.
16. Leriebt àes demeinàsratbss unà àer Lvbul-

Kommission von Lremgarten.
17. Lingabe von 13 àstaltsvorstvbern, nämlieb 10

aus Lern, ferner Oberbixp, ?sebugg unà Lnggi-
stein; l'otal mit 20 Lebrern unà 23 Lebrerinnen.

18. Letition àes bernisvben Luebbantllervereins be-
trelkenà Ltaatsverlag.

19. Letition von 55 Lrimarlebrerinnen àer Ktaàt
Lern unà Zustimmung von eirva 336 Lebrerinnen,
6 Lebulkommissionen unà mebreren Lrivaten
betr. Lesolàung. (Lesonàerv Leilage.)

20. Letition von 45 Luebbinàsrn für Ltaatsverlag
unà gegen àie Luvbbânàlsr.
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21. Tingabe der krimarlebrerbonferenzi der Ltadt
Lern mit ^ustimmungserblarungen von 42 kreis-
Synoden und Konferenzen betr. kensionirung.
(kesondere keilage).

22. Tingabe der Vorstebersebaft der Kebuls^nods
vom 2. duni 1892.

23. Lebuls^node, keseblüsse cler Hauptversammlung
vom 14. Oktober 1892 betreffend Alters-, IVitt-
wen- und IVaisenversorgung.

IS. SurKâork.
1. keriebt einer ^.mtsversammlung in kurgdorf, ein-

berufen vom Vorstand des gemeinnützigen nnà
öbonomiseben Vereins, 100 Anwesende.

2. keriebt einer freien Versammlung in Tirebberg,
27 Anwesende.

3. Tingabe des Oentraleomites des berniseben
Vereins für Handel und Industrie, betreffend
Kebrmittelverlag.

14. Iraoksslwaiâ.
1. keriebt des kegierungsstattbalteramtes betrelkeud

die gefallenen IVünsvbe und Anträge.
2. keriebt der kreiss^node.

IS. IVavAvo.
1. keriebt einer Versammlung in V/angen (Kipper-

amt), 45 Anwesende.
2. keriebt einer Versammlung in ker?ogenbuebsee,

(Hausväter), 60 Anwesende.
3. keriebt der kreiss^node IVangen.
4. keriebt einer Lausväterversammlung von Nieder-

und Obérons, 31 Anwesende.
5. keriebt der kebulkommission von Herzogen-

buebsee.
6. keriebt einer ötkentlieben Versammlung in Zu-

berg, 40 kärger.
7. keriebt des Oemeinderatbes von Ovblenberg.
8. keriebt der Oemeinderätbe und Kebulkom-

Missionen von Oberbipp.
9. keriebt der kobulkommission Niederbipp.

IS. ^.arvauxvn.
1. keriebt einer Versammlung von Abgeordneten

und Kobulfreullden in Kangentbal, 100 à-
wesende.

17. rranSrnnnvn.
1. keriebt einer ^ablreioben Versammlung des obern

tintes in kebönbubl.
2. keriebt einer Versammlung in ktsenstork, 50

Anwesende.
3. keriebt des Ortsvereins Oralenried-kraubrunnen.
4. keriebt des Oemeindesebreibers von Oiemersw^I.

IS. I-anpow.
1. keriebt einer Tlmtsversammlung, 35 anwesende

Oelegirte.
IS. S.arbvrx.

1. keriebt einer ^.mtsversammlung in 79
wesende.

2. keriebt einer Versammlung von Kebnlkommis-
sionen und kvbulfreunden der Oemeinde kadel-
fingen in Oettligen.

20. Stiren.
1. Lsrielit einer ^mtsversammlung, 53 Anwesende.

21. Stâan.
1. keriebt einer àtsversammlung in Nidau, 48

Anwesende.
2. keriebt der Oemeindeversammlung Orpund-

Kebsureu, 24 Anwesende.
3. keriebt der Kebulkomwission von Nervigen.
4. keriebt einer Versammlung von Oemeinderätben

und Kebulkommissionen in ^.egerten.

22. Sriavd.
1. keriebt der Oemeindsversammlung von krlaeb

(Oemeinderatb, kvbulkommissiou, Kebrer).
2. keriebt des Oemeinderatbes kinsterbennen.
3. keriebt der Oemeindeversammlung von Oals.
4. keriebt der (Gemeindeversammlung von Nünt-

sebemier.
5. keriebt der Oemeindeversammlung von Kiselen,

31 Anwesende.
6. keriebt der Oemeindeversammlung von "ksebugg.
7. keriebt der Oemeindeversammlung von breiten.
8. keriebt der Kebulbommission von Vinel?.
9. Vinà, Kebrer dlsebumi: Ts sei das ^nptlan/en

von Obstbäumen auk dem kebulland ?u begun-
stigen; )eder neu an eine kvbule gewäblte
kebrer bat seinem àtsvorkabr die be^üglieben
Tosten zmrüvb^uvergüten.

2S. Siel.
1. Tingabe des seeländiseben Kebrervereins.

24. Ssnvnstaât.
1. keriebt einer àtsversammlung.

25. Vonrtviarzr.
1. keriebt einer Vmtsversammlung, 120 Anwesende.
2. Tingabe des Turnvereines des àtss Oourtelarz^.

2S. Aliinstsr.
1. keriebt einer ^mtsversammlung.
2. Tür^ere ^usobrikten von 6 Oemeinden: Obampo?,

Orandval, Nallere^, Savanne«, Ooreelles, Obatelat.

27. rrviverxvn.
1. keriebt einer Vmtsversammlung.

2S. Srnntrnt.
1. keriebt einer ^.mtsVersammlung.

2S. Vvlsdsrx
1. keriebt einer ^mtsversammlung.
2. Tillgabe der Oeistlieben des ^mtes.
3. keriebt der kebulbommission und des Oemeinde-

ratbes von Olovelier.
4.—13. keriebt der kebulbommissionen von Novelier,

Oourfaivre, Loêeourt, Kebevelier, Laule^, klsigne,
Nontsevelier, Viègnes, Ilndervelier und ko^bières.

so. Sanken.
1. keriebt einer ^mtsversammlung.

—
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lur ivmiten keratbung.

Tm tHH » i t
über

äsn ^riiu.s.rv.nîsi'i'ilzlit
irii IZSru.

^>-gkkni88 à KIÄKN kvnatkung dk8 K>-088KN katkv8

vom 27. Nai dis 3. dulli und 17. dis 26. November 1891.

ver Vrossv katb des lîaàns ver»,

in VrwäKUNK, dass das (Assets über die ôànt-
iivdöll ?rimarsobulen vom 11. Nai 1870 eiller kevi-
sioll bedark;

auk den àer LriîiebullAsdirebtiou uud des
He^ierullKsratbs,

besâ^sâ.'

^IlKvmeille kv8timwliiiKvli.

s i.
vie Lobule bat àell ^vveeb, die b'amilie ill der

kr^iedullK âer l^iuder ^u ullterstiàeu. Lie bat âer
idr anvertrauten duKeud llivdt nur das)edem kürzer
unumZänKliob notbi^e Nass voll Kenntnissen boi^u-
bringen, sondern auob Verstand, ver^, Vomütb uvâ
dbarabter derselben auszubilden und die Lntvviob-
lullA des Körpers 2U fördern.

s 2.

ver vrimarunterriobt rvird sovvobl in vüentliobon
als auob in?rivatsobulen (ßZ 88—92) ertbeilt. dede
Vemeillde bat dakür?u sorgen, dass ^edes lünd dell
Vrimarunterrivbt in einer ôàntlioben Lobule erbalten
bann.

Beilage» zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892. 57
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s 3.

Ls àûrken nur solobe Oebrer in àen ölkentlivben
Lvbulen àelinitiv angestellt weràen, welvbe ein der-
nisobes Oebrerpatent oàer einen von àer Lr^iebungs-
àsktiou anerkannten gleiobwertbigen Ausweis be-
sàen.

s 4.

Oer frimarunterriobt ist in tien ölkentlivben
Lvbulen unentgeltliob.

8 5.

Oie ölkentlivben Lobulen sollen von àeq Vnge-
börigen aller kekenntnisse, obne Ikeeinträobtigung
ibrer Glaubens- unà Oewissenskreibeit, besuobt weràen
Können.

tz 6.

Oie Vbgeoràneten in «lie Lebuls^noàe weràen
«lnreb àas Volk gewäblt.

s

Oie Oemeinàen sinà, unter Vorbebalt àes Vuk-
sivktsreebts àes Ltaates unà àer gesetslieben Le-
Stimmungen, in àer Linriobtung ibrer Lobnlverbält-
nisse selbststânàig.

v. kesonAeiei' Vlieil.

I. Dis öü'siitliolts Drimarsod-iils.

I. Vie 8«linle.

a. à Monomischer ^lesieànA.

s 8-

ieàe Oemeinàe bilàet in àer Regel einen Lobul-
kreis. Lie kann ^eàoeb, uin àen plliobtigen Linàern
àen Lebulbesuob ?u erleiobtern, ikr Oobiot in ineb-
rere Lvbulkroiso eintbeilen.

§ 9.

Oie gegenwärtig bestebenàeu Lobulgemoinàen,
welobe inekr als eine Linwobnergemeinàe oàer ^beile
inebrerer Linwobnergemeinäen umfassen, weràen
beibebalten.

Oie betbeiligten Oeineinàen baden sieb über àie
Vertbeìlung àer Losten sm verstânàigen. In streitigen
Lallen entsobeiàet àer Regierungsstattbalter, unter
Vorbebalt àes Rekurses an àen Regierungsratb.

Ois Lilàung neuer Lobulgemeinäen àieser ^.rt
kaun àureb Lesvbluss àes kogierungsratbs gestattet
weràen.

§ 10.

Os àûrken Liuàer in eine ausserbalb ibres Lobul-
Kreises gelegene Lobule aufgenommen weràen, wenn

àureb àiese Vergünstigung àer Lebulbesuob beàeutenà
erleiebtert wirà. Oie betbeiligten Oemeinàebebôràen
baden sieb über alltällige Oegenleistungen /.u einigen.
In streitigen Lallen entsebeiàet àie Lr^iebungs-
âirsktion.

s 11.

Oie Osineinàen sorgen kür Herstellung, linterbalt
unà Heilung àer Lobullokale. ieàer Lvbulklasse ist
ein geräumiges, belles, Zweckmässig eingeriebtetes
Lebàimmer, unà kür ^eàen Lobulkreis ein gemein-
samer, womögliob tbeilweise geàeokter Lurn unà
Lpielplatsi, xur Verfügung ?u stellen, àvàer àer
Lobule naebtkeilige Oebrauok àer LobuIIokale ist
untersagt.

s 12.

Venn àie Lobullokale in Le?ug auk linterriobt
unà Oesunàbeit àer Linàer àen Lrkoràernissen niobt
eutspreoben, so soli àie Lr^iebungsàirektion àie Oe-
msinàe iîu àen nötbigen lim- oàer Neubauten
veranlassen.

tz 13.

IZsi Neubauten sollen kauplà, RIan unà Oevis
vor àer Vuskübrung von àer Lr?àebungsàirektion
genebmigt weràen, ebenso àie Rläne kür wssentìiebs
Ilmbauten.

8 14.

Oie Oemeinàen baden kür ^jeàe Oekrstelle an?»-
weisen:

1. eine anstânàige kreie ^Vobnung, auk àem Oanàe
mit Oarten;

2. 9 Lteren "tannenbà oàer ein àem Oelàwertbe
ôntspreobenàes Mass eines anàern Rrennmate-
riais, krei ?um Hause geliefert;

3. eins vierteMbrìivb ^ablbare Laarbesolàung von
minàestens Lr. 450 per àabr;

4. 18 Vren gutes Lllanànà in mögliobster Mb«
àes Lobulbauses.

lieber àem Minimum stebenàe Resolàungen unà
Linkünkte àer Oebror àûrken obne Zustimmung àer
Lr?iebungsàirektion niebt verminàert weràen.

Oie Oemeinàen können an LIatx àer obigen
Naturalleistungen entspreobenàe llaarxablung treten
lassen, lieber àie Mertbkestimmung àer erstern in
Oelà entsebeiàet im Ltreitkalls àer Regierungsstatt-
balter enàgûltig.

s 15.

Den Hinterlassenen eines verstorbenen Oebrers
kommt àie Lesolàung novb wâbrenà 3 Monaten naob
seinem Vbleben 2».

§ 16.

vie Oemsinàen sorgen kür vollstânàige Ausrüstung
àer Lobullokale mit Lvbulgerâtbsobaften unà gemein-
samen Oebrmitteln.

In ^eàer Oemeinàe ist, insofern niobt anàerweitig
für àie Roàûrknisse gesorgt wirà, eine Lobulbiblio-
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tbek 2U erriebten, deren Lenàung Kr à gebul-
Kinder unentgeltlieb sein soll. der gtaat unterstützt
diese kibliotbsksn dureb küebergssebenke (Z 29).

8 17.

Den Lindern bedürftiger Lamilien sind von der
demeinde die nötbigen Lsbrmittsl unentgeltlieb «u
versebalken.

Z 18.

In ^eder dsmeinde bestellt ein gebulgut, dessen
Lrtrag nur nu dunsten der gebule verwendet, und
dessen Lapitalbestand obne kewilligung des kegie-
rungsratbs nivbt vermindert werden darf.

§ 19.

Aur kildung und Veulnung des gvbulgutss sollen
verwendet werden:

1. gobenkungen und Vermäobtnisse;
2 erblose Verlassensebaften bis auk die Hüllte

des daberigen ketrgges, insofern der Lrtrag des
gebulgutes der betreffenden demeinds niebt binrsivbt,
die allgemeinen gebulausgaben ?u bestreiten;

3. 20 °/o der kürgerrevbtseinkaufssuwmen;
4. die dureb specielle deseKe bestimmten Lin-

künkte.

à. à LsâA «ît/ ànere

8 20.

In sümmtliebs gebulen werden die Linder beider-
lei dssekleebts der entspreebenden Altersstufe auk-

genommen. Wo die Verbältnisse es à wünsebens-
wertb ersebsinen lassen, bann die demeinde, mit
Austimmung der Lr?.iebuugsdirektion, eine Vrsnnung
der desobleebter vornebmen.

der Ilnterrivkt baun abtbeilungsweise ertbeilt
werden.

8 21.

Leine gvbulklasse darf, wenn sie alle gebulstuken
umfasst, mebr als 50 und, andernfalls, mebr als 70
Linder ?äblen. Wenn dieses Naximum mebr als
2wei dabre lang übersebritten wird, so soll die de-
meinde den dntsrriebt abtbeilungsweise ertbeilen
lassen oder eine neue gebulklasse erriebten.

àk Weisung der Lrxiebungsdirektion bat das
sine oder das anders innert dabreskrist xu erfolgen.

gobulen, welebe wegen Llsberfüllung getbeilt
worden sind, dürfen nur mit kewilligung der Lr-
ziisbungsdirektion wieder versebmol^en werden.

8 22.

die Vbtbeilungssebule darf niebt über 80 Linder
ziäblev. Wenn dieses Naximum mebr als ?wei dabre
lang übersebritten wird, so soll die Lrsiebungsdirvk-
tion eine l'beilung der gobule innert dabreskrist
anordnen.

8 23.

der dsbrer bat sieb der Verfügung, wodurvb
der dnterriebt in ^btkeilungen ertbeilt werden soll,
^U fügen.

der Lebrer einer Vbtbeilungssobule beliebt von
der demeinde einen Nebrgebalt von wenigstens
Lr. 300, woran der gtaat einen keitrag von Lr. 100
leistet.

8 24.

In den Llementarklassen wird der dntsrriebt in
der Kegel dureb debrerinnen ertbeilt.

e. â ÜSSAA a««/' diiterrie/it.

8 25.

der krimarunterriobt umfasst folgende Läeber:
1. die obristliebe Religion auf (Grundlage der bibli-

svben desebiobte;
2. die Nuttsrspraeke (Lesen, gebreiben, mit In-

begriff der Vnfangsgründe der Luekbaltung,
und ^.uksà);

3. das keebnsn und die Vnfangsgründs der kaum-
lebrs;

4. ansebauliebe kelebrungen über die für das
praktisebe Leben wiebtigsten degenstände und
Lrsebeinungsn aus der blaturkunde; die deo-
grapbie und die desebiebts des Lantons kern
und der gebwei? und in günstigen Verbältnissen
aueb Lölebrungsll aus der allgemeinen
desebiebts und deograpbie; diese Läeber können
mit dem gpraebunterriebt verbunden werden;

5. gingen;
6. das Aeivbnen;
7. tür die Lnaben das Vurnen, für die Nädeben

weibliobe lZandarbeiten. dureb kesebluss der
demeillde kann für die Nädeben das turnen,
für die Lnaben der Ilandfertigkeitsunterriekt
obligatoriseli eingefübrt werden.

ül. ^ôâôîêtAititA des K««tes,

8 26.

die demeillden, welebe neue gobulbäuser bauen
oder an den alten wessntliebe Umänderungen vor-
nebmen, erbalten vom gtaate, wenn die kläne und
der devis der Lriiiebungsdirektion vorgelegt und
von ibr genebmigt worden sind, 5 bis 10 °/o der
kaukostvn als keitrag.

diese Lestimmung ündet aueb Anwendung auf
die l'urnräume.

8 27.

der gtaat leistet an die kesoldung der Lebrer
folgende Anlagen:

K. an solebe Lebrer oder Lebrerinnen, welebe
ein bernisebes krimarlvbrerpatent oder ein glsieb-
wertbiges Läbigkeits^eugniss besitzen:
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Oienstjadrs. Lskrsr. dedrorlnnon.
vom 1. dis unà mit àem 5. ?r. 450 vr. 300

» 6. » » » » 10. » 600 » 375
» 10. OlensHadre au » 750 » 450
b. an unpatentirtevedrer oàer vedrerinnen vr. 100.

ver LtaatsdeitraK wirà viertelMdrliod ausKe-
riodtet.

Vev Hinterlassenen eines verstordenen Vedrers
kommt àie LtaatssuIaKe nood wadrenà 3 Normten
nnod àessen ^dieden su.
' >Venn an einer Lodule àer vanàkertiKkôitsunter-

riedt odliKatorisod einKeküdrt (Z 25, ?ükk. 7) unà àa-
für von cier Vemeivàe eine desonàere LesoiàuvK
ausKesetst wirà, so leistet àer Ltaat disran einen
LeitraK von vr. 60 bis vr. 100.

s 28.

vin ausseroràentlioder LtaatsdeitraK dis auk
vr. 50,000 kann àured àen LeKierunKsratd, auk cisn
^.ntraK àer vrsiedunKsàirektion, an desonàers de-
lastete Vemeinàen sowie an Lrivatsedulen, welode
ant àem Vanàe mit Lüoksiodt ant Lpraodverdält-
nisse oàer ^VeKsodwieriKkeiten erriodtet weràen,
vertdeilt weràen.

§ 29.

Aur IInterstütsuvK allKemeiner LilàuvKsdestredun-
Zen (Lvdul- unà Volksdibliotdeken, vrstelluvK unà
àsvdaKunK von Vedrmitteln eto.) wirà àer vrsiedunKS-
àirektion ein Mdrlioder LeitraK dis auk vr. 10,000
sur VsrkÜKUNK Kestellt.

ÜVenn eine Vemeinàe àie IInentKeltliodkeit àer
Vedrmittel einküdrt, so leistet àer Ltaat dieran einen
LeitraK.

e. AôAS»î sàmiAL k7emeàcie»î.

s 30.

Nkenn sine Vemeinàe in àer vrküliunK idrer
Lklivdten àer Lodule KeKenüder säumiK ist, so wirà,
navd kruodtloser NadnunK, von àer VrsiedunKS-
àirektion auk Lesedluss àes LeKierunKsratds àas
^edlenàe auk idre kosten ausKöküdrt.

îi ver I^àrer.

§ 31.

In LesuK auk àie 1/VadlkâdÌKkeit Kilt àie allKemeine
kestimmunK àes Z 3.

§ 32.

Nkenn sied kür eine Lodule kein mit bekrieàiKenàen
AeuKnissen versedener patentirter vedrer avKemeiâet
dat, so kann provisorisod ein niodt patevtirter Kö-
wädlt weràen. vine solvde àstellunK unterlieKt àer
VenedmÍKUNK àer LrsiedunKsàirektion.

s 33.

Vinem Vedrer, àer su einer Xorrektionsdausstrake
verurtdeilt woràen, ist wadrenà eines àadres naod
VollenàunK àersolbôn ^eàe Wirksamkeit in àer Lodule
untersÄKt. ver^jeniKS, àer adderuken woràen, ist, eden-
kalis wâdrenà eines àadres, niodt wädldar.

b.

s 34.

Oie ^.ussedreibunK von vedrerstellen Kesvdiedt,
auk àen ^ntraK àer Lodulkommission, àured àie
VrsiedunKsàirektion.

Os ist VorsorKe su trekken, àass àie ^.ussodreiduvK
reodtseitiK erkolKe, àamit àie N^adl weniKstens einen
Nonat vor àem kür àen Amtsantritt destimmten ^eit-
punkt vorKsnommen weràen kann.

s 35.

dlaod ^dlauk àer ^.nmelàunKskrist entsodeiàet àie
Lodulkommission àarûder, od eine sweite ^.ussodrei-
dunK vorsunedmen sei.

Lie ist dereodtiKt, àie Xanàiàaten àured einen
von àer vrsiedunKsàirektian su deseiodnenàsn Lvdul-
manu eine Lrodelektion addalten su lassen.

s 36.

vie vedrsr weràen auk àen VorsvdlaK àer Lodul-
Kommission, naod NitKade àer àiesdesÛKlioden Le-
stimmuvKen àer VemeinàereKlemente, krei ans àer
Aadl aller patentirten kewerder auk àie vauer von
seeds àadren Kewädlt. vie ^mtsàauer ksKinnt mit
àem àkavK àes auk àie Wadl kolKenàev Loduldald-
Ladres, ver àkanK àes Lommerdalb^adres wirà auk
àen 1. Nai unà âer^eniKe àes Minterdaldjadres auk
àen 1. Hovemder kestKesetst.

s 37.

spätestens àrei Nonate vor ^dlauk àer ^mts-
perioàe soll àie VinwodnerKemeinàe entsodeiàen,
od àie stelle ausKesodrieden weràen soli oàer niodt.

s 38.

Lesedliesst sie àie stelle niodt aussusodreiden,
so ist àamit àer Indader auk eine neue ^mtsàauer
wieàerKewadlt.

s 39.

In allen välleu, wo eine svdulstells krei wirà unà
niodt sokort desetst weràen kann, dat àie svdul-
Kommission kürvortsetsunK àes vnterriedts àie nötdiKen
àorànunKen su trekken. Vieseldvn unterlieKön àer
LestätiKunK àer vrsiedunKsàirektion, welode auod
àie Aeit destimmt, wadrenà weloder àer provisorisvde
^ustanà desteden àark.

s 40.

ver àetlnitiv angesteilte Ledrsr kann odne Lin-
wilÜKUvK àer Lodulkommission àie stelle niodt vor
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^ blank àes nâebstkolgenàen Dâulbalbiabres ver-
lassen, insofern er niât drei Nonate ver Lsginn
desselben die Demission eingereiât bat.

Demjenigen, wsleber dieser Lestimmung Zuwider-
bandelt, nm eine andere Debrerstells ?:u vergeben,
kann, àurâ Verfügung des kegierungsratbs, àer
Dtaatsbeitrag gan2 oàer 2um âeil entzogen werden.

o. àes De/ìrers.

s 41.

Der Debrer ìiat àie Rtliekt, àurâ Ilnterriât,
/mât unà gutes Leisxiel nnà àaàureb, dass er bei
àen Dâûlern auk Ordnung, instand, Reinliâkeit unà
gute Körperbaltung dringt, an àer Drküllung àes
Dâul/weekes ?u arbeiten.

Dr ist, in àen Drennen àes Dnterriâtsplans, mit
Riieksiât auk àie Debrmetboàe selbständig.

s 42.

Dr bat àie Debulstunden streng unà gewisssnbakt
ein^ubalten unà wâbrenà derselben seine gan^e Zeit
unà Krakt àer Debnle ?u widmen.

s 43.

Die Ilebernabme einer Demeinàebsamtung, welebe
num Dârer in einem Dsberordnungsverbältniss stebt,
ist unzulässig, âenso àie Debernabme einer De-
amtung, sowie àie Betreibung einer Hebenbesebäk-
tigung, welebe àie Debule oàer das àseben àes
Dârers beeinträebtigen.

Die Debrer sind gebalten, àem Dâulinspektor
^nîîeÎAe nu maeben, wenn sie einen Debenberuk un-
nâwen unà betreiben. In streitigen Dällen ent-
sebeiàet àie Drâbungsàirektion.

Dagegen àûrlen àem Dârer, âne seine
Zustimmung, ausser àen ibm gssetxliâ obliegenden,
Deine weiteren Verpiliâtungen aïs àie in àer Vus-
svkrsibuug angegebenen auferlegt weràen. Vorbe-
kalten bleibt ein etwaiger Dââeraustausâ, welâem
siâjeder Debrer ?u lügen bat.

s 44.

Der Dârer ist verplliâtet, minàestens aile àrei
Nonate, jedem Debüler ein Zeugniss über Betragen,
Dortsâritte unà Dâulbesueb xu Banden àer DItern
oàer ibrer Stellvertreter auszustellen unà siâ àas-
selbe von àiesen untsrsârieben wieàer vorweisen
2u lassen.

§ 45.

Der Dârer ist verptliâtet, àen Dlnterriât so ein-
«uriebten, àass àie Kinder mit Hausaufgaben niât
überlastet weràen.

Dr bat àie sârittliâen Arbeiten in kürzester
Drist sorgfältig ?u korrigiren.

s 46.

Dr wobut allen Verbandlungen àer Dâulkom-
mission, bei weleben weàer er selbst noeb einer
ssiner Dollegen persönlieb betksiligt ist, mit be-
ratbenàer Dtimme bei.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.

In grösseren Drtsekaften bann sieb, im Dinvsr-
stânàniss mit àer Dâulkommissiov, àie Debrersebakt
àurâ eine aus ibrer Wtte gewäblte Vborànung ver-
treten lassen.

à. Aesâîueràen AUAe» àie Dearer.

§ 47.

Der Debrer stebt unter àer unmittelbaren Vuksivkt
àer Dâuìkommission.

§ 48.

Lesâweràen von Dltern oàer anàern Rersonen
gegen àen Debrer weràen àer Dâulkommissiou,
Lesâweràen àer làtern gegen àenselben sowie
von Dltern gegen àie Dâulkommission àem Debul-
inspecter eingersiât. àeàeLesâweràe ist àem Debrer
sofort êm eröffnen. In àer Dâule selbst oàer in
Degenwart von Debitiern dürfen àem Debrer keine
Rügen ertbeilt weràen.

8 49.

In allen Dällen, in weleben àie Lesâweràe àie
Dinstellung oàer Abberufung àes Dârers ?ur Dolge
kaben könnte, wird dieselbe sofort mit dem Dut-
aebten des Dekulinspektors der Dràbungsàirektion
überwiesen.

In den andern Dällen sind die Lesâweràen àurâ
die Debulkommission bs^w. den Dobulinspektor «u
erledigen.

s 50.

Vis Diseiplinarstraten können verfügt werden:
1. Rüge àurâ die Debulkommission;
2. Vn/eige an die Dràbungsàirektion und IVarnung

àurâ letztere.
Zwei IVarnungen bilden einen bestimmten Vb-

beràllgsgrunà.

§ 51.

IVenn das IVobl der Debule es dringend verlangt,
kann die Debulkommission den Debrer, gegen den
eine Resâweràe eingelangt ist, provisorisob ersetzen.
Diese Verfügung unterliegt ebenfalls der Denebmigung
der Dr^iebungsdirektion naeb eingeboltem Dutaebten
des Dâulinspektors.

ß 52.

Die Lesâweràen des Dârers gegen die Debul-
Kommission werden àurâ die Dr/.iebungsdirektion
erledigt.

e. DsrseàttA à à/îesàà.

§ 53.

Der Dtaat kann solebe Rrimarlebrer, welebe
infolge der Vbnakme ibrer pb^siseben oder geistigen
Kräfte niebt mebr ?m genügen im Dtande sind, naeb
3Häbrigem Dienst an ölkentlieben Rrimarsekulen des

S8^
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Lantons, in besondern Bällen sobon vorder, mit
oder obne ibr ^nsuoben, mit einem Leibgeding,
welvbes ^o naob dor è^abl der DienstMbrk Lr. 280
bis 400 beträgt, in den Bubostand versetzen. Oie-
selbe Vergünstigung kann der Lebrerin naob 20 .lab-
ren gewäbrt werden.

A I>« ^<I> iilei

a. Bn/itràn

s 54.

deder gobbler ist zu Drdnung unà koinliobkeit,
Bökliobkeit unà Dekorsam verpllioktet.

tz 55.

Der gobbler, vvelvbor nivbtzur bestimmten ^oit, ober
an Leib unà Lleidung unsauber in àie Lobule kommt
oàer überbaupt sieb in einem unanständigen Zustand
vorstellt, bann zurückgewiesen werden, unter
sofortiger Vnzeigo an àie Litern.

§ 56.

Ansteckende Lrankbeiten svbliessen àen àamit
bebakteten gobbler bis zur völligen Denesung von àer
Lobule aus; weitergebende Verfügungen àer Lanitäts-
bekôràe bleiben vorbebalten.

s 57.

Ausser àen vom Lebrer zu verbängenden Ltraken
können, ant àossen Antrag von àer Lobnlkommis-
^ion noob folgende verfügt worden:

1. Büge vor versammelter Lobulkommission;
2. Büge vor versammelter Lobule;
3. Versetzung in sine Besserungsanstalt.
Die Bügen vveràen von àer Lobulkommission

ertbeilt. Die Versetzung in eine Besserungsanstalt
wird auk ibron Antrag vom Demeindratb unà, wenn
letzterer in àer Zuwendung àieser Nassregel säumig
ist, vom Bogierungsratbe verfügt.

§ 58.

In àie Lobule sollen nur bildungskäbigo Linder
aufgenommen weràen.

taubstumme, Blinde unà anàere mit einem De-
brooben bebakteto Linder müssen, wenn sie bildungs-
käbig sinà unà niobt in àen ölkentlioben Lobulen
unterrivbtet werden können, in Lpezialanstalten unter,
gebraobt werden.

Blödsinnige sind vom Lobulbesuob gänzliob zu
disponsiren.

§ 59.

^llo gobbler, die Lnaben bis zur Bekrutonaus-
bebung, die Älädoben bis zum Austritt aus der
Brimarsokule, sind verpiliobtet, das Lobulbboblein,
in welobem ibre Lougnisso, sowie die Angaben
betrolkend den Lobulbesuob eingetragen werden,
sorgfältig aukzubewabren.

ö. Die Kâîtêsâ.

§ 60.

dedes Lind, welobes vor dem 1.danuar das seobste
dabr zurbokgelegt bat, ist vorpkliobtet, in die Lobule
einzutreten. Das LobulMbr beginnt mit dem l. Vpril.
Deistig und körperliob ungenügend entwiokelte Linder
können auk Legobren der Litern oder durob Verfügung
der Lobulkommission um ein dabr zurückgestellt
werden.

§ 6l.

Litern, welobe mit ibren Lindern den IVobnort
zeitweise verlassen, baben sieb bei ibrer küokkebr
darüber auszuweisen, dass die Linder unterdessen
eine Lobule bosuobt baben. Lbenso sind die Litern
sobulpiliobtiger Linder, welobe ausssrbalb dos Lan-
tons siob aukbalten, verptliobtet, der Lobulkommission
ibres IVobnortes naobzuweison, dass dieselben die
Lobule bosuobon.

Die Bestimmungen der tztz 68 u. üt. linden, im
Lalle des ungenügenden Laobwoises, Anwendung.

s 62.

Die Lobulzeit dauert in der Begel neun dakre.
Die Demoinden können ^edoob die aobtMbrige Lobui-
zeit einkükren.

Z 63.

Bei der neunMbrigen Lobulzeit wird wenigstens
32 IVoobon Lobule gebalten. Die Mbrliobe Ltundon-
zabl beträgt in den «ài ersten Lokuhabren wenig-
stens 800, in den übrigen wenigstens 900. Linder,
van denen durob emv Lrükung konstatirt ist, dass
sie ibr Lrimarsobulponsum erfüllt baben, dürfen naob
Ablauf des aobten Lobuljabres aus dor Lobule
entlassen werden.

Bei der aobMbrigen Lobulzeit wird wenigstens
40 IVooben Lobule gebalten. Die Mbrliobe Lobulzeit
beträgt im ersten, zweiten und aobten Lobuljabre
900 und in den übrigen 1100 Ltundon. Lurnen und
Bandarbeiten überall inbegritken. Lei aoktjäbriger
Lobulzeit sind die Rädoben gebalten, die Vrkeits-
sebule oder eine allfällig bostebeuao Nädolien-Lort-
bildungssobule oder Bausbai^ingssobule noob ein
dabr laug zu besuobeu.

s 64.

Die wövbontlivbe Ltundenzabl dark in den drei
ersten Lobul.iabren niobt über 28 und in den übrigen
niobt über 33 ansteigen.

àk einen Lag dürfen in den zwei ersten Lobui-
^abren niobt über 5 und in den übrigen niobt über
6 Lobulstunden fallen.

Lwisoben den Ilnterriobtsstunden sollen durob
die Lobulkommissionen zu bestimmende Unter-
breobungen stattündev.

Innert der durob die vorstellenden Bestimmungen
gezogenen Lobranken sind die Lobulkommissionen
in der Vertboilung der Lobulzeit frei.
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§ 65.

M» der Lnterriobt abtbeilungsweise ertkeilt wird,
Kanu, »»weit es nötbig ist, m» denselben saebge-
mäss ein^uriebten, die wöobentliobe Stunden/abl
vermindert und die freie Leit anders, als im vorigen
karagrapb vorgosebrieben, vertbeilt werden. Oie
Stundenpläne sind der Lrüiebungsdirektion ^ur Oe-
nebmigung 2U unterbreiten.

s 66.

Lei der neunMkrigen Sebul/eit sind denjenigen
Lindern, weivbs den kireblieben keligionsunterriebt
besuebsn, von obiger Sobul7.eit nötbigen falls im
IVinter wöobentliob ?!wei balbe läge !?u diesem
Lweoke freizugeben. IVenn in einer Sobule die Aabl
der Lateobumenen überwiest, so kann die Sobule
selbst dnreb Lesebluss der Sebulkommission an diesen
?wei Laibtagen ausgesetzt werden. Oer kirvbliebe
keligionsunterriobt ist so anzusetzen, dass die Sebule
keine weitere Linbusse dadnreb erleidet.

e. s/n/?si«siAsr

s 67.

Ois Litern oder deren Vertreter sind unter Ver-
autwortliobkeit verptliebtet, die ibrer Obbut anver-
trauten Binder ileissig in die Sebule zu sobivksn.

Oerjenige, der wäbrend der Sebulzeit ein sebul-
plliebtiges Lind dnreb irgend eine kesebäktigung
vom Sobulbesueb abbält, ist im gleieben Nasse strafbar

wie die Litern.

§ 68.

Lür jede unentsvbuldigte Vbsenz bat der Leblbare
eins Kusse von 5 Centimes per Stunde zu bezablen.

Oiese Russen werden, sofern das Lind in einem
Zeitraum von 4 soeben niebt mebr als den Zwölften
lbeil der Sobulstunden obne Lntsebuldigung gekeblt
bat, von der Sebulkommission verbannt und ein-
kassirt.

Vls abwesend wird auob dorjenigo betraebtet,
der gemäss tz 55 kortgewiesen worden ist.

8 69.

Lind bei der naobfolgenden Oensur die küssen
niebt bezablt, oder bat das Lind in einem Zeitraum
von vier Sebulwovben mebr als den zwölften lbeil
der Sobulstunden gekeblt, so wird der Leblbare je
naeb der Lab! der Vbsenzen auk die erste Vnzeige
bin zu einer Kusse von 3 bis 6 Lranksn verfällt. Im
IViederbolungskalle wäbrend des Sobuljabres wird
die Kusse jedesmal um Lr. 2 erböbt. Laben meb-
rere Linder aus der nämlieben Lamilie die Sebule
versäumt, so ist die Strafe für jedes einzeln auszu-
spreoben.

s 70.

Oer Sobulbesueb wird vom Lebrer in einem dazu
eingeriobteten Lodel kontrollirt. Oie Sebulkommis-
sion bat spätestens am zebnten Lage naeb Ablauf
einer vierwöebentlieben Leriode, unter der person-

lieben Verantwortliebkeit ibrer Mitglieder, das Ver-
zeivbniss der Linder aufzustellen, die sieb des Svbul-
untleisses im Kinne von Z 69 sebuldig gemaobt babsn,
und dasselbe dem kegierungsstattbalter einzusenden.

s 7l.
Lebt aus den Umständen bervor, dass ein Lind

fortgesetzt der Sebule entzogen wird, so ist im
Zweiten kiiokkall, insofern sieb derselbe innert dabres-
frist seit der Verbüssung der letzten Strafe ereignet,
Oekängnissstrake von 48 Stunden bis 20 /läge zn
verbängen.

Im neuen küekkall innert dabreskrist, seit der
Verbüssung der Oekängnissstrake, bat die Sebulkom-
mission die Vnzeige dem kegierungsratbe einzusen-
den, der gegen den Leidenden die Versetzung in
eine Vrbeitsanstalt verfügen kann.

àtseàWAâASAràcie.

s 72.

Vis Lntsebuldigungsgründe kür Sebulversäumnisse
gelten Lrankbeit des Lindes, Todesfälle in der
Lamilie und Vbbaltung dureb sebr ungünstige
IVittsruug, unter Lmständen aueb Lrankbeit in der
Lamilie und andere Lälle von kelang, naeb IVürdi-
gung der Sebulkommission.

§ 73.

Oie Lntsebuldigungsgründe sind dem Lebrer mit-
zutbeilen.

Oerjenige, weleber wissentliek niebt bestellende
Lntsebuldigungsgründe angibt, verfällt je naeb der
IViebtigkeit des Lalles in die gegen den Sebulun-
tieiss angedrobte Strafe.

§ 74.

Oie Sebulkommission entsebeidet unter ibrer Ver-
antwortliobkeit und naeb Vnbörung des Lebrers über
die angegebenen Lutsebuldigungen; ibre Vnzeigen
baben bis zur Leistung des Oegenboweises volle
koweiskrakt.

II. vis g^smsinss-rris OZzsrsczIiiils.

s 75.

Oie Oemeinden sind bereebtigt, anstatt der ge-
wöbnlioben Obersebulen oder neben denselben eine
gemeinsame Obersebule zu erriebten.

Linlänglieb bekäbigte Obersebüler soleber
Gemeinden, in weleben sieb weder eine Sokundarsobule
noeb eine gemeinsame Obersebule beündet, sind,
wenn sie sieb zum Lesuobe eines dreijäbrigen Lurses
verpiliebten, zum Lesuobe der nävbstgolögenen Ober-
sobule bereebtigt, und ibre Oemeinde bat das Le-
treükniss der Losten zu bezablen.

s 76.

Oie Sobulzeit beträgt jäbrlivb 36 soeben zu
24 bis 33 Stunden.
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s 77.

^u dell ill § 25 erwäbnten Läebern kommen kür
die gemeinsame Obersebule noeb als obligatorisebe
binzu: das Wiebtigste aus der allgemeinen Oeo-
grapbie und Oesebiebte, Naturkunde uud Lranzösiseb
bezw. Oeutseb.

s 78.

Die Lebror müssen, ausser dem Brimarlebrsr-
patent, auvü eiu Läbigkeitszeugniss kür kranzösisebe
bezw. deutseüe Spraebe besitzen.

Ibre Besoldung beträgt wenigstens Lr. 400 mebr
als das Mnimum; der Staat trägt die Lälkte der
öesoldungserbübung über das gesetzliebe Minimum.

8 79.

Die übrigen Bestimmungen dieses (Gesetzes ünden
auob auk die gemeinsame Obersebule Anwendung.

III. Ois L'ortdildill.iigÄSolmls.

§ 80.

deds (Gemeinde kann die nötbige Labl von Lort-
bildungssvbulen errivbten. Ls können sieb aueb
mebrere Oemeinden bebuks Lrriebtung gemeinsamer
Lortbildungssebulen vereinigen.

s 81.

Der Lortbildungssebule sind von der Gemeinde
die nötbigen Bäumliebkeiten sammt Bebeizung und
Leleuektung, die Oerätbsebakten, die gemeinsamen
Lebrmittel eto. zur Vertilgung zu stellen.

§ 82.

àkLortbildungssebülör aus bedürftigen Familien
ist der §17 dieses Gesetzes anwendbar.

8 83.

Der Staat betbeiligt sieb an den kosten der
Lortbildungssebule dureb Lebernabme der Lälkte der
Lebrerbesoldungen.

s 84.
Wenn eine Oemeinde die Lrriebtung einer kort-

bildungssebule beseblossen bat, so ist dieselbe kür
alle innerbalb dieser Oemeinde wobnenden dünglinge
bis zu ibrem zurückgelegten 17. ^Itersjabre obliga-
torisob, insokern sie in dieser Lsit niebt eine böbere
Lebranstalt oder eine gewerbliebe Lortbildungssebule
besueben.

Der Austritt aus der Lortbildungssebule kann
jedoeb einem Sebüler, der auk den 31. März des
betreffenden dabres das 16. Vltersjabr zurückgelegt
bat, gestattet werden, wenn er sieb dureb eine Brü-
kung über genügende Kenntnisse in den obligato-
risvben Läebern ausweist.

s 85.

Der Sebulunüeiss ist strakbar; jede unentsebul-
digte ^bwesenbeit wird mit einer Russe von 20 Ots.

per Stunde bestraft.

In Bezug auk die Verantwortliebkeit betreffend
den Sebulbesueb bat der Biebter zu untersueben, ob
die in § 67 genannten Bersonsn oder der Sebüler
selbst den Sekulunlleiss verursaebt baben.

Die Bestimmungen von § 71 sind auob auk die
Lortbildungssebule anwendbar.

s 86.

Vllkällige von Gemeinden organisirte Lortbildungs-
sebulen kür löebter, sowie Lausbaltungs-Sebulen
oder -Kurse sind unter der Voraussetzung einer
zweckmässigen Organisation vom Staate in gleieber
Weise zu unterstützen, wie die Lortbildungssebulen
kür dünglinge.

s 87.

Oie näbsre Organisation der Lortbildungssebule
bleibt einem vom Orossen Batbe zu erlassenden
Oekrste vorbebalten.

IV. Ois Orivs-isàtilsn.

s 88.

Oie Brivatsebulen, in weleben Brimarunterriebt
oder kür sebulpüiebtige Kinder bestimmter Sekundär-
unterriebt ertbeilt wird, bedürken der Bewilligung
der Lrziebungsdirektion und sieben unter derselben
staatlieben àksiebt, wie die ökkentlieben Sebulen.

Sinken die Leistungen unter diejenigen der
öüentlieben Brimarsebulen, so ist die Bewilligung
zurüekzuzieben.

8 89.

Diejenigen Litern oder Bklegeeltern, welebe ibre
Kinder in eine niebt anerkannte Sebule sebieken, unter-
liegen den in § 71 aufgestellten Strakbestimmungen.

8 W.

Der Sebulbesueb wird in der Lrivatsebule wie in
der ökkentlieben kontrolirt und unterliegt den gleieben
Strakbestimmungen. Oie Bestimmung des § 59 ist
aueb auk die Sebüler der Brivatsebulen anwendbar.

8 91.

Oie Vorsteber von Brivatsekulsn baben jäbrlieb
bis spätestens Knde ^.pril der Sebulkommission des
Ortes, wo ein Kind sebulplliebtig ist, ein Verzeieb-
niss der ibre Sebule besuebenden Kinder, mit à-
gäbe des Oeburtsjabres und der kamen der Litern,
einzusenden.

Wenn sie im Lauke des Sebuljabres sebulptlieb-
tige Kinder auknebmen, baben sie innert 3 'lagen
der betreffenden Sebulkommission Anzeige davon zu
maeben.

Oie Vorsteber von Brivatsebulen sind kür die
Lolgen der Unterlassung verantwortlieb.

§ 92.

Der Ilnterriebt, weleben die Litern ibren Kindern
selbst ertbeilen oder zu Lause ertbeilen lassen, ist



keiner Bewilligung unterworfen. Ooob bat der Lvbul-
Inspektor )eder7.sit das Beebt, diese kinder xu prüfen
oder durob einen angestellten Oebrer prüfen 7» lassen.
Lie können verplliobtet werden, ollentliobePrüfungen
mit den Lobülern ibrer Altersstufe 7u besteben. Ltellen
siob dieselben 7ur Prüfung niebt oder erweist siob der
Ilnìerriobt aïs ungenügend, sv unterliegen die in Z 67

genannten Personen àen Ltrafbestimmungsn des tz 71.

KMiàu.

I. (Asiu.siii.àsdàôi'àsii.

Z 93.

Oie ölkentliebe primarsobule, àie gemeinsame
Obersobule, sowie àie kortbildungssobule stellen unter
àer unmittelbaren ^.ufsiobt àer Lvbulkommission.

§94.
Oie Lvbulkommission bestebt nus wenigstens

5 Mitgliedern.
IVäblbar in dieselbe ist ^eàer Bürger, welober

das 20. Illtersjabr öurüokgelegt bat unà in bürger-
lieben kbren stekt.

§ 95.

In àer Lvbulkommission àiirfen solvìie nioìlt sitzen,
àie unter sieìl oàer mit àem Oebrer bis unà mit
àem àritten Orado verwandt oàer versvbwägert sinà.

§ 96.

Oie Lvbulkommission wirà nul eine ilmtsdauor
von 4 dabren àureli àie Zuständige Oemeindebeborde
gewäblt.

Oie Oemeinàe kann àie >Vabì àer Kommission
àen stimmiäbigen Bürgern àes Lobuìkrsises über-
trugen.

s 97.

Oie Lvbulkommission wäblt ibren Präsidenten,
Vioepräsidenten unà Aktuar unà bestimmt àie korw
ikrer Verbandlungen.

Lie versammelt sieb wâkrenà àer Lobàeit wenig-
stens.jeden Monat einmal; ibre Verbandlungen werden
protokollirt.

§ 98.

vie Lvbulkommission ist die Verwaltungsbebörde
der Lobule. ^Is soleker liegt ibr ob, dafür 7.u sorgen,
dass alle bildungsfäbigen, sebulplliobtigen Kinder die
Lobule tleissig besuoben und dass der Lobulunlieiss
streng geabndet, überbauet das >Vobl und Oedeibev
der Lobule in ^eder Begebung gefördert werde.

Lie verbauet die in tz 57 unter Kiik. 1 und 2

erwäbnten Oisoiplinarstrafen und spriobt die in H 68
vorgegebenen Bussen aus.

§ 99.

Lie lübrt die ^ulsiobt über die Oebrer und trifft
die nötbigen Massnabmen, damit die Lobule nie un-
besetzt sei.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.

.v° 3t - 23,

Lie ist befugt, unter à^eige an den Lobulin-
spektor, dem Oebrer einen Urlaub bis auf 14 läge
7U gewäbren und wäbrend seiner Vbwesenbeit für
eine angemessene Vertretung desselben 7U sorgen.

§ WO.

Oie Lobulkommission waobt über gebörigen Onter-
balt und aweokmässige Benutzung des Lobulkauses,
der Lobulgerätksobaften und Oebrmittel, sowie über
pünktlioke krfüllung der gegenüber der Lobule und
dem Oebrer der Lokulgemeindv auferlegten Oeist-
ungen. Ks ist ibr von der Lobulgsmeinde der nötbige
Kredit su bewilligen.

§ WO

Lie besuvbt wenigstens alle 4 soeben einmal
durob wenigstens nwei ibrer Mitglieder die Lobule
und wobnt allen Inspektionen und Prüfungen bei.
Oio böZiüglioben kesuvbe werden im Lobulrodel ein-
getragen.

Lie bestimmt die kerieu (K 63) und allfällige
öffentliobe Prüfungen.

s 102.

Oie Mitglieder der Lvbulkommission sind per-
sönlivb für die treue krfüllung ibrer ptliobten ver-
antwortliob und baften der Lobulgsmeinde für allen
Lobaden, der durob ibre Lobuld oder Kaoblässigkeit
erwäobst.

8 W3.

Mlenn die Lvbulkommission mit Büoksiobt auf
den Lobulbesuvb und die Bandbabung der Oeset^es-
bestimmungen betreffend Bestrafung des Lobul-
untleisses naoblässig ist, so bann der Begiorungsratb
naob fruobtloser Tarnung vertagen, dass die Oe-
meinde dem Ltaate den Ltaatsbeitrag gan?. oder tbeil-
weise «urüokisuvergüten babe.

II. Ltedg-tsOsIiörclsri..

l. 5i«liiili»«pektoi

§ W4.

kür die tsvbnisobe àksiobt über die öffentlioben
primarsobulen, die kortbildungssobulen und die privat-
sokulen werden böobstens 12 primarsobulinspektoren
gewäblt und demgemäss wird der Kanton in ent-
spreobendeprimarsobul-Inspoktoratskreise eingetbeilt.

§ 105.

Ois primarsobulinspektoren werden vom KVgie-
rungsratbe auk 4 dabre gewäblt. Ourob ein Dekret
des Orossen Batbes wird die Kabl und die Lesol-
dung derselben, sowie die Kintbeilung des Kantons
in kreise festgesetzt.

§ W6.

In einem durob den Bogierungsratb ?.u erlassenden
Reglemente soll die àfgabe der Lobulinspektoren

59
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genauer umsvkrioben und prä«isirt werden. Dabei
ist namentliek kest«usot«en, dass die Lekulinspektoron
das Lauptgewiekt auk das er«iekerisvke und allgemein
bildende Nomont des Dnterrivkts legen sollen. vom
Lekrer ist Delegonkeit «u geben, sied bei dor
Inspection aktiv «u betkeiligen. Lei Lourtksilung der
Leistungen einer Lobule ist auf die örtiiobon Ver-
Kältnisse und die besondern Lvkwierigkeiten, mit
denen sie 211 Kämpfen bat, gebükrend Rüeksiokt «u
nekmen. ^u den Inspektionen sind die Lekulkom-
Missionen reekt«eitig ein«uladen; den let«tern ist
gestattet, besondere Inspektionen «u verlangen.

A. k1rvttl»niitxsdirekt!ttn.

§ 107.

vie kr«iekungsdirektion kükrt die Oberauksivkt
über das gesummte Lokulwesen, sowie über die
Rekorden und Lvkulgemeinden. Lie ist ^jeder«eit
bekugt, bokuks der nötkigon krkebungen in der
Lokuie Delegirte abzuordnen.

Ls dürfen keine Lokrmittel in der Lokuie vor-
sendet werden, die niekt vom Regierungsratke ge-
nekmigt worden sind.

Die Lr«iekungsdirektion sorgt auf dem IVege
der freien konkurren« für krstellung guter Lebr-
mittei. Lie ist bekugt für Lekul- und 1?urngörätke
Normalien aufzustellen.

Der Ltaat übernimmt den Verlag dor obligatori-
svken Lekrmittel.

s 108.

Ls ist der kr«iökungsdirektion gestattet, in Le-
rüeksivbtigung vorkandsner lokaler Lvkwierigkeiten
und Bedürfnisse in Le«ug auk die innere kinrioktung
dor Lokule und auk die Lekulstunden besondere
àsnakmen su gestatten.

kbenso ist sie borevktigt, in besondern Bällen
Kinder seitweise vom Lvkulbesuek su dispeusiren.

§ 112.

vor kegiernngsratli und die kr«iekungsdirektion
erlassen die sur àskûkrung dieses Deset«es notb-
wendigen Reglemente. Die mit küvksiekt auk ß 6
des gegenwärtigen Deset«es nötkigo Revision des
Deset«es über die Lvkulszmode, wird durek Dekret
des Dressen katks stattünden.

§ 113.

Das gegenwärtige Deset« tritt naek dessen Vn-
nakme durek das Volk mit dem in krakt.

s 114.

Durek dasselbe werden ankgekoben:
1. das Deset« über die Organisation des Volks-

svkulwesölls vom 24. duni 1856, soweit dasselbe
die Lrimarsekulen betrilkt;

2. das Deset« über die ötkentlieken Lrimarsekulen
vom 11. Nai 1870;

3. die Verordnung über die Lvkulinspektorate vom
15. Oktober 1870;

4. die §ß 2 bis 32 des Reglements über die Ob-
liegenkeiten der Volkssekulbekörden vom
5. danuar 1871;

5. das Deset« betreffend die krkökung der Lri-
marlekrerbesoldungen vom 31. Oktober 1875;

6. die Verordnung vom 28. Nai 1879 über die
Vuskübrung des àt. 27, «weites Lemma, der
Bundesverfassung vom 27. Nai 1874;

7. die Verordnung über die Lrükungen beim às-
tritt aus der Lrimarsokule vom 22. danuar 1880;

8. das Doset« über den Lrivatunterrivkt vom
24. December 1832, soweit dasselbe den Lrimar-
unterriekt betrilkt;

9. die Verordnung über die Leibgedinge vom
3. duli 1872;

10. alle übrigen mit dem gegenwärtigen Deset«e
in IViderspruek siebenden geset«livken Lestim-
mungen.

v. l1àrx»llx«- und 8edlm8be8timm»iixvn.

s 109.

Die Knaben, woloke bis «um
14. VltersMkr «urüekgelegt kaben, treten, da wo
eine soleke bostekt, in die kortbildungssokule ein.

Die Nädoken, weloke dieses Vlter erreivkt, kaben
noek ein ferneres dakr die Vrbeitssekule «u be-
suokon.

O

s 110.

Die beim Inkrakttreton^diesos Desot«es besteken-
den Dömeindebesolduugen dürfen niekt um mekr als
kr. 100 kerabgeset«t werden.

s 111.

Lämmtlioke Lvkulkommissionen und Lekulinspek-
toron sind auk neu «u wäklon.

Bern, den 26. November 1891.

à âme»! à 6>os«sw àâ«
der Lräsident
lîsrl 8vkmirl,

der Ltaatssvkreiber
S«rs«r.
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»

über den

im Kanton ösk-n.

àtràM àr Xomiàivll âv8 KroWk» kàtdW

zur II. ààllZ. /ìntràge cis8 kegiei'ungsl'às.

(7. und 8. November 1892.) (11. November 1892.)

s 1.

Nuob Ae/Mà'ssen xu eetxen:
Aer^s » Î8t xu 8treioben.

âd ^erêiAà'à ^U8timmung.

§ 2.

Der ?rimurunterriobt wird in den ölkentlieben
Lodulen ertbeilt. Oie Oeweinden buben dalur xu
eorgen, du88 ^ed«8 Nind don Orimurunterrivbt in
einer ölkentlioben Lobule erbulten kann. Vorbebulten
bleiben die Le8timmungen der ZZ 88—92, betretend
die ?rivàobulen.

§ 9.

Im 2. ^lineu i8t nuvb ITosà einxu8vbulten:
« OrA«màà» î^md ^6r«eaêàA de»' KeàêAemeàden
aît/s dem H^eAö des dêe^êemeides > xu veretundigen.

^18 neue8 Alinea i8t unxukügen:
« Den Lobulkowmieeionen 8olober Lvbulgemeinden,

gelobe niokt mit den Lin^vobnergemeinden xueum-
mentullen, können die letxtern uuk dem IVege dee

kieglementee die 80N8t dem Oemeinderutbe in Lobul-
euoken xukommenden Nompetenxsn übertrugen.

Omgekebrt können uuk dem8elben >Vege groeee
Oinwobnergemeinden mit mebreren Lebulkreieen und
Lobulkommàionen gev?i88s Lompetenxen die8er
letxtern im Intere88e einer einbeitlioben Ordnung
gemeineumer ^ngelegenbeiten dem Oemeinderutb
übertrugen. »

Auetimmuug.

^uetimmung.
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8 il-
kaeb i«t bei/ukügen - und keinignng ».

§ 16.

das /weite Alinea soll lauten: < Insokern uiolit
anderweitig kür àie kedürknisse gesorgt wird, ist
wenigstens iuHeder ^irobAômôàcis eine «lugendbiklio-
tbsk /u erriekten, deren Lenut/ung n. s. w. »

s 21.

Statt 50 sàen 60 Kinder und statt sà » mebr
als ärei dalire lang »...

s 22.

Statt msbr als sîoei, -- mekr als drei dabre lang »..

Zustimmung.

Zustimmung.

Zustimmung.

Zustimmung.

§ 23.

Alinea 2 abändern wie kolgt: « Der Kebrer
einer ^btbeilungssebule beliebt einen Nebrgebalt, Zustimmung,
der durvb dekret des (Grossen Ratbes kestgeset/t
wird. Staat und (Gemeinde leisten daran He die
kälkte. -

s 25.

In Kikk. 2 alles streieben was naeb: « die Nutter-
spraobe » stebt. ^ls lernere Kikk. aukuebmen: « Sebrei- Zustimmung,
den und die ^nkangsgründe der Luebbaltung. »

8 26.

Statt 5 bis 10°/» setzen:
meàde»» bis 70 "/o ».

-- 5, /Är ärmere Ke- Statt kür ärmere demeinden: « kür belastete de-
meinden mit geringer Steuerkrakt. »

s 27.

0kbrer. lisbrerinnsn.
kr. 500. S50

» 650. 4L5
» 600. 500

Oionstjabrs.
Vom 1. bis und mit dem 5.

» 6. » » » » 10.
» 10. dienstHabre an
iVàer ^dsà: Den Kebrern und Kebrerinnen in

den vom Staate be/ablten oder unterstützten kr-
/iebnngs-, ^.rmen- und Strakanstalten, und naeb kr-
messen des kegierungsratbes auvb in andern à-
stalten, werden bei ibrem IViedereintritt in den
ökkentlieben krimarsebuldienst ibrs dienstHabre in
Henen Anstalten angereebnet.

Letrekkend Besoldung kestkalten am kntwurk.

Zustimmung /um Kusat/.

§ 28.

Statt bis auk kr. 50,000, auk kr. 75,000. Zustimmung,
keue Alinea's:
Die ausserordentlieben Staatsbeiträge an arme Statt arme » belastete » demeinden —

demeinden können aueb als Kulage /um demeinde-
minimum verabkolgt werden /um kwevke der de-
willnung oder krbaltung guter kebrkräkte.

^usserordentliebe Staatsbeiträge sollen nur an
solebe demeinden verabreivbt werden, wslebe sieb
über einen normalen Sebulbesueb ausweisen.

s 30.

Statt auk ibrs auk « kosten der demeinde ». Zustimmung.
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s 33.
Ltreieben.

b. «»ci ^»siöii«»A.

§ 34.

lysine Oebrstells àark obne vorberige àssvbrei-
bung im Amtsblatt àeûnitiv besetzt weràen, es sei
àenn bei Lekôràerungen au àerselben Lobule. Line
solvbe Lekôràerung bann von àer ^Vablbebôràe
(Z 36) auk Antrag àer Lvbulbommission vorgenommen
weràen.

Brleàigte Oebrstellsn sobreibt àie Br^iebungs-
àirebtion auk àtrag àer Lebulbommission sokort
aus, mit àsàung einer àmelàungskrist von min-
àestsns 8 lagen.

Oie àssobreibung soli »Ile mit àer Ltelle ver-
bunàensn Zulässigen Beobte unà Bkliebten entbaltsn,
soweit sie sieb niebt aus beziügliebsn Oeset^en unà
Verorànungen ergeben. Lie bat àen (lbarabter eiues
kür àie anstellenàe Lebôràe wie kür àeu Oedrsr ver-
binàlivbon Vertrags.

§ 35.

Oie Bewerber baben sieb invert àer vorgegebenen
Brist bei àer Lobulbommission ansumslàen unà àer
àmslàung ibr Bâtent nebst allkälligen Zeugnissen
beizulegen.

Naeb ^blauk àer Vnmelàungskrist entsebeiàet àie
Lvbulbommission àarûber, ob àie àmelàuugen
genügen, oàer ob eine neue àssedreibung vor?u-
nebmev sei.

Lie ist bereebtigt, àie Banàiàatsn àurob einen
von àer Brsiebungsàirebtion ^u be^eiobnenàsn Lvbul-
mann eine Brobelebtion abbalten su lassen.

s 36.

Oie Oebrer weràen auk àen Vorsoblag àer Lebul-
bommission, naeb Nitgabe àer àiesbe/ûglivken
Bestimmungen àer Oemeillàereglemente, krei aus àer
Zabi aller patentirten Bewerber auk àie Oauer von
seobs àabren gewäblt. Oie ^.mtsàauer beginnt mit
àem àkang àes auk àie VBabl kolgenàen Lebulbalb-
sabres. Oer ^nkang àes LommerbalHabres wirà auk
àen 1. Nai unà àsr^enige àes Winterbalb^abres auk
àen 1. November kestgesetst.

s 37.

Lpätestens àrei Nonate vor^blauk àer ^mtsperioàe
soll àie >Vablbedôràe entsebeiàen, ob àie Ltelle aus-
gesekrieben weràen soli oàer niebt.

s 38.

Lesvbliesst sis àie Ltelle niebt aussusebreiben,
so ist àamit àer Inbaber auk eine neue ^.mtsàauer
wieàergewâblt.

s 39.

Vier an eine Oebrstelle àeûnitiv gewäbit ist,
àark àieselbe obne Bewilligung àer Lebulbommissivn
vor ^blauk eines .labres niebt verlassen, ver küeb-
tritt àark nur auk Bnàe eines Lebnlbalb)abres er-
kolgen unà àie Demission ist spätestens ?wei Nonate
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vor dem I. ài oder dem 1. November der svdul-
Kommission ein^ureieden.

vemHenigen, welvder dieser Bestimmung Zuwider-
dandelt, um eine andere Vedrstelle ?u verseden,
kann, dured Verkügung des kegierungsratdes, der
staatsbeitrag Kau? oder tdeilweise entzogen werden.

s 4V.

^Venn eine Vedrstelle im Vauke eines seduldalb-
Hadres ledig wird, oder wenn eine erledigte steile
niât revdtseitig detinitiv besàt werden kann, so
dat die sedulkommission kür provisorisvde Vükrung
der séduis ?u sorgen und kür idre daderigen à-
ordnungen die Venedmigung der vrziiedungsdirektion
ein-udolen. ' Zustimmung.

^.uok dei Rrankdeit des Vedrers kat die svdui-
Kommission kür Fortsetzung des Vnterriedts die
nötdigen Anordnungen iüu treiken.

Line provisorised besetzte steile ist dann revdt-
zeitig wieder aus^usedreiben, so dass vor Beginn
des nävdsten semesters eine deânitive Besetzung
erkolgen kann.

v. Äs«

s 41.

vie Brimarledrer daden die Biliedt, dured Unter-
rivdt, Auedt und gutes Beispiel an der BrküIIung des
sodul^wevkss ?u ardeitev.

sie daden die seduistundev streng und gewissen-
dakt ein2udaiten und wädrend denseiden idre gan?s
^eit und Rrakt der svdule 2U widmen. Zustimmung.

vie Vedrer sind verpiliedtet, den Vvterriedt so
einzmriedten, dass die Binder mit Vausaukgaben niodt
üderiastet werden.

sie daden die sedriktiieden ^ukgaben in kürzester
Vrist sorgkältig ?u korrigiren.

§ 42.

sie daden in der svdule in Heder Vinsivdt auk

Ordnung, àstand und Beinlivdkeit und gute Nörper-
daltung 2u dringen. Binder, weiode mit ansteekenden
Xrankdeiten oder mit vnge^ieker dedaktet sind,
daden sie wegsuweisen. Zustimmung.

sie küdren über Viles, was der sedule als Bigen-
tdum gedört, ein genaues Veriseiedniss.

vie Vedrer sind überdaupt verpiiiedtet, Heden
Uangel und Heden Vebelstand in idren seduien der
Vrtssvdulkommission an^inxeigen.

d. FesâîvôrdeTî ASAe»

U47.
vie vedrer steden unter der àksiedt der svdui-

Kommission, sie daden innert den sedranken der
Vesetîîe und Verordnungen die Weisungen der sodui-
dedörden ?u bekolgen. Im Ikebrigsn sind sie in der
Ausübung idres Lerukes, namentiied aued in den Zustimmung.
Vren^en des Ilnterriedtspianes, in Bezug auk die
vedrmetdode, selbstständig und unaddängig von
Neinungen und Forderungen der einzelnen Bltern.
In der svdule selbst oder sonst in Vegenwart von
sedülern dürken iknen keine Rügen gemaedt werden.
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8 48.

Statt « ?'«t àm Dearer » « ist ckâ Dst/»eitiAte»» - Zustimmung,

s 49.

Ausats: « De»» Dâe»?»Aà stâ à Dsàrs â Zustimmung.l
ck'e Dr^iôiìâA«àe/ctio>î â ->.

§ 50.

Dieser tz ist su streieben und dagegen Z 54 des
Desetses vom 11. Rai 1870 auksunebmen:

Die Binstellung, ^.bberukung oder Dntsetsung voll
Brimarlebrern gesvkiebt naeb den darauk besüglieben
Desetssn und Verordnungen. Nissverbältnisse swiseben
Debrer, Demeinde und Sebulkommission, die^ede ge- Zustimmung,
segnete Wirksamkeit des ersteren bemmen und sied
niebt auk andere ^Veise lieben lassen, bilden einen
bestimmten Vbberukungsgrund. Die ^.mtsentsetsung
bat stets die Streiebung ans dem Debrerstande sur
Volge, die ^.bberukung dagegen nur die Dntkernung
von der wirklieb innegekabten Stelle.

Kerseà»»A à à/»6sà<k »»>»«! KerAS Mr IDittîoe»»
«âck KV«is6>».

s 53.

Die Versetsung der Debrer, welvbe in Dolge der
^bnabme ibrer l^räkte dienstuntauglieb geworden
sind, in den kubestand und die Bestimmung ibrer Zustimmung versekoben.

kubsgebalte sind einem Dekret des Drossev Batbs
überlassen.

Die Altersversorgung der in den Bubestand go-
tretenen Debrer soll navb dem Drundsatse eivge-
rivbtet werden, dass die su diesem Awevke nötki-
gen Mittel xur Dälkte dureb den Staat, sur Bälkte
dureb die Debrersekakt selbst auksubringen sind,
^edovb mit dem Vvrbebalt, dass der Staatsbeitrag
?r. 40 per Debrer niebt übersteigen dark.

Diese Altersversorgung kann aueb ausgedebnt
werden auk die Debrer an den vom Staat unter-
baltenen àmsn- und Brsiebungsanstalten.

§ 53 à.
Die Sorge kür die Mttwen und Waisen liegt

den Dsbrern selbst ob.
Dagegen kann der Staat den Zeitritt sur ber-

nisoben Debrerkasse kür ^eden berniseben Brimar-
lebrer obligatorisvb erklären unter der Voraussetzung,
dass dieselbe sweokentsprevbend organisirt wird und
die Statuten der Denebmigung des kegisrungsratbss
unterbreitet werden.

Der obligatorisebv Beitritt sur berniseben Debrer-
Kasse kann aueb ausgedebnt werden auk die Debrer
an Uittölsebulen, Seminarien oder andern staatlieben
Dnterriebtsanstalten, sowie die Svbulinspektoren.
Ausgenommen sind die Boebsebullebrer.

Drstes Alinea streivben.

Der Staat kann den Beitritt

àeb Statuten einsvbalten: »und Beebnungen».

s 56.

Binsusebalten: Verkügungen « cter Lâîâommis- Zustimmung,
sà so^ie » der Sanitätsbebörden
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s 57.

/u streivken: « dessen »4à«A ». ^ustimmunA.

8 58.

Lrster /usà: -Der staat sor^t dakür, dass Lustimmun^.
diese Anstalten den vorkandenen Ledürknissen Ae-
NÜKen. »

Zweiter ^usà: « ^n à DekrerbesoldunKen
solvker àstalten, weleke niekt vom Ktaate unter-
kalten werden, kann derselbe einen keitraA leisten. »

s 60.

^bsuändern: « Deisti^ ode»- körperliek » ; LustimmunA.
« der Litern nnd durok VertÜAUNA ».

s 63.

^VeniZstens Zd statt 32 ^Voeksn. ^ustimmunA.

8 64.

Liebt über L7 statt 28 stunden. ^ustimmunK.
statt in den sâi, in den ài ersten sekul^akren.

§ 65.

« und die kreie Leit anders als im vorigen I^ustimmunK.
Lara^rapken vorKesekrieben » ist ^u streielien.

lVn/?ôî'ssîAsr s'eà?^esne/o t/n/?eissiAsr i8e^n?àesnâ.

8 67. M 67-71.
Oie Litern oder deren Vertreter sind unter Ver-

antwortliekkeit verptlivktet, die ibrer Dbkut anver-
trauten Linder ileissiK in die sekule sekieken.

Derjenisse, der wäkrend der sekàeit sin sebul- Lestkalten am Lntwurl.
piliobti^es Lind dureb irgend eine LesekältiAunA
vom svkulbesuek abkält, ist im Aleivksn Nasse strak-
bar wie die Lltern.

§ 68.

>Venn die unentsebuldiAten svkulversäumnisse
wäkrend eines Nonats im ^Vinter und innert 4 sekul-
woeken im sommer einen Aekntel der Dntsrriekts-
stunden übersvkreiten, so soll ^.NAöige an den Re-
KierunAsstattbalter erkoren.

8 69.

Die svkulkommission bat im sommerkalbMkr ^e
naeb ^blauk von 4 sekulwoeken, im V^interkalb^akr
je am seklussv des Nonats, innert den näebsten
8 I°aAen die im sekulrodel vom Lekrer be^eiekneten
^bwesenkeiten 2U prülen und ?u bereekneu, und
sokort die Kesetzilieken à^ei^en Tu maeben.
Dieselben sind vom Rräsidenten und sekretär /u unter-
^eiebvev und mit Datum im sekulrodel anzumerken,

à abwesend wird aueb DeizeniAö betravktet, der
gemäss § 55 kortAewiesen wird.

Die ^v^eiKen der sekulkommissionen an die «u-
ständige Rekorde kaben bis Tur KeistunK des DeZen-
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beweises voile Leweiàraft und sind obne Zögerung
zur Leurtbeilung zu überweisen.

àt' àis erste Vnzeige wäbrend eines svbul^abres
sind die Reblbaren, ^e naeb der geringern oder
grösser» Zabi von ^.bwesenbeiten, mit Rr. 3—6 zu
bestrafen. lu ^edem ^Viederbolungsfall innert des
gleieben svkulMbres ist die Lusse Hewsilen zu ver-
doppeln.

lien betretenden sebuIRommissionen sind die
ausgefällten Ilrtbeils sofort anzuzeigen.

s 70.

Der sobulbesueb wird vom Lebrer in einem da/u
eingerivbteten Rodel Rontrollirt. Die sobuIRommis-
sion bat spätestens am /«baten I'age uavb Ablaut
einer vierwôobentlieben Reriode, unter der person-
lieben Verantwortliebkeit ibrer Mitglieder, das Ver-
/eivbniss der Rinder aufzustellen, die sieb des sebul-
untleisses im sinne van H 69 sobuldig gemaobt baben,
und dasselbe dem Regierun gsstattbalter einzusenden.

s 71.

debt aus den Umständen bervor, dass sin Rind
fortgesetzt der Lobule entzogen wird, so ist im
zweiten küektali, insofern sieb derselbe innert dabres-
trist seit der Verbüssung der letzten strake ereignet,
defängnissstrake von 48 stunden bis 20 "Lage zu
verbängen.

Im neuen Rüobtall innert dabrsstrist, seit der
Verbüssung der dsfängnissstrate, bat die sobàom-
mission die Anzeige dem Regierungsratbe einzusen-
den, der gegen den Reblenden die Versetzung in
eine ^rbeitsanstalt verfügen kann.

àtsoàtdiAâASAràde.
§ 72.

Vis Rntsvbuldigullgsgründe für svbulversäumnisse
gelten Rrankbeit des Rindes, unter Umständen aueb
RranRböit und lodeslälle in der Ramilie und sebr
ungünstige IVitterung, insofern Lvbwäebliobbeit der
Rinder oder grössere Rntkernung vom sebulbause
den sebulbesuvb den Rindern unmöglieb maoben.

Restbalten am Rutwurk.

II. Die vrvrertvrte Lbersebule.

s 7S.

statt gewöbnlivbe Obersobulen setzen: Obertassen. Zustimmung
Ileberall statt Asmeinsame setzen: erweiterte. '

§ 76.

Rinzusekalten: « weniAstens » Mbrlieb 36 soeben. Zustimmung,

s 77.

statt gemeinsame »erweiterte». Zustimmung.

§ 79.

statt gemeinsame «erweiterte». Zustimmung.
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§ 84.

statt - bis ?u ibrem ?urüebgelegten 17. Alters-
jabre » s st?en : « îeelebe à dem «0W der t/emeàde be-
stimmten aliter steben». Ois stelle: «ber au! ben
31. När? des betrelkenben labres bas 16. ^Itersjabr
?urüobgelegt bat, » ist ?u streieben.

s 87.

Ois näbere Organisation ber Oortbilbuvgssebule
bleibt einem von ber Oemeinbe aufzustellenden und
vom Regierungsratbe ?u genebmigenbev Réglemente
vorbekalten.

^ s 88.

Ausat? à 2. Alinea: «Oie Bewilligung bann
^eboeb nivbt verweigert werben, wenn ber Lewerber
sieb über Rekabigung und unbeseboltenen Ruf aus-
weist.

s 90.

Oin/.usebalten:«.... und à 6ebnà/leiss unter-
liegt. >

§ 93.

statt gemeinsame erweiterte Obersebule.

s 95.

Oie stelle: « nnter sieb ober » ist ?u streieben.

s 98.

Rinsobalten: Verwaltung«- nnd à/sicbtsbebôrbe.
Im 2. Alinea F SS statt 68.

8 109.

Dieser Z ist ?u streieben. bleu aàunebmen ist:
Der F 55 des t?esetses vom 77, ài 767b «7ber

die S/^entlieben T^rimarsebnlen des R'antons Ttern
bleibt bis snm 7^'rtass des à F 56 erwaàten Oebrets
betretend die ^lt tersî-erserAnnA à R>«/t.

âr diese b/eberA«nASseit erbdlt ^'edoob der sweite
^lbsâ des F 56 /elAsnde i^assnnA.-

« diesem Tweebs ist im ^'Äbrtiebsn Ver«nsebtaA
der netbi^e Credit anssnseàn. -

Oestbalten am Ontwurk.

Oestbalten am Ontwurf.

Zustimmung.

Zustimmung.

Zustimmung.

Zustimmung.

Zustimmung.

Zustimmung.



Entwurf der Finanz- und der Justizdirektion,
sowie des Kegierungsraths.

Dekret
über

die Verwaltung der richterlichen Depositengelder nud

der Kaarschaften u»d Geldwerthe aus amtlichen

Giiterverzeichuissen, sowie der Depositen aus

Ketreibnngen und Konkursen.

(Oktober 1892.)

Der Große Htath des Kantons Worn,

in Ausführung des Z 37, Ziff. 3, des Gesetzes über
die Finanzverwaltung vom 21. Heumonat 1872 und der
Art. 9 und 241 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung

und Konkurs vom 11. April 1889,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

s 1.

Alle gerichtlichen Geldhinterlagen, sowie sämmtliche
Baarschaften und Geldwerthe aus amtlichen
Güterverzeichnissen und aus dem Betreibungs- und Konkursverfahren

sind, wenn nicht binnen drei Tagen nach dem

Empfange darüber verfügt wird, bei der Staatskasse,
beziehungsweise bei der Amtschaffnerei des betreffenden
Bezirks, zu deponiren.

8 2.

Die Staatskasse vergütet den Deponenten einen
jährlichen Zins von drei vom Hundert, jedoch nur dann,
wenn die Hinterlage wenigstens einen Monat dauert.
Der Tag des Eingangs und derjenige der Erhebung sind
nicht mitzuzählen.

s 3-

Die Deponirung und der Rückzug dieser Geldhinterlagen

geschieht mittelst Bezugs- und Zahlungsanweisungen,
welche für die richterlichen Depositen von den
Gerichtspräsidenten, für die Baarschaften und Geldwerthe aus
amtlichen Güterverzeichnissen von den Regierungsstatthaltern

und für die Depositen aus Betreibungen und
Konkursen, auch da, wo besondere Konkursverwaltungen
eingesetzt werden, von den ordentlichen Betreibungs- und
Konkursbeamten ausgestellt werden.

U 33 — 241

s 4.

Die Gerichtspräsidenten, die Regierungsstatthalter und
die Betreibungsbeamten führen eine Anweisungskontrolle,
in welcher jedem Deponenten, und wenn derselbe in
mehrern Geschäften auftritt, für jedes Geschäft, ein Konto
eröffnet wird, auf welchem demselben die betreffenden
Bezugsanweisungen zu gut, die betreffenden
Zahlungsanweisungen zur Last geschrieben werden.

s 5.

Der Kantonsbuchhalterei ist monatlich ein Auszug
aus der Anweisungskontrolle zuzusenden, bestehend in
einem Verzeichnis der im Laufe des Monats ausgestellten
Anweisungen. Sind während des Monats keine

Anweisungen ausgestellt worden, so ist dies der
Kantonsbuchhalterei anzuzeigen.

s 6.

Richterliche Geldhinterlagen, bei denen über die
Geldsorten Streit obwaltet und welche deshalb in Spezies
restituirt werden müssen, sind vom Gerichtspräsidenten in
Beisein des Deponenten in Group zu verpacken, amtlich
zu versiegeln, mit der Angabe des Depotwerthes und des

Namens des Deponenten zu versehen und der Amtschaffnerei

zuzustellen.
Für Hinterlagen dieser Art wird kein Zins vergütet,

und die betreffenden Bezugs- und Zahlungsanweisungen
müssen die ausdrückliche Angabe enthalten, daß das Depot
unverändert zurückzugeben sei.

Geldsorten, welche die öffentlichen Kassen nicht
annehmen, sollen vor der Deponirung ausgewechselt,
beziehungsweise verkauft werden, wenn die Restituirung in
Spezies nicht erforderlich ist.

s 7.

Die Bezirksprokuratoren, Gerichtspräsidenten und
Regierungsstatthalter sind verpflichtet, jeder in seinem
Geschäftskreise, die Gerichtsschreiber, Amtschreiber und
Massaverwalter zu überwachen und dafür zu sorgen, daß alle
denselben eingehenden Gelder vorschriftsgemäß deponirt
werden. Für die Beaufsichtigung der Betreibungs- und
Konkursbeamten machen die bezüglichen speziellen
Vorschriften Regel.

s 8-

Dieses Dekret tritt am in Kraft.
Auf denselben Zeitpunkt tritt das Dekret vom 26. Mai
1873 außer Kraft.

Bern, den 31. Oktober 1892.

Im Namen des Regierungsraths
der Präsident

Kieichard,

der Staatsschreiber
Kistler.
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Strafnachlaßgesuche.

(November 1892.)

1. Kren g er, Friedrich, Küher, in Forst, wurde am
21. Dezember 1891 vom Polizeirichter von Frutigen
wegen WiderHandlung gegen die Vorschriften des

eidgenössischen Forstgesetzes vom 24. März 1876 und der
kantonalen Vollziehungsverordnung vom 26. November
1877 zu einer Geldbuße von Fr. 130 und Fr. 29. 70
Kosten verurtheilt, weil er auf seiner Besitzung im Kienthal

circa 80 Stück Tannen geschlagen und verkauft
hatte, ohne dafür die vorgeschriebene Holzschlagsbewilli-
guna zu besitzen. Er hatte zwar das Holzschlagsbegehren
publizirt, aber weitere Vorkehren für die Auswirkung
der forstamtlichen Bewilligung für den Holzschlag
unterlassen. Krenger sucht um Erlaß der ganzen Buße, éventuel

des größten Theils derselben, nach. Derselbe macht
geltend, er sei im guten Glauben gewesen, die Bewilligung

sei ertheilt, indem er ein Geschäftsbüreau mit der

Besorgung der Sache beauftragt gehabt habe. Soweit
das Gesuch auf Erlaß der ganzen Buße gerichtet ist,
kann der Regierungsrath dasselbe nicht empfehlen. Un-
kenntniß des Gesetzes schützt nicht vor Bestrafung. Krenger
hätte sich vor Ausführung des Holzschlages selbst

überzeugen sollen, ob sein Mandatar die Bewilligung
ausgewirkt. Diese ist allerdings eine bloße Formalität, allein
im Interesse einer guten Forstpolizei, besonders im
Hochgebirge, absolut nothwendig. Mit Rücksicht indessen darauf,
daß Krenger eine Holzschlagspublikation erlassen und
daraus hervorgeht, daß er doch Anstalten zur Einholung
der Bewilligung getroffen, hat die Forstdirektion Herabsetzung

der Buße auf Fr. 80 beantragt. Der Regierungsrath

hat sich diesem Antrage angeschlossen.

Antrag des Regierungsrathes: Herabsetzung der Buße
auf Fr. 80.

„ der Bittschriftenkommission: id.

2. Richoz, Adolf, von Vuaderens, Kantons
Freiburg, Uhrmacher, geboren 1866, verheirathet und Vater
zweier Kinder, wurde am 26. März dieses Jahres
vom Amtsgericht Münster wegen böslicher Verlassung

seiner Familie, sowie wegen Thätlichkeiten und
lebensgefährlicher Drohungen gegenüber seiner Ehefrau zu
einem Jahre Korrektionshaus verurtheilt. Seither wird
seine Familie, die in Reconvillier wohnt, von ihrer
Heimatgemeinde Vuaderens unterstützt. Der dortige
Gemeinderath sucht nun um die Begnadigung des Richoz
nach, indem er aus einem Briefe, den dieser kürzlich an
seine Frau geschrieben, ersehen habe, daß Richoz nun
bessere Gesinnungen gegen seine Familie an den Tag
lege. Seine bisherige Aufführung in der Strafanstalt ist
befriedigend. Der Regierungsrath kann das vorliegende
Gesuch nicht empfehlen, da es an einem zureichenden
Grunde zur Abkürzung der Strafzeit fehlt. Die Begnadigung

wird einzig im Interesse der Gemeinde Vuaderens

nachgesucht, damit sie die Familie Richoz nicht ferner
unterstützen müsse, während aus dem Vorleben des Richoz

zu schließen ist, daß dessen Familie, auch wenn er seine

Strafe verbüßt, nichts von ihm zu erwarten hat.

Antrag des Regierungsrathes: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

3. Schmidt, Wilhelm, von Stettin, Königreichs
Preußen, geboren 1855, welcher am 26. März dieses

Jahres von der Polizeikammer wegen Fälschung, Betrug
und Betrugsversuch zu zehn Monaten Korrektionshaus
verurtheilt wurde, sucht um Erlaß des Restes seiner

Strafzeit nach. Schmidt wird seit seinem Eintritte in die

Strafanstalt wegen einer Krankheit, die einen operativen
Eingriff nöthig machte, ärztlich behandelt. Dessenungeachtet

sieht sich der Regierungsrath nicht im Falle, das
vorliegende Nachlaßgesuch zu empfehlen. Schmidt ist
ähnlicher Vergehen wegen schon in Basel und Baden
bestraft worden. In Basel erhielt er ein Mal achtzehn
Monate Zuchthaus. Er ist wegen der raffinirten Art und
Weise, mit welcher er seine Betrügereien verübt, ein
gemeingefährlicher Mensch, dessen möglichst lange
Unschädlichmachung im Interesse der öffentlichen Ordnung und
Sicherheit liegt. Was seinen Krankheitszustand betrifft,



so erhält er dafür die nöthige ärztliche Pflege in der
Strafanstalt.

Antrag des Regierungsrathes: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

4. Flückiger, Gottfried, von Auswyl, Landarbeiter,
geboren 1867, welcher nebst einem Mitschuldigen am
15. September 1891 von den Assisen des dritten
Geschwornenbezirkes wegen Mißhandlung, ohne Zulassung
mildernder Umstände, zu zwei Jahren, abzüglich sechs
Monate Untersuchungshaft, verurtheilt wurde, sucht um
Erlaß des Viertels oder des Restes, eventuell des auf
Neujahr noch bleibenden Restes seiner Strafzeit nach.
Flückiger stützt sein Gesuch hauptsächlich darauf, daß sein
Vater sich letzthin mit der Civilpartei, der eine Entschädigung

von Fr. 5000 zugesprochen worden, um die Summe
von Fr. 1000 sich abgefunden und auch einen Theil der
Kosten des Staates bezahlt hat. Er glaubt, wenn der
Civilpunkt vor der Hauptverhandlung wäre erlediget
gewesen, so würde er eine bedeutend kleinere Strafe
erhalten haben. Im Weitern beruft er sich auf seine

Jugend und seinen bisherigen guten Leumund. Das
Gesuch ist empfohlen vom Gemeinderath von Auswyl;
ebenso von der Verwaltung der Strafanstalt, die dem
Flückiger ein sehr gutes Zeugniß ertheilt. Nach den Akten
stellt sich die That als eine Mißhandlung der brutalsten
Art dar. Der Mißhandelte war mehr als ein halbes
Jahr in Spitalbehandlung und behält als bleibender
Nachtheil eine zu aller Arbeit untaugliche, strupirte linke
Hand. Der Regierungsrath hält dafür, daß den erwähnten
Umständen, die der Petent als strafmildernd anführt,
vollständig Rechnung getragen sei, wenn ihm der letzte

Zwölftel erlassen wird. Er kann deshalb einen darüber
hinausgehenden Nachlaß nicht empfehlen.

Antrag des Regierungsrathes: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.
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hinausgeht, das Gericht jedenfalls alle thatsächlichen
Momente, die zu Gunsten des Petenten sprechen mochten,
bereits hinlänglich gewürdiget habe, indem anzunehmen
ist,' daß das Gericht, wenn es auch noch das Minimum
der gesetzlich angedrohten Strafe für zu hart erachtet, es

von sich aus für die Begnadigung des Petenten Schritte
gethan hätte.

Antrag des Regierungsrathes: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

6. Hirsiger, Samuel Friedrich, Bauarbeiter, von
und wohnhaft zu Worb, geboren 1868, welcher am
21. Mai 1892 von den Assisen des ersten Bezirks wegen
Theilnahme an einer im Raufhandel verübten Mißhandlung

zu zwei Monaten Korrektionshaus und zehn Franken
Buße verurtheilt worden, sucht um Umwandlung der

Korrektionshausstrafe in einfache Enthaltung von
entsprechender Dauer nach, unter Berufung darauf, daß
drei seiner Mitverurtheilten durch Beschluß des Großen
Rathes vom 28. September abhin theilweise begnadigt
worden sind.. Aus der Erklärung des Anwaltes, welcher
das heutige Gesuch einreicht, geht hervor, daß Hirsiger
lediglich in Folge eines Mißverständnisses in das frühere
für seine drei Mitverurtheilten eingereichte Gesuch nicht
aufgenommen worden. Da kein Grund vorhanden, den

Hirsiger, der ebenfalls gut beleumdet und nicht vorbestraft

ist, anders beziehungsweise ungünstiger zu behandeln,

als die drei Mitschuldigen, denen die Gnade des

Großen Rathes bereits zu Theil geworden, so hat der

Regierungsrath beschlossen, das Gesuch des Hirsiger ebenfalls

zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrathes: Umwandlung der zwei¬
monatlichen

Korrektionshausstrafe in
einfache Enthaltung von
der Hälfte der
ausgesprochenen Strafdauer.

„ der Bittschriftenkommission: id.

5. Kaufmann, Joseph Johann, von Knutwyl,
Kantons Luzern, Lumpenhändler, in Bern, geboren 1861,
verheirathet und Vater eines Kindes, hat sich des
gewaltsamen Angriffs auf die Schamhastigkeit, begangen
am Nachmittage des 27. Januar 1892 im Grauholzwalde

an einer hochschwangeren Weibsperson, die er zum
Mitfahren auf seinem Fuhrwerke eingeladen hatte, schuldig
gemacht und ist deshalb durch Urtheil der Polizeikammer
vom 17. September 1892 zu 2 Monaten Korrektionshaus,

umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft, wovon 4 Tage
ausgehaltene Untersuchungshaft abgerechnet wurde,
verurtheilt worden. Kaufmann sucht um Erlaß dieser Strafe
nach, indem er, trotzdem das Gericht bloß das gesetzlich

angedrohte Minimum angewendet, sie wegen den für ihn
vorhandenen günstigen Umständen, die er in seiner
Bittschrift des Nähern erörtert, für zu hart erachtet. Der
Regierungsrath hat indessen gefunden, daß, da die
ausgesprochene Strafe nicht über das gesetzliche Minimum

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892

7. Berger, Rudolf, von Wengi, geboren 184.3,

mehrfach vorbestraft, wurde am 2. März 1880 von den

Assisen des vierten Geschwornenbezirks wegen Versuch
Todschlages und wegen neun, meistens unter erschwerenden

Umständen begangener Diebstähle zu acht Jahren Zuchthaus

verurtheilt. Er hat diese Strafe am 19. Oktober
1886 in der hiesigen Strafanstalt angetreten und

nunmehr zu drei Viertel abgesessen. Ein früheres
Begnadigungsgesuch des Berger ist durch Beschluß des Großen
Rathes vom 26. Mai 1891 abgewiesen worden. Berger
sucht nun neuerdings um seine Begnadigung, eventuell
um bedingte Entlassung, auf den Zeitpunkt der
Aufhebung der hiesigen Strafanstalt nach. Er bittet, seine
tiefe Reue und die lange Strafzeit von mehr als 27
Jahren, die er nun schon in den verschiedenen
Strafanstalten zugebracht, zu berücksichtigen. Die Verwaltung

62»
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der Strafanstalt hat, wie das frühere, auch das
vorliegende Gesuch empfohlen. Sie hält dafür, daß Berger
sich wirklich zum Guten geändert, und glaubt bestimmt,
daß er sich in der Freiheit gut halten werde; er ist in
der Strafanstalt ein tüchtiger Schreiner geworden, der
mit Leichtigkeit sein Leben verdienen kann. Auch aus der

Strafanstalt Neuenburg, wo ihm der dritte Theil seiner
Strafe geschenkt worden, liegt ein günstiges Zeugniß
über Berger vor. Der Regierungsrath hat nun, in
Berücksichtigung der ungewöhnlich langen Strafzeit, die

Berger hinter sich hat, ferner der Reue, die er über seine
Missethaten zeigt, sowie der dauernd guten Aufführung,
die nach dem Urtheile der Anstaltsverwaltung zur
bestimmten Hoffnung berechtiget, daß Berger nach seiner
Entlassung nicht wieder in seine Verbrecherlaufbahn
zurückverfallen wird, beschlossen, das vorliegende Gesuch zu
theilweiser Berücksichtigung zu empfehlen. Die bedingte
Entlassung dagegen wird, wie schon bei dem früheren
Gesuche, grundsätzlich nicht empfohlen, weil sie noch keine

gesetzliche Einrichtung der Strafvollziehung bildet.

Antrag des Regierungsrathes: Erlaß des Sechstel
der Strafe.

„ der Bittschriftenkommission: id.

8. Oppliger, Friedrich, Vater, von Heimiswyl,
Käser und Jäger, auf dem Schüpberg, geboren 1845,
welcher am 18. August >892 von der Polizeikammer
wegen Bestechung zu 8 Tagen Gefängniß verurtheilt
wurde, sucht um Erlaß dieser Strafe nach. Er war
geständig, seinerzeit dem Bannwarten und Jagdaufseher
Flückiger Fr. 5 oder Fr. 10 anerboten zu haben, damit
dieser keine Strafanzeige gegen den Sohn Oppliger wegen
Erlegung eines Würgers einreiche. Der Sohn Oppliger
war wegen dieser, an einem Sonntage und ohne
Jagdpatent begangenen Widerhnndlung gegen das Bundes-
gesetz über Jagd- und Vogelschutz zu einer Geldbuße von
Fr. 80 verurtheilt worden, die er seither bezahlt hat. In
der Begründung seines Nachlaßgesuches sucht nun Vater
Oppliger darzuthun, daß das Urtheil der Polizeikammer
rechtsirrthümlich sei, wobei er nachzuweisen sucht, daß
der gesetzliche Thatbestand der Bestechung nicht vorhanden,
weil ihn: das Bewußtsein vvn der Strafbarkeit seiner
Handlungsweise vollständig gefehlt habe und es deshalb
doch zu hart wäre, wenn er acht Tage Gefangenschaft
aushalten sollte für eine Handlung, bei deren Begehung
er gar keine Ahnung gehabt, daß man sie für strafbar
auslegen könnte. Er verweist auf seinen guten Leumund
und bisherige Straflosigkeit. Der Regierungsrath kann
das vorliegende Strafnachlaßgesuch empfehlen, da dem
Vergehen des Oppliger nicht große Bedeutung zugemessen
werden kann.

Antrag des Regierungsrathes: Erlaß der Gefängniß¬
strafe.

„ der Bittschriftenkommission: id.

9. Henriez, Franyois Félicien, von Longemaison,
Frankreich, Schuhmacher, geboren 1857, und Marie Agnes
Villars, von Cornol, geboren 1862, Beide zu Cornol
wohnhaft, sind durch Urtheil des korrektionellen Richters
von Pruntrut vom 12. März 1891 wegen Konkubinats
jedes mit acht Tagen Gefängniß bestraft worden. Heuriez
erhielt überdies zwei Jahre Kantonsverweisung. Sie
suchen um Erlaß dieser Strafen nach, indem sie unter
Vorlegung des Ehescheines nachweisen, daß ihre
Verheiratung, die sie wegen der verweigerten Einwilligung des

Vaters des Petenten lange nicht zu Stande bringen
konnten, bereits am 19. September vorigen Jahres in
Frankreich stattgefunden hat. Da außer dieser Bestrafung
gegen die genannten Personen nichts Nachtheiliges
bekannt ist, so hat der Regierungsrath, gleichwie dies in
ähnlichen Präzedenzfällen geschehen, beschlossen, im
vorliegenden Falle den Nachlaß der Strafen ebenfalls zu
empfehlen.

Antrag des Regierungsrathes: Erlaß der ausge¬
sprochenen Strafen.

„ der Bittschriftenkommission: id.

10. Barbara Mühle geb. Wh mann, Landwirthin,
von und zu Wyßachengraben, geboren 1835, wurde am
20. August abhin vom korrektionellen Richter von Trachsel-
wald wegen Fälschung eines Viehgesundheitsscheines und
wegen WiderHandlung gegen das Bundesgesetz über
polizeiliche Maßregeln gegen Viehseuchen zu einem Tage
Gefängniß und Fr. 10 Buße nebst Kosten verurtheilt. Sie
hatte einen Viehgesundheitsschein für ein unter zwei
Malen zu Markte geführtes Kalb dadurch gefälscht, daß
sie, anstatt zum zweiten Mal einen neuen Viehgesundheitsschein

einzuholen, das Ausstellungsdatum des ersten,
acht Tage alten Gesundheitsscheines unbefugter Weise
selbst abänderte. Sie suchte diese Handlungsweise damit
zu entschuldigen, daß ihr die nöthige Zeit zur
Herbeischaffung eines neuen Scheines gefehlt, indem die damit
beauftragte Person die Sache versäumt hatte. Frau Mühle,
die schon an der Hauptverhandlung wegen Krankheit nicht
erscheinen konnte, sucht nun um Erlaß, eventuell
Umwandlung der Gefängnißstrafe in eine entsprechende Geldbuße

nach, unter Berufung auf das bei den Akten
befindliche Arztzeugniß, wonach ihr Gesundheitszustand
infolge dieses Straffalles so sehr angegriffen worden ist,
daß der Arzt befürchtet, es könnte sich bei ihr eine
Geisteskrankheit einstellen, wenn sie die Gefangenschaft aushalten
müßte. Der Gerichtspräsident hat aus diesem Grunde
das vorliegende Gesuch empfohlen. Das Gleiche ist vom
Gemeinderath von Wyßachengraben und mehrern
angesehenen Personen geschehen. Angesichts der Geringfügigkeit

dieses Straffalles, sowie der besondern Umstände,
die dabei obwalteten, und namentlich der Empfehlung des

Richters, welcher das Urtheil ausfällte, hat der
Regierungsrath gefunden, daß es sich rechtfertige, die der Frau
Mühle auferlegte Freiheitsstrafe zu erlassen.

Antrag des Regierungsrathes: Erlaß der eintägigen
Gefangenschaft.

„ der Bittschriftenkommission: id.
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11. Linder, Christian, von Reichenbach, gewesener
Buchhalter in der Schermenmühle zu Völligen, geboren
1854, wurde am 15. Juni abhin von den Assisen des

zweiten Geschwornenbezirkes unter Annahme mildernder
Umstände des Meineides und der Verleumdung schuldig
erklärt und demgemäß zu 15 Monaten Zuchthaus, wovon

ein Monat ausgestandene Untersuchungshaft
abgerechnet wird, verurtheilt. Außerdem hat er Entschädigung
und Kosten im Betrage von über Fr. 1200 zu bezahlen.
Linder hatte in einem gegen ihn als Beklagten anhängig
gemachten Entschädigungsprozesse im Termine vom 9.
Februar 1891 vor dem Gerichtspräsidenten von Bern
wissentlich die falsche Thatsache eidlich beschworen, daß er
einen ihm zugeschriebenen anonymen Schmähbcief nicht
geschrieben habe, während er dann in dem nachher gegen
ihn angehobenen Strafprozesse durch die vom Richter
ernannten Schriftexperten der Urheberschaft überführt wurde.
Linder stellt in der vorliegenden, vom Gemeinderath von
Völligen empfohlenen und mit einer Anzahl günstiger
Zeugnisse begleiteten Bittschrift zu Handen des Großen
Rathes das Gesuch, es möchte ihm auf dem
Begnadigungswege ein angemessener Theil seiner Zuchthausstrafe
erlassen werden, indem er unter Darlegung des
Thatbestandes und unter Hinweisung auf seinen von jeher
von jeglichem Mackel freien und tadellosen Lebenswandel

zu zeigen sucht, daß die gegen ihn ausgesprochene Strafe
im Verhältniß zu seinem subjektiven Verschulden viel zu
hart sei. Der Regierungsrath hat jedoch, da Linder am
16. November erst fünf Monate seiner Strafzeit verbüßt
hat, gefunden, daß das vorliegende Begnadigungsgesuch
verfrüht sei.

Antrag des Regierungsrathes:

„ der Bittschriftenkommission:
Abweisung,

id.

13. Feller, Johann Friedrich, von Noflen,
Landarbeiter, geboren 1853, wurde am 26. Juli 1878 von
den Assisen des ersten Geschwornenbezirks des Raubes,
bei welchem der Beraubte, ein junger Knecht von neunzehn

Jahren, infolge der erlittenen Mißhandlungen das
Leben verlor und Feller diesen Erfolg voraussehen konnte,
sowie der Fälschung seines Militärdienstbüchleins, unter
Annahme mildernder Umstände, schuldig erklärt und dem-'
gemäß zu 20 Vs Jahren Zuchthaus verurtheilt. Feller
hatte den Raub in der Absicht verübt, die Uhr seines
Opfers, sowie dessen Baarschaft, die bloß in fünfundfünfzig

Rappen bestund, sich anzueignen. Derselbe sucht

nun, mit Rücksicht auf seine mehr als vierzehnjährige
Abbüßung, um Erlaß des Restes, eventuell des Viertels
seiner Strafe nach. Er bezeigt tiefe Reue über seine
Missethat und verspricht für die Zukunft eine klaglose
Aufführung. Die Verwaltung der Strafanstalt hat das
Gesuch empfohlen. Feller wird am 11. Dezember 1893
drei Viertel seiner Strafzeit verbüßt haben. Er ist nicht
vorbestraft. Der Regierungsrath hat beschlossen, das
vorliegende Gesuch nicht zu empfehlen, weil er mit Rücksicht

auf die Natur und die Schwere der That dermal
einen Strafnachlaß noch viel zu verfrüht erachtet.

Antrag des Regierungsraths:

„ der Bittschriftenkommission:
Abweisung,

id.

12. Mathys, Johann Ulrich, Schneider, von Eris-
wyl, geboren 1866, welcher am 15. September 1891 von
den Assisen des dritten Geschwornenbezirks wegen
Mißhandlung mit bleibendem Nachtheil zu zwei Jahren
Zuchthaus, abzüglich sechs Monate Untersuchungshaft,
verurtheilt worden, hat das Gesuch gestellt, er möchte
für den Rest der Strafzeit, eventuell wenigstens auf Neujahr

1893, begnadigt werden. Er bezeigt Reue über das
Verbrechen, dessen er sich gemeinschaftlich mit Gottfried
Flückiger in betrunkenem Zustande schuldig gemacht hat.
Das Gesuch ist von der Verwaltung der hiesigen
Strafanstalt empfohlen. Der Regierungsrath ist indeß der
Ansicht, es sei, wie bei dem vom mitverurtheilten Gottfried
Flückiger eingereichten Begnadigungsgesuche, kein
zureichender Grund zu einem über den Zwölftel, der mit
dem 30. Januar 1893 eintritt, hinausgehenden Nachlaß
vorhanden.

Antrag des Regierungsrathes: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission: id.

14. Heinze, Johann Christoph, von Erfurt, Königreichs

Preußen, gewesener Düngerfabrikant in Langnau,
geboren 1856, welcher wegen einundsechzig
Wechselfälschungen, begangen in den Jahren 1886 bis 1890,
am 2. Juni 1891 von der Kriminalkammer zu 2 V«

Jahren Zuchthaus verurtheilt wurde, sucht um Erlaß des

Restes oder des Viertels seiner Strafzeit, eventuel um
bedingte Entlassung nach. Heinze wird am 16. April
1893 drei Viertel seiner Strafzeit abgesessen haben. In
seiner Bittschrift führt er aus, das Gericht habe nicht
alle Verhältnisse, die zu seinen Gunsten sprachen,
berücksichtigt, und deshalb sei die Strafe etwas zu hoch
zugemessen worden. Das Gesuch ist von der Verwaltung der

Strafanstalt empfohlen. Der Regierungsrath ist jedoch

nicht im Falle, dieser Empfehlung beizutreten, da die

ausgesprochene Strafe im Verhältniß zu den von Heinze
jahrelang sortgesetzten Fälschungen, mit welchen er sein
Geschäft über Wasser hielt, nicht zu hoch erscheint.

Antrag des Regierungsraths:

„ der Bittschriftenkommission:
Abweisung,

id.

15. Juck er, Gottfried, von Völligen, Landwirth, im
Thal bei der Papiermühle, geboren 1869, wurde am
29. September 1892 vom Amtsgericht Bern wegen
Mißhandlung, welche eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als
20 Tagen zur Folge hatte, zu zwei Tagen Gefängniß
und den Kosten verurtheilt. Er hat am Morgen des

9. Juni 1892 einen Uebernächtler, einen schon bestraften,
liederlichen, arbeitsscheuen Menschen, zur Hülfe beim
Grasen aufgefordert, und als sich dieser weigerte,
vorgebend, er habe gestern Abends nichts gegessen und möge
mit hungrigem Magen yicht arbeiten, hat er ihn unter
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zwei Malen zu Boden geworfen, wobei der Uebernächtler
beim zweiten Falle einen Bruch des rechten Oberarms
erlitt, der ihn nach dem Arztzeugnisse für 2—3 Monate
arbeitsunfähig machte Jucker hat den Civilpunkt vor der
Hauptverhandlung erledigt und gegen das Urtheil nicht
appellirt. Er sucht nun um Erlaß der zweitägigen
Gefängnißstrafe nach, in wesentlichem darauf gestützt, daß

' er nicht die Absicht gehabt habe, den betreffenden Menschen
zu mißhandeln. Die Verletzung, die derselbe erlitten, sei
dem Zufalle zuzuschreiben. Er habe den Schaden vergütet;
es wäre nicht billig, wenn er nun noch in Gefangenschaft
müßte, die ihm zeitlebens nachtheilig wäre und sein
Gemüth verbittern würde. Der Regierungsrath hat jedoch
in den Anbringen des Petenten keinen Grund finden
können, der es rechtfertigen würde, ihn wegen seiner
Mißhandlung straflos zu lassen. Von Zufall kann im
vorliegenden Falle nicht gesprochen werden, da der vom
Uebernächtler erlittene Armbruch auf das Verschulden
des Jucker zurückzuführen ist. Das Gericht hat allen
Umständen, die zu Gunsten des Letztern sprachen, in
weitestem Maße Rücksicht getragen, was daraus hervorgeht,

daß es auf eine bloß zweitägige Gefängnißstrafe
erkannt hat.

Antrag des Regierungsrathes: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission:

16. Bettler, Christian, von Uebischi, Regieknecht,
in Thun, geboren l^7I, welcher am 12. Oktober letzthin
vom korrektionellen Richter von Thun wegen Mißhandlung

zu dreißig Tagen Gefangenschaft verurtheilt worden,
sucht mit Rücksicht aus seine Familie, die während seiner
Strafhaft auf die Unte.stützung der Gemeinde augewiesen
wäre, um Milderung seiner Strafe nach. Er hat in der
Nacht des I. Juni dieses Jahres einen Polizeibediensteten,
gegen den er schon früher Drohungen ausgestoßen, hinterrücks

überfallen und mit einem geschlossenen Messer derart

traktirt, daß der Mißhandelte sechszehn Quetschungen
am Kopfe davontrug und infolge dessen etwa zehn Tage
arbeitsunfähig war. Bettler ist schon wegen einer
brutalen Mißhandlung vorbestraft. Der Regierungsrath ist
deshalb der Ansicht, daß kein Anlaß zur Milderung der
im vorliegenden Falle gegen Bettler ausgesprochenen
Strafe vorliege.

Antrag des Regierungsxathes: Abweisung.

„ der Bittschriftenkommission:
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îerW kr NMsMrUWskomffM
betreffend

den Staalsverwaltungsberichl und die Staatsrechnung

pro 1891.

(November 1892.)

Wie in früheren Jahren, theilte sich auch diesmal
die Staatswirthschaftskommission behufs Prüfung der

Berichte der einzelnen Direktionen in verschiedene Sub-
kommissionen, welche dann an die Gesammtkommission
rapportirten. Im Allgemeinen wird konstatirt, daß im
ganzen Staatshaushalt und namentlich im Rechnungswesen

musterhafte Ordnung herrscht.
Auch das Ergebniß der Staatsrechnung mit einem

Einnahmenüberschuß von Fr. 85,268. 60 gegenüber einem

büdgetirten Defizit von Fr. 456,435 ist ein recht erfreuliches.

Mit Rücksicht auf den vom 1. Januar 1892 an
eintretenden bedeutenden Ausfall im Ertrag der
Salzhandlung des Staates wird freilich die Periode der
günstigen Rechnungsabschlüsse nun zu Ende sein.

Die Kommission hat mit Rücksicht auf die vielen
noch hängigen Postulate und gesetzgeberischen Arbeiten
davon Umgang genommen, neue derartige Desiderien zu
beantragen; sie begnügt sich mit folgenden Bemerkungen:

Regierungspriisldium (allgemeine Verwaltung).

Die vermehrte Thätigkeit des Großen Rathes
hatte ziemlich bedeutende Kreditüberschreitungen zur Folge;
die Mehrausgaben auf dieser Rubrik gegenüber dem

Voranschlag betragen Fr. 39,258. 61.
Bezüglich der unerledigten Postulate wird auf die

Berichte der einzelnen Direktionen verwiesen.

Direktion des Innern.

Von Postulaten aus früherer Zeit sind noch
unerledigt: dasjenige betreffend die Feuerordnung und
betreffend die Neuordnung der Verhältnisse der
Viehentschädigungskasse.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.

Für einen Theil der Feuerordnung wird dem Großen
Rathe in seiner nächsten Sitzung eine Vorlage gemacht
werden; die theilweise gänzlich ungesetzliche Verwendung
der Einnahmen der Viehentschädigungskasse soll bei Anlaß
der Büdgetberathung zur Sprache kommen.

Die großen Brandfälle dieses Jahres haben auf's
Neue bewiesen, welch großes Risiko die weichen Dachungen
mit sich bringen. Nachdem zudem für Dachumbauten
Beiträge der Brandversicherungsanstalt in Aussicht
genommen sind, sollte die Ertheilung von Bewilligungen
für neue Schindeldächer auf die dringlichsten Ausnahmsfälle

beschränkt werden.
Die Kommission hat mit Vergnügen davon Kenntniß

genommen, daß die Regierung der Frage der
gewinnsüchtigen Ausbeutung der Naturschönheiten unseres Landes
durch Private näher getreten ist. Es bilden diese
Verhältnisse Gegenstand beständiger Reklamationen, und die
Kommission ist überzeugt, daß es den Behörden gelingen
wird, Mittel und Wege zu finden, diese nicht nur die
Fremdenindustrie schwer schädigenden, sondern öffentliches
Aergerniß hervorrufenden Mißbräuche zu beseitigen.

Die Verhältnisse der Wirthschaft des Herrn Leemann
beim blauen See im Kandergrund find jüngst Gegenstand
heftiger Zeitungspolemik geworden. Nach Prüfung der

bezüglichen Akten sind wir zur Ueberzeugung gelangt,
daß die Verumständungen des daherigen Wirthschaftsbetriebes

und die Höhe der Patentgebühr mit dem
Gesetze schwer vereinbar sind, und sprechen die Erwartung
aus, daß bei Attlaß der Patenterneuerung pro 1893 den

berechtigten Wünschen Rechnung getragen wird.
Ueber den Kleinhandel mit Wein und geistigen

Getränken wird namentlich Seitens der Wirthe je länger
je mehr geklagt. Wir machen darauf aufmerksam, daß
die Kantone durch die Bestimmungen der Verfassung und

«3



248 — F- 3S

Gesetzgebung des Bundes gebunden sind; immerhin sollte
durch strenge Ueberwachung und Kontrolle den offenbar
bestehenden Mißbräuchen entgegengearbeitet werden.

Justizdirektion.

Die IJustizdirektion ist im Berichtsjahre sehr stark
beschäftigt gewesen. Wir haben dem Berichte derselben
nur die Bemerkung beizufügen, daß trotz ständiger Rüge
betreffend die große Zahl ausstehender Vogtsrechnungen
im Oberland, solche namentlich im Amtsbezirk Jnterlaken
wieder zugenommen haben. Die Kommission verlangt, daß

nötigenfalls mit Anwendung von außerordentlichen
Maßregeln diesem Uebelstand endlich abgeholfen werde.

MMärdirektion.

Der Bericht erwähnt unter jdem Titel
„Geschäftsverwaltung" die Zahl der behandelten Geschäfte. Es
wäre wünschenswerth, wenigstens mit Bezug auf wichtigere
Geschäfte, etwas Näheres zu erfahren. Mit Bezug auf
die Dispensationsgesuche wird für die Zukunft gewünscht,
daß nicht nur die Zahl der behandelten Gesuche
angeführt, sondern auch gesagt werde, wie vielen entsprochen
wurde und wie vielen nicht.

Daß das Personal der Kanzlei der Militärdirektion
ungenügend sei, halten wir nach den gemachten
Beobachtungen für richtig. Wir beziehen aber diese Bezeichnung
nicht nur auf die Zahl des angestellten Personals,
sondern theilweise auch auf die Qualität desselben.

Bei Erlaß der Aufgebote für den Besuch der
Unteroffiziersschulen der Infanterie sollte in Zukunft mehr
als bisher den Anträgen des Kreisinstruktors Rechnung
getragen werden. Der Stand der Cadres ist in den

einzelnen Bataillonen ein sehr verschiedener, und es muß
daher auf einen allmäligen Ausgleich Bedacht genommen
werden. Wenn die dahin zielenden Vorschläge des

Kreisinstruktors unberücksichtigt bleiben, so wird dieser
Ausgleich nicht erreicht.

Bei den Schießübungen der Infanterie vermissen
wir Angaben über die Zahl derjenigen, welche weder zu
dem dreitägigen Schießkurs eingerückt sind noch den
Ausweis erbracht haben, daß sie die vorgeschriebenen 30
Schüsse in einer Schützengesellschaft abgegeben haben.
Ebensowenig ist ersichtlich, was gegen diese Fehlbaren
verfügt wurde. Auskunft hierüber wäre für die Zukunft
sehr erwünscht.

Die im Berichte erwähnte stete Zunahme der
Disziplinarstrafen wegen Dienstentziehung und
Vernachlässigung der Ausrüstungsgegenstände hat unsrer
Ueberzeugung nach ihren Grund hauptsächlich in dem mangelhaften

Vollzug verhängter Strafen und in einer großen
Unordnung im Kontrolwesen. Wenn unentschuldigt
Ausgebliebene Jahre lang nicht weiter behelligt werden und
wenn gegen Leute, welche sich beim Domizilwechsel nicht
ab- oder angemeldet haben und deren Aufenthalt
infolge dessen unbekannt ist, nichts geschieht, so darf man
sich nicht wundern, wenn in dieser Richtung bald ein

allgemeiner Schlendrian Platz greift. Es ist zu hoffen,
daß nach Neubesetzung des Sekretariats auf diesem
Gebiete energisch Wandel geschaffen werde. Nur eine unausgesetzte

und eingehende Ueberwachung des Kontrollwesens
durch den Direktionssekretär wird nachhaltig wirken. Denn
auch nach Anlage der neuen Stammkontrollen haben

wir bei einigen Stichproben sofort Lücken und
Unzukömmlichkeiten gefunden.

Die Angaben des Berichts über die Rechnungs-
ergebniffe stimmen in mehrfacher Hinsicht nicht mit den

Zahlen der Staatsrechnung. Wenn diese Angaben
gemacht werden wollen, so sollten solche vorher mit den

definitiven Ergebnissen in Uebereinstimmung gebrachtwerden.
Die im Berichte wiederholt enthaltenen Bemerkungen

betreffend den bessern Stoff für die Beinkleider und den

Vorrath an solchen verdienen volle Beachtung. Es wäre
sehr zu wünschen, daß die Vorräthe vermehrt werden
und ein häufiger Ersatz verbrauchter Beinkleider
stattfinden könnte. Wir begrüßen in dieser Richtung das im
laufenden Jahre befolgte Vorgehen.

Der Unterhalt der Kaserne auf dem Beundenfeld
ist lange Zeit hindurch sehr vernachlässigt worden, so

daß sich die Kaserne vielfach in einem Zustande
befindet, welcher Manches zu wünschen übrig läßt. Nebst
den Arbeiten, welche zur Verbesserung in hygienischer
Hinsicht bestimmt sind, sollte auch dem Unterhalt der
Gebäude vermehrte Aufmerksamkeit geschenkt werden. Bei
diesem Anlasse müssen wir die verschwenderische Art
rügen, wie bei verschiedenen Kursen mit dem Wasser

umgegangen wird. Die im Berichte gewünschte Anbringung
selbstschließender Wafferhahnen sollte ohne Verzug
durchgeführt werden.

Die schon früher erwähnten Verhandlungen mit der

Eidgenossenschaft betreffend Erstellung von Zeughäusern
und Munitionsmagazinen in Tavannes und Burgdorf
sind noch nicht zum Abschlüsse gelangt. Wir betrachten
diese Angelegenheit als eine dringliche und wünschen sehr,
daß dieselbe thunlichst gefördert werde.

Finanzdirektion.

Die Geschäftskontrolle der Finanzdirektion pro 1891
wurde nachgesehen; dieselbe ist in Ordnung und zeigt
wenig unerledigte Geschäfte.

Die Kantonsbuchhalterei ersucht in ihrem Berichte
um möglichst rasche Einsendung der Bezugsanweisungen
bei fällig gewordenen Forderungen, wie Holzverkäufen w. ;

ebenso um pünktliche Angabe der eingelangten gerichtlichen

und administrativen Depots von Seite der Richterämter

und Regierungsstatthalterämter. Wir können diese

Mahnung nur unterstützen, da eine genaue Kontrolle der
Amtsschaffnereien sonst illusorisch ist.

Die Einrichtung der Kantonsbuchhalterei ist eine

mustergültige und die Buchführung eine sehr übersichtliche.

Kantonalbank. Der Verkehr hat auch im
Rechnungsjahr etwas zugenommen. Der Bericht spricht sich

nicht näher darüber aus, wie es möglich wurde, daß
unter der Kontrolle des Jnspektorates ein Kassadefizit
des frühern Kassiers von Fr. 32,057. 40 entstehen konnte.

Hypothekarkasse. Das Jahresergebniß ist wieder
ein sehr günstiges und rührt daher, daß auch im
Rechnungsjahre große Summen von Spareinlagen zu sehr

billigem Zinsfuße der Hypothekarkasse zuflössen (8
Millionen zu 3 °/o). Sobald aber der Geldstand im
allgemeinen knapper werden sollte, würden sich wohl diese

Einlagen vermindern und infolge dessen das Ergebniß ein
weniger günstiges werden.

An Rechts- und Betreibungskosten verausgabte die
Kasse eine Summe von Fr. 11,286. 27, vereinnahmte
dagegen Fr. 13,748. 95. Es geht daraus hervor, daß



auf den rechtlich einkassirten Forderungen im Ganzen
den Schuldnern ein Betrag von Fr. 2462. 68 mehr
Verrechnet worden wäre, als die bezüglichen Auslagen
ausmachen. Es ist allerdings in der Rechnung bemerkt,
daß ein Theil dieser Einnahmenrnbrik zu viel verlangte
Porti betreffe. Immerhin scheint uns, die Verwaltung
sollte den Schuldnern nicht mehr Kosten verrechnen, als
sie in Wirklichkeit hat, und es dürfte auch bezüglich der
Frankaturen etwas weitherziger verfahren werden.

Die Kommission wiederholt auch diesmal den Wunsch,
es möchte hei Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

für den Staatseinschuß von Fr. 13,000,000 ein

fixer Zins verrechnet werden. Erst der bleibende Ueberschuß

bildet den eigentlichen Reinertrag.

Steuerverwaltung. Dieselbe macht darauf
aufmerksam, daß infolge eines bundesgerichtlichen Entscheides
dem Staate Bern nahezu 65 Millionen Steuerkapital —
Fr. 130,000 Steuerertrag entgehen und daß eine Revision
des Steuergesetzes dringend nothwendig wäre; wir schließen
uns dieser Bemerkung durchaus an.

Grzichmigsdirektion.

Die Geschäftskontrolle zeigt keine Rückstände.
Laut Bundesbeschluß vom 10. April 1891 wird den

Handelsschulen ein Bundesbeitrag zugesichert wie den

Gewerbeschulen, unter Bedingungen, die in einem Regulativ

vom 24. Juli 1891 niedergelegt find. Wir haben
mit Interesse erfahren, daß die Handelsschule des

Gymnasiums der Stadt Bern in ihrer Organisation diesem

Regulativ nun vollständig entspricht.
Nach erhaltenen Mittheilungen soll endlich dem

Duellunwesen an unserer Hochschule durch ein neues Reglement
über die Disziplin an derselben abgeholfen werden. Der
Entwurf dieses Reglements liegt beim Senat.

Alle Maßregeln gegen Schulversäumnisse bei den

Primärschulen und zu frühes Verlassen der Schule im
Jura haben keinen Erfolg gezeigt, und es ist dringend
zu wünschen, daß die strengen Bestimmungen des neuen
Schulgesetzes nach dieser Richtung Erfolg haben werden.

Die Frage der Verschmelzung des Seminars in
Pruntrut mit der dortigen Kantonsschule ist durch
Regierungsrathsbeschluß vom 24. August 1892, der dem

Großen Rathe zur Kenntniß gebracht wird, dahin erledigt
worden, daß das Seminar in seiner jetzigen Organisation
belassen wird.

Wenn schon der Stand der Leibgedinge der Primar-
lehrer den Verhältnissen und Bedürfnissen nicht entspricht,
sollte doch am Büdgetkredit von Fr. 50,000 festgehalten
werden. Je mehr der gesetzliche Kredit von Fr. 24,000
überschritten wird, um so zahlreicher sind die einlangenden

Gesuche.
Der Bericht der Primarschulinspektoren über die

Ergebnisse des Unterrichts spricht sich über Lesen und Aufsatz

ziemlich befriedigend aus, während im Rechnen,
namentlich bei den obern Stufen, sich vielerorts ziemliche
Mängel zeigen. Wir glauben nicht fehl zu gehen, wenn
wir den Grund zu dieser Erscheinung großenteils in
den viel zü hohen Anforderungen, die an die Seminaristen
in der Mathematik gestellt werden, zu finden glauben.

Direktion der öffentlichen Hauten.

Von dem Kredit von Fr. 300,000 auf Rubrik X. v. »,

Neue Hochbauten, war die Hälfte mit Fr. 150,000 zum
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vornherein zur Amortisation früherer Vorschüsse bestimmt.
Nun hat zwar diese Amortisation rechnungsgemäß
stattgefunden, in Wirklichkeit aber haben sich die unverzinslichen

Vorschüsse für neue Hochbauten neuerdings ganz
bedeutend vermehrt.

Auf 1. Januar 1891 betrugen die Vorschüsse für
Hochbauten Fr. 230,967. —
Die neuen Vorschüsse pro 1891 machen

aus eine Summe von Fr. 295,754. 40
hievon ab die zur

Amortisation derVorschüffe
bestimmte Hälfte der
Kreditsumme mit „ 150,000.—

ergibt sich eine Vermehrung der
Vorschüsse um „ 145,754.40

so daß sie auf 1. Januar 1892 betragen Fr. 376,721. 40

Eine ähnliche Vermehrung der Vorschüsse wird sich

auch im Jahr 1892 ergeben, trotzdem der Kredit für neue
Hochbauten von Fr. 300,000 auf Fr. 400,000 erhöht
worden ist. Bis Ende September 1892 ist nämlich auf
dieser Rubrik ausgegeben worden (nach Abzug der für
die Irrenanstalt Münsingen verausgabten Fr. 461,697. 97
und der Einnahmen von Fr. 21,613. —) eine Summe
von Fr. 536,296.92
hievon ab die Kreditsumme für neue

Hochbauten Fr. 250,000
und die zur Amortisation

bestimmten Fr. 150,000

„ 400,000.—
ergibt sich bis Ende September 1892

schon wieder eine Vermehrung der
Vorschüsse von Fr. 136,296. 92

Bis Ende 1892 werden die unverzinslichen Vorschüsse
für neue Hochbauten die Summe von ungefähr Fr. 550,000
erreicht haben. Rechnen wir hiezu noch die bereits
bewilligten Kredite für noch nicht ausgeführte, aber in
allernächster Zeit auszuführende Bauten mit circa Fr.
1,800,000, so kommen wir auf eine Totalsumme von
circa Fr. 2,300,000.

Etwas günstiger gestalten sich die Verhältnisse bei der
Rubrik X. Neue Straßenbauten. Hier betrugen die
Vorschüsse auf 1. Januar 1891 Fr. 223,300. 78
auf I. Januar 1892 betragen sie noch „ 173,966. 13

sie haben sich also vermindert um Fr. 49,334. 65

während nach dem Voranschlag eine Summe vonFr. 100,000
hätte amortisirt werden sollen.

Auf der Rubrik X. (4., Wasserbauten, war eine
Amortisation der Vorschüsse von Fr. 50,000 vorgesehen; diese

Amortisation konnte nicht stattfinden, vielmehr haben sich
die Vorschüsse neuerdings um Fr. 31,815. 26 vermehrt,
so daß sie auf I. Januar 1892 betragen Fr. 195,777. 85.

Im Ganzen haben sich diese unverzinslichen Vorschüsse
der Baudirektion von Fr. 618,230. 37
im Rechnungsjahr erhöht auf „ 746,645.38

Vermehrung also Fr. 128,415. 01

Bei dieser Sachlage ist es absolute Pflicht der
Behörden, bei Bewilligung neuer Bauten möglichst ökonomisch

und zurückhaltend zu verfahren. Wenn eine wirkliche

Amortisation dieser Vorschüsse, die als Aktivum
(freilich eigenthümlicher Natur) in die Staatsrechnung
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eingestellt sind, nicht vorgenommen wird, so müßte schließlich

eine ernstliche Störung unseres finanziellen
Gleichgewichtes die Folge sein.

Direktion der Eisendahnen.

Keine Bemerkungen; dieselbe wird nun in Zukunft
mit der Baudirektion vereinigt.

Direktion der Kandwirthschaft.

Bei dem großen Aufschwünge, den in den letzten

Jahren der Obstbau und Obstexport erfahren hat, ist es

nothwendig, daß auch der Staat demselben seine
Aufmerksamkeit schenke. Derselbe hat bereits in der Weise
mitgewirkt, daß er die Obstbaumpflanzungen längs der

Staatsstraßen durch Subventionen fördert. Es hat sich

nun aber herausgestellt, daß eine große Zahl junger
Bäume importirt wird, deren Akklimatisationsfähigkeit
zweifelhaft ist.

Um diesem Uebelstand wenigstens theilweise abzuhelfen,
wäre es wünfchenswerth, wenn der Staat in seinen
Saatschulen für Waldbäume auch Obstbaumwildlinge heranziehen

würde, welche dann zum Selbstkostenpreise
abzugeben wären.

Die Rebenbespritzungen haben sich überall so sehr
für die Rebenkultur bewährt, daß die bezüglichen Inspektionen

nicht eingestellt werden sollten, wie es im
laufenden Jahre geschehen ist.

Forstdirektisn.

Aus dem Emmenthal sind schon seit längerer Zeit
Klagen darüber laut geworden, daß die Waldbesitzer im
eidgenössischen Schutzgebiete bei kleineren Holzschlägen für
Erlangung der bezüglichen Bewilligungen mit Kosten
belastet werden, die zum betreffenden Holzwerthe in gar
keinem Verhältnisse stehen.

Was die Waldverhältnisse im Jura betrifft, so ist zu
wünschen, daß die Frage der Ausdehnung des eidgenössischen

Schutzgebietes auf denselben zu einem Abschlüsse
komme, damit die nach den vorgenommenen Untersuchungen

nothwendigen Neuaufforstungen vorgenommen
werden können. Das durch die Untersuchungen konsta-
tirte Defizit in der Normalbestockung ist ein sehr
bedeutendes, und wir halten mit dem Bericht dafür, daß die
bezügliche Aufforstung im wohlverstandenen Interesse der

betheiligten Landestheile liegt.

Direktion des Armenwelens.

Der Verwaltungsbericht sagt, daß das Projekt einer
Revision des bestehenden Armengesetzes durch die
bevorstehende Verfassungsrevision in den Hintergrund gedrängt
sei und nun ruhen werde, bis die Frage der Verfassungsrevision

entschieden sein werde. Wir sind damit
einverstanden. möchten aber doch den Wunsch aussprechen, daß
gewisse Vorarbeiten für den Erlaß eines neuen Armengesetzes

jetzt schon an die Hand genommen werden möchten.
Wir betrachten als solche Vorarbeiten namentlich eine

Beleuchtung der Geschichte des bernischen Armenwesens
seit der Reformation, d. h. seit der Zeit, da die Armenpflege

von der Kirche auf den Staat und die Gemeinden
überging; sodann eine vergleichende Zusammenstellung
der neueren Gesetzgebung des In- und Auslandes im

Armenwesen, und endlich eine kritische Bearbeitung des

für die bernische Armenpflege vorhandenen statistischen
Materials. Die erste Arbeit wird uns in den Stand
setzen, auf Grundlage der geschichtlichen Entwicklung der

Armenfrage in unserm Kanton gesetzgeberisch weiter zu
arbeiten. Die zweite soll uns befähigen, uns die

Erfahrungen und Errungenschaften anderer Länder thunlichst
zu Nutze zu machen. Sie wird uns namentlich auch mit
Bezug auf die Ordnung der Frage des Unterstützungswohnsitzes

und die Beschaffung finanzieller H lfsmittel
werthvolles Material liefern können. Die dritte Arbeit
endlich soll die Unebenheiten, Ungleichheiten und Schäden
im bernischen Armenwesen an der Hand der Zahlen
möglichst anschaulich und beweiskräftig zur Darstellung
bringen. Die Ausarbeitung eines neuen Armengesetzes,
das für den ganzen Kanton gleichmäßig gelten und die
Gegensätze zwischen den beiden Kantonstheilen auch auf
diesem Gebiete ausgleichen soll, ist eine so wichtige,
zugleich aber auch so schwierige Aufgabe, daß es durchaus
angezeigt ist, dabei gründlich und wissenschaftlich zu
Werke zu gehen. Die Kosten, welche diese Vorarbeiten
verursachen, werden minim sein im Verhältnisse zu den

Vortheilen, welche eine glückliche Lösung der Frage nach
allen Richtungen bieten wird. Die bisherigen Vorarbeiten
aber scheinen uns bei Weitem nicht dem zu entsprechen,
was wir für eine gründliche Reform des Armenwesens
als nöthig erachten.

Die Beiträge aus dem Alkoholzehntel für die
Versorgung verwahrloster Kinder von Alkoholikern haben
sich schon im ersten Jahre als recht wirksam erwiesen.
Voraussetzung für die Verabfolgung dieser Beiträge ist
mit Recht die vorgängige förmliche Entziehung der
elterlichen Gewalt. Damit soll namentlich erreicht werden,
daß die Gemeinden für Kinder von Alkoholikern auch
noch sorgen und über dieselben wachen, nachdem sie die

Schule verlassen haben, statt daß dieselben, wie es sonst
leicht vorkommt, nach der Admission von den pflichtvergessenen

Eltern wieder mit Beschlag belegt und ausgebeutet

werden. Wir machen indessen darauf aufmerksam,
daß die seiner Zeit vom Großen Rathe vorbehaltene
definitive Verordnung über die Vertheilung des Alkoholzehntels

im Allgemeinen noch nicht vorgelegt wurde und
daß es nun doch wünschbar und möglich wäre, hierüber
dauernde Bestimmungen zu erlassen.

Eine Besichtigung der neueingerichteten Armenanstalt
für Männer in Frienisberg hat ergeben, daß daselbst noch
verschiedene Arbeiten ausgeführt werden sollten, welche
nicht sehr hohe Kosten verursachen werden, welche aber
doch als äußerst dringlich bezeichnet werden müssen. Wir
rechnen dahin in erster Linie die Erstellung von
Badeeinrichtungen, welche ohne viel Schwierigkeiten in der

sogenannten Hundeküche möglich sein sollte; sodann die

Erneuerung des Pflasters im Kreuzgang des alten
Klostergebäudes und die Auffrischung der Fayaden dieses
Gebäudes gegen den Hof zu; ferner die Erstellung eines
gepflasterten Ueberganges vom Klostergebäude nach dem

sogenannten Kornhaus ; die bessere Einrichtung des Spritzenlokals,

speziell durch Erstellung eines Ausganges nach
der Straße; die Errichtung eines Holzscherms; die

Erneuerung des Pflasters vor der alten Scheune. Bei den
Abtritten und Waschräumen im neueingerichteten „Kornhause"

ist der Fußboden vollständig horizontal erstellt
worden, so daß das Wasser keinen Ablauf findet, ein
Uebelstand, dem im Interesse der Reinlichkeit und
Ordnung ebenfalls abgeholfen werden sollte



Der Umbau des alten Kornhauses in ein Anstaltsgebäude

ist zwar außerordentlich billig ausgeführt worden,
hat aber naturgemäß gewisse Unzukömmlichkeiten nicht zu
beseitigen vermocht. Umso mehr dürfte es angezeigt sein
den ausgesprochenen Begehren Folge zu geben.

Als einen Nachtheil betrachten wir es, daß der
Anstalt kein Wald zugetheilt ist, obschon der Staat in
unmittelbarer Nähe mehr als hinreichenden Wald besitzt.
So muß die Anstalt jetzt das benöthigte Holz vom Staate
kaufen, statt daß sie in einem ihr zugewiesenen Walde
im Winter ihre Arbeitskräfte nützlich und zweckmäßig
verwenden könnte. Die Aufsicht über die Bewirthschaftung
müßte natürlich trotzdem von den Forstbeamten des

Staates ausgeübt werden. Wir empfehlen eine nähere
Prüfung dieser Frage, welche für den Betrieb der Anstalt
einige Bedeutung hat.

Direktion des Oemeindewesens.

Die früheren Postulate zu Handen dieser Direktion
sind sämmtlich erledigt.

Das Berichtsjahr verzeigt kein Geschäft, das besonders
hervorzuheben wäre, es sei denn den Entscheid des

Regierungsraths in der Frage, was in denjenigen Fällen,
wo das Gesetz die Tellpflichtigkeit als Requisit der
Stimmberechtigung in Gemeindeangelegenheiten aufstellt, unter
diesem Ausdrucke zu verstehen sei. Der Regierungsrath
hat diesem Ausdrucke die Auslegung gegeben, daß als
Dellen im Sinne des Gesetzes nur die gestützt auf sauk-
tionirte Steuerreglemente vom steuerpflichtigen Vermögen
und Einkommen erhobenen Gemeindesteuern im engern
Sinne zu rechnen seien, nicht aber solche Auflagen, welche
auf anderer Grundlage von dem Pflichtigen erhoben
werden, auch wenn dieselben die Erfüllung einer der
Gemeinde obliegenden Aufgabe zum Zwecke haben.

In der Aufstellung der Beschwerden, welche bei den

Regierungsstatthaltern eingelangt sind, fehlen die
Angaben der Amtsbezirke von Courtelary, Freibergen und
Pruntrut. Den betreffenden Regierungsstatthaltern kann
jedoch kein Vorwurf gemacht werden, da die bezüglichen
Akten der Staatskanzlei eingesandt wurden, bei letzterer
Amtsstelle aber nicht mehr zum Vorschein kamen.

Der Vorsteher der Direktion des Gemeindewesens war
im Berichtsjahr Regierungsrathspräftdent und hat in
dieser Stellung seine Hauptthätigkeit der Ausarbeitung
des Entwurfes zu einer Verfassungsrevision gewidmet;
sollte diese Revision vom Volke angenommen werden, so

können auch im Gemeindewesen fruchtbringende
Neuerungen geschaffen werden, welche zu etwas inhaltsreicherem
Berichte Stoff geben werden.

Direktion des Kirchetmesens.

Der Bericht über diesen Verwaltungszweig gibt zu
keiner Bemerkung Anlaß.

Obergericht und Sericht des Oeneratproknrators.

Die Untersuchung betreffend die Eisenbahnkatastrophe
in Zollikofen hat sich in einer Weise in die Länge
gezogen, daß über die Ursachen dieser Verzögerung im
nächsten Verwaltungsbericht genauer Aufschluß erwartet
wird.

Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes. 1892.
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Polizeidirektion.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Voraussetzungen,
welche für die Aufnahme in eine Arbeitsanstalt gefordert
werden, wenigstens in einer Richtung zu weit gehen. Es
betrifft dies die Forderung des Nachweises absoluter
Arbeitsfähigkeit. Sehr häufig sind Leute, welche in
eine Arbeitsanstalt gehören, gerade in Folge ihres
Lebenswandels, durch Liederlichkeit und Müßiggang so

heruntergekommen, daß sie allerdings momentan nicht
vollständig arbeitsfähig sind. Allein bei regelmäßiger
Lebensweise erholen sie sich rasch und diese regelmäßige
Lebensweise finden sie eben in der Arbeitsanstalt. Bei
der gegenwärtigen Praxis rst man meist genöthigt, diese

Leute in Armenanstalten unterzubringen, was in vielen

Fällen durchaus nicht als zweckentsprechende Maßregel
betrachtet werden kann. Steckt man sie aber nicht in
Armenanstalten, so bleiben sie sich selbst überlassen und
gehen zunächst gänzlich und definitiv zu Grunde, um
dann schließlich doch in einer Armenanstalt zu endigen.
Eine etwas freiere Praxis mit Bezug auf das Erforder-
niß der Arbeitsfähigkeit wäre daher wohl am Platze in
dem Sinne, daß auch vorübergehend nicht vollständig
Arbeitsfähige, sofern bei regelmäßiger Lebensweise eine

Besserung zu erwarten ist, in Arbeitsanstalten
aufgenommen würden.

Bei diesem Anlasse möchten wir die Frage zu näherer
Prüfung empfehlen, ob nicht in den Arbeitsanstalten auch

störrischen Elementen aus Armenanstalten, welche zur
Strafe vorübergehend in jene versetzt würden, Platz
verschafft werden sollte. Solche Elemente gibt es wohl in
jeder Armenanstalt, und sie sind im Stande, den ruhigen
Gang derselben zu stören. Die gesetzlichen Strafbefugnisse

reichen aber nicht hin, um in der Armenanstalt
selbst solcher Leute Meister zu werden.

Ueber den Gang der Arbeitsanstalt zu Ins sollte
Seitens der Verwaltung der Strafanstalt St. Johannsen
künftighin ebenfalls ein besonderer Bericht erstattet
werden.

Die von der Strafanstalt in Ins benützten
Räumlichkeiten lassen in jeder Hinsicht zu wünschen übrig. Die
dortigen Zustände dürfen auf die Dauer nicht bestehen,
und es muß daher bei erster Gelegenheit auf Abhülfe
Bedacht genommen werden.

Der Bericht bemerkt bei der Anstalt Thorberg, es

halte in Folge der kleinen, den heutigen Zeitverhältuissen
durchaus nicht mehr entsvrechenden, Besoldungen sehr

schwer, tüchtiges, ausharrendes Personal anzustellen. Man
wird also die Besoldungen erhöhen müssen, denn ein

tüchtiges und möglichst wenig wechselndes Personal ist

für die Verwaltung einer Strafanstalt von höchster
Wichtigkeit.

Näherer Aufschluß muß gewünscht werden mit Bezug
auf die puK. 340 des Berichts erwähnte Suspension des

Vollzugs einer Zwangsarbeitshausstrafe. Geht der

Bestrafte nun straflos aus und wie verhält es sich mit der

Kompetenz des Regierungsrathes?
Mit Recht weist der Bericht darauf hin, daß im

Löschwesen noch lange nicht alles so sei, wie es wünschbar

wäre. Verschiedene Brandfälle, welche im Laufe dieses

Jahres im Oberlande stattgefunden, haben in dieser

Richtung sehr schwere Mängel zu Tage gefördert. Es ist

durchaus geboten, daß die Regierung durch^das^Organ
der Regierungsstatthalter die Löschanstalten der Gemein-
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den fortgesetzt überwachen lasse und daß energisch auf
Abhülfe gedrungen werde, wo sich ungenügende Vorkehrungen

zeigen.

Staatsrechnung pro 1891.

Die Delegirten der Staatswirthschaftskommission,
welche die Staatsrechnung zu prüfen hatten, haben durch
Vornahme einer großen Anzahl von Stichproben zwischen
der vorliegenden gedruckten Rechnung und den
Visakontrollen die Ueberzeugung gewinnen müssen, daß Erstere
ein getreuer Auszug der Letztern ist. Fernere Stichproben
wurden vorgenommen zwischen den Visakontrollen und
den als Belege dienenden Anweisungen, und diese Arbeit
zur Prüfung der Spezialrechnungen ausgedehnt. Es ist
überall beste Uebereinstimmung konstatirt worden. Wenn
wir das Resultat der laufenden Rechnung mit dem

Voranschlage vergleichen, so haben wir statt einem
Ausgabenüberschuß von Fr. 456,435 einen Ueberschuß der
Einnahmen von Fr. 85,268. 60 zu konstatiren, obgleich
im Laufe des Rechnungsjahres Nachkredite im Betrage
von Fr. 256,798. 34 nachgesucht und bewilligt wurden.
Die Rubriken, welche die bedeutendsten Mehreinnahmen
verzeigen, sind:
Erbschafts- und Schenkungsabgaben mit Fr. 193,793. 64
Direkte Steuern im alten Kanton „ „ 147,693. 88
Staatswaldungen „ „ 118,782. 75
Staatskasse (Zinse) „ „ 200,364. 83

Die große Vermehrung in der letzten Rubrik erklärt
sich dadurch, daß in Folge der Abtretung der Jura-
Simplonbahn-Prioritätsaktien an den Bund die als Gegen¬

werth erhaltenen Titel der Eiseubahnrente dem

Werthschriftenkonto einverleibt wurden und deren Ertrag der

Staatskasse zukam. Diese Uebertragung erklärt auch, daß
der Ertrag von Eisenbahnkapitalien eine Mindereinnahme
von Fr. 176,116. 57 erzeigt.

Aus dem sehr einläßlichen Berichte der Kantonsbuch-
halterei haben wir nur hervorzuheben, daß wir mit der
Art und Weise der Einstellung der übrig bleibenden
Aktien des Eisenbahnkapitals in der Staatsrechnung einig
gehen, trotzdem die Werthung derselben offenbar eine
etwas zu niedrige ist. Die Spezialfonds geben zu keiner
Bemerkung Anlaß. ?ro momoriu möchten wir ein älteres
Postulat, das einen Bericht über die Entstehung und
gesetzliche Zweckbestimmung dieser Fonds wünscht, aufrecht
halten und erneuern.

Anträge:
1. Es sei dem Staatsverwaltungsberichte für das

Jahr 1891 die Genehmigung zu ertheilen.

2. Ebenso sei die Staatsrechnung für das Jahr 1891
unter üblichem Vorbehalte zu genehmigen.

Bern, den 9. November 1892.

Namens der Staatswirthschastskommisslon

Der Präsident
I. Mühl'mann, Großrath.



Naturalisationen.

(November 1892.)

Der Regierungsrath stellt den Antrag, die
nachgenannten Personen, welche sich über den Genuß eines

guten Leumundes, den Besitz der bürgerlichen Rechte und
Ehren, sowie über günstige Vermögens- und
Erwerbsverhältnisse ausgewiesen haben, auf ihr Ansuchen hin in
das bernische Landrecht aufzunehmen, in dem Sinne
jedoch, daß die Naturalisation erst mit der Zustellung
der Naturalisationsurkunde in Wirksamkeit tritt.

1. Karl August Enger von Hildesheim, Königreichs
Preußen, geb. 18S2, Buchbinder, seit 1879 in Bern
wohnhaft, verheiratet mit Anna Maria Luise Zürcher,
Vater dreier Kinder, mit zugesichertem Ortsburgerrecht
der Burgergemeinde Erlach.

2. Pierre Clovis Roux von Murat im französischen
Departement des Cantal, geb. 1867, Handelsmann, seit
1889 in Pruntrut wohnhaft, verheiratet mit Marie
Therese Juliette Chapuis, Vater eines minderjährigen
Kindes, mit zugesichertem Ortsburgerrecht der
Burgergemeinde Pleujouse.

3. Gustav Robert Giesbrecht von Marienburg,
Königreichs Preußen, geb. 18S3, Glasmaler, seit 1881
in Bern wohnhaft, verheiratet mit Maria Helena Spycher,
Vater zweier Kinder, mit zugesichertem Ortsburgerrecht
der Einwohnergemeinde Bremgarten.

4. Oskar Hugo Eichler von Chemnitz, Königreichs
Sachsen, geb. 1844, Buchbindermeister, seit 1873 in Bern
wohnhaft, nebst seiner Ehefrau Anna Katharina Schmidtbauer

und zwei minderjährigen Söhnen, mit zugesichertem
Ortsburgerrecht der Gemeinde Walterswhl.

5. Gustav Adolf Güdemann von Fischingen, Groß-
herzogthums Baden, geb. 1873, Uhrenarbeiter in Port
bei Nidau, seit seiner Geburt im Kanton Bern wohnhaft,
mit zugesichertem Ortsburgerrecht der Einwohnergemeinde
Gadmen.
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